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Der Begriff „Bildung“ trägt eine doppelte
Bedeutung. Er bezeichnet sowohl einen
Prozeß als auch den daraus resultieren-
den Zustand; ferner bildet er den Bezugs-
punkt einer wissenschaftlichen Disziplin,
der Bildungsforschung, die sich mit den
verschiedenen Formen der Bildung aus-
einandersetzt. Die wissenschaftliche Dis-
ziplin ist (von philosophischen und päda-
gogischen Reflexionen einmal abgesehen)
kaum älter als vierzig Jahre; die Bildung
selbst ist dagegen so alt wie die mensch-
liche Zivilisation, doch hat der Bildungs-
bereich während der letzten vierzig Jahre
weltweit eine außerordentliche Entwick-
lung durchlaufen. Die Widersprüchlich-
keit und Mehrdeutigkeit des Begriffs „Bil-
dung“ wie auch der darüber gewonnenen
Erkenntnisse haben im Laufe dieser Zeit
merklich zugenommen. Letztere Feststel-
lung ist jedoch nur zum Teil negativ ge-
meint, denn schließlich hat sich während
dieser Zeit auch in den Bereichen Wis-
senschaft, Technik, Organisation, ideolo-
gische Wertvorstellungen und institutio-
nelle Strukturen ein nachhaltiger Wandel
vollzogen. Die Gesellschaften sind dem-
entsprechend komplexer geworden und
permanenten Veränderungen unterwor-
fen. Wieso sollte man also erwarten, daß
die Probleme des Bildungsbereichs nach
wie vor relativ unkompliziert und daher
leicht zu erfassen bleiben?

Die Artikel in dieser Ausgabe, die sich mit
der Frage der Finanzierung der Berufs-
bildung befassen, bilden in dieser Hin-
sicht keine Ausnahme; eine diagonale
Lektüre sämtlicher Beiträge vermittelt ei-
nen zusätzlichen Nutzen, der über die
Qualitäten jedes einzelnen Artikels hin-
ausgeht. Viele der Autoren weisen
– wenngleich mit unterschiedlichen
Schwerpunkten und zu unterschiedlichen
Zwecken – darauf hin, daß:

❏ zwischen dem Qualifikationsangebot
und der Qualifikationsnachfrage auf dem
Arbeitsmarkt eine beträchtliche, wachsen-
de Diskrepanz bestehe;

❏ gegenwärtig und aller Voraussicht nach
auch in Zukunft die Mittel, die für die Be-
rufsbildung aufgewendet werden können,
immer knapper werden;

❏ die Regierungen in zahlreichen Län-
dern dazu tendieren, marktwirtschaftliche
Grundsätze im Berufsbildungsbereich ein-
zuführen. Viele Forscher scheinen diesen
Trend zu begrüßen;

❏ das französische Modell oft kopiert
werde, obwohl bereits auf zahlreiche
Nachteile des Verfahrens hingewiesen
worden sei und das deutsche Modell ge-
meinhin als erfolgreicher eingestuft wer-
de;

❏ Kleinbetriebe überall offenbar nur in
relativ geringem Maße imstande seien,
Berufsbildungsangebote zu nutzen.

Die Verbindung, die die Autoren zwischen
diesen grundlegenden Fragen und dem
Thema Finanzierung herstellen, dürfte
kaum überraschen. Sie ist ganz einfach
methodologisch korrekt .  Einersei ts
herrscht eine weit verbreitete Auffassung,
daß diejenigen, die von der Berufsbildung
profitieren, im Verhältnis zu dem ihnen
entstehenden Nutzen die Kosten dafür
tragen sollten. Andererseits ist jedoch die
Frage, wer zur Zahlung herangezogen
wird und wie dies erfolgen soll, nicht
ohne Belang für die die Berufsbildungs-
maßnahmen betreffenden Beschlüsse und
deren Auswirkungen. Während letztere
Aussage durchaus einleuchtend ist, ist die
erstere in hohem Maße ambivalent und
fragwürdig, denn das Nutznießerprinzip
wird vornehmlich als plausibles Argument
eingesetzt, um der Einführung marktwirt-
schaftlicher Grundsätze in diesem Bereich
den Weg zu ebnen. Mit anderen Worten
wird das Prinzip nicht aufgrund seiner
ethischen Vorzüge als Verte i lungs-
mechanismus (z.B. im Gegensatz zum
Zahlungsfähigkeitsprinzip) gewählt, son-
dern schlicht und einfach weil es der
grundlegende Verteilungsmechanismus

Die unbekannte Größe:
der Faktor Qualität
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der freien Marktwirtschaft ist: Die freie
Marktwirtschaft selbst, als Organisations-
form und Anreizmechanismus, gilt als er-
strebenswert, nicht etwa der an das markt-
wirtschaftliche System geknüpfte Vertei-
lungsmechanismus.

All dies erscheint recht merkwürdig, da
weithin – selbst unter den streng-
gläubigsten wissenschaftlichen Verfech-
tern der freien Marktwirtschaft – bekannt
ist, daß Investitionen in die Berufsbildung
zahlreiche externe Effekte hervorrufen
und oft das Ergebnis gemeinschaftlicher
Anstrengungen sind; beide Argumente
offenbaren, daß der Markt im Falle der
Berufsbildung versagt, da sich weder der
Nutzen noch (häufig) die Kosten der Be-
rufsbildung klar ermitteln und zuweisen
lassen, wobei externe Effekte in jedem
Falle unzureichende Investitionen herbei-
führen. Die Anwendung des Nutznießer-
prinzips als Trojanisches Pferd ist die
denkbar schlechteste Alternative: Sie ist
naiv, da sie der Komplexität des Markt-
gefüges nicht gebührend Rechnung trägt
und zugleich dessen institutionelles We-
sen nicht erkennt; sie ist gefährlich, da
sie für kollektive Maßnahmen und insti-
tutionelle Reformen die falschen Signale
setzt; und sie zeugt sogar, um es offen
und ohne Umschweife zu sagen, von ei-
nem mangelnden Verständnis der logi-
schen Implikationen der strengen markt-
wirtschaftlichen Theorie, die nicht nur die
Möglichkeit des Marktversagens einräumt,
sondern auch Fälle berücksichtigt, in de-
nen eine Umverteilung entweder aufgrund
extremer Armut und Unwissenheit oder
aufgrund des Versagens von Kredit-
systemen eine andernfalls unmögliche Si-
tuation herbeiführen oder sich hemmend
auf die Entwicklung auswirken kann.

Ich haben dagegen den Eindruck, daß bei
den heutigen Diskussionen über die Be-
rufsbildung die marktwirtschaftlichen
Grundsätze der strengen Wirtschaftstheo-
rie nur eine unwesentliche Rolle spielen;
die Debatten konzentrieren sich vielmehr
– und gottlob – auf Entwicklung und In-
novation, zwei Begriffe, die der strengen
Wirtschaftstheorie fremd sind, welche ih-
rem innersten Wesen nach statisch ist.
Selbst Theorien des endogenen Wachs-
tums der jüngsten Zeit (die in dem her-
vorragenden – wenn auch eine Idee zu
versöhnlichen – Artikel von Buechtemann
und Soloff wohlwollend rechtfertigt wer-

den) sind nicht frei von dieser statischen
Beschaffenheit, da sie sich mit der An-
nahme begnügen, daß bestimmte, an sich
jedoch nicht näher erforschte Aktivitäten
– so u.a. Berufsbildungsmaßnahmen und
die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit
– positive systemische Auswirkungen auf
die Gesamtproduktionsleistung haben,
obschon sich diese nur schwer im einzel-
nen messen lassen und weder Skalen-
effekte noch Verbundvorteile vorzuwei-
sen haben.

Die landläufige Auffassung vom Markt
und vom heutigen Wettbewerb bedarf ei-
ner grundsätzlichen Überprüfung. Markt-
wirtschaftsideologen, die auf den Konkur-
renzkampf abheben, übersehen dabei,
daß die vom Markt erzeugten Güter weit-
gehend das Ergebnis von Komplementa-
ritäten, Koordinations- und sogar Koope-
rationsvorgängen sind, die in den aufein-
anderfolgenden Zwischenphasen des
Produktionsprozesses auftreten. Oft wird
außer acht gelassen, daß sich der Wett-
bewerb in heutiger Zeit zunehmend auf
internationaler Ebene abspielt. So kann
ein Industriestaat mit einem Schwellen-
land, dessen Lohnkosten um ein Vielfa-
ches niedriger sind, nur dann auf den glei-
chen Märkten in Wettbewerb treten, wenn
dieser in der Lage ist, Güter und Dienst-
leistungen anzubieten, die das Entwick-
lungsland möglicherweise benötigt, je-
doch selbst nicht zu produzieren vermag,
zumindest nicht auf absehbare Zeit. Der
Industriestaat muß diese Zeitspanne folg-
lich nutzen, um sich neue Wettbewerbs-
felder zu erschließen, auf denen die auf-
kommende Konkurrenz (noch) nicht mit-
halten kann (…zumindest nicht auf ab-
sehbare Zeit; danach geht das Spiel wie-
der von vorne los).

Nicht nur Entwicklung und Innovation,
sondern auch der moderne Wettbewerb,
der sich auf Innovation und die laufende
Veränderung der Input- und Output-Zu-
sammensetzung gründet, sind von der
Fähigkeit zum Wandel abhängig, und
Wandel beinhaltet die Schaffung und Ver-
breitung von Wissen in einem Umfeld, das
durch prinzipielle Ungewißheit und be-
grenztes Wissen gekennzeichnet ist – ei-
nem Umfeld,  in dem Lern- und
Schöpfungsprozesse ablaufen. Eine Opti-
mierung ist ausgeschlossen, schon des-
wegen, weil eine vollständige Aufzählung
aller realisierbaren Vorgehensweisen zu
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deren Erreichung unmöglich ist. Nur mit
Hilfe des Schlüsselkonzepts Wandel sind
wir in der Lage, die Probleme der Berufs-
bildung und deren Verflechtungen mit
Wettbewerb und Wachstum zu bewältigen.
Diese ergeben sich ihrerseits aus dem Zu-
sammenspiel zahlreicher zeitgebundener
Faktoren; deshalb sollte eine Analyse der
Berufsbildung grundsätzlich auf System-
ebene – und nicht etwa auf der Ebene
einzelner Teilbereiche – vorgenommen
werden und aus einer dynamischen Per-
spektive erfolgen. Anders ausgedrückt, es
ist nicht so entscheidend, daß bestimmte
Rahmenbedingungen für die Berufsbil-
dung vorliegen, sondern vielmehr inwie-
weit diese Rahmenbedingungen – im gro-
ßen und ganzen und langfristig gesehen
– mit anderen Systemmerkmalen verein-
bar sind und im Einklang stehen.

Diese Überlegungen werfen neues Licht
auf die Frage der Diskrepanz zwischen
dem Qualifikationsangebot und der
Qualifikationsnachfrage auf dem Arbeits-
markt. Von Arbeitgeberseite wird seit je-
her geklagt, daß die benötigten qualifi-
zierten Arbeitskräfte nicht aufzutreiben
seien; aufgerüttelt durch die Klagen der
Unternehmen und angesichts der allge-
meinen Sorge über das Tempo der künf-
tigen technischen Entwicklung haben
zahlreiche Staaten und internationale
Agenturen seit den 60er Jahren gewisse
Anstrengungen und unzählige Ermah-
nungsversuche zur Ausweitung des
Berufsbildungsbereichs unternommen
(man erinnere sich nur einmal an das
Regionalprojekt für den Mittelmeerraum,
das in den 60er Jahren das kurzlebige
Phänomen der „Arbeitskräfteprognosen“
einleitete). Ungeachtet der Klagen der
Arbeitgeber ist es den Betrieben stets ge-
lungen, sich durch organisatorische Ver-
änderungen, Umgestaltung der Produkti-
onsabläufe und Einführung neuer Tech-
nologien an die jeweiligen Gegebenhei-
ten anzupassen und die ihnen zur Verfü-
gung stehenden Arbeitnehmerkompe-
tenzen bestmöglich auszuschöpfen.
Gleichzeitig ist es den Betrieben jedoch
nicht gelungen, ihren tatsächlichen
Kompetenzbedarf präzise und beizeiten
darzulegen, außer in einigen offensichtli-
chen Fällen der drastischen Verknappung
von weitgehend standardisierten, traditio-
nellen Kompetenzen; und geht man ein-
mal der Frage nach, was sich die Betrie-
be wirklich wünschen, wird man zu dem

Ergebnis kommen, daß Arbeitnehmer mit
dem Wissensstand der besten Führungs-
kräfte gesucht werden, die dabei jedoch
gewillt und imstande sind, Produktions-
arbeiten zu Fabrikarbeiterlöhnen zu ver-
richten

Insofern ist bei der Auslegung der angeb-
lich bestehenden Diskrepanz Vorsicht
geboten. In den meisten Industrieländern
ist zweifellos ein sukzessiver systemati-
scher Ablauf zu beobachten, wonach ein
Wissenszuwachs in den obersten Füh-
rungsetagen technische und organisato-
rische Veränderungen nach sich zieht, die
einen Ausbau der Kenntnisse der Mitar-
beiter in der Produktion erforderlich ma-
chen; die Anhebung des Bildungsstands
der Arbeitnehmer auf den niedrigeren Stu-
fen der Hierarchie wiederum setzt neues
Potential frei, das erkannt und später von
der Betriebsleitung nutzbar gemacht wird.
Der daraus resultierende Prozeß befindet
sich demzufolge immer im Ungleichge-
wicht, und die festgestellten Diskrepan-
zen sind somit ebenso leicht zu erklären
wie unvermeidbar – und, was hier noch
hinzugefügt werden sollte, grundsätzlich
wünschenswert.

Ein ähnlicher sukzessiver systematischer
Ablauf vollzieht sich auch in der Gesamt-
gesellschaft. Die Bildung von Human-
kapital bewirkt nicht nur hauptsächlich
externe Effekte im herkömmlichen Sinne,
sondern löst vielmehr auch dynamische
externe Effekte aus. Die Bedeutung und
Tragweite der Erlangung eines bestimm-
ten Wissensstands und einer bestimmten
Wissensqualität durch den einzelnen ist
davon abhängig, wie sich der Wissens-
tand anderer Menschen im selben Umfeld
entwickelt, inwieweit der einzelne und
seine Mitarbeiter ihr Wissen am Arbeits-
platz tatsächlich einsetzen und entfalten
können; selbst das individuelle Lern-
potential des einzelnen hängt nicht allein
davon ab, welche Kenntnisse sich der ein-
zelne in der Vergangenheit angeeignet
und wie er sich diese zunutze gemacht
hat, sondern auch von den verschiede-
nen Wechselbeziehungen zu anderen
Menschen, die von ihrem jeweiligen Um-
feld beeinflußt werden. Dies läßt sich
nicht durch bloße quantitative Leistungs-
größen erfassen. Es gibt einen schwer
definierbaren qualitativen Faktor – eine
echte „gesellschaftliche“ Komponente –,
der ebenso real wie schwer zu fassen ist,
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der jedoch das Verständnis des unter-
schiedlichen Abschneidens verschiedener
Länder erleichtert, welches sich nicht al-
lein durch quantitative Merkmale erklä-
ren läßt; u.a. beruht dieser „Qualitäts-
faktor“ darauf, wie reibungslos und effek-
tiv die potentiellen (statischen und dyna-
mischen) Komplementaritäten zwischen
verschiedenen systemimmanenten Fakto-
ren und Akteuren (wie etwa des privat-
wirtschaftlichen und des öffentlichen Sek-
tors, der Infrastruktur und des Betriebs-
kapitals, des Human- und des Sachkapi-
tals, der Berufsbildung und der For-
schungs- und Entwicklungstätigkeit usw.)
erfaßt und institutionell koordiniert wer-
den, um möglichst optimal ausgeschöpft
und gefördert zu werden.

Unter diesem Gesichtspunkt leuchtet die
Prophezeiung, daß in Zukunft weniger
Mittel für die Berufsbildung bereitgestellt
würden, kaum ein. Zwar ist es richtig, daß
die meisten Länder, um die es hier geht,
unter einer hohen, möglicherweise sogar
steigenden Arbeitslosigkeit leiden, doch
hat kaum eines dieser Länder ein durch-
schnittliches Wachstum des Bruttosozial-
produkts von unter 2 % pro Jahr aufzu-
weisen. Das Problem liegt weniger in ei-
nem Rückgang der verfügbaren Mittel,
sondern vielmehr in der Entscheidung
über deren Zuweisung; denkbar wäre
auch, daß durchaus gewisse Zwänge vor-
liegen – allerdings solche, die nie deut-
lich zur Sprache gebracht werden. Han-
delt es sich dabei etwa um einen Zwang
zur Einsparung in den öffentlichen Haus-
halten? Wenn ja, hieße dies wiederum, daß
entweder andere Ausgaben als wichtiger
eingestuft werden (und dies wäre, wie
immer man es sehen will, eine Entschei-
dung) oder aber, falls bei sämtlichen Aus-
gaben der öffentlichen Hand der Rotstift
angesetzt wird, daß die jeweilige Regie-
rung den privaten Haushalten und Unter-
nehmungen bewußt mehr Kaufkraft über-
lassen will. Handelt es sich hierbei nun
um eine Entscheidung oder vielmehr um
eine Folge von internationalen Zwängen?
Sollte letzteres zutreffen, worauf beruht
dies? Ich habe diesbezüglich das Gefühl
(bzw. die Befürchtung), daß eine über-
mäßige Betonung des Wettbewerbs und
der freien Marktwirtschaft die Regierun-
gen wie auch die Unternehmen dazu ver-
leitet, Kürzungen bei all denjenigen Aus-
gaben vorzunehmen, die sich erst lang-
fristig bezahlt machen.

Ein anschauliches Beispiel hierfür bietet
der Überblick über die britischen Erfah-
rungen, der in der vorliegenden Ausgabe
von West, Pennel und Edge geliefert wird.
Während der Amtszeit von Margaret
Thatcher wurden zahlreiche Aufgaben im
Berufsbildungsbereich von der staatlichen
Training Agency an eine Reihe von neu-
geschaffenen, von Vertretern der örtlichen
Arbeitgeber geleiteten Training and
Enterprise Councils (TECs) übertragen.
Bei diesen handelt es sich um „privatwirt-
schaftliche Unternehmen ohne Erwerbs-
zweck, deren Hauptaufgabe die Anbie-
tung von öffentlichen Dienstleistungen
ist“. In der Praxis scheinen die TECs ge-
genüber den jeweils zuständigen regio-
nalen Verwaltungsstellen als General-
unternehmer aufzutreten, während sie die
eigentlichen Berufsbildungsmaßnahmen
an ein breites Spektrum von Bildungsan-
bietern abgeben, die sie als Subunterneh-
mer beauftragen. In den Evaluierungs-
studien werden unter anderem folgende
Nachteile des Systems aufgezeigt:

❏ Da die den Berufsbildungsanbietern
zufließenden Zahlungen (gemäß den
marktwirtschaftlichen Grundsätzen) zum
Teil an die von den Teilnehmern erziel-
ten Ergebnisse geknüpft sind, wählen die
Anbieter nur die besten Kandidaten aus.
Bewerber, die eine Ausbildung vielleicht
nötiger hätten, werden somit tendenziell
ausgeschlossen, was bislang offenbar
auch durch vertragliche Auflagen nicht
ausreichend korrigiert werden konnte;

❏ die TECs haben bei der Auftragsverga-
be eine Monopolstellung. Dies steht kaum
im Einklang mit den Grundsätzen der frei-
en Marktwirtschaft;

❏ die organisatorischen Strukturen und
Strategien der TECs sind nicht darauf zu-
geschnitten, den spezifischen Bedürfnis-
sen der örtlichen Wirtschaft in ihrem Zu-
ständigkeitsbereich gerecht zu werden,
weder im Hinblick auf die Beseitigung von
Hindernissen noch hinsichtlich der För-
derung einer ordnungsgemäßen Entwick-
lung.

Wurde der Markt schlecht nachgeahmt,
oder sind die marktwirtschaftl ichen
Grundsätze für den Bildungsbereich un-
geeignet? Zwar werden durch die Erfah-
rungen aus den Reformen in England und
Wales in der Tat solche Fragen aufgewor-
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fen; ein extremeres Beispiel für die An-
wendung marktwirtschaftlicher Prinzipi-
en findet man jedoch, wie der Artikel von
Atchoarena zeigt, in Lateinamerika vor, wo
die Berufsbildung in zunehmendem Maße
als problemlos veräußerliche Handelsware
betrachtet wird, auf die die klassischen
Gütertauschtheorien voll anwendbar sind.
Zum Glück erscheint die Lage bei nähe-
rem Hinsehen wesentlich vielschichtiger,
und selbst dort, wo die Umsetzung der
marktwirtschaftlichen Grundsätze am wei-
testen geht, trifft man auf eine komplexe
(wenn auch oft widersprüchliche) Mi-
schung aus freier Marktwirtschaft, staatli-
cher Regulierung und Kontrolle und ge-
mischten Finanzierungsverfahren. Die
Befürwortung marktwirtschaft l icher
Grundsätze scheint insofern eine ideolo-
gische Welle zu sein, die Institutionen wie
Wissenschaftler gleichermaßen erfaßt,
eine leichte Strömung, die sich jedoch je-
derzeit zu einer verheerenden Flut ent-
wickeln könnte.

Wenn nun das Wesen der Bildung (im gro-
ßen ganzen betrachtet) in externen Effek-
ten besteht, so ist der individuelle Anreiz
zur Tätigung von Bildungsinvestitionen per
definitionem unzureichend. Die Vorstel-
lung einer ex-ante-Rentabilität der Bildung
ist an sich fraglich, da die Einträglichkeit
einer bestimmten Aufwendung in Form
von späteren Erlösen langfristig von ge-
sellschaftlichen Verhaltensmustern abhän-
gen wird. Eine kollektive Reaktion ist in
dem Fall zwingend. Das Hauptaugenmerk
galt bislang in erster Linie der Inter-
nalisierung von externen Effekten, was
staatliche Eingriffe der klassischen Art
(staatliche Veranstaltung von Berufsbil-
dungsmaßnahmen, Finanzierung durch die
öffentliche Hand) sowie – in der moder-
neren Variante – des französischen Typs
veranlaßt hat (Zwingung der Unternehmen
zur Investition in Berufsbildungsmaß-
nahmen durch ein Abgabenbefreiungs-
system). Diese Strategien verfehlen jedoch
die weiter oben erörterten qualitativen Zie-
le: Kooperation und Koordination zur För-
derung von Komplementaritäten sollten als
alleinige kollektive Richtschnur auf diesem
Gebiet gewählt werden.

Das traditionelle Prinzip, wonach dem öf-
fentlichen Dienst die Verantwortung für
die Berufsbildung und die damit verbun-
dene finanzielle Last übertragen wird, hat
oftmals (einmal abgesehen von einer

schwerfälligen Bürokratie) eine Trennung
zwischen den Anbietern und den Nutzern
der Berufsbildung herbeigeführt, was sich
beeinträchtigend auf das Engagement und
den Ansporn (und somit auch die Effek-
tivität) aller Beteiligten auswirkte. Selbst
die Überwachung des Systems entbehrte
der notwendigen Unterstützung, da es der
Staat – zumindest bis vor kurzem – nicht
für angebracht hielt, das eigene Gebaren
zu kontrollieren.

Die französische Strategie bietet im Prin-
zip eine gute Alternative, nicht nur unter
dem Gesichtspunkt der Internalisierung
externer Effekte, sondern auch im Hin-
blick auf die Förderung des gesellschaft-
lichen Engagements für die Berufsbildung:
Jedes Unternehmen ist zur Zahlung einer
Abgabe verpflichtet, kann diese jedoch
vermeiden, wenn es Mittel in entsprechen-
dem Umfang für anerkannte Berufs-
bildungsmaßnahmen aufwendet. Der Staat
kann seine Regierungsgewalt grundsätz-
lich dadurch ausüben, daß er festlegt, wel-
che Maßnahmen zur Gewährung der Ab-
gabenbefreiung anerkannt werden, wäh-
rend den Unternehmen das Privileg ein-
geräumt werden soll, selbst über die Auf-
wendung ihrer Mittel zu entscheiden, da
sie um die Ausgaben schließlich nicht
umhinkommen, und die Kontrolle darüber
auszuüben, was ihnen für ihr Geld gebo-
ten wird. Die Vertreter der Arbeitnehmer
haben verschiedene Möglichkeiten, sich
zu engagieren: als treibende Kraft, als
Beobachter, als Überwacher, durch Un-
terbreitung von Vorschlägen usw. Wie die
Erfahrung jedoch gezeigt hat, hat dies
nicht ausgereicht, um die Entwicklung
einer notwendigen „Aus- und Weiter-
bildungskultur“ (zumindest im gewünsch-
ten Tempo) herbeizuführen, wie es
Gasskov in seinem Artikel formuliert,
ungeachtet des Versuchs der französi-
schen Regierung, die Unternehmen durch
Anhebung der Abgabensätze in eine ent-
sprechende Richtung zu „drängen“. Der
springende Punkt ist hierbei offenbar, daß
ein finanzieller Anreiz ein (möglicherwei-
se) notwendiges, doch mit Sicherheit kein
hinreichendes Instrument zur Schaffung
einer Berufsbildungskultur darstellt. Da-
durch läßt sich leichter erklären, warum
kleinere Betriebe tendenziell in viel zu
geringem Maße von dem ihnen zur Ver-
fügung stehenden Berufsbildungsangebot
Gebrauch machen, allerdings nur aus
prinzipiellen Gründen und ausgehend von
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wirtschaftlichen Überlegungen, zumal ein
effektives kulturell verwurzeltes Engage-
ment fehlt.

Das Modell, das den oben dargestellten
Leitsätzen Koordination und Kooperation
am ehesten entspricht, ist das deutsche
Berufsbildungssystem. Die externen Effek-
te werden in Deutschland nicht in staatli-
cher Regie, sondern vielmehr kollektiv
internalisiert. Die meisten deutschen Be-
triebe empfinden es als ihre Pflicht, ihre
Belegschaft auszubilden; diese Zielset-
zung ist in ihrer Kultur so gründlich und
bereits seit so langem verinnerlicht, daß
sie zu einer Verpflichtung geworden ist,
und als solche wird sie von so vielen
Betrieben geteilt, daß man sich über die
Gefahr der Abwerbung qualifizierter Ar-
beitskräfte durch „Trittbrettfahrer“ offen-
bar kaum Sorgen macht. Ein solches ge-
sellschaftliches Bündnis findet man nur

in Deutschland und in einigen wenigen
seiner Nachbarländer vor, denen es ge-
lungen ist, sich dieses Merkmal deutscher
Kultur zu eigen zu machen. Dieses „insti-
tutionell“ verankerte Prinzip ist inzwi-
schen so tief im Bewußtsein der Bevöl-
kerung verwurzelt, daß es eine allgemei-
ne positive Haltung in bezug auf die Qua-
lität und Entwicklung der Berufsbildung
und der damit zusammenhängenden Ak-
tivitäten erzeugt. Es ist durchaus kein
Zufall, daß das deutsche Modell, dessen
Ursprünge in die Zeit Bismarcks zurück-
reichen, zwar häufig erwähnt, jedoch nur
äußerst selten als Ausgangspunkt für Re-
formvorschläge gewählt wird.

Der Faktor „Qualität“ ist dabei die unbe-
kannteste Größe, und eine geeignete
Technik, um diese auf künstlichem Wege
zu reproduzieren, ist bislang noch nicht
entwickelt worden.

Sergio Bruno
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Ein großer Teil der mikro-
und makroökonomischen
Forschungen brachte in den
vergangenen Jahrzehnten
eindeutige Belege dafür, daß
Bildung und berufliche
Qualifikationen positive
Auswirkungen auf das
Wohlergehen jedes einzel-
nen und auf das gesamte
Wirtschaftswachstum ha-
ben. Dennoch beruhen un-
sere Erkenntnisse über die
tatsächlichen Verbindun-
gen und Wechselbeziehun-
gen zwischen den Human-
kapitalinvestitionen und
deren wirtschaftlichen Er-
gebnissen noch immer
weitgehend auf Einzelfällen
und sind kaum differenziert
genug, um daraus wohl-
fundierte grundsätzliche
Empfehlungen abzuleiten.
Einige Prioritäten für poli-
tische Maßnahmen in der
allgemeinen und berufli-
chen Bildung sind jedoch
erkennbar.

Dana J. Soloff
Soziologin, Human Capital
Department, RAND, Santa
Monica, Kalifornien

Einleitung

In den meisten Industrieländern wächst
die Besorgnis über das Mißverhältnis zwi-
schen Qualifikationen und Anforderungen
und über das absehbare Qualifikations-
defizit auf dem Arbeitsmarkt. Befürchtun-
gen gibt es auch dahingehend, inwieweit
die gegenwärtigen Systeme der allgemei-
nen und beruflichen Bildung geeignet
sind, solche Qualifikationen zu vermitteln,
die Unternehmen und Arbeitnehmer be-
nötigen, um dem Konkurrenzdruck ge-
wachsen zu sein, den hochindustrialisierte
Hochlohnländer in den nächsten Jahr-
zehnten zu erwarten haben. Auf den er-
sten Blick scheinen diese Besorgnisse im
Widerspruch zu der Tatsache zu stehen,
daß sich in den meisten Industrieländern
in den letzten drei Jahrzehnten der Bil-
dungsstand der Bevölkerung in nie zuvor
erreichtem Ausmaß erhöht hat und das
formelle Qualifikationsniveau der Arbeit-
nehmer somit weit über dem der frühen
60er Jahre liegt.

Sowohl in Europa als auch in den Verei-
nigten Staaten werden Zweifel laut, in-
wieweit die bestehenden allgemeinen und
beruflichen Bildungseinrichtungen den
Anforderungen genügen. Ausgelöst wur-
den diese Zweifel durch den anhaltenden
Rückgang des Produktivitätswachstums
seit der Mitte der 70er Jahre, den fort-
schreitenden Verlust wichtiger Märkte an
Konkurrenten aus asiatischen Billiglohn-
ländern, demographische Veränderungen
der Bevölkerung im erwerbsfähigen Al-
ter, ein zunehmendes, bildungsspezifi-
sches Lohngefälle sowie eine anhaltend
hohe Arbeitslosigkeit, insbesondere un-
ter geringqualifizierten Arbeitnehmern.
Darüber hinaus haben jüngste verglei-

Der Zusammenhang
zwischen allgemeiner
Bildung, Berufsbildung
und Wirtschaft1

chende internationale Forschungen erheb-
liche Unterschiede im Bildungsstand und
im Qualifikationsniveau der Arbeitskräfte
großer Industrieländer wie Großbritan-
nien, USA und Frankreich einerseits und
Japan, Deutschland und Schweden ande-
rerseits ergeben. Deshalb stehen die Ver-
besserung der Bildungsprogramme und
die Förderung eines höheren Qualifika-
tionsniveaus in den meisten Ländern ganz
oben auf der politischen Tagesordnung.

Die gegenwärtigen politischen Auseinan-
dersetzungen gehen zu einem großen Teil
von der allgemeinen Annahme aus, daß
Humankapitalinvestitionen und ein hohes
Qualifikationsniveau der Arbeitskräfte
mehr oder weniger direkte, günstige Aus-
wirkungen auf die wirtschaftliche Lei-
stungskraft und Wettbewerbsfähigkeit
haben. Diese Ansicht ist keineswegs neu.
Sie führte im ausgehenden 19. Jahrhun-
dert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts
zu weitreichenden Reformen der Bildung
für die Massen. Seit jener Zeit wird das
unterschiedliche Bildungsangebot der ein-
zelnen Länder als eine wichtige Ursache
für nationale Unterschiede beim Wirt-
schaftswachstum und bei der Wettbe-
werbsfähigkeit betrachtet. Daher erklärte
man die Ursachen für den relativen Kon-
junkturrückgang in Großbritannien, der
bereits um 1870 beobachtet werden konn-
te, zum Teil mit Defiziten in der techni-
schen Ausbildung, wohingegen im kaiser-
lichen Deutschland großer Wert auf die
berufliche Bildung und die betriebliche
Ausbildung gelegt wurde. In den 50er und
60er Jahren des 20. Jahrhunderts dienten
die immensen Ausgaben der USA für Bil-
dung und Forschung sowie für das ame-
rikanische allgemeinbildende Schulsystem
der Sekundar- und Postsekundarstufe als

1) Dieser Artikel basiert auf der im
November 1993 in Santa Barbara,
Kalifornien, veranstalteten Konferenz
über „Human Capital Investment and
Economic Performance“.
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Anreiz und als Modell für die darauf fol-
gende Bildungsexpansion in den meisten
westeuropäischen Ländern und in Japan.
In jüngerer Vergangenheit, seit Japan sich
zu einem bedeutenden Konkurrenten in
der Weltwirtschaft entwickelte, hat das
japanische System einer qualitativ hoch-
wertigen Allgemeinbildung für die Mas-
sen und einer systematischen, innerbe-
trieblichen Ausbildung der Arbeitskräfte
das Interesse amerikanischer und euro-
päischer Politiker auf sich gelenkt, ob-
gleich in institutioneller Hinsicht das um-
fassende System moderner Lehrlingsaus-
bildung in Deutschland für die Bildungs-
reformer in Europa und in den USA von
vorrangigem Interesse bleibt.

Ein großer Teil der mikro- und makro-
ökonomischen Forschungen brachte in
den vergangenen Jahrzehnten eindeutige
Belege dafür, daß Bildung und berufliche
Qualifikationen positive Auswirkungen
auf das Wohlergehen jedes einzelnen und
auf das gesamte Wirtschaftswachstum
haben. Dennoch beruhen unsere Erkennt-
nisse über die tatsächlichen Verbindun-
gen und Wechselbeziehungen zwischen
den Humankapitalinvestitionen und de-
ren wirtschaftlichen Ergebnissen noch
immer weitgehend auf Einzelfällen und
sind kaum differenziert genug, um dar-
aus wohlfundierte grundsätzliche Empfeh-
lungen abzuleiten.

Mit diesem Artikel werden folgende Zie-
le verfolgt:

❏ Erarbeitung eines systematischen Über-
blicks über die zu erwartenden allgemei-
nen Tendenzen bei Arbeitnehmerquali-
fikationen und Qualifikationsanforde-
rungen in verschiedenen Ländern sowie
über die theoretischen Modelle, die die
Verbindungen und Wechselbeziehungen
zwischen den Humankapitalinvestitionen
und der wirtschaftlichen Leistungskraft
erklären.

❏ Erörterung der methodischen Implika-
tionen und der Probleme, die bei der Be-
wertung auftreten, wenn Humankapital-
investitionen und deren wirtschaftliche
Ergebnisse aus dem Blickwinkel verschie-
dener Fachrichtungen und unter beson-
derer Beachtung internationaler Verglei-
che analysiert werden.

❏ Schilderung des Spektrums unter-
schiedlicher institutioneller Ansätze im

nationalen Kontext von fünf verschiede-
nen Ländern - Frankreich, Deutschland,
Japan, das Vereinigte Königreich und die
Vereinigten Staaten - bei der Herausbil-
dung und Zuordnung von Qualifikatio-
nen. Für jedes Land wird eine Übersicht
der empirischen Erkenntnisse zu Investi-
tionen von Einzelpersonen, Organisatio-
nen (Unternehmen) und des Staates in die
allgemeine und berufliche Bildung und
deren ökonomischen Nutzen erstellt.

❏ Diskussion alternativer Möglichkeiten,
wie durch staatliche Maßnahmen die
Humankapitalinvestitionen von Einzelper-
sonen, Unternehmen und öffentlichen
Einrichtungen gefördert werden können,
damit  s ie den Wettbewerbsheraus-
forderungen an die hochindustrialisierten
Länder in den 90er Jahren und darüber
hinaus gewachsen sind.

Allgemeine Tendenzen
und Herausforderungen
an die Industrieländer

Es ist bemerkenswert, daß trotz der Viel-
falt der nationalen Entwicklungswege und
des institutionellen Rahmens die meisten
hochindustrialisierten Länder gegenwär-
tig vor sehr ähnlichen Herausforderungen
stehen. Im allgemeinen müssen Bildungs-
systeme eine sehr unterschiedliche „Kli-
entel“ bedienen. Die Wirtschaft , der sie
die richtige Anzahl und Mischung von
Qualifikationen zuführen müssen, damit
sie auch künftig wettbewerbsfähig bleibt,
ist nur eine „Kundin“ von vielen. Dann
gibt es noch die Studenten und deren El-
tern, die Zugang zu einer qualitativ hoch-
wertigen Bildung und Berufsvorbereitung
als Grundlage für künftige Einkommen
und Beschäftigungssicherheit erwarten.
Da ist ferner das politische System, das sich
auf die Sozialisierung und Verinnerlichung
demokratischer Werte und Verhaltensmu-
ster verlassen muß, und schließlich die
Gesellschaft als Ganzes, für die die Bil-
dung so wichtige Funktionen übernimmt
wie die Herausbildung persönlicher
Fähigkeitsprofile, die Verleihung eines
Sozialstatus und einer Identität sowie die
Schaffung eines sozialen Zusammenhalts.

Von der Input-Seite her stehen die allge-
meinen und beruflichen Bildungssysteme
vor Herausforderungen aufgrund demo-
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graphischer Verschiebungen bei der Grö-
ßenordnung und der Zusammensetzung
der nachfolgenden Studentenkohorten.
Gleiches gilt für den gesellschaftlichen
Wertewandel und für die veränderten
Ausbildungspräferenzen mit Blick auf
Hochschulabschlüsse sowie für eine stär-
ker „kundenorientierte“ Vielfalt an Bil-
dungsangeboten, die genau auf die Be-
dürfnisse verschiedener Bevölkerungs-
gruppen zugeschnitten sind. In den mei-
sten Ländern konzentriert sich die bei-
spiellose Bildungsexpansion der letzten
drei Jahrzehnte vor allem auf Quantität
und Bildung für die Masse der Bevölke-
rung. Dabei wurden strukturelle Anpas-
sungen innerhalb der Bildungseinrichtun-
gen vernachlässigt, die erforderlich sind,
um der wachsenden Vielfalt studentischer
Begabungen, Interessen und sozialer
Zielstellungen gerecht zu werden, ohne
daß dadurch die Qualität der Ausbildung
leidet.

Überall in den Industrieländern haben die
Regierungen in den letzten drei Jahrzehn-
ten die öffentlichen Ausgaben für die Bil-
dung bedeutend erhöht und damit zu ei-
nem beträchtlichen Anstieg der formellen
Bildungsabschlüsse beigetragen. Jedoch
folgten auf die gestiegenen Ausgaben für
die Bildung und die Erhöhung des for-
mellen Bildungsniveaus nicht die erwar-
teten Verbesserungen der studentischen
Fähigkeiten und Leistungen. Obgleich die
Vereinigten Staaten - gemessen am Brutto-
inlandsprodukt - einen der höchsten An-
teile an Bildungsausgaben haben (siehe
Tabelle 1) und mit die höchsten Ein-
schreibungsquoten für sekundäre und
postsekundäre Bildungsgänge aufweisen,
rangieren die akademischen Leistungen
amerikanischer Studenten in Kernfächern
wie Naturwissenschaften und Mathema-
tik als Schlußlicht in der Bewertungsskala
der Industrieländer. Auch die Lese- und
Rechtschreibkenntnisse sind in den USA
weit unter das Niveau der Konkurrenz-
länder gesunken. Angesichts der wach-
senden Anforderungen an die Bildung
einerseits und der zunehmenden finanzi-
ellen Zwänge der Regierungen anderer-
seits müssen die politischen Entschei-
dungsträger der inneren Effizienz der
Bildungssysteme, einschließlich der Stär-
kung der marktähnlichen Elemente des
allgemeinen und beruflichen Bildungsan-
gebots, künftig mehr Aufmerksamkeit
schenken.

Von der Output-Seite her stehen die all-
gemeinen und beruflichen Bildungs-
systeme, deren prägnante Merkmale - von
wenigen Ausnahmen abgesehen - immer
noch den standardisierten Massenproduk-
tionsmodellen der 50er und 60er Jahre
ähneln, vor der Herausforderung des
weltweiten Niedergangs der Fordschen
Produktionsprinzipien und der Tendenz
zu einem neuen System des Post -
Fordismus, in dem die typischen Massen-
produktionsjobs allmählich abgeschafft
werden und der komplexe Charakter der
Arbeit und die Qualifikationsanforde-
rungen auf allen betrieblichen Ebenen
und insbesondere bei den Arbeitern in
vorderster Front wachsen; letztere sind in
immer größerer Zahl nicht nur in operati-
ven Funktionen, sondern auch in Dienst-
leistungsfunktionen anzutreffen, die eine
breite Grundlage allgemeiner und sozia-
ler Qualifikationen gepaart mit einem
hohen Maß an technischer Kompetenz
und funktionaler Flexibilität erfordern, um
den sich ändernden Bedingungen und
Kundenforderungen gerecht zu werden.
Vor allem die für die neuen Formen der
Produktionsorganisation und für die mo-
dernen Arbeitsprozesse benötigten sozia-
len und kognitiven Qualifikationen schei-
nen zunehmend mit den Lernmethoden,
dem Charakter der vermittelten Fähigkei-
ten und den Verhaltensmustern, wie sie
in konventionellen Bildungseinrichtungen
gelehrt werden, in Konflikt zu geraten.

Tabelle 1:

Aus öffentlichen und privaten Mitteln finanzierte
Ausgaben für Bildungseinrichtungen nach Bildungs-
ebene (1994) und als Anteil am Bruttoinlandsprodukt
(BIP). Ausgewählte OECD-Länder

Gesamtprozentsatz vom BIP ( %)

Primar- und privater
Sekundarbereich Tertiärbereich

Frankreich 6,2 % 4,3 % 1,1 %
Deutschland 5,8 % 3,8 % 1,1 %
Japan 4,9 % 3,1 % 1,1 %
Vereinigtes Königreich 4,7 % 3,4 % 0,8 %
Vereinigte Staaten 6,6 % 3,9 % 2,4 %

Quelle: OECD

„Überall in den Industrie-
ländern haben die Regie-
rungen in den letzten drei
Jahrzehnten die öffentli-
chen Ausgaben für die Bil-
dung bedeutend erhöht und
damit zu einem beträchtli-
chen Anstieg der formellen
Bildungsabschlüsse beige-
tragen. Jedoch folgten auf
die gestiegenen Ausgaben
für die Bildung und die Er-
höhung des formellen Bil-
dungsniveaus nicht die er-
warteten Verbesserungen
der studentischen Fähigkei-
ten und Leistungen.“
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Der rasch wachsende Bedarf an höheren
Qualifikationen äußert sich in gleichblei-
bend hohen oder sogar noch zunehmen-
den qualifikationsabhängigen Lohnunter-
schieden, und zwar trotz des starken Zu-
stroms von gut ausgebildeten Arbeitskräf-
ten mit postsekundären Bildungsabschlüs-
sen oder Hochschulbildung. Außerdem
macht sich in einem zunehmend globa-
lisierten Marktgeschehen die allmähliche
Verlagerung der standardisierten Massen-
produktion in Billiglohnländer inzwischen
auch in den hochindustrialisierten Län-
dern dadurch bemerkbar, daß die Arbeits-
losenquote ungelernter Arbeiter steigt.
Dies trifft insbesondere für ungelernte
Jugendliche zu, denen ohne spezielle Ein-
gliederungsmaßnahmen der dauerhafte
Ausschluß vom Arbeitsmarkt droht. Nicht
zuletzt führten das rasche Tempo der tech-
nischen Veränderungen, Strukturverla-
gerungen von der unmittelbaren Produk-
tion zu tertiären Wirtschaftsfunktionen,
kürzere Produktzyklen und zunehmend
unbeständiger werdende Weltwirtschafts-
bedingungen zum schnelleren Veralten
von Qualifikationen sowie zu erhöhten
Anforderungen an die Mobilität der Ar-
beitskräfte und an deren Bereitschaft, im
Verlauf ihres Arbeitslebens neue Qualifi-
kationen zu erwerben bzw. ihre Qualifi-
kationen kontinuierlich auf den neuesten
Stand zu bringen.

Alle diese Entwicklungen bedürfen offen-
sichtlich eines neuen institutionellen „Rap-
ports“ zwischen der Entwicklung indivi-
dueller Qualifikationen und Befähigungen
einerseits und der Produktion von Gütern
und Dienstleistungen andererseits. Vor
allem die wachsende Bedeutung der post-
sekundären Schulbildung und der Hoch-
schulbildung bei der Vermittlung der er-
forderlichen Qualifikationen - nicht nur
für die traditionellen freien Berufe, für
Führungskräfte und für Regierungsbeam-
te, sondern zunehmend auch für Produk-
tions- und Dienstleistungsfunktionen der
mittleren Ebene - macht es notwendig,
neue institutionelle Verbindungen und
Koordinierungsmechanismen zwischen
den Schulen und der Wirtschaft zu ent-
wickeln, um ein Mißverhältnis zwischen
erworbenen Qualifikationen und Anfor-
derungen und eine Entwertung der Inve-
stitionen in das öffentliche Bildungswe-
sen zu vermeiden. Ausgehend von der
Tatsache, daß die Mehrzahl der Arbeit-
nehmer, die ihre Ausbildung vor 30 Jah-

ren erhielten, noch weitere 10 - 15 Jahre
zur erwerbstätigen Bevölkerung zählen
wird und daß in den USA pro Jahr nur
2 % (in Japan und in den meisten euro-
päischen Ländern sogar noch weniger)
der in den Ruhestand getretenen Arbeiter
durch frisch ausgebildete Neueinsteiger
auf dem Arbeitsmarkt ersetzt werden,
konzentrieren sich die besonderen Her-
ausforderungen an die staatliche Politik
darauf, unterstützende Ausbildungs-
strukturen für ein lebenslanges Lernen
aufzubauen und Organisationen und Un-
ternehmen bei der Schaffung eines lern-
intensiven Arbeitsumfeldes Hilfestellung
zu geben.

Wie erfolgreich die einzelnen Länder mit
diesen für alle zutreffenden Herausforde-
rungen fertig werden und inwieweit sie
sich den neuen Wettbewerbsbedingungen
anpassen können, wird - neben anderen
Faktoren - stark von dem vorhandenen
Humankapital und den institutionellen
Voraussetzungen abhängen, um solche
Qualifikationen und Kompetenzen zu
vermitteln und adäquat einzusetzen, die
für den Übergang von traditionellen
Fordschen Produktionsmodellen zu einer
neuen Wachstumspol i t ik des Post -
Fordismus unerläßlich sind. Das erfordert
nicht nur eine rein quantitative Aufstok-
kung der Investitionen in die allgemeine
und berufliche Bildung, sondern in erster
Linie die Entwicklung geeigneter Mecha-
nismen, die koordinierend zwischen den
Bildungssystemen und der Arbeitswelt
vermitteln. Letztere muß sich offensicht-
lich in einem Zeitalter der zunehmenden
wirtschaftlichen Unbeständigkeit von den
vorherrschenden betriebsinternen Arbeits-
marktstrukturen mit den ihnen innewoh-
nenden Beschränkungen lösen und ein
Modell „professioneller“ Arbeitsmärkte
anstreben, bei denen mehr Wert auf all-
gemeine, übertragbare Qualifikationen
gelegt wird, was wiederum einen höhe-
ren Grad an funktioneller Flexibilität und
eine größere Mobilität der Arbeitnehmer
mit sich bringt. Die Alternative zu diesem
Übergang ist eine Billiglohnstrategie auf
der Grundlage eines wachsenden Preis-
wettbewerbs mit den Schwellenländern
und die Aufgabe des erreichten hohen
Lebensstandards, d. h. eine Option, die
sichtlich ihre Grenzen hat und nur die
Notwendigkeit einer institutionellen und
wirtschaftlichen Modernisierung hinaus-
schieben, aber nicht aufheben würde.

„(...) die wachsende Bedeu-
tung der postsekundären
Schulbildung und der Hoch-
schulbildung bei der Ver-
mittlung der erforderlichen
Qualifikationen (...) macht
es notwendig, neue institu-
tionelle Verbindungen und
Koordinierungsmechanis-
men zwischen den Schulen
und der Wirtschaft zu ent-
wickeln, um ein Mißverhält-
nis zwischen erworbenen
Qualifikationen und Anfor-
derungen und eine Entwer-
tung der Investitionen in
das öffentliche Bildungswe-
sen zu vermeiden.“
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Theoretische
Untermauerung

Die Humankapitaltheorie ist noch immer
der einflußreichste theoretische Zweig,
der die allgemeine und berufliche Bildung
der Einzelpersonen und das Bildungsan-
gebot der Unternehmen mit den wirt-
schaftlichen Leistungen und Ergebnissen
in Beziehung setzt. Nach dem Grundmo-
dell werden erworbene Qualifikationen
und Fähigkeiten (der „Vorrat an Human-
kapital“ einer Gesellschaft) als Ergebnis
rationaler Investitionsentscheidungen von
Einzelpersonen und Unternehmen gese-
hen, die das Ziel verfolgen, möglichst viel
Gewinn aus solchen Investitionen zu er-
zielen. Die Humankapitaltheorie liefert
auch die bislang überzeugendsten Argu-
mente für ein Eingreifen des Staates bei
der „Erzeugung“ von Humankapital: den
einzelnen Menschen fehlen, insbesonde-
re zu Beginn ihres Berufslebens, wenn die
Erwartung an das künftige Einkommen
noch am höchsten ist, die Mittel, um für
ihre Ausbildung und Qualifikation zahlen
zu können, so daß der Staat die Investi-
tion finanzieren muß. Ferner erzeugen
durch Bildung erworbene Qualifikationen
und Kenntnisse positive externe Wirkun-
gen bzw. volkswirtschaftliche Erträge (die
der gesamten Gesellschaft zugute kom-
men), die der einzelne Investor nicht für
sich verbuchen kann. Dadurch würde es
bei fehlender staatlicher Intervention zu
einer Unterinvestition in die Bildung und
in die Qualifikationen der Arbeitskräfte
kommen.

Die Gefahr einer Unterinvestition in das
Humankapital ist besonders akut bei der
Ausbildung der Arbeitskräfte in den Un-
ternehmen. Anders als bei Transaktionen
auf Devisenkassamärkten erfordern mo-
derne Beschäftigungsverhältnisse eine
gemeinsam getätigte Investition seitens
der Arbeitnehmer (die sich unternehmens-
spezifisches Wissen und Können aneig-
nen) und seitens der Unternehmen (die
in die Ausbildung ihrer Arbeitskräfte in-
vestieren). Damit wird bezüglich der Ge-
winne aus dieser Kapitalanlage, die ver-
loren wären, wenn eine der beiden Sei-
ten das Beschäftigungsverhältnis beenden
würde, ein duales Monopol beider Seiten
geschaffen („besonderer Charakter der
Aktivposten“). Da nicht ausreichend In-
formationen vorhanden sind, wird die

Bereitwilligkeit beider Seiten, in das
Humankapital zu investieren, folglich da-
von abhängen, ob zwischen ihnen
Kontrollmechanismen installiert sind, die
die Kapitalanlage jeder Seite vor oppor-
tunistischem Verhalten der anderen Seite
schützen. Regelungen zur Arbeitsplatzsi-
cherheit, gesetzliche Ausbildungsstan-
dards und/oder staatlich anerkannte Be-
fähigungsnachweise könnten derartige
Kontrollmechanismen sein, die weniger
Geld kosten als bloße vertragliche Ver-
einbarungen zwischen den auf dem Ar-
beitsmarkt agierenden Seiten und damit
zugleich Unterinvestitionen in die Bildung
verhindern. Eine moderne Arbeitsmarkt-
analyse bietet somit wertvolle Einblicke
in die wirtschaftlichen Beweggründe und
in die Anreizmodelle, die der Human-
kapitalinvestition zugrunde liegen, sowie
in das zerbrechliche Interessengleich-
gewicht, das für die Schaffung und Be-
wahrung funktionstüchtiger Ausbildungs-
märkte erforderlich ist. Großbritannien
wird oft als ein typisches Beispiel dafür
angeführt, daß institutionelle Faktoren ein
Marktversagen bei der Bereitstellung
quantitativ ausreichender Ausbildungs-
möglichkeiten für Arbeitskräfte eher ver-
stärken als daß sie ausgleichend wirken
(„Gleichgewichtszustand auf niedrigem
Qualifikationsniveau“). Im Gegensatz
dazu wird das deutsche „duale System“
der Lehrlingsausbildung weithin als Bei-
spiel für ein institutionelles System be-
trachtet, das zu kräftigen Humankapital-
investitionen ermuntert und damit erfolg-
reich der dem Markt innewohnende Nei-
gung zur Unterinvestition in die Qualifi-
kation der Arbeitskräfte entgegenwirkt.

Während sich ein Großteil der theoreti-
schen Forschungen mit der Untersuchung
der Mikromotive und -bedingungen be-
faßt, durch die Entscheidungen über
Humankapitalinvestitionen beeinflußt
werden, beschäftigt sich ein weniger ent-
wickeltes Forschungsgebiet mit dem Zu-
sammenhang zwischen individuellen Qua-
lifikationen, organisatorischen Fähigkei-
ten und wirtschaftlicher Leistungskraft.
Hier bieten „Evolutionstheorien“ des
Wirtschaftswandels und des Lernens in der
Organisation (oder im Unternehmen) ei-
nige höchst interessante theoretische Leit-
linien an.

Diese Theorien beruhen auf folgenden
Annahmen:

„Die Humankapitaltheorie
ist noch immer der einfluß-
reichste theoretische
Zweig, der die allgemeine
und berufliche Bildung der
Einzelpersonen und das Bil-
dungsangebot der Unter-
nehmen mit den wirtschaft-
lichen Leistungen und Er-
gebnissen in Beziehung
setzt.“

„Die Humankapitaltheorie
liefert auch die bislang
überzeugendsten Argumen-
te für ein Eingreifen des
Staates bei der ‘Erzeugung’
von Humankapital (...)“
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❏ Innovation ist das Herzstück der Wett-
bewerbsfähigkeit;

❏ Innovation beruht auf dynamischem
Leistungsvermögen in den Organisatio-
nen;

❏ die individuellen Qualifikationen der
Arbeitnehmer sind zwar eine notwendi-
ge Voraussetzung, aber für die Entwick-
lung organisatorischer Fähigkeiten nicht
ausreichend;

❏ letztere hängen eher von den speziel-
len Verfahrensweisen ab, mit denen indi-
viduelle Qualifikationen in einer Organi-
sation zur Wirkung gebracht und mitein-
ander kombiniert werden und sind im
Grunde genommen sogar deren Bestand-
teil. Anders ausgedrückt: Reformen der all-
gemeinen und beruflichen Bildung wer-
den allein kaum Wirkung zeigen, wenn
nicht gleichzeitig die Organisationsstruk-
turen so gestaltet werden, daß sie eine
innovative Kombination von Qualifikatio-
nen und Kompetenzen ermöglichen und
sich in die Routineabläufe, die das strate-
gische Repertoire der Betriebsorganisatio-
nen bestimmen, integrieren lassen.

Auf makroökonomischer Ebene wurden
Untersuchungen zum Humankapital lan-
ge Zeit vernachlässigt oder nur indirekt
bei theoretischen Wachstumsmodellen in
Form exogener technologischer Verände-
rungen berücksichtigt. Das steht in kras-
sem Widerspruch zu den empirischen Stu-
dien der Wachstumsberechnung, die ex-
plizit die Qualität der Arbeitskräfte (all-
gemein als Jahre der formellen Schulbil-
dung definiert) in ihre Modelle einbezo-
gen und feststellten, daß verstärkte
Humaninvestitionen beträchtliche Auswir-
kungen auf das allgemeine Wirtschafts-
wachstum haben, das in der Tat die
Wachstumserträge der materiellen Kapi-
talinvestitionen übersteigt. Erst in jünge-
rer Zeit wurde dem Humankapital im
Zusammenhang mit der „neuen Wachs-
tumstheorie“ (Romer und Lucas) mehr
Beachtung geschenkt.

Produktivitätssteigerung und Innovation
sind, entsprechend dem zugrundeliegen-
den Basismodell, Folgeerscheinungen der
Arbeitsteilung, die eine ständige Erhöhung
der Qualifikationen, Kompetenzen und
Fähigkeiten der Arbeitnehmer und Unter-
nehmen bei der Produktion von Gütern

und Dienstleistungen ermöglicht und da-
mit die wichtigste Quelle des kumulati-
ven Wirtschaftswachstums ist. Anders als
ältere Modelle geht die neue Wachstums-
theorie davon aus, daß neue Kenntnisse
und Fertigkeiten endogen erzeugt werden,
z. B. in Form privater Investitionen in
Forschung und Entwicklung oder in Form
des reinen „learning by doing“ und daß
das Grenzprodukt Humankapital propor-
tional zum vorhandenen Wissen wächst.
Da die Erzeugung von Wissen jedoch
immer positive externe Effekte mit sich
bringt (d.h. Wissen kann sich jeder zu-
nutze machen) und nur ein Teil der Er-
träge aus den Investitionen in neues Wis-
sen dem Investor als Gewinn zufließt (z.
B. in Form von Patenten), liegen die pri-
vaten Investitionen für den Erwerb von
Kenntnissen und Fertigkeiten im allgemei-
nen unter dem, was für die Wirtschaft
insgesamt optimal wäre. Deshalb könnte
die staatliche Politik durch Subvention
privater Aktivitäten im Bereich Forschung
und Entwicklung bzw. durch die Vermitt-
lung wissenschaftlicher und technischer
Qualifikationen, die wiederum interne
Innovationen auslösen, in hohem Maße
zu einem kumulativen Wirtschaftswachs-
tum beitragen. So verbindet sich die neue
Wachstumstheorie mit der Humankapital-
theorie und erzeugt damit ein schlagkräf-
tiges Argument für das wachstumsfördern-
de Potential öffentlicher Investitionen in
das Humankapital.

Fragen des methodischen
Herangehens und der
Bewertung

Theorien bieten zwar wohlformulierte
Vorschläge, aber Messungen und empiri-
sche Operationalisierungen der Beziehun-
gen zwischen Humankapitalinvestitionen
und deren wirtschaftlichen Erträgen stel-
len noch immer ein großes methodisches
Problem dar.

Die verbreitetsten Indikatoren für Human-
kapitalinvestitionen auf der Input-Seite
sind: absolvierte Schuljahre, Immatriku-
lationsquoten, allgemeine und berufliche
formale Bildungsabschlüsse oder Bil-
dungsgrade der Sekundar- und Postse-
kundarstufe, Häufigkeit und Dauer for-
meller und informeller innerbetrieblicher
und außerbetrieblicher Ausbildung sowie

„Da die Erzeugung von Wis-
sen jedoch immer positive
externe Effekte mit sich
bringt (...) und nur ein Teil
der Erträge aus den Investi-
tionen in neues Wissen dem
Investor als Gewinn zu-
fließt, liegen die privaten
Investitionen für den Er-
werb von Kenntnissen und
Fertigkeiten im allgemeinen
unter dem, was für die Wirt-
schaft insgesamt optimal
wäre (...). So verbindet sich
die neue Wachstumstheorie
mit der Humankapital-
theorie und erzeugt damit
ein schlagkräftiges Argu-
ment für das wachstums-
fördernde Potential öffent-
licher Investitionen in das
Humankapital.“
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öffentliche und private Aufwendungen für
die allgemeine und berufliche Bildung.
Zwar können die meisten dieser Indika-
toren als ausreichend für die Messung von
Veränderungen im Bestand des Human-
kapitals und über einen bestimmten Zeit-
raum und in einem bestimmten nationa-
len Kontext auch für die Messung von
Investitionen betrachtet werden, aber ihre
Grenzen werden sofort sichtbar, wenn
länderübergreifende Vergleiche angestellt
werden sollen. Im allgemeinen liefern
solche Indikatoren keine Informationen
über das tatsächliche Ausmaß und die
wirtschaftliche Relevanz der Qualifikatio-
nen und Kompetenzen, über die jeder
einzelne individuell verfügt. So können
beispielsweise die gleiche Anzahl an
Schuljahren oder der gleiche formale Bil-
dungsabschluß bei aufeinanderfolgenden
Kohorten eine ganz andere Qualität der
Humankapitalinvestition bewirken, wenn
sich Zugangsregelungen, Curricula und
Kriterien für das Bestehen von Prüfungen
verändert haben. In ähnlicher Weise kön-
nen die tatsächlichen Qualifikationen, die
nach einer bestimmten Anzahl von Jah-
ren formeller Schulbildung erworben
wurden, erhebliche Unterschiede zu Län-
dern mit andersgelagerten allgemeinen
und beruflichen Bildungssystemen auf-
weisen. Das läßt sich am Beispiel der
Achtklässler in Frankreich veranschauli-
chen, die ihren amerikanischen Altersge-
nossen in Mathematik und Naturwissen-
schaften im allgemeinen weit überlegen
sind. Ferner bringen Vergleiche, die auf
Schuljahren und Einschreibungsquoten
beruhen und schon ihrem Wesen nach
keine innerbetrieblichen Ausbildungs-
maßnahmen erfassen, eher „günstige“
Resultate für jene Länder hervor, in de-
nen Qualifikationen in erster Linie durch
formelle Schulbildung erworben werden.
Im Extremfall können absolvierte Schul-
jahre und formale Bildungsabschlüsse in
einem Land quasi als Eintrittskarte (oder
als Filter) fungieren, unabhängig von ih-
rem substantiellen Gehalt und der Quali-
tät der erworbenen Qualifikationen (vor
allem dort, wo eher interne Arbeitsmarkt-
strukturen vorherrschen), wohingegen in
anderen Ländern die erworbenen Quali-
fikationen weitgehend mit den tatsächli-
chen beruflichen Anforderungen der Ar-
beitsplätze, für die die Arbeitnehmer ein-
gestellt werden, übereinstimmen (wie zum
Beispiel im beruflich orientierten Arbeits-
marktgefüge). Länder, in denen die Aus-

bildung der Arbeitskräfte einen stärker
formellen Charakter hat (wie das z.B. bei
der deutschen Lehrlingsausbildung der
Fall ist), schneiden in einem Vergleich der
Intensität der Arbeitskräfteausbildung
besser ab als Länder, in denen die Aus-
bildung vorrangig informell am Arbeits-
platz erfolgt (wie beispielsweise in den
Vereinigten Staaten).

Ähnliche Probleme und Widersprüche
sind bei der Verwendung der Angaben
über finanzielle Aufwendungen als „In-
put-Stellvertreter“ zu berücksichtigen. Für
die meisten Länder liegen statistische
Daten über Ausgaben der öffentlichen
Hand für Bildungszwecke vor. Demgegen-
über sind die Informationen über private
Ausgaben (d. h. der Haushalte und der
Unternehmen), deren Anteil am Gesamt-
volumen der Bildungsausgaben von Land
zu Land beträchtliche Unterschiede auf-
weist, eher dürftig und selektiv (wichtige
Kostenbestandteile werden nicht einbe-
zogen) und unzuverlässig (z.B. beruhen
sie mehr auf Schätzungen als auf Bewei-
sen). Letzteres trifft insbesondere auf die
Arbeitskräfteausbildung zu und ist Aus-
druck der Tatsache, daß ein Großteil der
Ausbildung informell am Arbeitsplatz und
unter Einbeziehung verschiedener Akteu-
re stattfindet (Ausbilder, Kollegen und
Vorgesetzte). Deshalb verfügen die mei-
sten Unternehmen über keine exakte
Kostenabrechnung ihrer Ausbildungs-
maßnahmen (und halten eine solche Ab-
rechnung oft nicht für notwendig). Aber
selbst bei den Daten zu öffentlichen Aus-
gaben erweisen sich länderübergreifende
Vergleiche als problematisch, denn diese
Angaben enthalten heterogene Bestand-
teile, die wiederum davon abhängen, wie
Schulungskosten im Budget veranschlagt
werden und wie die vielfältigen Funktio-
nen, die die Bildungssysteme unter ver-
schiedenen nationalen Rahmenbedingun-
gen wahrnehmen, berücksichtigt werden.
Beispielsweise bieten amerikanische
Schulen häufig solche Leistungen an wie
außerschulischen Sport, medizinische
Vorsorgeuntersuchungen, psychologische
Beratung, außerschulische Betreuung,
warme Mahlzeiten, Fahrschulausbildung
sowie Beförderung von und zur Schule.
Damit ist der Anteil des nicht unterrich-
tenden Schulpersonals in den USA (51 %)
bei weitem höher als in den meisten eu-
ropäischen Ländern (Frankreich: 26 %,
Niederlande: 16 %).
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Bewertungsprobleme, auf die wir zuvor
eingegangen sind, können als Erklärung
dafür dienen, warum länderübergreifende
makroökonomische Vergleiche, die die
Auswirkungen der Humankapitalinvesti-
tion (gemessen nach absolvierten Schul-
jahren, der Einschreibungsquote und dem
Bildungsniveau) auf die Unterschiede im
Wirtschaftswachstum untersuchen, zu
mehrdeutigen Ergebnissen führen, die
nicht mit den Resultaten der Wachstums-
berechnungsmodelle für einzelne Länder
übereinstimmen. Einige dieser Bewer-
tungsprobleme können durch umfassen-
de betriebliche Fallstudien vermieden
werden, die zugleich detaillierte Angaben
zu den Qualifikationen erfassen, die tat-
sächlich im Produktionsprozeß benötigt
werden. Derartige Studien ergaben, daß
sich die Unternehmen in den einzelnen
Ländern hinsichtlich der Qualifikations-
mischung unterscheiden, die sie zur Her-
stellung des gleichen Produktes einsetzen.
Nicht nur der Umfang der Qualifikatio-
nen (gemessen nach den durchschnittli-
chen Schuljahren der Arbeitnehmer), son-
dern mehr noch die Koordinierung der
verschiedenen Kompetenzen der Arbeit-
nehmer innerhalb der Organisation hat
einen starken Einfluß auf die Arbeitspro-
duktivität und auf die organisatorische
Effizienz. Das ist eine der Lehren, die aus
dem japanischen Modell gezogen werden
können.

Noch schwieriger ist es, die allgemeine
und berufliche Bildung mit wirtschaftli-
chen Ergebnissen oder Leistungen in Be-
ziehung zu setzen. Am geringsten sind
die Probleme auf der persönlichen Ebe-
ne; hier können die Erträge der Ausbil-
dung in Form von Beschäftigungschan-
cen und beruflichen Perspektiven, am
Einkommen und Lohnzuwachs und in der
Übereinstimmung zwischen erworbenen
und am Arbeitsplatz benötigten (und
damit belohnten) Qualifikationen gemes-
sen werden. Daß höhere Investitionen in
die Bildung zu einem höheren Einkom-
men führen, läßt sich in den meisten In-
dustrieländern anhand der Mincerschen
Einkommensgleichung nachweisen,
wenn auch mit unterschiedlicher Inten-
sität und mit unterschiedlichen qualifika-
tionsspezifischen Lohngefällen. Letztere
sind in Ländern mit einem stärker zen-
tralisierten Lohngefüge insgesamt etwas
schwächer ausgeprägt. Auch Lohnzu-
schläge, die für vorausgegangene Bil-

dungsinvestitionen gezahlt werden, spie-
len eine bedeutende Rolle als Anreiz für
den einzelnen, in seine Bildung und in
den Qualifikationserwerb zu investieren.
Die sich verschlechternden schulischen
Leistungen amerikanischer Oberschüler
hat man damit erklärt, daß - aufgrund
fehlender nationaler Prüfungs- und
Zertifizierungsnormen (die in den mei-
sten europäischen Ländern eine heraus-
ragende Rolle spielen) - amerikanische
Arbeitgeber schulische Leistungen, die
sich in der Benotung der Kernfächer nie-
derschlagen, nicht entsprechend hono-
rieren, z. B. in Gestalt höherer Einstiegs-
löhne für leistungsstärkere Schüler.

Größere Schwierigkeiten entstehen bei
der Bewertung der Erträge und der wirt-
schaftlichen Auswirkungen der Human-
kapitalinvestitionen und der Ausbildung
der Arbeitnehmer durch Organisationen
oder Unternehmen. Die Tatsache, daß
Unternehmen Facharbeitern höhere Löh-
ne zahlen als ungelernten Arbeitern, heißt
noch lange nicht, daß Facharbeiter pro-
duktiver sind und daß sich eine Erhöhung
des Qualifikationsniveaus der Beschäftig-
ten automatisch günstig auf die wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit des Unterneh-
mens auswirkt. Tatsächlich nehmen die
meisten Unternehmen selbst keine direk-
ten Wertungen des Einflusses der Arbeit-
nehmerqualifikationen auf die Produkti-
vität vor, und sie haben auch keine klare
Vorstellung davon, wie die Erträge der
Humankapitalinvestitionen zu quantifizie-
ren sind. Kommentatoren schließen dar-
aus, daß in vielen Fällen die von Unter-
nehmen durchgeführte Ausbildung der
Arbeitskräfte ein „Glaubensakt“ ist. Teil-
weise kann das damit erklärt werden, daß
sich die Nutzeffekte der Arbeitskräfte-
qualifikationen weit ausbreiten und über
längere Zeiträume und an verschiedenen
Stellen innerhalb einer Organisation ku-
mulativ anwachsen. Zudem bringt die
Bewertung der Unternehmensleistung
selbst einige Schwierigkeiten mit sich, und
normalerweise gebräuchliche Indikatoren
wie Profitabilität, Umsatzsteigerung, ma-
terielle Produktivität, Mehrwert, Marktan-
teile können aus verschiedenen Gründen
irreführend sein (z.B. können größere
Investitionen in die Ausbildung die aktu-
ellen Profite schmälern, sich aber langfri-
stig auf Innovation, Produktqualität und
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens
positiv auswirken).

„Bewertungsprobleme (...)
können als Erklärung dafür
dienen, warum länderüber-
greifende makroökonomi-
sche Vergleiche, die die
Auswirkungen der Human-
kapitalinvestition (gemes-
sen nach absolvierten
Schuljahren, der Einschrei-
bungsquote und dem Bil-
dungsniveau) auf die Un-
terschiede im Wirtschafts-
wachstum untersuchen, zu
mehrdeutigen Ergebnissen
führen, die nicht mit den
Resultaten der Wachstums-
berechnungsmodelle für
einzelne Länder überein-
stimmen.“

„(...) die meisten Unterneh-
men nehmen (...) keine di-
rekten Wertungen des Ein-
flusses der Arbeitnehmer-
qualifikationen auf die
Produktivität vor, und sie
haben auch keine klare
Vorstellung davon, wie die
Erträge der Humankapital-
investitionen zu quantifi-
zieren sind.“
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Bezeichnend für die Schwierigkeiten im
Zusammenhang mit der Operationalisie-
rung der Kernvariablen ist, daß der em-
pirische Nachweis der Auswirkungen von
Humankapitalinvestitionen (in Form von
Qualifikationen, die extern erworben oder
im Unternehmen selbst erzeugt wurden)
auf die Unternehmensleistung bisher sehr
unzureichend ist und sich auf die Be-
schreibung von Einzelfällen in den Fall-
studien der Unternehmen beschränkt,
denen Vergleiche zwischen Unternehmen
in verschiedenen Ländern und Industrie-
zweigen zugrunde liegen. Obgleich die-
ser Ansatz die Sammlung unmittelbarer
Informationen über die Produktions-
organisation, die Arbeitsteilung innerhalb
des Unternehmens, die Produktions-
effektivität und die Produktqualität mög-
lich macht, hat bisher keine dieser Stu-
dien - abgesehen von Problemen der
Stichprobenauswahl und der Verallgemei-
nerung - ein überzeugendes Modell vor-
gelegt, mit dem die Unternehmensleistung
erklärt und mit den Qualifikationen der
Arbeitskräfte in Zusammenhang gebracht
werden kann.

Makroökonomische Untersuchungen kon-
zentrieren sich traditionell auf das Wirt-
schaftswachstum, die Pro-Kopf-Leistung,
die Arbeitsproduktivität (Leistung oder
Mehrwert pro Arbeiterstunde) und die
Exportleistung als abhängige Variablen in
verschiedenen Wirtschaftszweigen. Alle
diese Indikatoren haben ihre Nachteile:
z.B. kann die sich ausbreitende und an-
dauernde Verlangsamung des Produktivi-
tätsanstiegs in den OECD-Ländern seit
Beginn der 70er Jahre kaum mit Verände-
rungen in der Qualifikation der Arbeits-
kräfte begründet werden. Auch Verände-
rungen in der allgemeinen und berufli-
chen Bildung, die sich nur allmählich auf
die Zusammensetzung der Arbeitnehmer
auswirken, bieten keine gesicherten Er-
klärungen für die jüngsten, kurzfristigen
Steigerungen amerikanischer und briti-
scher Fertigungsproduktivität im Vergleich
zu (West-) Deutschland. Ebenso wenig
sind die Humankapitalvariablen eine Er-
klärung dafür, warum die USA, obgleich
andere Länder deutlich aufgeholt haben,
in der absoluten Fertigungsproduktivität
immer noch weltweit führend sind. Ana-
lytiker schließen daraus, daß die unter-
schiedliche wirtschaftliche Leistungskraft
der einzelnen Länder weniger auf die
Qualifikationen der Arbeitskräfte an sich,

als auf organisatorische Fähigkeiten zu-
rückzuführen ist. In anderen Untersuchun-
gen wurde der komplementäre Charakter
des Humankapitals und anderer Aktiva
hervorgehoben (Anlageinvestitionen, Ak-
tivitäten im Bereich Forschung und Ent-
wicklung, Marktgröße, staatliche Infra-
struktur usw.), der für Produktivitätsstei-
gerungen und Wirtschaftswachstum aus-
schlaggebend ist. Gleichermaßen reflek-
tieren die Exportleistungen eines Landes
und seiner Industriezweige, die häufig als
Indikatoren für „nationale Wettbewerbs-
fähigkeit“ herangezogen werden, in erster
Linie die Wechselkurse (die ein Ergebnis
der Finanzpolitik sind) und die Lohnstück-
kosten (die wiederum ein Resultat der
nationalen Einkommenspolitik sind) und
spiegeln erst in zweiter Linie Unterschie-
de in der Arbeitsproduktivität wider, die
durch allgemeine und berufliche Bil-
dungsmaßnahmen beeinflußt werden
kann. Selbst wenn einige der erwähnten
methodischen und Bewertungsschwierig-
keiten überwunden werden können, blie-
be noch immer das Problem des Bench-
markings, d.h. die Entwicklung konkre-
ter Ideen u.a. zu Fragen wie: Welche wirt-
schaftlichen Aktivitäten, Organisationsmo-
delle und Personalstrategien versprechen
die größten Erträge für die Gesellschaft?
Welche Arbeitsmarktstrukturen sollten
vorherrschen? Welches Ausmaß an Ar-
beitslosigkeit ist gesellschaftlich akzepta-
bel? Ohne klare Vorstellungen darüber, in
welche Richtung sich die modernen,
hochindustrialisierten Gesellschaften be-
wegen sollen, ist es schwierig, sich für
eine potentiell optimale Investitionssum-
me für das Humankapital zu entscheiden
und richtig einzuschätzen, ob die gegen-
wärtigen Praktiken eine zu hohe oder eine
zu niedrige Investition in das Human-
kapital darstellen.

Nationale Fallstudien

Einige interessante Einblicke bieten na-
t ionale Fal ls tudien aus Frankreich,
Deutschland, Japan, dem Vereinigten Kö-
nigreich und den USA, die sich mit der
institutionellen Struktur und den jüngsten
politischen Reformen beschäftigen und
das aktuelle empirische Beweismaterial zu
Ausmaß, Verteilung und wirtschaftlichen
Ergebnissen von Bildungsinvestitionen
untersuchen.

„(...) der empirische Nach-
weis der Auswirkungen von
Humankapitalinvestitionen
(in Form von Qualifikatio-
nen, die extern erworben
oder im Unternehmen selbst
erzeugt wurden) auf die
Unternehmensleistung ist
bisher sehr unzureichend
und beschränkt sich auf die
Beschreibung von Einzelfäl-
len in den Fallstudien der
Unternehmen, denen Ver-
gleiche zwischen Unterneh-
men in verschiedenen Län-
dern und Industriezweigen
zugrunde liegen.“

„Ohne klare Vorstellungen
darüber, in welche Rich-
tung sich die modernen,
hochindustrialisierten Ge-
sellschaften bewegen sollen,
ist es schwierig, sich für
eine potentiell optimale In-
vestitionssumme für das
Humankapital zu entschei-
den und richtig einzuschät-
zen, ob die gegenwärtigen
Praktiken eine zu hohe
oder eine zu niedrige Inve-
stition in das Human-
kapital darstellen.“
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Sowohl in den Vereinigten Staaten als
auch in Frankreich - Länder, in denen bis-
her Fordsche Produktionsmodelle mit
betriebsinternen Arbeitsmärkten vor-
herrschten - ist seit kurzem als Reaktion
auf den sich abzeichnenden Mangel an
Fachkräften für die mittlere Ebene ein
Politikwandel zu verzeichnen, der zu ei-
ner berufsbildenden Ausrichtung der obe-
ren Sekundarstufe und der postsekun-
dären Bildung führt. In Frankreich hatte
man schon in den 80er Jahren entspre-
chende Reformen vorgenommen und
technische „Bakkalaureate“ und neue be-
rufsbildende Zweige innerhalb der Hoch-
schulbildung eingeführt. Obgleich viele
junge Leute inzwischen diese neuen Wege
beschreiten - womit sich ein großer Teil
der insgesamt gestiegenen Schuleinschrei-
bungen in Frankreich erklären läßt -, hal-
ten viele Arbeitgeber aufgrund der fort-
bestehenden betriebsinternen Arbeits-
marktstrukturen auch weiterhin an ihrer
Einstellungs- und Beförderungspolitik fest,
die den traditionellen akademischen
Schulabschlüssen Vorrang vor Berufs-
bildungsabschlüssen einräumt, wodurch
die in den neuen Programmen erworbe-
nen beruflichen Fähigkeiten und Qualifi-
kationen abgewertet werden. Das wird
durch die Tatsache bestätigt, daß viele
Absolventen der neuen Berufsbildungs-
programme es angesichts ihrer schlech-
teren Chancen auf dem Arbeitsmarkt und
ihrer geringeren beruflichen Entwick-
lungsmöglichkeiten vorziehen, ihre Bil-
dung fortzusetzen, und einen allgemei-
nen Hochschulabschluß anstreben. Die-
se Reaktionen seitens der Arbeitgeber und
Studierenden sind Ausdruck der hohen
sozialen Wertschätzung, die akademische
Kenntnisse im Gegensatz zu angewand-
ten Qualifikationen genießen - eine Hal-
tung, die die französische Gesellschaft
jahrhundertelang geprägt hat. Zugleich
werden damit die Grenzen der Bildungs-
reformen bei der Umgestaltung der be-
stehenden Arbeitsmarktstrukturen und
sozialen Wertesysteme aufgezeigt.

Obgleich die Clinton-Regierung Program-
me zur Verstärkung der beruflichen Bil-
dung an High Schools und Community
Colleges ankündigte und zu diesem
Zweck damit begonnen hat, ein landes-
weites System allgemeiner und beruflicher
Bildungsnormen zu entwickeln, sind bis-
her - von lokalen Experimenten abgese-
hen - keine systematischen Reformen zur

stärkeren Einbindung berufsbildender
Aspekte in die Sekundar- und Hochschul-
bildung in Angriff genommen worden.
Demzufolge tritt die Mehrheit derjenigen,
die weder eine vierjährige Ausbildung an
einem College noch ein Hochschulstu-
dium beginnen, noch immer ohne formel-
le Berufsvorbereitung ins Arbeitsleben ein.
Der Mangel an Berufsbildungswegen spie-
gelt nicht nur die Dominanz der betriebs-
internen Arbeitsmarktstrukturen wider,
sondern auch die traditionelle amerika-
nische Abneigung gegen jegliche Form
von festgelegten Richtungen oder Wegen
im Bildungssystem. Ganz im Gegensatz
zu Frankreich, wo die althergebrachte,
elitäre Bevorzugung akademischer Ab-
schlüsse einer berufsbildenden Orientie-
rung entgegengewirkt, spiegelt der ame-
rikanische Widerstand gegen festgelegte
Richtungen und Wege die starke egalitä-
re Tradition der Vereinigten Staaten wi-
der, die den Standpunkt vertritt, daß eine
vierjährige College-Ausbildung noch im-
mer die beste Alternative sei.

Während die Bildungsreformen und der
anhaltende Trend zur Hochschulbildung
in Frankreich eine Verlagerung der Defi-
nition und des Erwerbs von Qualifikatio-
nen von der Ebene der Unternehmen zur
staatlichen Ebene - mit all den daraus re-
sultierenden Koordinierungsproblemen -
bewirkte, führten im Vereinigten König-
reich die Deregulierungsmaßnahmen der
Konservativen in den 80er Jahren im all-
gemeinen dazu, daß die Verantwortung
für die berufliche Ausbildung und deren
Bewertung den Arbeitgebern übertragen
wurde. Damit wurden die traditionellen
Kooperationsvereinbarungen zwischen
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbän-
den, die die Arbeitskräfteausbildung bis
1979 bestimmt hatten, geschwächt und
teilweise abgeschafft. Diese Maßnahmen,
die darauf abzielten, stärkere marktwirt-
schaftliche Elemente in die Ausbildungs-
programme einzuführen, haben in Wirk-
lichkeit zur Erosion der beruflich orien-
tierten Arbeitsmarktstrukturen beigetra-
gen, indem unternehmensspezifische
Qualifikationen über die betriebsinternen
Arbeitsmärkte vermittelt werden. Die Fi-
nanzierung der Arbeitskräfteausbildung
wurde mehr und mehr auf die Zentralre-
gierung verlagert, vor allem in Form von
staatlichen Ausbildungssubventionen für
Unternehmen, die Schulabgänger einstel-
len. Die Verschiebung in Richtung be-
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triebsinterner Arbeitsmarktstrukturen hatte
zur Folge, daß die Unternehmen verstärkt
die Zeugnisse der allgemeinen Schulbil-
dung als Auswahlkriterium nutzen, wenn
es um die Aufnahme von Jugendlichen in
staatlich subventionierte Ausbildungspro-
gramme geht, die oft von schlechter Qua-
lität und hochgradig berufsspezifisch sind.
Das könnte ein Grund dafür sein, daß sich
auch im Vereinigten Königreich immer
mehr Jugendliche an Hochschulen imma-
trikulieren lassen, anstatt eine Berufsaus-
bildung aufzunehmen.

Japan und Deutschland werden als Vor-
bild betrachtet, und zwar nicht nur we-
gen ihrer erfolgreichen wirtschaftlichen
Leistungen in den vergangenen Jahrzehn-
ten, sondern auch wegen des hohen
Bildungsstands ihrer Arbeitnehmer. Bei-
de Länder sind für das hohe Niveau ihres
allgemeinbildenden Schulsystems be-
kannt, das wiederum die Grundlage für
eine intensive postsekundäre Ausbildung
mit einem breit gefächerten Auswahlan-
gebot für alle Leistungsprofile bietet. In
Japan geschieht das durch lebenslanges
Lernen und systematische Jobrotation im
Rahmen einer lebenslangen Beschäftigung
in ein und demselben Unternehmen. Da-
gegen legt man in Deutschland Wert auf
eine breite und systematische berufliche
Erstausbildung im Rahmen des koopera-
tiv verwalteten Systems der Lehrlingsaus-
bildung. Japan und Deutschland repräsen-
tieren damit sozusagen die erfolgreichen
Varianten des betriebsinternen Arbeits-
marktes und des beruflich orientierten
Arbeitsmarktes.

Beide Modelle sind jedoch bedroht. Wie
auch in anderen Ländern ist in Japan und
Deutschland in letzter Zeit eine zuneh-
mende Hinwendung der Absolventen-
jahrgänge zur Hochschulbildung zu be-
obachten. Die in der Vergangenheit in
Japan erzielten Erfolge großer Unterneh-
men waren zum Teil darauf zurückzufüh-
ren, daß sie es verstanden, aus den Ab-
solventenjahrgängen der Sekundarschulen
die Besten anzuwerben und sie im be-
triebsinternen Arbeitsmarkt auszubilden.
Sind sie einmal in den betriebsinternen
Arbeitsmarkt integriert, erfolgen Beförde-
rungen auf mehr oder weniger autokrati-
sche Weise. Den Arbeitnehmern werden
ihre Arbeitsplätze weniger nach ihren in-
dividuellen Wünschen, sondern entspre-
chend den Bedürfnissen des Unterneh-

mens zugewiesen. Die wachsende Nach-
frage japanischer Jugendlicher nach Hoch-
schulbildung könnte ein Anzeichen für
einen säkulären Wandel in ihren berufli-
chen und sozialen Zielvorstellungen sein,
wodurch die künftige Lebensfähigkeit des
japanischen Modells in Frage gestellt wird.
Der Zugang zur Universität wird durch
Aufnahmeprüfungen eingeschränkt: ca.
50 % der Schulabgänger eines Jahrgangs
bewerben sich heute für ein Hochschul-
studium, und 31 % werden tatsächlich zu-
gelassen (in den 60er Jahren waren es
15 %). Damit verringert sich die Zahl be-
gabter junger Leute, die den großen Un-
ternehmen für die Arbeit in der Produkti-
on zur Verfügung stehen. Noch ernsteren
Belastungen wird das japanische Modell
möglicherweise durch die jüngsten Ver-
änderungen der gesamtwirtschaftlichen
Bedingungen ausgesetzt sein. Die Trag-
fähigkeit des Modells der innerbetriebli-
chen Berufsausbildung beruht eindeutig
auf der Voraussetzung, daß das Wirt-
schaftswachstum anhält und ein hohes
Maß an Beschäftigungssicherheit - durch
das System der lebenslangen Beschäfti-
gung fest verankert - garantiert werden
kann. Mit dem Beginn der gegenwärtigen
schweren wirtschaftlichen Rezession in
Japan, dem Rückgang des Wirtschafts-
wachstums und dem umfangreichen Per-
sonalabbau und der Schrumpfung der
Großbetriebe können die japanischen
Unternehmen eine lebenslange Beschäf-
tigung nicht mehr versprechen und auch
nicht erwarten, daß die Fähigsten unter
den Schulabgängern ihre Zukunft nur ei-
nem Unternehmen anvertrauen. Dadurch
ist möglicherweise ein Eckpfeiler des ja-
panischen Ausbildungs- und Produktions-
systems ernsthaft gefährdet.

Mit ähnlichen Herausforderungen sieht
sich das „duale System“ der Lehrlingsaus-
bildung in Deutschland konfrontiert, das
in der Vergangenheit mehr als 70 % sei-
ner beschäftigten Arbeitnehmer mit um-
fassenden, zertifizierten beruflichen Qua-
lifikationen ausgestattet hat. Obgleich die
Immatrikulationsquoten an deutschen
Universitäten weitaus geringer sind als in
den Vereinigten Staaten und in Japan,
entscheiden sich doch immer mehr Ju-
gendliche und deren Eltern für eine Aus-
bildung in der oberen Sekundarstufe und
für ein anschließendes Hochschulstudium
anstelle einer Berufsausbildung. Die jun-
gen Leute, deren Schulzeugnis nicht für

„Japan und Deutschland
(...) sind für das hohe Ni-
veau ihres allgemeinbilden-
den Schulsystems bekannt,
das wiederum die Grundla-
ge für eine intensive post-
sekundäre Ausbildung mit
einem breit gefächerten
Auswahlangebot für alle
Leistungsprofile bietet.“

„Beide Modelle sind jedoch
bedroht. Wie auch in ande-
ren Ländern ist in Japan
und Deutschland in letzter
Zeit eine zunehmende Hin-
wendung der Absolventen-
jahrgänge zur Hochschul-
bildung zu beobachten.“
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zogene Studiengänge neu geschaffen bzw.
erweitert.

Herausforderungen an die
staatliche Politik

Angesichts des wachsenden Konkurrenz-
drucks aus den Entwicklungs- und
Schwellenländern ist eine defensive Billig-
lohnstrategie keine tragfähige Alternative
für hochindustrialisierte Hochlohnländer.
Inwieweit es den hochindustrialisierten
Ländern gelingt, weiterhin den Reichtum
zu produzieren, der erforderlich ist, um
den hohen Lebensstandard und die an-
gestrebte gerechte Verteilung zu garantie-
ren, hängt davon ab, ob sie es schaffen,
einen neuen Kreislauf kumulativen Wirt-
schaftswachstums in Gang zu setzen, der
auf intensiven Innovationen, einer raschen
Umsetzung der modernsten Technologien
sowie kontinuierlichen Produktivitätsstei-
gerungen beruht .  Größere Human-
kapitalinvestitionen, sowohl in Form all-
gemeiner und beruflicher Bildungspro-
gramme für Arbeitnehmer als auch in
Form von Aktivitäten im Bereich For-
schung und Entwicklung, sind offenbar
in immer stärkerem Maße eine unabding-
bare Voraussetzung für die Unternehmen,
wenn sie neue Märkte und Marktsegmen-
te anstreben wollen, die höhere Wirt-
schaftserträge einbringen als die Märkte
für standardisierte Massenprodukte. Die
Expansion der Massenproduktmärkte war
einst die treibende Kraft der Ära Ford und
brachte einen noch nie dagewesenen
Wohlstand für die Massen. Da aber die
Schwellenländer, insbesondere in der
Pazifikregion, beim Bildungsniveau und
den beruflichen Qualifikationen ihrer be-
rufstätigen Bevölkerung rasch aufholen,
sind Humankapitalinvestitionen allein
keine hinreichende Vorbedingung für den
Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb
können Maßnahmen zur allgemeinen und
beruflichen Bildung auch nur e i n e wich-
tige Komponente in einem umfassenden
Gesamtgefüge sein, das Einzelpersonen,
Unternehmen und öffentliche Einrichtun-
gen bei der Bewältigung des Übergangs
zu dem neu entstehenden wirtschaftlichen
Wachstumssystem des Post-Fordismus
unterstützt.

Innerhalb dieses Gesamtrahmens sind im
Bereich der nationalen Bildungspolitik

die Immatrikulation an einer Universität
ausreicht, drängen zunehmend in die
Lehrlingsausbildung für Büroberufe, die
höhere Bezahlung und bessere Aufstiegs-
chancen bieten. Solche Entwicklungs-
trends sind Ausdruck dessen, daß sich die
deutschen Jugendlichen nicht länger mit
den begrenzten Aufstiegschancen und
Verdienstaussichten abfinden wollen, die
mit den traditionellen beruflichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten nach der Lehr-
lingsausbildung in der Produktion verbun-
den sind. Die mangelnden Aufstiegschan-
cen nach Abschluß der Lehre verschlech-
tern sich noch durch die wachsende Zahl
von Hochschulabsolventen, die in solche
Positionen der mittleren Leitungsebene
drängen, die früher noch den fähigsten
und ehrgeizigsten ehemaligen Lehrlingen
eine Aufstiegsmöglichkeit boten. Aus die-
sen Lehrlingen, die nach dem Abschluß
ihrer Lehre eine zusätzliche Erwachsenen-
qualifikation im technischen Bereich ab-
solvierten, rekrutierte die deutsche Indu-
strie in erster Linie ihren Nachwuchs an
gut ausgebildeten Technikern.

Der anhaltende Trend zur Hochschulbil-
dung bei aufeinanderfolgenden Ab-
solventenjahrgängen zwingt auch deut-
sche Industrieunternehmen, die traditio-
nell große Summen in die Lehrlingsaus-
bildung investierten, für die Produktions-
berufe Lehrlinge aus den 50 % unterhalb
des mittleren Leistungsspektrums einzu-
stellen. Das hat zur Folge, daß die Aus-
bildungskosten steigen, die erwarteten
Erträge der Investition in das Human-
kapital geringer ausfallen, der Nachschub
an Technikern für die mittlere Leitungs-
ebene gefährdet ist und Unternehmen
zunehmend gezwungen sind, nach weni-
ger kostenintensiven Formen der Ausbil-
dung ihrer Arbeitskräfte zu suchen. So wie
in Japan wird das Problem noch verschärft
durch wachsende Schwierigkeiten deut-
scher Unternehmen angesichts der zuneh-
menden wirtschaftlichen Unwägbarkeiten,
auf lange Sicht Arbeitsplatzgarantien bie-
ten und so die Früchte ihrer eigenen In-
vestition in die Ausbildung ernten zu kön-
nen. Seit einiger Zeit gibt es deshalb in
Deutschland Reformbemühungen, die auf
eine stärkere berufliche Orientierung der
Hochschulbildung und auf engere Verbin-
dungen zwischen Arbeitgebern und
Hochschuleinrichtungen abzielen. Zu die-
sem Zweck werden an den Hochschulen
stärker industrieorientierte und praxisbe-



BERUFSBILDUNG NR. 13 EUROPÄISCHE ZEITSCHRIFT

CEDEFOP

21

und der internen Effektivität der Schulen
scheint folglich ein erster und wichtiger
Schritt zur Erhöhung des Umfangs der in-
nerbetrieblichen Ausbildung zu sein, der
den Unternehmen die Möglichkeit gibt,
sich auf die neuen Produktionsverfahren
des Post-Fordismus einzustellen.

Der Trend, sich verstärkt an Schulen und
Hochschulen einzuschreiben, der beson-
ders bei den in letzter Zeit in den Arbeits-
markt eintretenden Jahrgängen zu ver-
zeichnen ist, die damit einhergehende
Verlagerung des Angebots der Erstaus-
bildung von den Arbeitgebern zu schuli-
schen Einrichtungen sowie die Reorgani-
sation der Beziehungen zwischen Bil-
dungssystem und Arbeitsmarkt und zwi-
schen Schule und Unternehmen sind ge-
genwärtig vorrangiges Thema der politi-
schen Auseinandersetzungen. Gegenstand
der Diskussion sind auch solche Fragen
wie: Abstimmung der Curricula und
Hochschulprogramme mit den mittelfristi-
gen Qualifikationsanforderungen der Ar-
beitgeber; Verbesserung der „Kommuni-
kation“ zwischen Bildungssystemen und
Arbeitsmärkten auf der Grundlage von
Qualifikationstests und Zertifizierung;
Unterstützung beim Übergang der Jugend-
lichen von der Schule ins Arbeitsleben
durch direkte Kooperation zwischen Schu-
len und ortsansässigen Arbeitgebern und,
etwas allgemeiner formuliert, Schaffung
bzw. Erweiterung „dualer Systeme“ mit
alternierender Ausbildung in der Schule
und am Arbeitsplatz. Verbesserte Bezie-
hungen zwischen Bildungs- und Arbeits-
stätte sind offensichtlich besonders wich-
tig, da die zunehmende Unbeständigkeit
des Wirtschaftsklimas in den hochindu-
strialisierten Ländern die weitere Existenz
von betriebsinternen Arbeitsmärkten mit
ihren Aufstiegschancen in Frage stellt und
statt dessen beruflich orientierte bzw. pro-
fessionelle Arbeitsmarktstrukturen begün-
stigt, die ein höheres Maß an technischer
Spezialisierung und eine größere Mobili-
tät der Arbeitnehmer ermöglichen. Diese
Arbeitsmarktstrukturen prägen die Selbst-
identifikation der Arbeitnehmer mit ihrer
beruflichen Tätigkeit stärker aus und bin-
den sie enger an ihre Arbeit. Das ist eine
der Lehren aus dem „deutschen Modell“,
dem es gelungen ist, der Wirtschaft um-
fassend gebildete und hochmotivierte Ar-
beitskräfte zur Verfügung zu stellen. Im
Gegensatz zum britischen Modell hat es
die deutschen Unternehmen in die Lage

folgende Herausforderungen und Priori-
täten für die kommenden Jahren hervor-
zuheben:

Zunächst einmal zeigen die Erfahrungen
der gegenwärtigen Reformbemühungen,
daß Bildungsreformen zum Scheitern ver-
urteilt sind, wenn sie nicht mit den be-
stehenden kulturellen, institutionellen und
Arbeitsmarktstrukturen abgestimmt sind,
in denen sie wirksam werden sollen. Dies
läßt sich besonders am Beispiel Frank-
reichs nachweisen, wo die umfangreichen
Reformbemühungen im Bereich der
Sekundar- und Postsekundarbildung ihr
Ziel nicht erreicht haben. Es kommen
auch Zweifel auf, ob sich nationale
„Modelle“ der allgemeinen und berufli-
chen Bildungsprogramme für die Arbeit-
nehmer insgesamt oder teilweise auf an-
dere nationale Gegebenheiten übertragen
lassen. Solche Zweifel scheinen ange-
bracht zu sein, wenn es darum geht, ob
in den Vereinigten Staaten die Einführung
eines nationalen Berufsbildungssystems
mit wesentlichen Elementen des deut-
schen „dualen Systems“ der Lehrlingsaus-
bildung - wie von vielen Kommentatoren
vorgeschlagen - eine praktikable Lösung
für die Qualifikationsdefizite amerikani-
scher „front-line-Arbeiter“ darstellt. Wenn
es zutrifft, daß amerikanische Arbeitge-
ber zu wenig in die Qualifikation ihrer
Arbeitnehmer investieren und sich immer
noch an überholte tayloristische Arbeits-
modelle klammern, liegt das nicht nur an
einem fehlenden institutionellen Rahmen
zur Unterstützung von betrieblichen
Humankapitalinvestitionen, sondern auch
an der häufig schlechten Qualität der
amerikanischen Sekundarbildung. Diese
zwingt amerikanische Unternehmen, er-
hebliche Geldsummen in die Nachbesse-
rung des Bildungsstands zu investieren,
wodurch sie wesentlich höhere Aus-
bildungskosten haben als ihre Konkurren-
ten in Ländern mit einem effektiveren all-
gemeinen Bildungswesen. In einer derar-
tigen Situation könnte es, zumindest aus
der mikroökonomischen Perspektive der
Unternehmen betrachtet, strategisch klü-
ger sein, nicht in die Qualifikation der
Beschäftigten zu investieren, sondern
weiterhin eine Strategie der Dequali-
f izierung mittels eng eingegrenzter
Arbeitsaufgaben zu verfolgen, wenngleich
das aus gesamtgesellschaftlicher Sicht
nicht unbedingt vertretbar ist. Eine quali-
tative Verbesserung des Bildungswesens

„(...) zeigen die Erfahrun-
gen der gegenwärtigen
Reformbemühungen, daß
Bildungsreformen zum
Scheitern verurteilt sind,
wenn sie nicht mit den be-
stehenden kulturellen, insti-
tutionellen und Arbeits-
marktstrukturen abge-
stimmt sind, in denen sie
wirksam werden sollen.“

„Eine qualitative Verbesse-
rung des Bildungswesens
und der internen Effektivi-
tät der Schulen scheint folg-
lich ein erster und wichti-
ger Schritt zur Erhöhung
des Umfangs der innerbe-
trieblichen Ausbildung zu
sein, der den Unternehmen
die Möglichkeit gibt, sich
auf die neuen Produktions-
verfahren des Post-
Fordismus einzustellen.“

„Verbesserte Beziehungen
zwischen Bildungs- und Ar-
beitsstätte sind offensicht-
lich besonders wichtig, da
die zunehmende Unbestän-
digkeit des Wirtschafts-
klimas in den hochindu-
strialisierten Ländern die
weitere Existenz von be-
triebsinternen Arbeits-
märkten mit ihren Auf-
stiegschancen in Frage
stellt und statt dessen be-
ruflich orientierte bzw.
professionelle Arbeits-
marktstrukturen begünstigt
(...)“
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versetzt, sich auf dem Markt zu behaup-
ten. Sie sind weltweit die größten Expor-
teure qualitativ hochwertiger Produkte.
Das deutsche Beispiel macht ebenfalls
deutlich, daß funktionierende professio-
nelle Arbeitsmärkte auf einem sorgfältig
ausgewogenen Verhältnis zwischen de-
zentralisierter Marktkoordinierung und
stärker zentralisierter staatlicher Koordi-
nierung basieren, vor allem in Form von
Normen für die allgemeine und berufli-
che Bildung, in Form von Curriculaent-
würfen, Qualifikationsbewertungen und
Zertifizierungen.

Aber der anhaltende Drang zur Hoch-
schulbildung stellt ein ernstes Problem für
die Hochschulsysteme selbst dar. Sie müs-
sen die Qualitätsnormen für ihre Program-
me erfüllen und gleichzeitig nicht nur
wachsende Studentenzahlen, sondern
auch die Kürzungen öffentlicher Mittel
verkraften. Letzteres hat bereits in vielen
Ländern zu einer besorgniserregenden
Verschlechterung des zahlenmäßigen Leh-
rer/Studenten-Verhältnisses und der finan-
ziellen Aufwendungen pro Student ge-
führt. Angesichts dieser Beschränkungen
zielen die jüngsten Hochschulreformen
verschiedener europäischer Länder dar-
auf ab, die Autonomie der Hochschul-
einrichtungen in Fragen interner Budget-
verteilung und der Studentenauswahl zu
stärken und bürokratische Kontrollen
durch die Schaffung marktähnlicher Be-
dingungen für die Bildung zu ersetzen.
Steigende Abbrecherquoten unter den Stu-
denten weisen aber auch darauf hin, daß
weitere Strukturanpassungen der Hoch-
schuleinrichtungen erforderlich sein wer-
den, damit sowohl der Zugang zur Hoch-
schulbildung als auch deren Qualität in
Zukunft gewährleistet wird, denn die Zahl
der unterzubringenden Studenten wächst,

und die Zusammensetzung der Studenten-
schaft bezüglich ihrer Fähigkeiten, Profi-
le und Zielvorstellungen wird immer hete-
rogener.

Dem anhaltenden Trend zum Erwerb der
Erstqualifikation in einer Schule steht die
demographisch und technologisch be-
dingte, zunehmende Bedeutung des le-
benslangen Lernens und Anpassens der
Qualifikationen an neue Anforderungen
gegenüber - ein Bereich, der bisher größ-
tenteils in den Händen der Arbeitgeber
lag und in ihrem Ermessen stand, und
demzufolge in erster Linie von mikroöko-
nomischen Überlegungen geprägt war
und weniger sozialen Gerechtigkeits-
kriterien entsprach. Daraus ergab sich eine
ungleiche Verteilung der Weiterbildungs-
möglichkeiten, was zur Vertiefung der
bereits existierenden Gräben zwischen
hochgebildeten und weniger gebildeten
Arbeitnehmern führen könnte. Letztere
kommen nur selten in den Genuß einer
Weiterbildung, und daher sind sie in den
meisten hochindustrialisierten Ländern
mehr als andere von Arbeitslosigkeit be-
droht. Das trifft sogar auf die Vereinigten
Staaten zu, wo die Löhne sehr viel flexi-
bler als in Europa oder Japan sind und
sich das Lohnniveau ungelernter Arbeiter
häufig unterhalb der Armutsgrenze be-
wegt. Bei dem anhaltenden Trend zu hö-
heren beruflichen Qualif ikationsan-
forderungen, die sogar schon bei opera-
tiven Aufgaben gestellt werden, wird sich
die Entwicklung wohl so fortsetzen, daß
ungelernte Arbeiter zunehmend von
Beschäftigungsmöglichkeiten ausge-
schlossen bleiben und damit auch nicht
am allgemeinen Wohlstand teilhaben kön-
nen. Hier zeichnen sich Probleme ab, die
die Arbeitsmarktpolitik vor große Heraus-
forderungen stellen.

„Dem anhaltenden Trend
zum Erwerb der  Erst-
qualifikation in einer Schu-
le steht die demographisch
und technologisch bedingte,
zunehmende Bedeutung des
lebenslangen Lernens und
Anpassens der Qualifika-
tionen an die Anforderun-
gen gegenüber - ein Bereich,
der bisher größtenteils in
den Händen der Arbeitge-
ber lag und in ihrem Ermes-
sen stand, und demzufolge
in erster Linie von mikro-
ökonomischen Überlegun-
gen geprägt war und weni-
ger sozialen Gerechtig-
keitskriterien entsprach.“
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Einleitung

Die Bedeutung der beruflichen Bildung
ist allgemein bekannt. Sie spielt eine zen-
trale Rolle bei der Entwicklung der Fer-
tigkeiten, Kompetenzen, Kenntnisse und
des Know-hows, die der einzelne am Ar-
beitsplatz einbringt. Wegen der Auswir-
kungen, die sie darüber hinaus auf die
Erwerbsfähigkeit und die Produktivität
einer Person sowie auf die Konkurrenz-
fähigkeit von Unternehmen und Volks-
wirtschaften hat, übt die Berufsbildung
einen starken Einfluß auf die soziale Struk-
tur und den Wohlstand von Gesellschaf-
ten aus. Diese Bedeutung scheint noch
zu steigen, da der rasche technologische
Wandel und die wachsenden Anforderun-
gen an die Flexibilität am Arbeitsplatz
dazu beitragen, daß berufsspezifische
Fertigkeiten, Kompetenzen, Kenntnisse
und berufsspezifisches Know-how schnel-
ler veralten. Kurz, die Wissensgesellschaft
legt den Schwerpunkt auf kontinuierliches
Lernen, und die berufliche Bildung ist eine
überaus wichtige Lernressource.

Die steigende Nachfrage nach beruflicher
Bildung geht einher mit einer gewissen
Steigerung des Angebots. Die gestiegenen
Teilnehmerzahlen sowohl im Bereich der
formalen Bildung als auch in der Berufs-
bildung bezeugen dies. Obgleich nur für
wenige Länder Zeitreihendaten über be-
rufliche Bildung verfügbar sind, deuten
diese und andere, eher vereinzelte, Be-
weise darauf hin, daß das Volumen der
beruflichen Weiterbildung zunimmt. Nach
den Teilnahmemustern zu urteilen, scheint
das steigende Angebot aber nicht auszu-
reichen, um berufliche Bildung in ausrei-
chendem Umfang allgemein zugänglich zu
machen, um das niedrige Qualifikations-

Probleme
bei der Finanzierung
beruflicher Bildung
in der EU1

niveau bzw. die geringen Lese- und Recht-
schreibkenntnisse mancher Erwachsener
zu kompensieren, und um erfahrenen
Arbeitnehmern angemessene Möglichkei-
ten zu bieten, ihre Kenntnisse und Fer-
tigkeiten zu aktualisieren und aufzufri-
schen1). Daher scheint die Nachfrage nach
allen Lernformen, darunter solchen, die
in Form von beruflicher Bildung angebo-
ten werden, schneller zu wachsen als das
Angebot. Dies scheint insbesondere auf
niedrig qualifizierte Erwachsene zuzutref-
fen, bei deren Arbeitgebern eine gerin-
gere Bereitschaft besteht auszubilden,
oder die aufgrund von Arbeitslosigkeit
oder fehlenden finanziellen Mitteln oder
aus beiden Gründen keinen Zugang zu
beruflicher Bildung haben. Daraus ergibt
sich die schwierige Aufgabe, die Zugäng-
lichkeit und Erschwinglichkeit von Berufs-
bildung sicherzustellen. Die Bewältigung
dieser Aufgabe erfordert die Lösung ver-
schiedener Probleme in den Bereichen
Pädagogik, Motivation, Institutionen und
Finanzierung. Der vorliegende Artikel
befaßt sich mit letztgenanntem Problem.

Erschwinglichkeit
und Finanzierung
von Berufsbildung

Es besteht die Gefahr, daß die wachsen-
de Nachfrage nach beruflicher Bildung die
Kapazität der üblichen Finanzierungsan-
sätze übersteigt, die man in vielen EU-
Staaten findet. Beschränkungen der öf-
fentlichen Ausgaben erschweren es den
Regierungen, die angestrebte zusätzliche
Berufsbildung unbegrenzt zu finanzieren.
Die Tatsache, daß ein großer Teil der
Berufsbildung zu privaten Gewinnen in
Form von höherer Produktivität und Ren-

Gregory
Wurzburg

Verwaltungsleiter bei
der Abteilung für Bil-
dung, Beschäftigung,

Arbeit und Soziales
bei der Organisation

für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Ent-

wicklung, Paris

1) Die in diesem Aufsatz enthaltenen
Meinungen sind die des Autors und
stellen keine Verpflichtung für die
OECD oder ihre Mitgliedsstaaten dar.

Der wachsende Bedarf an
Berufsbildung wirft die Fra-
ge auf, wie diese erschwing-
lich gemacht werden kann.
Die Antwort hängt von der
Erfüllung zweier Bedingun-
gen ab: Steigerung der Ren-
dite der beruflichen Bil-
dung, um die wirtschaftli-
chen Anreize für Investitio-
nen in sie zu stärken. Und
Erleichterung der Finanzie-
rung der beruflichen Bil-
dung aus ihren künftigen
Erträgen, um sicherzustel-
len, daß adäquate Mittel zu
ihrer Bezahlung vorhanden
sind.
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tabilität bei den Unternehmen und von
höheren Löhnen und besseren Aussich-
ten auf dem Arbeitsmarkt bei den Teil-
nehmern führt, wirft Fragen bezüglich der
direkten öffentlichen Finanzierung auf.
Der auf den Unternehmen lastende Druck,
Kosten zu reduzieren, macht es für sie
schwierig, einen größeren Teil der Kosten
zu übernehmen (in einigen Fällen sogar
ihren gegenwärtigen Anteil aufrechtzuer-
halten).

Die wachsende Nachfrage nach Berufs-
bildung wird daher voraussichtlich die
derzeitigen Finanzierungskapazitäten
übersteigen. Die Lösung des Finanz-
dilemmas setzt aus gesellschaftlicher Sicht
eine „Verbesserung der Erschwinglichkeit“
von Berufsbildung voraus. Was bedeutet
das aber? Erforderlich ist zumindest die
Lösung von zwei großen Problemen. Das
erste lautet: „Wer soll das bezahlen?“ Die
kurze Antwort läuft darauf hinaus, daß Ar-
beitgeber und Teilnehmer zumindest ei-
nen Teil der zusätzlichen Kosten tragen
sollten, die dadurch entstehen, daß Be-
rufsbildung den Erwerbstätigen während
ihres gesamten Berufslebens allgemeiner
zugänglich gemacht wird. Die Entschei-
dung, wer die Kosten trägt, ist insofern
grundlegend politischer Art, als sie davon
abhängt, wie die Gesellschaft die Verant-
wortung der jeweiligen Akteure - Regie-
rung, Unternehmen und Teilnehmer - und
die relative Bedeutung der unterschiedli-
chen Aufgaben der Regierung bewertet.
Angesichts der von den Mitgliedstaaten
eingegangenen Verpflichtung zur Be-
schränkung der öffentlichen Ausgaben ist
nicht zu erwarten, daß die Regierungen
umfangreiche neue finanzielle Belastun-
gen übernehmen werden (z.B. um die
berufliche Bildung allgemeiner zugänglich
zu machen), sofern sie nicht andere Be-
lastungen streichen. Aus diesem Grunde
stehen der Staat und die Sozialpartner
bestenfalls vor der undankbaren Aufga-
be, konkurrierenden Ansprüchen an die
knappen (und möglicherweise schrump-
fenden) öffentlichen Mittel gerecht zu
werden.

In jedem Falle ist die Frage „Wer soll das
bezahlen?“ nicht deterministisch. Eine
glaubwürdige und wirksame Lösung soll-
te sich an der Frage orientieren, wer von
den Ausgaben profitiert. So würde eine
Entscheidung, nach der der Teilnehmer
mehr für die Berufsbildung zahlen soll,

ohne daß sich dies bei der Festlegung der
Löhne und Gehälter niederschlägt, ver-
mutlich nicht lange Bestand haben. Al-
lerdings hängt die Frage, wer profitiert,
voll und ganz von institutionellen Fakto-
ren ab, die politisch beeinflußbar sind -
von Tarifverhandlungen und der Steuer-
gesetzgebung bis hin zur Bewertung und
Anerkennung der durch Berufsbildung er-
worbenen Fertigkeiten und Kompetenzen.

Dies führt uns zur zweiten Frage: „Wie
stellt man sicher, daß Arbeitgeber und
Teilnehmer für die Berufsbildung zahlen?“
Im Vergleich zur ersten Frage ist diese hier
eher technischer Art. Sie hängt von der
Erfüllung zweier Bedingungen ab:

❏ erstens muß für Teilnehmer und Un-
ternehmen eine angemessene Sicherheit
bestehen, daß die Erträge aus der berufli-
chen Bildung ausreichen, um ihre Kosten
zu decken; außerdem müssen sie in der
Lage sein, die „Liquiditätsengpässe“ zu
überbrücken, die allen im voraus gelei-
steten Investitionen eigen sind, um die
künftigen Erträge zu erzielen;

❏ zweitens müssen die Kosten für die
Berufsbildung früher oder später reduziert
werden, um ein größeres Angebot zu ei-
nem gegebenen Preis zu ermöglichen. An-
derenfalls wird die wachsende Nachfrage
nach beruflicher Bildung zu einem Man-
gel an Ausbildungsangeboten und/oder
höheren Preisen führen, wodurch Berufs-
bildung nur noch absolut Privilegierten
zugänglich wäre.

Mit anderen Worten kann die Frage da-
mit beantwortet werden, daß, erstens, die
private Rendite durch Berufsbildung er-
höht werden muß, unabhängig davon, ob
sie feststellbar ist, und zwar im wesentli-
chen durch die Steigerung der durch sie
erzeugten Erträge; und daß, zweitens,
Teilnehmer und Unternehmen in der Lage
sein müssen, laufende Ausgaben für die
Berufsbildung aus künftigen Erträgen zu
finanzieren.

Unabhängig davon, ob und in welchem
Umfang staatliche Einrichtungen für die Be-
rufsbildung zahlen, müssen sie eine zen-
trale Rolle bei der Schaffung von Rahmen-
bedingungen spielen, um sicherzustellen,
daß private Akteure bereit und in der Lage
sind, berufliche Bildung zu finanzieren. Die
nachfolgende Erörterung beschreibt mög-

Unabhängig davon, ob und
in welchem Umfang staatli-
che Einrichtungen für die
Berufsbildung zahlen, müs-
sen sie eine zentrale Rolle
bei der Schaffung von Rah-
menbedingungen spielen,
um sicherzustellen, daß
private Akteure bereit und
in der Lage sind, berufliche
Bildung zu finanzieren.
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liche Bereiche, in denen staatliche Einrich-
tungen tätig werden können.

Verbesserung
der Erschwinglichkeit
von Berufsbildung

Innerhalb des vorstehend beschriebenen
Rahmens müssen drei Aufgaben gelöst
werden, um die Erschwinglichkeit von
Berufsbildung zu verbessern:

❏ Erhöhung der Erträge der Berufsbil-
dung;
❏ Reduzierung ihrer Kosten;
❏ Entwicklung von Verfahren, die es den
Berufsbildungsnutzniessern erleichtern,
Investitionen in Berufsbildung aus späte-
ren Erträgen zu finanzieren. Die nachfol-
gende Erörterung befaßt sich mit allen drei
Punkten.

Erhöhung der Erträge der Berufsbil-
dung

Eine Möglichkeit, die Rendite aus der
Berufsbildung zu steigern, und dadurch
einen höheren Anreiz für Teilnehmer und
Arbeitgeber zu schaffen, für sie zu zah-
len, besteht darin, den aus ihr entstehen-
den Nutzen zu erhöhen - d.h. sowohl den
Umfang der möglichen Auswirkungen von
Berufsbildung als auch die Wahrschein-
lichkeit, daß diese Auswirkungen tatsäch-
lich eintreten.

In diesem Zusammenhang haben staatli-
che Einrichtungen - möglicherweise im
Zusammenspiel mit den Sozialpartnern -
mehrere Möglichkeiten, tätig zu werden,
darunter:

Maßnahmen zur Verbesserung der Quali-
tät beruflicher Bildung. Dies läßt sich
durch die Einführung und Anwendung
von Standards zur Bewertung des Curri-
culums und der Pädagogik einerseits, und
zur Bewertung der Fähigkeiten, der Kom-
petenzen, des Know-hows und der durch
Berufsbildung erworbenen Kenntnisse,
andererseits, erreichen.

Maßnahmen zur Verbesserung der Infor-
mationen, die Teilnehmern und Arbeitge-
bern bezüglich der Art und Qualität von
beruflichen Bildungsangeboten zur Ver-
fügung stehen. Dies läßt sich durch

Clearingstellen sowie durch Anleitung und
Beratung erreichen, und ermöglicht eine
größere Übereinstimmung zwischen Teil-
nehmern und Ausbildungsangeboten.

Maßnahmen um sicherzustellen, daß die
durch Berufsbildung erworbenen Fertig-
keiten, Kompetenzen, Kenntnisse und
Know-how ausreichend sichtbar sind.
Weiterhin Maßnahmen zur Steigerung der
Wahrscheinlichkeit, daß sie auf internen
und externen Arbeitsmärkten vollständig
angewendet werden, sowie zur Erleich-
terung ihrer Anerkennung bei der Festle-
gung von Löhnen und Gehältern. Dies läßt
sich durch Mechanismen zur Bewertung
und Anerkennung von Ausbildungs-
ergebnissen erreichen, unabhängig davon,
wo sie auftreten.

Maßnahmen um sicherzustellen, daß die
Arbeitsplatzstruktur und die Verwendung
der Kapitalausstattung ausreichend flexi-
bel sind, um die volle Anwendung der
erworbenen Fertigkeiten und Kompeten-
zen zu ermöglichen. Dies erhöht die
Wahrscheinlichkeit, daß Arbeitgeber und
Arbeitnehmer das Produktivitätspotential
der Berufsbildung erkennen.

Reduzierung der Kosten beruflicher
Bildung

Unabhängig davon, ob die Erträge erhöht
werden, können die Anreize für Investi-
tionen in die Berufsbildung gesteigert
werden, indem ihre Kosten pro Einheit
gesenkt werden. Es gibt verschiedene
Strategien, die staatliche Einrichtungen
und Sozialpartner dabei verfolgen kön-
nen, darunter:

Stärkung des Bewußtseins für die ver-
schiedenen Kostenkomponenten von Be-
rufsbildung (einschließlich direkter Kosten
z.B. für Lehrkräfte, Materialien und Ein-
richtungen und indirekter Kosten wie Pro-
duktionsausfällen, wenn Arbeitnehmer für
Berufsbildungsmaßnahmen freigestellt
werden) und ihre relative Bedeutung. Dies
kann dazu beitragen, gezielt auf eine ver-
besserte Effizienz hinzuwirken. Dies läßt
sich erreichen durch detailliertere Erhe-
bungen der Ausbildungskosten für Arbeit-
geber oder durch Fallstudienanalysen der
Kosten von Berufsbildungsanbietern.

Sicherstellung einer größeren Verbreitung
von Informationen über die Kosten-
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wirksamkeit verschiedener Lehr- und
Lernmethoden, einschließlich technolo-
giegestützter Verfahren. Dies würde ge-
währleisten, daß Nutzer wie Anbieter von
Berufsbildung bessere Kenntnisse über
die Vergleichswerte bezüglich Effizienz
und Qualität haben.

Eine dritte Strategie, die von der ersten
und zweiten abhängt, besteht darin, auf
andere Weise ein reibungsloses Funktio-
nieren der Berufsbildungsmärkte zu ge-
währleisten. Es darf keine unnötigen Hin-
dernisse für den Zutritt neuer Bildungs-
anbieter geben, die ihre Leistungsfähig-
keit unter Beweis stellen können. Infor-
mationen über die Kostenwirksamkeit ver-
schiedener Anbieter müssen weithin zu-
gänglich sein, und Nutzer von Berufsbil-
dung müssen die freie Auswahl bei An-
bietern haben.

Durchdachte Systeme für die Anerken-
nung von Fertigkeiten, Kompetenzen,
Know-how und Kenntnissen, unabhängig
davon, wo sie erworben wurden, können
ebenfalls eine Rolle bei der Reduzierung
der Kosten spielen, weil sie es Nutzern
von Berufsbildung erleichtern, die Kosten-
wirksamkeit von Lernformen zu bewer-
ten, die im Vergleich zur strukturierten Be-
rufsbildung weniger strukturiert sind.

Eine weitere Strategie ist die Senkung der
Kosten von Berufsbildung durch Senkung
der Kapitalkosten der Arbeitgeber für In-
vestitionen in Berufsbildung. Dies ließe
sich z.B. durch die Einführung standardi-
sierter Berichtsverfahren erreichen, durch
die Arbeitgeber (einschließlich kleiner
und mittlerer Unternehmen, die sich um
Bankkredite bemühen) den Kapitalmärk-
ten Informationen über Berufsbildung und
deren Beitrag zur Leistungsfähigkeit des
Unternehmens geben könnten.

Wenn die Erträge aus der Berufsbildung
für die verschiedenen Akteure deren je-
weilige Kosten in genügendem Maße
übersteigen, um einen wesentlichen An-
reiz zu bieten, in diese zu investieren,
können wir sagen, daß sie wirtschaftlich
tragfähig ist. Anders gesagt, Investitionen
in Berufsbildung müssen nachhaltige In-
vestitionen sein, die sich im Laufe der Zeit
auszahlen können. Dies ist auch eine
wesentliche Voraussetzung dafür, daß
Berufsbildung erschwinglich ist. Aller-
dings reicht dies nicht aus. Der nachfol-

gende Abschnitt befaßt sich mit der Fra-
ge, wie sichergestellt werden kann, daß
Investitionen in Berufsbildung finanziell
machbar sind.

Finanzierung von
Berufsbildung aus
späteren Erträgen

Selbst wenn die Erträge aus der Berufsbil-
dung die Kosten so weit übersteigen, daß
sie einen wesentlichen Anreiz darstellen,
in Berufsbildung zu investieren, bleibt die
Frage, ob die verschiedenen Akteure sich
diese Investition finanziell leisten können.
Die Frage der finanziellen Machbarkeit
stellt sich, weil Kosten und Nutzen zeit-
lich nicht zusammenfallen: Die Kosten für
Berufsbildung fallen an, bevor die Erträge
erzielt werden. Dies birgt die Gefahr ei-
nes Liquiditätsengpasses, eines Cash-Flow-
Problems für die Akteure, wenn sie die
Berufsbildung nicht sofort zahlen können.

Das Problem findet in einigen Ländern
seinen Ausdruck z.B. in der mangelnden
Bereitschaft von seiten der Banken, für
Weiterbildung Kredite zu einem „vernünf-
tigen“ Zinssatz zu gewähren („vernünftig“
ist dabei ein Zinssatz, der niedriger als
die Rendite liegt, die der Teilnehmer
durch das Eingehen eines erhöhten Risi-
kos erwartet). Dies liegt im wesentlichen
daran, daß ein Universitätsabschluß im
Falle eines Zahlungsverzugs nicht als Si-
cherheit dienen kann. In einigen Ländern
wird dieses Problem dadurch gelöst, daß
die Regierung Darlehen zu niedrigeren
Zinssätzen gewährt.

Ein ähnlich gelagertes Problem gibt es bei
sehr niedrig qualifizierten Erwachsenen.
Aufgrund des geringen Niveaus ihrer Erst-
ausbildung besteht für sie ein erhöhtes
Risiko, arbeitslos zu werden, und infol-
gedessen eine relativ geringere Wahr-
scheinlichkeit, in den Genuß der Erträge
aus der Berufsbildung zu gelangen. Im
Teufelskreis aus niedrigerem Einkommen,
höheren finanziellen Belastungen (auf-
grund höherer erforderlicher Summen für
allgemeine und berufliche Bildung) und
der geringeren Wahrscheinlichkeit, von
Berufsbildung zu profitieren, haben sie
einen höheren Kreditbedarf und gehen
ein größeres Risiko ein als andere, die
höher qualifiziert sind.

Wenn die Erträge aus der
Berufsbildung für die ver-
schiedenen Akteure deren
jeweilige Kosten in genü-
gendem Maße übersteigen,
um einen wesentlichen An-
reiz zu bieten, in diese zu
investieren, können wir sa-
gen, daß sie wirtschaftlich
tragfähig ist. Anders ge-
sagt, Investitionen in Be-
rufsbildung müssen nach-
haltige Investitionen sein,
die sich im Laufe der Zeit
auszahlen können. Dies ist
auch eine wesentliche Vor-
aussetzung dafür, daß Be-
rufsbildung erschwinglich
ist. Allerdings reicht dies
nicht aus. Der nachfolgen-
de Abschnitt befaßt sich mit
der Frage, wie sicherge-
stellt werden kann, daß In-
vestitionen in Berufsbil-
dung finanziell machbar
sind.
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Die Erfahrungen, die in der Vergangen-
heit innerhalb und außerhalb Europas ge-
macht wurden, zeigen, wie man dazu
beitragen kann, Berufsbildung finanziell
machbar zu gestalten.

Das nordamerikanische Beispiel, wo Re-
gierungen garantierte Darlehen gewähren,
häufig zu Zinssätzen unterhalb des Markt-
niveaus, ermöglicht es dem einzelnen,
Geld zu einem relativ niedrigen Zinssatz
zu leihen, um die Vorabkosten für Hoch-
schulbildung zu tragen, einschließlich der
postsekundären Berufs- oder Fachausbil-
dung. Diese Darlehen werden nach dem
Abschluß zurückgezahlt. Für Absolventen,
die Schwierigkeiten haben, eine Arbeit zu
finden, bei der sie genug verdienen, um
ihre Lebenshaltungskosten und die Kredit-
rückzahlung zu decken, kann die Rück-
zahlungsverpflichtung allerdings zur Be-
lastung werden.

In Australien zahlt der Staat im Rahmen
des Higher Education Credit Scheme die
Grundkosten der Hochschulbildung (die
verschiedene Formen beruflicher Bildung
umfassen kann). Nach dem Examen zah-
len die Absolventen das implizite Darle-
hen in Form einer Sondersteuer von 1 %
auf ihr Einkommen zurück, sobald das
Einkommen eine bestimmten Mindesthö-
he erreicht hat. Dies trägt dazu bei, die
Härten des Ansatzes mit dem Garantie-
darlehen zu mildern.

In Frankreich gewährleistet das Gesetz
von 1971, das den Arbeitgebern eine „Aus-
bilden-oder-Zahlen“-Steuer auferlegt, daß
erhebliche finanzielle Mittel in die arbeits-
bezogene Bildung fließen. Da dieses Pro-
gramm aber weder explizit noch implizit
berücksichtigt, ob die Bildungsmaß-
nahmen einen die Kosten übersteigenden
Nutzen erbringen, enthält es keine Anrei-
ze für die Arbeitgeber, eine wirtschaftlich
tragfähige Berufsbildung zu betreiben.

Obgleich die Erfahrungen der Vergangen-
heit gewisse Anhaltspunkte bieten, folgt
aus ihnen nicht notwendigerweise, daß
ein Ausbau oder eine breitere Anwendung
bestehender Finanzierungsmaßnahmen
ausreicht. Das Problem fehlender Finanz-
mittel wird durch die schwierige Aufgabe
verschärft, Ressourcen zur Finanzierung
eines aller Voraussicht nach expandieren-
den Berufsbildungsvolumens zu finden.
Der potentielle Umfang der betroffenen

Ressourcen bewirkt in Verbindung mit der
Tatsache, daß Berufsbildung in zuneh-
mendem Maße Lehr- und Lernsituationen
umfaßt, die über die üblicherweise mit
bestehender formaler Bildung und Aus-
bildung assoziierten Situationen hinaus-
gehen, daß das Problem der finanziellen
Machbarkeit sich qualitativ und quantita-
tiv von dem unterscheidet, mit dem man
es in der Vergangenheit zu tun hatte.

Daraus folgt, daß andere Ansätze in Be-
tracht gezogen werden sollten. Da es sich
bei Ausgaben für die Berufsbildung ein-
deutig um Investitionen handelt, könnte
bei der Entwicklung (oder breiteren An-
wendung) alternativer Ansätze in erster
Linie auf Strategien zurückgegriffen wer-
den, wie sie auch zur Finanzierung ande-
rer Investitionsarten angewendet werden.

Beispiele:

❏ Arbeitgeber könnten größere Finanz-
mittel für die Berufsbildung bereitstellen,
wenn sie die Ausgaben für Berufsbildung
plus einer Prämie von den Betriebskosten
abziehen dürften.

❏ Arbeitgeber, die unter einem kurzfri-
stigen Kostenreduzierungsdruck stehen,
könnten in größerem Umfang in die Be-
rufsbildung investieren, wenn sie Berufs-
bildungskosten als Investitionskosten füh-
ren und sie in Form von Abschreibungen
zeitlich strecken dürften.

❏ Die finanziellen Mittel der einzelnen
Tei lnehmer könnten durch Steuer-
gutschriften für Ausbildungskosten erhöht
werden, oder durch die Erlaubnis, die
Kosten vom laufenden Einkommen abzu-
ziehen. Alternativ könnte man ihnen er-
lauben, einen Teil der Einnahmen vor
Steuern auf individuelle Ausbildungs-
konten einzuzahlen (im Falle von Perso-
nen mit niedrigem Einkommen möglicher-
weise mit Zuschüssen des Arbeitgebers
oder des Staates), von denen dann ein
Leben lang Ausbildungskosten bezahlt
werden könnten.

Schlußfolgerungen

Der wachsende Bedarf an Berufsbildung
wirft die Frage auf, wie diese erschwing-
lich gemacht werden kann. Die Antwort

Obgleich die Erfahrungen
der Vergangenheit gewisse
Anhaltspunkte bieten, folgt
aus ihnen nicht notwendi-
gerweise, daß ein Ausbau
oder eine breitere Anwen-
dung bestehender Finanzie-
rungsmaßnahmen aus-
reicht. Das Problem fehlen-
der Finanzmittel wird
durch die schwierige Auf-
gabe verschärft, Ressour-
cen zur Finanzierung eines
aller Voraussicht nach ex-
pandierenden Berufsbil-
dungsvolumens zu finden.
Der potentielle Umfang der
betroffenen Ressourcen be-
wirkt in Verbindung mit der
Tatsache, daß Berufsbil-
dung in zunehmendem
Maße Lehr- und Lernsitua-
tionen umfaßt, die über die
üblicherweise mit bestehen-
der formaler Bildung und
Ausbildung assoziierten
hinausgehen, daß das Pro-
blem der finanziellen Mach-
barkeit sich qualitativ und
quantitativ von dem unter-
scheidet, mit dem man es in
der Vergangenheit zu tun
hatte.
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hängt von der Erfüllung zweier Bedingun-
gen ab: Steigerung der Rendite der beruf-
lichen Bildung, um die wirtschaftlichen
Anreize für Investitionen in sie zu stär-
ken. Erleichterung der Finanzierung der
beruflichen Bildung aus ihren künftigen
Erträgen, um sicherzustellen, daß adäqua-
te Mittel zu ihrer Bezahlung vorhanden
sind.

Dieser Aufsatz hat zwei Strategien zur
Erfüllung dieser beiden allgemeinen Be-
dingungen diskutiert. Die Strategien zur
Erhöhung der Rendite von Berufsbildung
zielen darauf ab, die Erträge aus der Be-
rufsbildung zu erhöhen und ihre Kosten
zu senken. Die Durchführung solcher Stra-
tegien hängt wesentlich von einer Verbes-
serung der Verfügbarkeit und Qualität von
Informationen über die Art und die Ko-

sten von Berufsbildungsangeboten sowie
über die Ergebnisse von Berufsbildung ab.
Die Strategien zur Finanzierung von Be-
rufsbildung aus künftigen Erträgen erfor-
dert die Überwindung von Störungen an
den Kapitalmärkten, insbesondere in be-
zug auf den Mangel an Informationen
über den wirtschaftlichen Nutzen berufli-
cher Bildung sowie in bezug auf das Feh-
len von institutionellen Vorkehrungen, die
es ermöglichen, die Berufsbildung als
Wohlstandsquelle zu behandeln.

Das Ziel, Berufsbildung erschwinglich zu
machen, erfordert, daß staatliche Behör-
den, Berufsbildungsanbieter und Sozial-
partner gleichzeitig in verschiedenen po-
litischen Bereichen tätig werden. Weitere
Artikel in dieser Zeitschrift beschäftigen
sich eingehender mit diesen Maßnahmen.
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Einleitung

In marktwirtschaftlichen Systemen sind
Investitionen der Arbeitgeber in die Aus-
und Weiterbildung weitgehend durch den
Wettbewerb bedingt. Fraglos sollten die
Mechanismen zur Finanzierung der beruf-
lichen Bildung generell von dem Grund-
satz ausgehen, daß es sich bei der Aus-
und Weiterbildung um eine Dienstleistung
handelt und daß dementsprechend die
direkten und indirekten Nutznießer die
Kosten dafür tragen sollten. Wenn durch
berufliche Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahmen den Betrieben ein privater Nut-
zen in Form einer Produktivitäts- und Ge-
winnsteigerung entsteht oder auch einzel-
nen Arbeitnehmern in Form einer Lohn-
bzw. Gehaltserhöhung oder verbesserter
Aufstiegsmöglichkeiten, kann man durch-
aus auch von ihnen erwarten, daß sie die
jeweiligen Maßnahmen finanzieren.

Allerdings gibt es ungeachtet des daraus
erwachsenden privaten Nutzens zahlrei-
che Argumente sowohl wirtschaftlicher als
auch politischer Natur, die die privaten
Aus- und Weiterbildungsinvestitionen von
Betrieben und Arbeitnehmern drosseln
können, so unter anderem die Mobilität
von Arbeitskräften und der dadurch be-
dingte Verlust von Aus- und Weiterbil-
dungsinvestitionen, die Verfügbarkeit von
qualifizierten Arbeitskräften auf dem Ar-
beitsmarkt, ein Mangel an Kapital für

Abgaben, Bildungs-
urlaub und tarifvertrag-
liche Anreize für indivi-
duelle und betriebliche
Investitionen in Aus-
und Weiterbildungs-
maßnahmen1

Bildungsinvestitionen sowie eine fehlen-
de Aus- und Weiterbildungskapazität. An-
gesichts dieser Hemmnisse und weiterer
Argumente, die auf die entstehenden
gesamtgesellschaftlichen Vorteile abheben,
die großen Teilen der Bevölkerung zugu-
te kommen (wie etwa die Erhöhung der
Gesamtbeschäf t igung, der Gesamt-
produktivität und des Volkseinkommens,
die Förderung der Chancengleichheit, u.a.
auch für auf dem Arbeitsmarkt benach-
teiligte Gruppen, sowie eine gleich-
mäßigere Einkommensverteilung), sind
einige Regierungen zu dem Schluß ge-
kommen, daß die freiwilligen Aus- und
Weiterbildungsausgaben der Arbeitgeber
unzureichend seien und der Staat hier in
irgendeiner Form eingreifen müsse.

Verschiedene Regierungen haben eine
Fülle von finanziellen Anreizen eingeführt,
um die Unternehmen zu Investitionen in
die berufliche Aus- und Weiterbildung zu
bewegen. Der vorliegende Artikel behan-
delt einige der wichtigsten Initiativen von
Staaten und Sozialpartnern zur Einrich-
tung von Finanzierungsregelungen, die
die Investitionen von Arbeitgebern und
Arbeitnehmern in Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen ankurbeln sollen, und
zwar:

❏ Zwangsabgaben oder Steuern zur Fi-
nanzierung der Berufsbildung (diesbezüg-
lich wird auf die Systeme in Dänemark,
Frankreich und Schweden eingegangen);

Vladimir
Gasskov

Internationale
Arbeitsorganisation

1) Dieser Artikel stützt sich auf das
folgende Manuskript: V. Gasskov:
Managing vocational training systems:
Handbook for senior administrators.
(IAO, Genf, 1997)

Verschiedene Regierungen
haben eine Fülle von finan-
ziellen Anreizen eingeführt,
um die Investitionen der
Unternehmen in die beruf-
liche Aus- und Weiterbil-
dung zu erhöhen. Wichtige
diesbezügliche Regierungs-
initiativen sind Zwangsab-
gaben oder Steuern zur Fi-
nanzierung der Berufsbil-
dung und der bezahlte Bil-
dungsurlaub. Darüber hin-
aus versuchen auch die So-
zialpartner durch die Bil-
dung von sektoralen Be-
rufsbildungsfonds im Rah-
men von tarifvertraglichen
Übereinkünften, Finanzie-
rungsmechanismen zur
Förderung von Investitio-
nen in die Aus- und Weiter-
bildung zu schaffen.
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❏ den bezahlten Bildungsurlaub (in
Frankreich und Belgien); und

❏ sektorale Berufsbildungsfonds, die von
Arbeitgebern und Gewerkschaften durch
tarifvertragliche Übereinkünfte geschaffen
wurden (in Dänemark, den Niederlanden
und Belgien).

Diese Verfahrensweisen werden im fol-
genden nacheinander erörtert. Daraufhin
werden die Vorteile und Schwächen von
verschiedenen Anreizsystemen beleuch-
tet und abschließend einige Schlußfolge-
rungen gezogen.

Zwangsabgabensysteme
zur Finanzierung
der Berufsbildung

In einigen Staaten, so z.B. in Frankreich,
Belgien, Dänemark und Irland, wurden
Zwangsabgabensysteme eingeführt, die
eine Steigerung des Aus- und Weiterbil-
dungsangebots über die von den Unter-
nehmen freiwillig angebotenen Maßnah-
men hinaus bewirken und die Umsetzung
des Konzepts des lebenslangen Lernens
fördern sollen.

Drei verschiedene Arten von Zwangsab-
gabensystemen werden zur Finanzierung
von Berufsbildungsmaßnahmen oft ange-
wandt:

❏ der Staatskasse zufließende Abgaben
(Steuern), deren Höhe sich nach der Lohn-
und Gehaltssumme der Betriebe richtet.
Die an den Staat abgeführten Gelder wer-
den zur Finanzierung von landesweiten
Berufsbildungsinitiativen eingesetzt;

❏ Steuer-/Abgabenbefreiungssysteme, bei
denen ein gefordertes Mindestmaß an
betrieblichen Aus- und Weiterbildungs-
aufwendungen als Prozentsatz der be-
trieblichen Lohn- und Gehaltssumme fest-
gelegt wird. Die Unternehmen haben die
Möglichkeit, von der Steuerpflicht befreit
zu werden, wenn sie ihren Beschäftigten
ein bestimmtes Mindestmaß an Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen anbieten; und

❏ abgabenfinanzierte Beihilfesysteme,
bei denen Zwangsbeiträge von den Un-
ternehmen an einen Fonds abgeführt und
an diejenigen Betriebe umverteilt werden,

die z.B. Ausbildungsgänge durchführen,
denen auf nationaler oder sektoraler Ebe-
ne Priorität eingeräumt wird.

Diese Finanzierungsmechanismen weisen
gewisse Unterschiede und auch einige
Gemeinsamkeiten auf, welche im folgen-
den erörtert werden.

Abgaben an die Staatskasse

Abgaben, die der Staatskasse zufließen,
bilden seit jeher die am besten abgesi-
cherte und zuverlässigste Einnahmequel-
le zur Finanzierung der Aus- und Weiter-
bildung und werden sehr häufig in Län-
dern eingesetzt, die unter einem chroni-
schen Mangel an öffentlichen Mitteln für
Bildungsausgaben leiden. In Europa wird
das Verfahren der Zwangsabgaben an die
Staatskasse überwiegend zur Finanzierung
von beschäftigungspolitischen Aus- und
Weiterbildungsprogrammen für Arbeits-
markteinsteiger und Arbeitslose ange-
wandt, wobei die durch die Abgaben an
die Arbeitslosenversicherung zusammen-
gebrachten Gelder oft durch finanzielle
Zuschüsse des Staates ergänzt werden.
Eine Steuer oder Abgabe an die Staats-
kasse wird meistens als bestimmter Pro-
zentsatz auf die Lohn- und Gehaltssum-
me der Unternehmen sowie auf die Ein-
kommen der Arbeitnehmer erhoben.

In selteneren Fällen werden Berufsbil-
dungsabgaben auf der Grundlage des
Gesamtwertes des Produktions-, Export-
oder Auftragsvolumens eines Unterneh-
mens berechnet. Im Vereinigten König-
reich, wo sektorale Berufsbildungsab-
gaben zwar schon vor einiger Zeit abge-
schafft wurden, müssen Auftraggeber im
Baugewerbe dennoch oft auch heute noch
eine Berufsbildungsabgabe zahlen. Der
„Engineering Construction Industry Trai-
ning Board“ und der „Construction
Industry Training Board“ bestehen nach
wie vor weiter und erheben zur Finan-
zierung ihrer Aktivitäten Abgaben von den
Arbeitgebern. Dabei handelt es sich um
Festbeträge, die sich aus drei Teilen zu-
sammensetzen: einem Prozentsatz der
Lohn- und Gehaltssumme aller auf der
Baustelle beschäftigten Arbeitnehmer, ei-
nem erheblich geringeren Prozentsatz der
Lohn- und Gehaltssumme aller nicht auf
der Baustelle beschäftigten Arbeitnehmer

„Abgaben, die der Staats-
kasse zufließen, bilden seit
jeher die am besten abgesi-
cherte und zuverlässigste
Einnahmequelle zur Finan-
zierung der Aus- und Wei-
terbildung und werden sehr
häufig in Ländern einge-
setzt, die unter einem chro-
nischen Mangel an öffentli-
chen Mitteln für Bildungs-
ausgaben leiden. In Europa
wird das Verfahren der
Zwangsabgaben an die
Staatskasse überwiegend
zur Finanzierung von be-
schäftigungspolitischen
Aus- und Weiterbildungs-
programmen für Arbeits-
markteinsteiger und Ar-
beitslose angewandt, wo-
bei die durch die Abgaben
an die Arbeitslosenversi-
cherung zusammenge-
brachten Gelder oft durch
finanzielle Zuschüsse des
Staates ergänzt werden.“
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vier Hauptsektoren der Privatwirtschaft –
Industrie, Baugewerbe, Handel und
Dienstleistungen – sowie für den öffent-
lichen Dienst gebildet. Diese Ausschüsse
sind für die programmatische Gestaltung
und Finanzierung von Aus- und Weiter-
bildungskursen in ihrem jeweiligen Sek-
tor zuständig. Sie beantragen und ent-
scheiden über staatliche Gelder für die
Erwachsenenbildung in dem betreffenden
Sektor. Die Ausschüsse vergeben Aus- und
Weiterbildungsaufträge an verschiedene
Bildungsanbieter, u.a. an die Arbeitsmarkt-
ausbildungsbehörde (die ein weiteres
Drittel ihres Etats aus den Aufträgen der
Arbeitsmarktausbildungsausschüsse be-
zieht). Drittens erhalten die regionalen
Arbeitsmarkträte Mittelzuweisungen zur
Beschaffung von beruflichen Erstaus-
bildungskursen und Ausbildungsgängen
für Arbeitslose. Sie beauftragen außerdem
die AMU-Zentren und -Bildungseinrich-
tungen mit der Durchführung von Schu-
lungen (woraus das verbleibende Drittel
des AMU-Etats resultiert).

Abgabenbefreiungs-
systeme

Ein Abgabenbefreiungsmechanismus ge-
stattet es den Unternehmen, ihre Ab-
gabenverpflichtungen durch das Angebot
von innerbetrieblichen oder außer-
betrieblich in Auftrag gegebenen Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen zu tilgen oder
zu reduzieren. Dieser Ansatz setzt voraus,
daß die Betriebe ihre Aus- und Weiter-
bildungsbedürfnisse kennen und dement-
sprechend in angemessene Schulungen in-
vestieren. Der größte Vorteil dieser Ver-
fahrensweise ist, daß die Unternehmen
dadurch von der Belastung entbunden
werden, zu Beginn eines Steuerjahres eine
Abgabe zahlen zu müssen. Die für Aus-
und Weiterbildungsmaßnahmen vorgese-
henen Gelder verbleiben so beim jewei-
ligen Arbeitgeber, der einen betrieblichen
Plan für die sinnvolle Verwendung der
Mittel aufstellt. Der Abgabenbefreiungs-
mechanismus stützt sich auf die individu-
ellen Initiativen der Arbeitgeber und wird
in der Regel entweder vom Arbeitsmini-
sterium oder von der staatlichen Finanz-
behörde beaufsichtigt. Da jedoch bei der
Abgabenbefreiung jedes Unternehmen für
sich behandelt wird, bietet dieses System
weniger Möglichkeiten zur Entwicklung

sowie dem positiven Differenzbetrag (falls
vorhanden) zwischen einem bestimmten
Prozentsatz der Aufwendungen für Ar-
beitsleistungen (in Auftrag gegebene
Dienstleistungen) und dem gleichen Pro-
zentsatz der Einnahmen für Arbeitsleistun-
gen (in Auftrag genommene Dienstleistun-
gen).

Erfahrungen mit dem Einsatz eines
Zwangsabgabensystems zur Finanzierung
von beschäftigungspolitischen Aus- und
Weiterbildungsprogrammen trifft man in
Dänemark an. Der dänische Finanzie-
rungsmechanismus basiert zwar ebenso
wie die in den meisten anderen Ländern
auf einer Arbeitsmarktabgabe, doch sind
hier die Zuständigkeiten für die Verwen-
dung von Teilen der für die Berufsbil-
dung eingenommenen Gelder zwischen
dem Staat und den Sozialpartnern auf-
geteilt.

Das Abgabensystem in Dänemark

In Dänemark werden beschäftigungs-
politische Aus- und Weiterbildungspro-
gramme, sogenannte „Arbeitsmarktaus-
bildungen“, vom Dänischen Zentralamt
für Arbeit (AMS) verwaltet. Die Finanzie-
rung dieser Schulungen wird vom Staat
getragen. Jedoch werden diese Staatsaus-
gaben jährlich aus dem „Aktivierungs-
fonds“ (einem der drei bestehenden
Arbeitsmarktfonds) refinanziert, der aus
einer auf die Bruttoeinkommen der Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer erhobenen
Steuer von 8 % gespeist wird. Aus die-
sem Fonds werden Zuschüsse zur Finan-
zierung der Aus- und Weiterbildung so-
wohl von Erwerbstätigen als auch von Ar-
beitslosen gezahlt, jedoch wird Arbeitneh-
mern in einem Beschäftigungsverhältnis
der Vorrang eingeräumt.

Die für die beschäftigungspolitischen Aus-
und Weiterbildungsprogramme eingenom-
menen Gelder werden drei Hauptarten
von Einrichtungen zugeteilt. Erstens er-
hält die nationale Arbeitsmarktaus-
bildungsbehörde (AMU) eine zentrale
Mittelzuweisung, die einem Drittel ihres
Etats entspricht, um damit ihre grundle-
genden Betriebskosten und die Kosten für
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für
benachteiligte Gruppen decken zu kön-
nen. Zweitens wurden auf Veranlassung
des Arbeitsministeriums paritätische
Arbeitsmarktausbildungsausschüsse für

„Ein Abgabenbefreiungs-
mechanismus gestattet es
den Unternehmen, ihre Ab-
g a b e n v e r p f l i c h t u n g e n
durch das Angebot von
innerbetrieblichen oder
außerbetrieblich in Auftrag
gegebenen Aus- und Weiter-
bildungsmaßnahmen zu til-
gen oder zu reduzieren.“
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von nationalen oder sektoralen Berufs-
bildungsstrategien und -aktivitäten. Sol-
che Finanzierungssysteme bieten dagegen
große Vorteile gegenüber anderen Verfah-
ren etwa im Hinblick auf die Zufrieden-
stellung der Arbeitgeber, denen in bezug
auf die Gestaltung und Finanzierung der
Aus- und Weiterbildung relativ freie Hand
gelassen wird, die niedrigen Verwaltungs-
kosten und die nachhaltigen Auswirkun-
gen auf die Aus- und Weiterbildung in
Industrie und Gewerbe. Das klassische
Beispiel eines Abgabenbefreiungssystems
findet man in Frankreich vor.

Das Abgabenbefreiungssystem in
Frankreich

Französische Unternehmen werden mit
zwei Abgaben belegt, die sich nach der
Höhe ihrer Lohn- und Gehaltssumme rich-
ten und als Abgabenbefreiungssysteme
konzipiert sind:

❏ der „Lehrlingsabgabe“, durch die die
Lehrlingsausbildung gefördert werden soll
und Mittel zur Unterhaltung von Lehrlings-
ausbildungszentren bereitgestellt werden;
und

❏ eine zweite Abgabe, die als „Berufs-
bildungsabgabe“ bezeichnet wird und
primär zur Finanzierung der Aus- und
Weiterbildung von erwerbstätigen Arbeit-
nehmern dient.

Die Abgaben werden weder zu Beginn
eines Steuerjahres eingefordert, noch
werden den Arbeitgebern ihre Aus- und
Weiterbildungsaufwendungen am Ende
des Steuerjahres zurückerstattet. Die Zah-
lung der Abgabe wird vielmehr stets am
Ende eines Steuerjahres fällig, es sei denn,
der Arbeitgeber kann nachweisen, daß er
einen der Höhe seiner bestehenden Steu-
erschuld entsprechenden Betrag für an-
erkannte Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahmen aufgewendet hat. Die Lehrlings-
abgabe ist insofern einzigartig, als daß sie
den Unternehmen rechtlich die Möglich-
keit einräumt, Zuschüsse an berufsbilden-
de Schulen und Ausbildungseinrichtungen
zu zahlen.

Die Abgabenpflicht in bezug auf die
Lehrlingsabgabe ist in zwei Teilverpflich-
tungen aufgeteilt: 0,5 % der Lohn- und Ge-
haltssumme des Betriebs sind für die Ko-
sten der Lehrlingsausbildung und die

Lehrlingslöhne/-gehälter zu verwenden
oder an ein Lehrlingsausbildungszentrum
zu entrichten. Weitere 0,1 % der Lohn-
und Gehaltssumme des Unternehmens
sind für die Ausbildung von Jugendlichen
aufzuwenden, die eine erste Anstellung
suchen. Zu den anerkannten Aus- und
Weiterbildungsaufwendungen zählen die
Vergütung der Ausbilder, wobei die Zahl
der Betreuer auf höchstens einen pro zehn
Lehrlinge beschränkt ist, sowie die Ko-
sten für Stipendien und Arbeitsgeräte für
Lehrlinge. Auch Zwangsbeiträge der Un-
ternehmen an die Industrie- und Handels-
kammern und an den nationalen Aus-
gleichsfonds, durch den die Lehrlingsaus-
bildung in Kleinbetrieben gefördert wird,
werden im Rahmen dieser Abgabe ent-
richtet (siehe Tabelle 1).

Die Berufsbildungsabgabe wurde seit ih-
rer Einführung von 0,8 % auf 1,5 % der
Lohn- und Gehaltssumme erhöht. Auch
der Zweck der Abgabe hat sich von der
Förderung der Allgemeinbildung und
kulturellen Entfaltung von Betriebsange-
hörigen zur kontinuierlichen beschäfti-

Tabelle 1.

Berufsbildungsbezogene Abgaben in Frankreich

Zur Finanzierung der Lehre: Von der Lehrlingsabgabe in Höhe von 0,5 % sollte
der Arbeitgeber:
– 0,1 % für die Löhne/Gehälter der Lehrlinge aufwenden oder Zahlungen in ent-

sprechender Höhe an Lehrlingsausbildungszentren entrichten; von dieser Teil-
abgabe kann der Betrieb auch, sofern nicht der volle Betrag aufgewendet wird,
Zuschüsse an Berufsbildungseinrichtungen zahlen;

– 0,05 % an den Ausgleichsfonds abführen, aus dem Arbeitgebern, die nur einen
geringen Abgabenbetrag zu zahlen haben, ein Teil der Lehrlingsausbildungs-
kosten zurückerstattet wird;

– 0,35 % an Einrichtungen abführen, die gewerblich-technische Erstausbildungen
für Lehrlinge veranstalten.

Zur Finanzierung der alternierenden Ausbildungsformen: Der Arbeitgeber muß:
– eine Zusatzabgabe in Höhe von 0,1 % (zusätzlich zur Lehrlingsabgabe) zah-

len;
– 0,4 % (im Rahmen der Berufsbildungsabgabe) direkt für die alternierende Aus-

bildung aufwenden oder an spezielle Berufsbildungsfonds abführen.

Zur Finanzierung der beruflichen Weiterbildung: Von der Berufsbildungsabgabe
in Höhe von 1,5 % sollte der Arbeitgeber:
– 0,2 % an spezielle Berufsbildungsfonds abführen, aus denen der Bildungsur-

laub der Arbeitnehmer finanziert wird;
– 0,9 % für die Aus- und Weiterbildung im Rahmen des betrieblichen Bildungs-

plans aufwenden.

Die nicht aufgewendeten Restbeträge sind an die Staatskasse abzuführen.

„Solche Finanzierungs-
systeme bieten dagegen
große Vorteile gegenüber
anderen Verfahren etwa im
Hinblick auf die Zufrieden-
stellung der Arbeitgeber,
denen in bezug auf die Ge-
staltung und Finanzierung
der Aus- und Weiterbildung
relativ freie Hand gelassen
wird, die niedrigen Verwal-
tungskosten und die nach-
haltigen Auswirkungen auf
die Aus- und Weiterbildung
in Industrie und Gewerbe.“
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gungsbezogenen Weiterbildung der Ar-
beitnehmer gewandelt. Gegenwärtig sind
im Rahmen der Berufsbildungsabgabe
0,4 % der Lohn- und Gehaltssumme an
staatliche Ausbildungsprogramme für Ju-
gendliche abzuführen, die eine erste An-
stellung suchen, 0,2 % sind für den be-
zahlten Bildungsurlaub vorgesehen, und
lediglich 0,9 % können daher nach eige-
nem Ermessen des Arbeitgebers für die
Aus- und Weiterbildung von Betriebsan-
gehörigen verwendet werden. Arbeitge-
ber, die Jugendliche im Rahmen einer
alternierenden Ausbildungsform beschäf-
tigen, dürfen von den zu deren Finan-
zierung bestimmten Abgaben 50 bis
60 FF für jede Ausbildungsstunde und je-
den jugendlichen Auszubildenden einbe-
halten. Kleine Unternehmen mit ver-
gleichsweise geringem Abgabenbetrag
ziehen es in der Regel vor, Zahlungen
an staatlich anerkannte Ausbildungsein-
richtungen abzuführen, anstatt selbst aus-
zubilden.

Im Rahmen der Tarifvereinbarungen wur-
den paritätische Organe geschaffen, de-
nen die Verwaltung der aus den Abga-
ben gebildeten Fonds obliegt (OPCA).
Diese fungieren als Berufsbildungsfonds
und werden von Beiräten verwaltet, die
sich zu gleichen Teilen aus Vertretern der
Arbeitgeber und der Gewerkschaften zu-
sammensetzen müssen. Die Berufsbil-
dungsfonds sind juristische Personen, die
unter  der  Aufs ich t  der  na t iona len
Berufsbildungsbehörden stehen und be-
rechtigt sind, öffentliche Subventionen,
Spenden und Erbschaften entgegenzu-
nehmen. Um anerkannt zu werden, muß
eine Einrichtung zur Berufsbildungs-
finanzierung Abgaben in Höhe von min-
destens FF 100 Millionen einnehmen kön-
nen; lediglich die Landwirtschaft, das
Handwerk und die freien Berufe sind da-
von ausgenommen. Ausbildungsanbieter
sind inzwischen nicht mehr berechtigt,
Gelder einzukassieren. Durch diese
Gemeinschaftsfinanzierung erhalten Un-
ternehmen, die nur geringe Abgaben zu
entrichten haben, mehr Mittel zur Finan-
zierung von alternierenden Ausbildun-
gen. Auf nationaler Ebene wurde die Ver-
einigung zur Verwaltung der Mittel für
die alternierende Ausbildung (AGEFAL)
gegründet, die die notwendigen Trans-
ferzahlungen zwischen den OPCA mit
Überschüssen und den defizitären OPCA
vornimmt. Es existieren derzeit mehr als

90 OPCA, die die aus Abgaben gebilde-
ten Fonds verwalten.

Abgabenfinanzierte
Beihilfesysteme

Abgabenfinanzierte Beihilfesysteme beru-
hen auf dem Prinzip, daß auf die Lohn-
und Gehaltssumme der Unternehmen/Ar-
beitnehmer erhobene Beiträge an speziell
eingerichtete Fonds abgeführt und Gel-
der daraus anschließend als Beihilfen an
die Betriebe/Individuen ausgeschüttet
werden. Die ausgezahlten Beihilfen dek-
ken sich normalerweise nicht exakt mit
den Beitragszahlungen der Firmen, son-
dern können etwa zur Förderung von als
vordringlich eingestuften Ausbildungspro-
grammen, zur Stärkung der Aus- und
Weiterbildungskapazität einzelner Betrie-
be und zur Entwicklung von sektoralen
Berufsbildungscurricula, Beratungsdien-
sten und dergleichen eingesetzt werden.
Ein abgabenfinanziertes Beihilfesystem
gestattet eine deutlich weitgreifendere
Umverteilung der abgeführten Gelder an
die Betriebe, die aus- und weiterbilden.
Einige Firmen, die Abgaben entrichten,
erhalten unter Umständen überhaupt kei-
ne Ausbildungsbeihilfen, wenn sie nicht
aus- oder weiterbilden oder aber wenn
ihre Aus- und Weiterbildungsaktivitäten
nicht den vorgegebenen Prioritäten ent-
sprechen. Zur Verwaltung von abgaben-
finanzierten Beihilfesystemen müssen spe-
zielle Organe geschaffen werden, da vie-
le Einzelfallentscheidungen zu treffen
sind, die Verwaltungskompetenz erfordern
und mit einem gewissen Kostenaufwand
verbunden sind.

Durch abgabenfinanzierte Beihilfesysteme
können z.B. Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahmen für Arbeitslose und der bezahlte
Bildungsurlaub finanziert werden. Wie ein
solches abgabenfinanziertes Beihilfe-
system zur Aus- und Weiterbildung von
Erwerbslosen eingesetzt werden kann,
wird im folgenden beschrieben. Systeme
zur Absicherung von Arbeitslosen werden
in vielen Staaten als Pflichtversicherun-
gen eingerichtet; der Beschäftigungs-
sicherungsfonds in Schweden (TSL) je-
doch wurde von Arbeitgebern und Ge-
werkschaften freiwillig ohne jegliches Ein-
greifen der Regierung gebildet und zeugt
somit von einem bemerkenswerten Kon-
sens der Sozialpartner.

„Abgabenfinanzierte Bei-
hilfesysteme beruhen auf
dem Prinzip, daß auf die
Lohn- und Gehaltssumme
der Unternehmen/Arbeit-
nehmer erhobene Beiträge
an speziell eingerichtete
Fonds abgeführt und Gel-
der daraus anschließend
als Beihilfen an die Betrie-
be/Individuen ausgeschüt-
tet werden.“

„Ein abgabenfinanziertes
Beihilfesystem gestattet
eine deutlich weitgreifen-
dere Umverteilung der ab-
geführten Gelder an die Be-
triebe, die aus- und weiter-
bilden.“
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Der Beschäftigungssicherungsfonds
(TSL) in Schweden

In Schweden haben die Sozialpartner pa-
ritätische Organe für Anliegen von bei-
derseitigem Interesse geschaffen, so z.B.
für die Bereiche Aus- und Weiterbildung,
Arbeitsplatzsicherung und Unternehmens-
entwicklung. Der Beschäftigungssiche-
rungsfonds, TSL, wurde 1983 im Rahmen
der Tarifvereinbarungen zwischen dem
Zentralverband Schwedischer Arbeitgeber
(SAF) und dem Schwedischen Gewerk-
schaftsbund (LO) gebildet. Dieser Fonds
dient zwei Hauptzielen: der Förderung der
Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitneh-
mern, die infolge von Produktions-
einschränkungen, Werksstillegungen oder
einer Erhöhung der Produktivität ihren
Arbeitsplatz verloren haben bzw. zu ver-
lieren drohen; sowie der Förderung von
Beschäftigungsmöglichkeiten durch finan-
zielle Unterstützungsleistungen zur Ent-
wicklung von bestehenden Unternehmen
oder zur Gründung neuer Unternehmen.

Etwa 95.000 Betriebe mit insgesamt rund
1,1 Millionen Beschäftigten sind an dem
TSL-Fonds beteiligt. Dessen Aktivitäten
werden in erster Linie aus den Mitglieds-
beiträgen der angeschlossenen Firmen be-
stritten. Die Beiträge richten sich nach den
Lohn- und Gehaltssummen der Unterneh-
men, und der Umfang des Fonds wird je-
des Jahr im Rahmen der Tarifverhandlun-
gen festgelegt. Anträge auf Unterstüt-
zungsleistungen aus dem Fonds werden
entweder auf lokaler, regionaler oder zen-
traler Ebene von den Arbeitgeberverbän-
den und Gewerkschaften gemeinsam ein-
gereicht, die dann eine gemeinschaftliche
Verantwortung für die Durchführung der
Maßnahmen tragen; über die Vergabe von
Geldern beschließt ein Vorstand, der aus
sechs ordentlichen Mitgliedern und sechs
Stellvertretern besteht, wobei Arbeitgeber
und Gewerkschaften zu gleichen Teilen
vertreten sind.

In Schweden werden schätzungsweise
80 % der betrieblichen Aus- und Weiter-
bildungsmaßnahmen, die auf die Erhö-
hung der Wettbewerbsfähigkeit der Un-
ternehmen abzielen, von den Betrieben
selbst durchgeführt. Insofern spielt der
TSL-Fonds in bezug auf diese betriebli-
che Aus- und Weiterbildung nur ein klei-
ne Rolle. TSL-Gelder werden in erster Li-
nie für Aus- und Weiterbildungsmaßnah-

men zur Erhaltung des Arbeitsplatzes bzw.
der Beschäftigungsfähigkeit eingesetzt.
Rund 90 % der aus dem Fonds gezahlten
Unterstützungsleistungen flossen in den
letzten Jahren an einzelne Unternehmen,
u.a. auch in Form von Zuschüssen, die
gekündigten Arbeitnehmern den Schritt in
die berufliche Selbständigkeit ermögli-
chen sollten. Aus- und Weiterbildungs-
beihilfen machen etwa 80 % der gesam-
ten Unterstützungsleistungen aus. Die
Anträge auf Unterstützungszahlungen aus
dem TSL-Fonds haben im Laufe der jüng-
sten Rezession deutlich zugenommen, was
darauf hindeutet, daß sowohl die Unter-
nehmensleitungen als auch die Arbeitneh-
mer eine zunehmende Bereitschaft zeigen,
konjunkturell schwache Phasen zur Aus-
und Weiterbildung zu nutzen. Die Aktivi-
täten des TSL belaufen sich auf nahezu
40 Millionen US$, wobei in den letzten
Jahren ein erheblicher Anstieg der Aus-
und Weiterbildungsaufwendungen zu ver-
zeichnen ist. Jährlich nehmen schätzungs-
weise 10.000 – 12.000 Personen an Aus-
und Weiterbildungsmaßnahmen teil, die
durch TSL-Mittel gefördert werden.

Aus dem TSL-Fonds werden auch betrieb-
liche Entwicklungsprojekte zur Vermei-
dung oder Lösung von Beschäftigungs-
problemen gefördert, wenn in den betref-
fenden Unternehmen keine ausreichen-
den finanziellen Mittel dafür vorhanden
sind. Eine finanzielle Unterstützung an
einzelne Betriebe wird vorrangig zur
Durchführung von Maßnahmen gezahlt,
die der langfristigen Unternehmensent-
wicklung durch eine Erhöhung des
Kompetenzstands der Betriebsangehöri-
gen zugute kommen. Dies erfolgt oft im
Zusammenhang mit organisatorischen
Veränderungen, die einen Ausbau und
eine Vertiefung von beruflichen Kompe-
tenzen erforderlich machen.

Aus dem TSL-Fonds konnten finanzielle
Mittel für Regionen bereitgestellt werden,
in denen die Wirtschaft an strukturellen
Problemen litt, welche entsprechend
schwere Beschäftigungsprobleme nach
sich gezogen haben. Die Notwendigkeit
zur Anpassung und Erneuerung lag dort
auf der Hand. Durch gemeinsame Projekte
konnten der Arbeitgeberverband und der
Gewerkschaftsbund den Unternehmen
Beratungsleistungen anbieten, durch die
ihnen geholfen werden sollte, Probleme
und Möglichkeiten zu ermitteln. Ebenso
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sind Gelder für die Durchführung von Ent-
wicklungsprojekten bereitgestellt worden,
die aus der Zusammenarbeit der Berater
und der betreffenden Betriebe hervorge-
gangen sind. Ein Großteil der TSL-
Fördermittel für Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen ist in grundlegende Wirt-
schaftszweige geflossen, so u.a. in die
Eisen- und Stahlindustrie, den Maschinen-
bau, die Automobilindustrie und die Forst-
wirtschaft.

Wenn einem Arbeitnehmer aufgrund von
innerbetrieblichen Veränderungen gekün-
digt worden ist oder er Gefahr läuft, aus
solchen Gründen entlassen zu werden, hat
er die Möglichkeit, individuelle Unterstüt-
zungsleistungen aus verschiedenen Töp-
fen zu beantragen, so u.a. aus dem TSL-
Fonds. Da die Förderung aus dem TSL-
Fonds stets über den Arbeitgeber läuft, er-
halten nur Personen in einem Beschäfti-
gungsverhältnis Zugang zu dieser Quelle.
Unterstützungszahlungen können etwa
gewährt werden, um einen Großteil der
zusätzlichen Kosten zu decken, die dem
Arbeitgeber entstehen, wenn dieser einen
größeren Teil der mit der Reduzierung sei-
ner Belegschaft verbundenen Kosten über-
nimmt als gesetzlich und tarifvertraglich
vorgeschrieben. So kann z.B. ein Beschäf-
tigungsverhältnis verlängert werden, um
den Arbeitnehmer für eine neue berufli-
che Tätigkeit umzuschulen. Eine finanzielle
Unterstützung kann auch in Form von in-
dividuellen Beihilfen zur Umschulung ge-
zahlt werden, um dadurch die Beschäfti-
gungsaussichten von Arbeitnehmern nach
einer Entlassung zu verbessern.

Bezahlter Bildungsurlaub

In einigen europäischen Ländern, z.B. in
Frankreich, Belgien und Italien, wurde für
Arbeitnehmer durch landesweite Tarif-
vereinbarungen das Recht auf bezahlten
Bildungsurlaub eingeführt. Die Beurlau-
bung wird teils durch Abgaben der Un-
ternehmen auf die Lohn- und Gehaltssum-
me des Betriebs, teils aus allgemeinen
Steuermitteln finanziert. Die Abgaben-
sätze, die Art und Dauer der anerkannten
Aus- oder Weiterbildungsmaßnahmen, die
Voraussetzungen, die ein Arbeitnehmer
zur Beanspruchung eines bezahlten Bil-
dungsurlaubs erfüllen muß, sowie die
Verwaltungsabläufe sind gesetzlich fest-
geschrieben. Ziel des bezahlten Bildungs-

urlaubs ist die gesetzliche und finanzielle
Absicherung des Rechtsanspruchs eines
Arbeitnehmers auf bezahlte Freistellung
von seiner Arbeit zum Zwecke einer be-
ruflichen Aus- oder Weiterbildung.

Der gesetzliche Bildungsurlaub
in Frankreich

Arbeitnehmer in der privaten Wirtschaft
in unbefristeten Arbeitsverhältnissen ha-
ben einen gesetzlichen Anspruch auf Bil-
dungsurlaub. Der Bildungsurlaub wird
durch eine von den Arbeitgebern (im Rah-
men der oben beschriebenen Berufsbil-
dungsabgabe) zu zahlenden Abgabe in
Höhe von 0,2 % finanziert, die an die pa-
ritätischen Organe zur Verwaltung und
Finanzierung des Bi ldungsur laubs
(OPACIF) abgeführt werden. Die Finan-
zierung kann auch durch Fonds erfolgen,
die speziell zur Verwaltung und Finanzie-
rung des Bildungsurlaubs eingerichtet
wurden, so etwa durch die paritätischen
regionalen Instanzen (FONGECIF), die
den Bildungsurlaub auf branchenüber-
greifender Ebene verwalten und finanzie-
ren. Die Arbeitnehmer erhalten während
des Bildungsurlaubs eine Lohnfortzah-
lung, die 80 % bis 90 % ihrer regulären
Bezüge entspricht. Überschreitet die Dau-
er der Weiterbildung ein Jahr oder 1.200
Stunden, so werden im zweiten Jahr 60 %
der regulären Bezüge weitergezahlt (in
jedem Falle sollte die Lohnfortzahlung
mindestens das Doppelte des mantel-
tariflich gesicherten Mindestlohns betra-
gen). Die Beträge werden vom Arbeitge-
ber vorgestreckt und diesem aus einem
Fonds zurückerstattet. Der Antrag eines
Arbeitnehmers auf bezahlte Beurlaubung
kann abgelehnt werden, wenn der zen-
trale Fonds nicht über die erforderlichen
Gelder verfügt. Die finanziellen Transak-
tionen werden von den zuständigen staat-
lichen Behörden beaufsichtigt.

Der Staat ist an der Finanzierung des Bil-
dungsurlaubs mittels Übereinkommen
beteiligt, die er mit den für die Auslegung
der gesetzlichen Bestimmungen zum Bil-
dungsurlaub zuständigen paritätischen
Ausschüssen (COPACIF) geschlossen hat.
Mit Hilfe der staatlichen Zuschüsse soll
es diesen Organen ermöglicht werden, die
Finanzierung von Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen für Arbeitnehmer aus
Betrieben mit weniger als 10 Beschäftig-
ten zu übernehmen. Jeder Antrag auf Fi-

„[…] das Recht auf bezahl-
ten Bildungsurlaub [für Ar-
beitnehmer] […]. Die Beur-
laubung wird teils durch
Abgaben der Unternehmen
auf die Lohn- und Gehalts-
summe des Betriebs, teils
aus allgemeinen Steuermit-
teln finanziert.“
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nanzierung eines Bildungsurlaubs, der
den Erwerb einer Qualifikation des „Ni-
veaus V“ zum Ziel hat, berechtigt zum
Empfang eines staatlichen Zuschusses in
Höhe von 50 % der übernommenen Ko-
sten, welcher an einen OPACIF gezahlt
wird. 1990 traf dies auf 75 % aller Antrag-
steller zu. Pro Jahr wird etwa 20.000 An-
trägen an die OPACIF stattgegeben, d.h.
nur ca. 70 % aller eingereichten Anträge.
Ein Bildungsurlaub dauert durchschnitt-
lich 850 Stunden und kostet ungefähr
20.000 US$. Dabei handelt es sich nor-
malerweise um lange Ausbildungsgänge,
die zu einer Qualifikation hinführen. Je-
der Arbeitnehmer, der mindestens fünf
Jahre berufstätig war, darf sich außerdem
freistellen lassen, um sich in einem
Kompetenzfeststellungszentrum einer
Feststellung seiner Kompetenzen zu un-
terziehen. Diese Beurlaubung darf die
Dauer von 24 Arbeitsstunden nicht über-
schreiten; die Kosten der Maßnahme und
die Lohnfortzahlung für den Arbeitnehmer
werden von den OPACIF übernommen.

Bezahlter Bildungsurlaub in Belgien

Der bezahlte Bildungsurlaub in Belgien
berechtigt Vollzeitbeschäftigte in der pri-
vaten Wirtschaft dazu, sich für eine be-
stimmte Anzahl von Stunden von der Ar-
beit freistellen zu lassen, um an anerkann-
ten allgemeinen und beruflichen Aus-
oder Weiterbildungsmaßnahmen teilzu-
nehmen. Der Arbeitgeber kann Betriebs-
angehörige weder zur Teilnahme an sol-
chen Bildungsmaßnahmen zwingen noch
sie davon abhalten. Seit 1995 haben Ar-
beitnehmer einen jährlichen Anspruch auf
maximal 120 Stunden bezahlten Bildungs-
urlaub für die Teilnahme an berufsbilden-
den Maßnahmen sowie auf maximal 80
Stunden für die Teilnahme an allgemein-
bildenden Kursen. Die Arbeitgeber zah-
len die Bezüge der zu Aus- bzw. Weiter-
bildungszwecken beurlaubten Beschäftig-
ten weiter. Die Löhne und Sozialver-
sicherungsabgaben der Aus- bzw. Weiter-
bildungsteilnehmer werden den Arbeitge-
bern vom Bundesministerium für Arbeit
und Beschäftigung zurückerstattet; diese
Rückerstattung ist pro Monat auf höch-
stens 65.000 BEF brutto beschränkt.

Für die im Rahmen des bezahlten Bil-
dungsurlaubs besuchten Allgemeinbil-
dungsprogramme trägt der Staat die vol-
len Kosten, für die berufsbildenden Maß-

nahmen dagegen nur die Hälfte der Ko-
sten. Der staatliche Zuschuß wird dem
Bundesministerium für Arbeit und Be-
schäftigung direkt zugewiesen. Die andere
Hälfte der Kosten der berufsbildenden
Maßnahmen wird durch eine auf die Lohn-
und Gehaltssumme der Betriebe erhobe-
ne Berufsbildungsabgabe von 0,04 % fi-
nanziert, die von den Arbeitgebern an das
Arbeits- und Beschäftigungsministerium
abgeführt wird. Betriebe mit Arbeitneh-
mern, die zu Aus- bzw. Weiterbildungs-
zwecken beurlaubt sind, können bei der
„Staatlichen Dienststelle für den bezahl-
ten Bildungsurlaub“ eine Rückerstattung
der ihnen dadurch entstehenden Aufwen-
dungen beantragen. Dazu müssen Anga-
ben über die Anzahl der im Bildungsur-
laub befindlichen Arbeitnehmer, Angaben
über die Zahl der tatsächlich beanspruch-
ten Ausbildungsstunden sowie die ent-
sprechenden Löhne und Gehälter (ein-
schließlich der Sozialversicherungsab-
gaben), Bescheinigungen über die Bele-
gung von Kursen sowie Teilnahme-
bescheinigungen vorgelegt werden.

Aufgrund des Defizits im belgischen
Staatshaushalt wurde der staatliche Zu-
schuß zum bezahlten Bildungsurlaub ge-
kürzt. Infolgedessen hat die Kommission
zur Anerkennung des bezahlten Bildungs-
urlaubs eine Reihe von anerkannten Bil-
dungsgängen gestrichen, ferner wurden
die Arbeitgeber dazu gedrängt, ihren Bei-
trag zur Finanzierung des bezahlten Bil-
dungsurlaubs zu erhöhen. Daher wurde
der Satz einer weiteren Abgabe auf die
Lohn- und Gehaltssumme, die an und für
sich für die Finanzierung von Bildungs-
maßnahmen für „Risikogruppen“ auf dem
Arbeitsmarkt gedacht war, um 0,05 % an-
gehoben. Die frühere Dauer des bezahl-
ten Bildungsurlaubs wurde aufgrund der
gestiegenen Nachfrage fast um die Hälfte
gekürzt; eine bekannte Schwäche des
Systems besteht jedoch darin, daß es leicht
mißbraucht werden kann. So können etwa
Unternehmen eine Kostenerstattung be-
antragen, ohne daß die Betriebsangehö-
rigen tatsächlich an Bildungsmaßnahmen
teilnehmen. Da für die Bewilligung der
Rückerstattung die tatsächliche Teilnah-
me an Bildungsmaßnahmen ausschlagge-
bend ist, muß ein aufwendiges Kontroll-
system unterhalten werden, bei dem so-
wohl die Betriebe als auch die Bildungs-
anbieter überprüft werden. Für die Zahl
der Betriebsangehörigen, die sich gleich-
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zeitig im bezahlten Bildungsurlaub befin-
den dürfen, wurde eine Höchstgrenze
festgesetzt. Darüber hinaus kann der An-
spruch auf bezahlten Bildungsurlaub ge-
kürzt oder gestrichen werden, wenn die
Teilnehmer an Weiterbildungsmaßnahmen
im Rahmen des bezahlten Bildungsurlaubs
nicht zum Unterricht erscheinen oder die
Prüfungen nicht bestehen.

Tarifvertragliche Verein-
barungen und sektorale
Fonds zur Entwicklung der
Aus- und Weiterbildung

In einigen Ländern tragen der Staat und
die Sozialpartner gemeinsam die Verant-
wortung für Berufsbildung und Beschäf-
tigung. Der Ansporn zur Ausweitung der
beruflichen Bildung ist dort aus Tarifver-
handlungen auf betrieblicher, sektoraler
und staatlicher Ebene hervorgegangen,
was zur Aufnahme von besonderen
Berufsbildungsklauseln in die Tarifverträ-
ge geführt hat, die ein Mindestmaß für
die für Berufsbildungsmaßnahmen bereit-
zustellenden Mittel vorschreiben. Infolge
solcher Klauseln wurden außerdem zahl-
reiche sektorale, nationale oder territoriale
Berufsbildungsfonds gebildet, die eher auf
die Entwicklung von Berufsbildungs-
maßnahmen ausgerichtet sind als auf de-
ren Angebot. Diese Fonds werden durch
Abgabenzahlungen der Arbeitgeber und
in manchen Fällen auch der Arbeitneh-
mer finanziert. Staat und Regierung grei-
fen unter Umständen ein, um die Einfüh-
rung von Berufsbildungsklauseln voran-
zutreiben, beteiligen sich an der Finan-
zierung von branchenspezifischen Berufs-
bildungsfonds – etwa um bestimmte Ar-
ten von Ausbildungen zu fördern, z.B.
Lehrlingsausbildungen und Schulungen
für niedrigqualifizierte Arbeitnehmer –
oder subventionieren den bezahlten Bil-
dungsurlaub für Arbeitnehmer oder auch
beides. Unter Umständen werden die ta-
rifvertraglichen Vereinbarungen sogar
vom Staat überwacht.

Tarifvertragliche Regelungen in bezug auf
die berufliche Aus- und Weiterbildung
erfassen in der Regel nur einen Teil der
Erwerbsbevölkerung eines Landes und
ziehen meist nur die Entrichtung von re-
lativen geringen finanziellen Beiträgen

nach sich, so daß den Arbeitgebern/Ar-
beitnehmern die Freiheit gelassen wird,
ihre Aus- und Weiterbildungsstrategien
selbst zu bestimmen. Wenngleich die die
Aus- und Weiterbildungsinvestitionen der
einzelnen Arbeitgeber normalerweise
deutlich höher sind als die von ihnen
entrichteten Abgaben an die Berufs-
bildungsfonds, bieten doch die Fonds den
entscheidenden Vorteil, daß dadurch ge-
meinschaftliche sektorale Berufsbildungs-
aktivitäten gefördert werden können und
in manchen Fällen auch Aus- und Weiter-
bildungsmaßnahmen für Arbeitnehmer,
denen die Teilnahme an betrieblichen
Aus- und Weiterbildungsprogrammen aus
irgendeinem Grunde verwehrt wurde.
Durch sektorale Fonds konnte im Berufs-
bildungsbereich eine enge Zusammenar-
beit zwischen den Arbeitgebern und dem
Staat erzielt werden.

Sektorale Fonds in Europa

In Dänemark wurden durch tarifvertrag-
liche Übereinkünfte 15 sektorale Fonds
gebildet, die etwa die Hälfte der Erwerbs-
bevölkerung erfassen (Blanpain, Engels
und Pellegrini, 1994). Solche Berufsbil-
dungsfonds wurden durch eine Sonder-
klausel in den Tarifverträgen der Metall-
industrie, der Kunststoffindustrie, des
Transportgewerbes, des Einzelhandels
und anderer Branchen geschaffen. Die
Unternehmen sind zur Entrichtung von
Beiträgen verpflichtet, deren Höhe je nach
Wirtschaftszweig zwischen 0,03 DKK (dä-
nischen Kronen) und 0,13 DKK pro Ar-
beitsstunde liegt. Pro Jahr fließen den
Fonds mindestens 60 Millionen DKK zu.
Die sektoralen Fonds finanzieren Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen nicht etwa
direkt, sondern stellen vielmehr Gelder
für die Entwicklung von Kursen, Qualifi-
kationsanalysen und Pilotprojekte bereit.
Der Staat steuert hierzu umfangreiche
Mittel bei. Ferner müssen alle Arbeitge-
ber jährlich einen Pauschalbetrag von
1.500 DKK pro Beschäftigten an den so-
genannten AER-Fonds abführen, der von
den Sozialpartnern verwaltet wird. Arbeit-
gebern, die Lehrverträge abschließen,
werden 90 % der Lehrlingsbezüge wäh-
rend der schulischen Ausbildungsphasen
sowie 80 % der Fahrtkosten aus dem AER-
Fonds zurückerstattet.

In den Niederlanden haben Arbeitgeber-
verbände und Gewerkschaften sogenann-

„In den Niederlanden haben
Arbeitgeberverbände und
Gewerkschaften sogenann-
te „industrielle Sozial-
fonds“ gegründet, die sich
in der Entwicklung der Be-
rufsbildung betätigen […].“
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te „industrielle Sozialfonds“ gegründet, die
sich in der Entwicklung der Berufsbildung
betätigen (Veeken, 1994). Von den 7 Mil-
lionen Erwerbspersonen in den Nieder-
landen werden fast 3 Millionen von sek-
toralen Tarifverträgen erfaßt, die den Rah-
men für die Einrichtung und Verwaltung
der industriellen Sozialfonds bilden. Über
80 % der 1990 abgeschlossenen Tarifver-
träge wiesen Berufsbildungsklauseln auf,
die die Unterhaltung von industriellen
Sozialfonds vorsahen und den Arbeitge-
bern eine entsprechende Abgaben-
verpflichtung auferlegten. Die industriel-
len Sozialfonds sind keineswegs gesetz-
lich vorgeschrieben, sondern vielmehr
freiwillige Einrichtungen, die von Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern selbständig
ohne jegliche Eingriffe oder Weisungen
der Regierung geschaffen wurden, und
bedürfen keiner Genehmigung durch die
staatlichen Behörden. Von den 78 indu-
striellen Sozialfonds (1994) in den Nie-
derlanden haben nur 23 die Finanzierung
und Förderung betrieblicher Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen als Hauptziel-
setzung. Die industriellen Sozialfonds sol-
len dazu dienen, finanzielle Mittel für
sektorale Berufsbildungs- und berufsbil-
dungsbezogene Aktivitäten bereitzustel-
len, so u.a. für die Feststellung des Aus-
und Weiterbildungsbedarfs und Bera-
tungsdienstleistungen, Lehrlingsausbil-
dungsprogramme, Kompetenzerhöhungs-
maßnahmen sowie in jüngster Zeit auch
Schulungen für Arbeitslose. Der durch-
schnittliche Abgabensatz beträgt etwa
0,44 % der betrieblichen Lohn- und Ge-
haltssumme. In einigen Industriezweigen
tragen neben den Arbeitgebern auch die
Arbeitnehmer einen Teil der Aus- und
Weiterbildungskosten. Unterstützungslei-
stungen aus den industriellen Sozialfonds
können sowohl zur Deckung der unmit-
telbaren Aus- oder Weiterbildungskosten
genutzt werden als auch zur Deckung ei-
nes Teils der Ausfallkosten, die sich durch
die Abwesenheit der Aus- oder Weiter-
bildungsteilnehmer von ihren Arbeitsplät-
zen ergeben. Der Anspruch der Unterneh-
men auf Förderung von Berufsbildungs-
maßnahmen ist im allgemeinen auf ledig-
lich einen Schulungstag pro Beschäftig-
ten beschränkt. Zusätzlich zu den indu-
striellen Sozialfonds wurden in den mei-
sten Industriezweigen außerdem soge-
nannte „Subventionsfonds“ geschaffen,
die einen Großteil der staatlichen Subven-
tionen für industrielle Aus- und Weiter-

bildungsmaßnahmen verteilen. Die indu-
striellen Sozialfonds und die Subventions-
fonds werden von Vorständen verwaltet,
mit sich aus Vertretern der Arbeitgeber-
verbände und der Gewerkschaften zusam-
mensetzen.

In Belgien wurde durch ein branchen-
übergreifendes Tarifabkommen allen Be-
trieben eine Zwangsabgabe in Höhe von
0,25 % ihrer Bruttolohn- und Gehaltssum-
me auferlegt, um die Aus- und Weiterbil-
dung der sogenannten „Risikogruppen“
des Arbeitsmarktes zu finanzieren. In al-
len Wirtschaftszweigen wurden spezielle
Fonds zur Verwaltung der abgeführten
Gelder eingerichtet. In einigen Branchen
wird genau der Mindestsatz von 0,25 %
erhoben, während in anderen Wirtschafts-
zweigen freiwillig höhere Beiträge abge-
führt werden, um die Entwicklung der
sektoralen Berufsbildungsaktivitäten zu fi-
nanzieren. So liegt beispielsweise der
Abgabensatz im Baugewerbe bei 0,3 %;
aus den eingenommenen Geldern wird
die Produktion von Ausbildungsmateria-
lien bestritten (Blanpain, Engels und
Pellegrini, op. cit).

In Deutschland, dem Vereinigten König-
reich, Irland, Italien, Portugal und Spa-
nien wird die berufliche Weiterbildung
zwar in der überwiegenden Mehrzahl der
von den Sozialpartnern abgeschlossenen
Tarifverträge erwähnt, doch wird darin
nicht versucht, die Finanzierung der Wei-
terbildung zu regeln. Im allgemeinen gilt
dort die Gestaltung der Aus- und Weiter-
bildung und deren Finanzierung als ein
Vorrecht des Arbeitgebers. So weisen etwa
in Deutschland rund 200 Tarifverträge
Berufsbildungsklauseln auf, diese umfas-
sen jedoch lediglich Regelungen zum Bil-
dungsurlaub. Bis heute wurden nur im
Gerüstbau und in der Miederwaren-
industrie durch tarifvertragliche Überein-
künfte spezielle Berufsbildungsfonds ge-
schaffen. Obwohl in Deutschland die Ar-
beitgeber den Großteil der Aus- und
Weiterbildungskosten tragen, tun sie dies
aus individuellem Antrieb (Bergner et. al.,
1991).

Vorteile und Schwächen
von Anreizsystemen

Der entscheidende Vorteil von Anreiz-
systemen besteht darin, daß diese durch

„Die industriellen Sozial-
fonds sind keineswegs ge-
setzlich vorgeschrieben,
sondern vielmehr freiwilli-
ge Einrichtungen, die von
Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern selbständig ohne
jegliche Eingriffe oder Wei-
sungen der Regierung ge-
schaffen wurden, und be-
dürfen keiner Genehmi-
gung durch die staatlichen
Behörden.“

„Der entscheidende Vorteil
von Anreizsystemen besteht
darin, daß diese durch das
Prinzip der Selbstfinanzie-
rung ein hohes Maß an be-
trieblichen Aus- und Weiter-
bildungsaktivitäten herbei-
führen und aufrechterhal-
ten können. Ebenso tragen
sie zur Entwicklung der
Aus- und Weiterbildungs-
kapazitäten der Unterneh-
men und einer betrieblichen
Aus- und Weiterbildungs-
kultur bei. In gewissem
Umfang gestatten solche
Systeme auch die Beeinflus-
sung der Schwerpunkte der
von den Arbeitgebern ange-
botenen Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen, indem
sie die Finanzierung eines
Berufsbildungsprogramms
aus den durch Abgaben ge-
bildeten Fonds an bestimm-
te Bedingungen knüpfen.“
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das Prinzip der Selbstfinanzierung ein ho-
hes Maß an betrieblichen Aus- und
Weiterbildungsaktivitäten herbeiführen und
aufrechterhalten können. Ebenso tragen sie
zur Entwicklung der Aus- und Weiterbil-
dungskapazitäten der Unternehmen und
einer betrieblichen Aus- und Weiterbil-
dungskultur bei. In gewissem Umfang ge-
statten solche Systeme auch die Beeinflus-
sung der Schwerpunkte der von den Ar-
beitgebern angebotenen Aus- und Weiter-
bildungsmaßnahmen, indem sie die Finan-
zierung eines Berufsbildungsprogramms
aus den durch Abgaben gebildeten Fonds
an bestimmte Bedingungen knüpfen.

Andererseits sind jedoch auch schwerwie-
gende Mängel zutage getreten. Anreiz-
systeme üben möglicherweise keinen aus-
reichenden Einfluß aus, um zusätzliche
Berufsbildungsanstrengungen zu veranlas-
sen. Folglich kann es sein, daß dadurch
letztendlich nur Maßnahmen subventio-
niert werden, die die Unternehmen so-
wieso durchgeführt hätten (Ziderman,
1990). Oft bescheren sie gerade solchen
Firmen eine unverhoffte Finanzspritze, die
ohnehin schon über wohl etablierte Aus-
und Weiterbildungsprogramme verfügen.

Es wird weiterhin darüber diskutiert, in-
wieweit die Abgabensätze in sämtlichen
Wirtschaftszweigen einheitlich gestaltet
oder differenziert werden sollten. Die
Kosten der beruflichen Aus- und Weiter-
bildung fallen in verschiedenen Branchen
unterschiedlich aus, gleiches gilt auch für
den Kompetenzstand der Arbeitnehmer.
Diese Unterschiede bei der Festlegung der
Abgabensätze unberücksichtigt zu lassen,
erscheint kontraproduktiv. Gelegentlich
wird das Argument angeführt, daß in Wirt-
schaftszweigen mit hohen Kompetenzan-
forderungen in der Regel höhere Löhne
und Gehälter gezahlt würden und daß sich
die unterschiedliche Kompetenzniveaus
dementsprechend bereits in den auf die
Lohn- und Gehaltssummen erhobenen
Abgaben widerspiegelten (Middleton,
Ziderman und Van Adams, 1993). Diese
Argumentation geht jedoch von einer
ziemlich simplifizierten Beziehung zwi-
schen Kompetenzen und Einkommen aus.
Denn letztlich sind die Löhne und Gehäl-
ter auch von den Unternehmensgewinnen
abhängig: Sollten also die Gewinne in
kompetenzintensiven Betrieben zurückge-
hen, könnte sich dies auch auf die Ein-
kommen niederschlagen. Darüber hinaus

benötigen manche Unternehmen, die
hohe Löhne und Gehälter zahlen, weni-
ger Humankapital als andere und können
weniger kompetenzintensive Technolo-
gien einsetzen.

Im Rahmen von Anreizsystemen tendie-
ren viele Firmen dazu, lediglich Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen durchzufüh-
ren, deren Niveau kaum über das gefor-
derte Mindestmaß hinausgeht und die
somit kaum wahre Veränderungen bewir-
ken. Deshalb müssen die Inhalte und
Qualität der Berufsbildungsmaßnahmen
laufend überprüft werden, was kostspie-
lig und problematisch sein kann. In man-
chen Fällen erfolgt die Überwachung
durch Steuerprüfer oder andere Instanzen,
die nicht über die erforderliche Kompe-
tenz in Berufsbildungsfragen verfügen
(Geber, 1993). Zur Gewährleistung einer
kompetenten Überwachung und techni-
schen Unterstützung muß daher oft ein
spezielles Verwaltungswesen geschaffen
werden, das seinerseits Probleme und
Kosten heraufbeschwören kann. Ferner
erhalten die Unternehmen bei abgaben-
finanzierten Mechanismen und Rücker-
stattungssystemen die von ihnen einge-
zahlten Beiträge nie vollständig zurück.
Die Verfahren zur Rückzahlung von Aus-
lagen sind oft beschwerlich und schrek-
ken daher kleine Betriebe ab.

Besondere Anstrengungen sollten unter-
nommen werden, um die Verwaltung von
Anreizsystemen kostengünstig und flexi-
bler zu gestalten. Eine Aufteilung der
Entscheidungsgewalt zwischen Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern könnte viel zur
Erhöhung der Qualität der abgaben-
finanzierten Aus- und Weiterbildung bei-
tragen. Wenn es darum geht, welche Aus-
und Weiterbildungsmaßnahmen durchzu-
führen sind, treffen die Arbeitgeber oft
sehr vorsichtige Entscheidungen. In den
meisten Ländern bleiben Beschlüsse über
die betriebliche Aus- und Weiterbildung
allein den Arbeitgebern vorbehalten.

Große Unternehmen mit einem gut orga-
nisierten Aus- und Weiterbildungswesen
profitieren oft unverhältnismäßig stark
von den bestehenden Anreizsystemen.
Viele kleinere Firmen zahlen zwar eben-
so Abgaben ein, können jedoch die Vor-
teile des Systems aus unterschiedlichen
Gründen nicht nutzen und verlieren so-
mit ihr Geld. Allerdings wäre es naiv,

„Andererseits sind jedoch
auch schwerwiegende Män-
gel zutage getreten. Anreiz-
systeme üben möglicher-
weise keinen ausreichen-
den Einfluß aus, um zusätz-
liche Berufsbildungsan-
strengungen zu veranlas-
sen. Folglich kann es sein,
daß dadurch letztendlich
nur Maßnahmen subventio-
niert werden, die die Unter-
nehmen sowieso durchge-
führt hätten “

„Im Rahmen von Anreiz-
systemen tendieren viele
Firmen dazu, lediglich Aus-
und Weiterbildungsmaß-
nahmen durchzuführen,
deren Niveau kaum über
das geforderte Mindestmaß
hinausgeht und die somit
kaum wahre Veränderun-
gen bewirken. Deshalb müs-
sen die Inhalte und Quali-
tät der Berufsbildungsmaß-
nahmen laufend überprüft
werden, was kostspielig
und problematisch sein
kann.“

„Besondere Anstrengungen
sollten unternommen wer-
den, um die Verwaltung von
Anreizsystemen kostengün-
stig und flexibler zu gestal-
ten. Eine Aufteilung der Ent-
scheidungsgewalt zwischen
Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern könnte viel zur
Erhöhung der Qualität der
abgabenfinanzierten Aus-
und Weiterbildung beitra-
gen.“
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davon auszugehen, daß ein und dasselbe
System sämtlichen Betrieben gleicherma-
ßen entgegenkommen kann, ungeachtet
dessen, ob sie groß oder klein, solide oder
krisenanfällig sind. Für Unternehmen und
Wirtschaftszweige, die auf einen bestimm-
ten Anreiz zu Berufsbildungsinvestitionen
kaum ansprechen, sollten daher andere
Systeme geschaffen werden, die für sie
unter Umständen attraktiver sein können.
Generell sollten sowohl die Anreizsysteme
als auch deren Verwaltung möglichst fle-
xibel gestaltet sein.

Können Anreizsysteme zu einer gerech-
teren innerbetrieblichen Verteilung der
Aus- und Weiterbildung beitragen? Wenn
ja, sollten sie das auch wirklich? In den
meisten Ländern wird Führungskräften,
Akademikern mit technischen Abschlüs-
sen und (wie etwa in den USA) Verkaufs-
mitarbeitern deutlich mehr betriebliche
Aus- und Weiterbildung angeboten als
Produktionsarbeitern. Es kann jedoch
durchaus der Standpunkt vertreten wer-
den, daß die angebotenen Aus- und Wei-
terbildungsmaßnahmen nicht etwa als
zusätzliche Vergünstigungen oder Arbeit-
geberleistungen für besser gestellte An-
gestellte zu betrachten seien, sondern viel-
mehr als eine aus der Geschäftstätigkeit
erwachsende Notwendigkeit. Schließlich
wäre ziemlich unsinnig, den Mitarbeitern
an der vordersten Front eines Unterneh-
mens berufliche Weiterbildungsmaßnah-
men anzubieten, wenn keine technischen
oder organisatorischen Veränderung an-
stünden (Geber op. cit).

Die Arbeitgeber verfechten ihr Vorrecht,
selbst darüber zu entscheiden, welche ab-
gabenfinanzierten Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen sie durchführen und
welchen Arbeitnehmern sie diese anbie-
ten wollen. Die Aus- und Weiterbildung
von Produktionsarbeitern wird für einen
Arbeitgeber in der Regel erst dann inter-
essant, wenn er davon überzeugt ist, daß
solche Maßnahmen eine Erhöhung der
Produktivität und der Erträge seines Be-
triebes herbeiführen werden. Mit dem
Wunsch nach einer gleichmäßigen und ge-
rechten Verteilung der abgabenfinan-
zierten betrieblichen Aus- und Weiterbil-
dung sollte insofern sehr behutsam um-
gegangen werden.

Anderseits achten die Arbeitnehmer und
Gewerkschaften mittlerweile zunehmend

auf eine ausgewogenere Verteilung von
betrieblichen Aus- und Weiterbildungs-
mitteln. In Belgien zum Beispiel haben
Arbeitnehmer, die aus welchen Gründen
auch immer von den betrieblichen Aus-
und Weiterbildungsprogrammen ausge-
schlossen werden, das Recht zur Teilnah-
me an Schulungen, die durch eine eigens
dafür bestimmte Teilabgabe im Rahmen
der von den Betrieben zu entrichtenden
Abgaben finanziert werden. Alle hierfür
vorgesehenen Mittel, die nicht verbraucht
werden, sind von den Arbeitgebern wie-
der an den zentralen „Nationalen Be-
schäftigungsfonds“ abzuführen.

Bei den meisten Anreizsystemen gelten
für die Inanspruchnahme von Förder-
mitteln relativ strenge Bedingungen, die
Faktoren wie den Inhalt der Aus- oder
Weiterbildung, die Dauer der Schulungen,
die Stückkosten und sogar das Alter der
Teilnehmer festlegen. Solche Bedingun-
gen sind ein notwendiges Verwaltungs-
instrument, das sich nicht vermeiden läßt.
Damit versuchen die Regierungen der
verschiedenen Staaten, die Aus- und
Weiterbildungsschwerpunkte der einzel-
nen Betr iebe mit  den zukünft igen
Berufsbildungsbedürfnissen der Gesell-
schaft in Einklang zu bringen.

Die Einführung von Abgabensystemen
erfolgt häufig ohne ausreichende Berück-
sichtigung der sich daraus ergebenden
langfristigen Folgen. Derartige Mechanis-
men sollten nicht zum Einsatz kommen,
ohne daß zuvor bedacht wird, ob eine
landesweite berufliche Aus- und Weiter-
bildungskultur überhaupt entwickelt wer-
den kann und, wenn ja, was für ein zeit-
licher Rahmen hierfür anzusetzen ist.

Zwar ist es schwierig, einen zeitlichen
Rahmen für einen angemessenen und
nachhaltigen Ausbau der betrieblichen
Aus- und Weiterbildung vorzugeben, doch
sollte die Entwicklung beobachtet werden,
und die Leitung sollte sich an den erziel-
ten Fortschritten orientieren. Wenn die
Berufsbildungsaufwendungen der Arbeit-
geber kontinuierlich steigen und der Aus-
und Weiterbildungsmarkt offensichtliche
Stärke erkennen läßt, kann es durchaus
angebracht sein, die geltenden Abgaben-
sätze und Bedingungen zu überprüfen. So
wurde etwa der Abgabensatz im franzö-
sischen System mehrfach angehoben, um
dem Aus- und Weiterbildungsbedarf ent-

„Große Unternehmen mit ei-
nem gut organisierten Aus-
und Weiterbildungswesen
profitieren oft unverhält-
nismäßig stark von den be-
stehenden Anreizsystemen.
Viele kleinere Firmen zah-
len zwar ebenso Abgaben
ein, können jedoch die Vor-
teile des Systems aus unter-
schiedlichen Gründen nicht
nutzen und verlieren somit
ihr Geld.“

„Die Einführung von Ab-
gabensystemen erfolgt häu-
fig ohne ausreichende Be-
rücksichtigung der sich
daraus ergebenden langfri-
stigen Folgen. Derartige
Mechanismen sollten nicht
zum Einsatz kommen, ohne
daß zuvor bedacht wird, ob
eine landesweite berufliche
Aus- und Weiterbildungs-
kultur überhaupt entwik-
kelt werden kann und, wenn
ja, was für ein zeitlicher
Rahmen hierfür anzuset-
zen ist.“
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dungen. Drittens hat sich mittlerweile in
einigen Ländern ein starkes Engagement
der Arbeitgeber für das lebenslange Ler-
nen herangebildet.

Selbstverständlich fallen sowohl die Kom-
bination als auch das relative Gewicht
dieser verschiedenen Faktoren in jedem
Land unterschiedlich aus. So können etwa
in einem Land die Arbeitgeber sehr ziel-
bewußt in die Entwicklung der Human-
ressourcen investieren und dabei eng mit
dem Staat und anderen Sozialpartnern zu-
sammenarbeiten, während die Arbeitge-
ber anderswo keinerlei Bereitschaft zei-
gen, sich in der Aus- und Weiterbildung
zu engagieren, so daß ein Eingreifen des
Staates notwendig wird.

Die Hoffnung, daß der marktwirtschaftli-
che Wettbewerb langfristig ein gesamt-
gesellschaftlich wünschenswertes Niveau
an betrieblichen Aus- und Weiterbildungs-
aufwendungen gewährleisten kann, erfüllt
sich nicht immer. Für das Versagen des
Marktes im Bereich der beruflichen Aus-
und Weiterbildung gibt es zahlreiche
Gründe. Wenn die Nachfrage des Mark-
tes nach Gütern und Dienstleistungen zu-
rückgeht, flaut das Interesse der Arbeit-
geber an Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahmen oft ebenfalls ab. Die jüngsten Ent-
wicklungen in Deutschland, Österreich
und der Schweiz, drei Ländern, die seit
jeher für ein starkes Arbeitgeberengage-
ment in bezug auf die Finanzierung von
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen be-
kannt waren, haben gezeigt, daß sich die
Stagnation der Märkte nachhaltig auf die
Bereitschaft der Betriebe zur Aufwendung
umfangreicher Mittel für die Lehrlingsaus-
bildung auswirken kann.

Da die Kräfte des Marktes und die Einstel-
lungen der Arbeitgeber in den meisten
Fällen nicht stark genug sind, um die In-
vestitionen der Betriebe in die Aus- und
Weiterbildung auf einem gesamtgesell-
schaftlich wünschenswerten Niveau zu
halten, ist die Einflußnahme des Staates
durchaus gerechtfertigt und sollte erforder-
lichenfalls verstärkt werden. Der Staat sollte
es auf sich nehmen, die landesweiten Auf-
wendungen für die Entwicklung der
Humanressourcen regelmäßig zu ermitteln
und aufrechtzuerhalten. Im Hinblick auf
diese Zielsetzung sollte der Staat die Wirt-
schaft sowohl durch gesetzliche als auch
durch finanzielle Anreize dazu ermuntern,

gegenzukommen und die Aufwendungen
für die berufliche Bildung zu steigern.
Daher wird vermutet, daß selbst nach
langjährigem Bestehen des abgaben-
finanzierten betrieblichen Aus- und
Weiterbildungssystems in Frankreich of-
fenbar noch immer keine beständige be-
triebliche Aus- und Weiterbildungskultur
herangewachsen sei. Ein umgekehrtes
Szenario, bei dem die Abgabensätze ge-
senkt werden und den Kräften des Mark-
tes freierer Lauf gelassen wird, wäre
durchaus auch denkbar.

Regierungen versuchen gelegentlich mit
Hilfe von Anreizmechanismen den Aus-
bau der betrieblichen Aus- und Weiter-
bildung anzukurbeln, wenn das Berufs-
bildungsangebot schwach entwickelt oder
stark monopolisiert ist. Systeme, die der
Steigerung von Produktivität und Lei-
stungsfähigkeit prinzipiell nicht ausrei-
chend Rechnung tragen, sind jedoch mehr
oder weniger ineffektiv und nutzlos. An-
reizsysteme sollten von entsprechenden
politischen Maßnahmen flankiert werden,
die die Entwicklung von Aus- und
Weiterbildungsmärkten fördern und den
erfolgreicheren Betrieben wirtschaftliche
Anreize bieten.

Schlußfolgerungen

Ein dynamische wirtschaftliche Entwick-
lung setzt ein gewisses Gleichgewicht
zwischen den technologischen Investitio-
nen der Unternehmen und den betriebli-
chen Aufwendungen für die Entwicklung
der Humanressourcen voraus. Es gibt
mehrere Hauptgründe, die Arbeitgeber
dazu bewegen, in die Aus- und Weiter-
bildung ihrer Beschäftigten zu investie-
ren. An vorderster Stelle steht der Wett-
bewerb des Marktes, der zur Erhöhung
der Produktivität und Senkung der Pro-
duktionskosten zwingt. Zweitens drängen
Arbeitnehmer und Gewerkschaften in
zunehmendem Maße darauf, durch einen
laufenden Ausbau ihrer Kompetenzen
höhere Löhne und Gehälter sowie eine
größere Mobilität auf dem Arbeitsmarkt
zu erzielen. Außerdem entwickeln Arbeit-
nehmer und Gewerkschaften ein wach-
sendes Bewußtsein für eine gerechtere
Gestaltung des Zugangs zur beruflichen
Weiterbildung wie auch der Verteilung der
betrieblichen Berufsbildungsaufwen-

„Regierungen versuchen ge-
legentlich mit Hilfe von An-
reizmechanismen den Aus-
bau der betrieblichen Aus-
und Weiterbildung anzu-
kurbeln, wenn das Berufs-
bildungsangebot schwach
entwickelt oder stark mo-
nopolisiert ist. Systeme, die
der Steigerung von Produk-
tivität und Leistungsfähig-
keit prinzipiell nicht aus-
reichend Rechnung tragen,
sind jedoch mehr oder we-
niger ineffektiv und nutz-
los. Anreizsysteme sollten
von entsprechenden politi-
schen Maßnahmen flan-
kiert werden, die die Ent-
wicklung von Aus- und
Weiterbildungsmärkten för-
dern und den erfolgreiche-
ren Betrieben wirtschaftli-
che Anreize bieten.“
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eigene Aus- und Weiterbildungsinitiativen
zu entwickeln. In denjenigen Ländern, in
denen von den Märkten diesbezüglich kei-
ne adäquaten Signale an die Arbeitgeber
ausgehen oder wo solche Signale ignoriert
werden, könnten die oben beschriebenen
Zwangsinstrumente zur Finanzierung der
Aus- und Weiterbildung in Betracht gezo-
gen werden.

Das vorrangige Problem bleibt jedoch das
Maß der gesamtgesellschaftlich wün-
schenswerten Investitionen in die Aus-

und Weiterbildung, sowohl auf Landes-
ebene als auch in den einzelnen Betrie-
ben. In diesem Geiste wurde als eine der
jüngsten europäischen Initiativen im Hin-
blick auf die langfristige strategische Ent-
wicklung der landesweiten Human-
ressourcen in den Niederlanden eine ob-
ligatorische berufliche Qualifizierung für
alle – einschließlich aller Beschäftigten –
eingeführt, deren Kosten zu gleichen Tei-
len vom Staat und den betreffenden Wirt-
schaftszweigen getragen werden (Hövells
und Meijer, 1994).
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Die Einführung markt-
wirtschaftlicher Prinzi-
pien in das Berufs-
bildungssystem von
England und Wales

Einführung

Der erste Teil dieses Beitrags ist weitge-
hend beschreibender Natur und enthält
Hintergrundinformationen über die Refor-
men, die von den vorherigen konservati-
ven Regierungen durchgeführt wurden.
Anschließend werden die Einführung von
TECs1, die aktuellen Finanzierungs-
verfahren und das System der Aus-
bildungszuschüsse für Jugendliche be-
schrieben. Im zweiten Teil wird erörtert,
inwieweit die eingeführten Strukturen und
Mechanismen zur Effizienz und Ausgewo-
genheit des Berufsbildungssystems beige-
tragen haben. Wir möchten allerdings an-
merken, daß es nicht unsere Absicht ist,
an dieser Stelle eine grundlegende Bewer-
tung der durchgeführten Reformen vor-
zulegen.

Hintergrundinformation

Die Reformen der Systeme der allgemei-
nen und beruflichen Bildung in England
und Wales unter den konservativen Re-
gierungen erstreckten sich vom Ende der
70er bis in die frühen 90er Jahre. Die
Thatcher-Regierung (1979 bis 1991) be-
mühte sich insbesondere um die Einfüh-
rung marktwirtschaftlicher Prinzipien in
zahlreichen Bereichen des öffentlichen
Dienstes, darunter auch im Bildungs- und
Berufsbildungswesen. Das Interesse an
solchen Prinzipien hat eine lange Tradi-
tion in England – bereits 1862 wurde eine
leistungsbezogene Bezahlung im Bil-
dungssystem eingeführt, wonach die
Höhe der vom Staat geleisteten Zuschüs-

se an die Schulen in England und Wales
sich nach den Ergebnissen der jährlich von
einem staatlichen Schulaufsichtsbeamten
durchgeführten Prüfungen richtete. Die-
se Finanzierungsform hatte bis 1897 Be-
stand (siehe auch West und Pennell,
1997).

Training and Enterprise
Councils

Mit dem Beschluß, die Kontrolle des mit
Haushaltsmitteln in Höhe von £ 2,5 Mil-
liarden ausgestatteten Berufsbildungs-
programms von der National Training
Agency [nationale Ausbildungsbehörde,
vorher Manpower Services Commission
(Kommission für das Ausbildungs- und
Beschäftigungswesen)] an eine Reihe neu
gegründeter TECs zu übertragen, in de-
nen die Arbeitgeber eine federführende
Rolle übernehmen, leistete das Weißbuch
‘Education and Training for the 21st

Century’ (Allgemeine und berufliche Bil-
dung für das 21. Jahrhundert, 1991) ei-
nen wichtigen Beitrag für die Einführung
marktwirtschaftlicher Prinzipien in die
Ausbildung der über 16jährigen. TECs sind
gemeinnützige private Unternehmen, zu
deren Hauptaufgabe die Bereitstellung öf-
fentlicher Dienstleistungen zählt.

Das landesweite TEC-Netz übernahm die
Aufgaben der Area Manpower Boards, die
der Training Agency angegliedert sind und
nominell für den Ablauf der Programme
der Training Agency zuständig waren. Die
TECs entstanden nach dem Vorbild der
Private Industry Councils (PICs) in den
Vereinigten Staaten und der Handelskam-
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Mit der Gründung von Trai-
ning and Enterprise Coun-
cils (TECs) und ihren Finan-
zierungsverfahren wurden
in das englische und wali-
sische Berufsbildungssys-
tem marktwirtschaftliche
Prinzipien eingeführt. Der
besondere Schwerpunkt
liegt auf zwei Formen der
staatlich finanzierten Be-
rufsbildung, nämlich der
beruflichen Erstausbildung
im Rahmen des Youth Trai-
ning- und des Modern
A p p r e n t i c e s h i p s - P r o -
gramms und der Ausbil-
dung bzw. Umschulung für
arbeitslose Erwachsene.
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1) Auf lokaler Ebene errichtete Ge-
sellschaft mit Verantwortung für das
Ausbildungswesen unter besonderer
Berücksichtigung des Bedarfs der
Unternehmen
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mern in Deutschland (Bailey, 1993). Al-
lerdings sahen die Pläne für die TECs eine
sehr viel weitreichendere Übertragung der
Kontrolle staatlicher Initiativen auf den
Privatsektor vor, als dies von den PICs
angestrebt wurde. Im Grunde wurde der
gesamte staatliche Ausbildungsetat an die
TECs übertragen, wenn auch ca. 90 Pro-
zent dieser Mittel für die berufliche Erst-
ausbildung und die Ausbildung von ar-
beitslosen Erwachsenen vorgesehen und
somit zweckgebunden waren (Finegold,
1993).

TECs müssen die Interessen von großen
und kleinen Arbeitgebern ebenso wie
verschiedene kommunale Interessen ver-
treten. Für diese Aufgabe ist der Board of
Directors der TECs zuständig. Die Zusam-
mensetzung dieser Boards ist in Verträ-
gen festgelegt, den die TECs jeweils über
die Dauer eines Jahres mit der Regierung
schließen (Beschäft igungsausschuß,
1996). Zwei Drittel der Board-Mitglieder
müssen Führungskräfte und Unterneh-
mensleiter aus der Privatwirtschaft sein.
Die übrigen Sitze müssen mit Führungs-
kräften aus dem Bildungswesen, dem
Bereich der Wirtschaftsförderung, der Ge-
werkschaften, gemeinnützigen Organisa-
tionen oder dem staatlichen Sektor be-
setzt werden. Das Amt des Board-Vorsit-
zenden einer TEC muß von einer leiten-
den Führungskraft eines Privatunterneh-
mens mit einem Umsatz von über £ 25
Millionen (37 Millionen ECU) oder min-
destens 25 vollzeitlich beschäftigten Ar-
beitnehmern bekleidet werden.

Die (im November 1996 von der vorheri-
gen konservativen Regierung) herausge-
gebene strategische Richtlinie für TECs
legte die folgenden drei obersten Priori-
täten fest:

❏ Schaffung und Wahrung eines dynami-
schen Wirtschaftslebens auf lokaler Ebe-
ne mit strategischen Partnern, insbeson-
dere mit den Gebietskörperschaften;

❏ Förderung des Wettbewerbs durch ef-
fektive Investitionen in Innovation und
Personalentwicklung und –führung sowie
verstärkte Nutzung von unternehmens-
nahen Dienstleistungen durch das Busi-
ness Links-Netz; und

❏ Ausbildung international wettbewerbs-
fähiger Arbeitskräfte und Schaffung einer

Wissensgesellschaft mit den entscheiden-
den Qualifikationen für erfolgreiche Un-
ternehmen und Einzelpersonen.

Die staatlichen Mittel für englische TECs
kommen aus zahlreichen Quellen, wie
etwa dem Ministerium für Handel und In-
dustrie, dem Ministerium für Umwelt,
Transport und die Regionen, größtenteils
jedoch – nämlich zu ca. 90 Prozent – vom
Ministerium für Bildung und Beschäfti-
gung. Die Ausgaben der TECs entfallen
weitgehend auf die zwei wichtigsten staat-
lich finanzierten Ausbildungsprogramme:

❏ Youth Training und

❏ Training for Work.

Die Verträge der TECs

Jede TEC schließt mit der zuständigen
regionalen Regierungsstelle einen Vertrag
über die Bereitstellung einer Reihe von
Dienstleistungen und erhält dafür die ent-
sprechenden Mittel. Daneben können
TECs auch mit anderen Organisationen
vertragliche Vereinbarungen über die Er-
bringung spezifischer Dienstleistungen
treffen. Die TECs wiederum schließen Ver-
träge mit einer Vielzahl von Ausbildungs-
anbietern ab.

Das Berufsbildungsangebot wird in Eng-
land und Wales von zahlreichen Anbie-
tern wie z.B. further education colleges,
privaten Berufsbildungsanbietern und
Arbeitgebern bereitgestellt. Zu berück-
sichtigen ist, daß die Regierung 1993 den
Gebietskörperschaften die Zuständigkeit
für further education colleges (die wich-
tigsten Anbietern von beruflicher Erstaus-
bildung in England und Wales) entzog und
sie als juristische Personen einer Behör-
de unterstellte, dem Further Education
Funding Council (Rat für die Finanzierung
der Weiterbildung; FEFC). Die Mittel zur
Förderung der beruflichen Weiterbildung
wurden ebenfalls von den Gebietskörper-
schaften an den FEFC übertragen2.

Die Vorschriften der einzelnen TECs ge-
genüber ihren Ausbildungsanbietern fal-
len unterschiedlich aus. In einer Studie
über die Vermittlung grundlegender
Schreib- und Rechenkenntnisse (West et
al. 1993) wurde festgestellt, daß drei der

Jede TEC schließt mit der
zuständigen regionalen Re-
gierungsstelle einen Ver-
trag über die Bereitstellung
einer Reihe von Dienstlei-
stungen und erhält dafür
die entsprechenden Mittel.
Daneben können TECs auch
mit anderen Organisatio-
nen vertragliche Vereinba-
rungen über die Erbringung
spezifischer Dienstleistun-
gen treffen. Die TECs wie-
derum schließen Verträge
mit einer Vielzahl von Aus-
bildungsanbietern ab.

Die Vorschriften der einzel-
nen TECs gegenüber ihren
Ausbildungsanbietern fal-
len unterschiedlich aus.

2) Obwohl die Finanzierungsmecha-
nismen des FEFC hier nicht im Vor-
dergrund stehen, sei darauf hingewie-
sen, daß das vom FEFC verwendete
Finanzierungsverfahren Anreize für
Colleges enthält, zu expandieren, die
Kosten zu senken und Ungleichhei-
ten bei der Finanzierung der Colleges
abzubauen (Barrow, 1997). Das
Finanzierungsverfahren berücksichtigt
u.a. den Aspekt der Leistungsbezo-
genheit.
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sechs untersuchten TECs von den Berufs-
bildungsanbietern den Einsatz von ein-
schlägig qualifiziertem Lehrpersonal ver-
langte. Vier TECs verlangten darüber hin-
aus die Einbeziehung von Schreib- und
Rechenunterricht in die Berufsbildung.

Im Rahmen der allgemeinen Bestimmun-
gen müssen TECs die Themen Chancen-
gleichheit, Arbeitsschutz und Qualitätssi-
cherung behandeln. Zusätzlich – und dies
ist von besonderer Bedeutung in diesem
Kontext - müssen sie in ihrem „Unter-
nehmensplan“ darlegen, mit welchen Stra-
tegien die Ziele der ihnen zugeteilten
‘Finanzierungspakete’ erreicht werden
sollen. Für jedes Finanzierungspaket muß
die TEC die wichtigsten Zielsetzungen
festlegen, die sie anhand dieser Strategien
mit den verfügbaren Mitteln zu erreichen
beabsichtigt. Eine Reihe von „Unter-
nehmensplanzielen“ enthalten „Mindest-
anforderungen“ für Bereiche, denen in
jedem Finanzierungspaket vorrangige
Bedeutung zugemessen wird. Werden die-
se Anforderungen erreicht, wird der TEC
eine größere Flexibilität bei der Verwen-
dung ihres Budgets eingeräumt; werden
sie nicht erreicht, kann das zur Folge ha-
ben, daß diese ‘budgetäre Flexibilität’ im
darauffolgenden Jahr teilweise oder voll-
ständig entzogen wird.

TECs sind für die Bereitstellung von zwei
wichtigen Berufsbildungsformen zustän-
dig – die Erstausbildung für Jugendliche
und die Ausbildung bzw. Umschulung für
arbeitslose Erwachsene. Die Ziele der
TECs werden von der Regierung festge-
legt. Dazu zählt u.a. die Bereitstellung
einer qualitativ hochwertigen Ausbildung
für Jugendliche, damit sie nationale be-
rufliche Qualifikationen (National Voca-
tional Qualifications) im Rahmen von
Youth Training und Modern Appren-
ticeships erlangen können (letztere füh-
ren zu höherwertigen Qualifikationen).

Die Berufsausbildung von
Jugendlichen im Rahmen
der Programme ‘Youth
Training’ und ‘Modern
Apprenticeships’

Youth Training steht allen Jugendlichen
offen, die das schulpflichtige Alter über-

schritten haben und keine Vollzeitschule,
further education college oder Hochschu-
le besuchen oder einer Beschäftigung
nachgehen. Bei Beginn der Berufsausbil-
dung wird eine Leistungsbewertung
durchgeführt, um festzustellen, ob spezi-
elle Ausbildungsbedürfnisse aufgrund von
Behinderungen oder mangelnde Schreib-
und Rechenkenntnisse vorliegen und ob
die TEC für diese Auszubildenden eine
höhere Zulage erhält.

Die Höhe der Mittel, die TECs für die
Bereitstellung von Youth Training erhal-
ten, richtet sich nach:

❏ der Zahl der Jugendlichen, die eine Be-
rufsausbildung im Rahmen des Youth Trai-
ning Programms aufnehmen;

❏ ihrer Teilnahme an dem Programm;
und

❏ ihrem erfolgreichen Abschluß des Pro-
gramms (leistungsorientierte Ausbildungs-
finanzierung).

Das Ministerium für Bildung und Beschäf-
tigung (Department or Education and
Employment, DfEE) geht davon aus, daß
die Zuwendungen für Jugendliche, die
eine Berufsausbildung beginnen, 20 % (+/
- 5 %) der Gesamtzahlungen an die TEC
ausmachen. Für bestimmte Kategorien
von Auszubildenden mit besonderen Aus-
bildungsbedürfnissen erhalten die TECs
höhere Zulagen, was zum einen die Be-
deutung widerspiegelt, die die Regierung
diesen Gruppen beimißt, und zum ande-
ren die höheren Kosten, die bestimmte
Kategorien von Auszubildenden verursa-
chen.

Die Beihilfen für die Teilnahme am Pro-
gramm belaufen sich nach Annahme des
Ministeriums für Bildung und Beschäfti-
gung auf 50 % (+/- 5 %) der Gesamt-
zahlungen. Der Anteil der leistungsbezo-
genen Finanzierung wurde mittlerweile
bei den meisten TECs verringert und liegt
bei ca. 30 % (+/- 5 %). Die Zahlung die-
ses Betrages hängt von der Erlangung be-
stimmter Qualifikationen ab.

Die TEC ist für die Vermittlung einer Be-
rufsausbildung im Rahmen des Youth
Training-Programms und des Modern
Apprenticeships-Programms zuständig. Es
besteht eine Ausbildungsgarantie für Ju-

TECs sind für die Bereitstel-
lung von zwei wichtigen
Berufsbildungsformen zu-
ständig – die Erstausbil-
dung für Jugendliche und
die Ausbildung bzw. Um-
schulung für arbeitslose
Erwachsene.

Die Höhe der Mittel, die
TECs für die Bereitstellung
von Youth Training erhal-
ten, richtet sich nach:
– der Zahl der Jugendli-
chen, die eine Berufsausbil-
dung im Rahmen des Youth
Training Programms auf-
nehmen;
– ihrer Teilnahme an dem
Programm; und
– ihrem erfolgreichen Ab-
schluß des Programms (lei-
stungsorientierte Ausbil-
dungsfinanzierung).

Die TEC ist für die Vermitt-
lung einer Berufsausbil-
dung im Rahmen des Youth
Training-Programms und
des Modern Apprentice-
ships-Programms zustän-
dig. (...) Der Zugang zu die-
sen zwei Ausbildungsfor-
men erfolgt über einen
„Ausbildungszuschuß“. Da-
bei handelt es sich um eine
Art Gutschein, der in der
Regel nicht durch private
Beiträge aufgestockt wer-
den kann.
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gendliche, wonach allen Jugendlichen, die
die Zugangsvoraussetzungen erfüllen, die
Teilnahme am Youth-Training- oder Mo-
dern-Apprenticeships-Programm zugesi-
chert wird. Der Zugang zu diesen zwei
Ausbildungsformen erfolgt über einen
„Ausbildungszuschuß“. Dabei handelt es
sich um eine Art Gutschein, der in der
Regel nicht durch private Beiträge aufge-
stockt werden kann. Das System der Aus-
bildungszuschüsse wurde vom britischen
Arbeitgeberverband, der Confederation of
British Industry, 1989 als maßgeblicher
Schritt im Rahmen der sogenannten
„Qualifizierungsrevolution“ gefordert. Die
konservative Regierung reagierte inner-
halb von acht Monaten auf die Vorschlä-
ge der CBI und entwarf im März 1990 11
Modellprojekte, die im April 1991 anlie-
fen (Unwin, 1993).

Mittlerweile kommt das System der Aus-
bildungszuschüsse landesweit zum Einsatz
und steht für zwei landesweit anerkannte
Qualifikations- und Ausbildungsebenen
zur Verfügung: auf niedrigerer Stufe Youth
Training und auf höherer Stufe Modern
Apprenticeships. Beide führen zu natio-
nalen beruflichen Qualifikationen (Natio-
nal Vocational Qualifications) (auf höhe-
rer und niedrigerer Leistungsebene) hin.
Alle Jugendlichen werden im Verlauf ih-
res letzten Pflichtschuljahres (d.h. im Al-
ter von 15-16 Jahren) von Berufsberatern
über Ausbildungszuschüsse informiert.
Entweder erhalten sie ein Informations-
paket über Ausbildungszuschüsse, oder
sie werden ausführlich unterrichtet, wie
sie dieses anfordern können (Die Verfah-
rensweise ist je nach TEC unterschiedlich).
Jugendliche, die sich für eine Berufsaus-
bildung interessieren, werden normaler-
weise von der TEC an den örtlichen
Berufsberatungsdienst verwiesen, der mit
dem Jugendlichen einen Beratungstermin
vereinbart. Anschließend wird der Jugend-
liche an einen geeigneten Ausbildungs-
anbieter verwiesen, der ihn bei der Su-
che nach einem Arbeitgeber unterstützt,
der ihm einen Arbeits- und Ausbildungs-
platz entsprechend seinen Anforderungen
bieten kann. Der Ausbildungsanbieter
schließt mit der TEC einen Ausbildungs-
vertrag ab und erstellt gemeinsam mit dem
Arbeitgeber einen qualitativ hochwerti-
gen, auf den Jugendlichen „zugeschnitte-
nen“ Ausbildungsplan. Außerdem infor-
miert er sich mindestens alle drei Monate
beim Arbeitgeber und beim Jugendlichen

über die erzielten Fortschritte. Mit einem
durchschnittlichen Ausbildungszuschuß
kann ein jährlicher Beitrag von ca. £ 1.600
zu den Ausbildungskosten des Jugendli-
chen geleistet werden. Dieser Betrag wird
von der TEC an die Ausbildungsanbieter
gezahlt und deckt einen Großteil der Ko-
sten der Berufsausbildung ab (darüber
hinausgehende Kosten sind vom Arbeit-
geber zu tragen). Die Löhne für die jun-
gen Arbeitnehmer werden vom Arbeitge-
ber in üblicher Höhe weitergezahlt.

Berufsausbildung für
Arbeitslose im Rahmen
des ‘Training for work’-
Programms

Neben der Berufsausbildung von Jugend-
lichen sind TECs auch für das Training
for Work-Programm zuständig. Mit dieser
Maßnahme soll Arbeitslosen durch die
geeignete Kombination von Beratung,
Ausbildung, anerkannten Qualifikationen
und strukturierter Arbeitserfahrung mög-
lichst schnell ein Arbeitsplatz vermittelt
werden.3 Die wichtigsten Zielsetzungen
lauten: Arbeitslose durch eine berufsvor-
bereitende Ausbildung und den Erwerb
der von Arbeitgebern geforderten grund-
legenden Fähigkeiten und Eigenschaften
in die Lage zu versetzen, einen Arbeits-
platz zu finden; Arbeitgeber bei der Ein-
stellung und Ausbildung von arbeitslosen
Erwachsenen zu unterstützen; neue oder
erweiterte berufliche Qualifikationen zu
entwickeln, die zu einer Beschäftigung
führen; und selbständige Erwerbstätigkeit
durch Ausbildung zu fördern.

Die Finanzierungsmechanismen sind kom-
plexer als bei Youth Training oder Mo-
dern Apprenticeships. Wie beim Youth
Training-Programm wurde der Finan-
zierungsmodus geändert, und es werden
Zahlungen für die Zahl der Personen ge-
leistet, die eine Maßnahme beginnen.
Außerdem gibt es sogenannte ‘Zahlungen
für berufsvorbereitende Fortschritte’, de-
nen angesichts der „verhältnismäßigen
Schwierigkeiten dieser Klientengruppe,
schnelle Ergebnisse zu erzielen“ (Ministe-
rium für Bildung und Beschäftigung, 1997)
eine große Bedeutung zukommt. Diese
Zahlungen können geltend gemacht wer-
den für Fortschritte gemessen am indivi-

Neben der Berufsausbil-
dung von Jugendlichen sind
TECs auch für das Training
for Work-Programm zu-
ständig. Mit dieser Maß-
nahme soll Arbeitslosen (...)
möglichst schnell ein Ar-
beitsplatz vermittelt wer-
den.

Wie beim Youth Training-
Programm (...) werden Zu-
weisungen für die Zahl der
Personen geleistet, die eine
Maßnahme beginnen. Au-
ßerdem gibt es sogenannte
‘Zahlungen für berufsvor-
bereitende Fortschritte’,
denen angesichts der „ver-
hältnismäßigen Schwierig-
keiten dieser Klienten-
gruppe, schnelle Ergebnis-
se zu erzielen“ (Ministe-
rium für Bildung und Be-
schäftigung, 1997), eine
große Bedeutung zukommt.

3) Ab 1998/99 wird der Schwer-
punkt der Training for Work-Program-
me auf der Vermittlung einer langfri-
stigen Eignung zur Erwerbsfähigkeit
liegen.
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duellen Ausbildungsplan des Auszubil-
denden oder für berufsvorbereitende
Qualifikationen und dem damit verbun-
denen Wechsel zu einem anderen Pro-
grammtypus (z.B. Training for Work).
Daneben gibt es Leistungsprämien unter-
schiedlicher Gewichtung: die erfolgreiche
Suche nach einem Arbeitsplatz wird dop-
pelt so hoch bewertet wie der Eintritt in
eine vollzeitliche Bildungs- oder Aus-
bildungsmaßnahme. Der Erwerb von Qua-
lifikationen auf verschiedenen Ebenen
führt ebenfalls zu leistungsorientierter Fi-
nanzierung.

Anspruchsberechtigt für eine Teilnahme
am Training for Work-Programm sind
Personen im Alter zwischen 18 und 63
Jahren, die nicht gleichzeitig an einem
anderen staatlich finanzierten Programm
teilnehmen und über einen Zeitraum von
26 Wochen oder länger ununterbrochen
arbeitslos waren; ferner Personen, die eine
Behinderung oder mangelhafte Schreib-
oder Rechenkenntnisse ‘nachweisen’ kön-
nen (oder mangelhafte Englisch- oder
Walisischkenntnisse, sofern es sich um
Personen mit anderer Muttersprache han-
delt) sowie Vorbestrafte oder Alleinerzie-
hende, die die Voraussetzungen erfüllen.
Das Training for Work -Programm ist für
Personen mit einem nachgewiesenen Aus-
bildungsbedarf bestimmt.

Greifen die Reformen?

Effektivität und Effizienz

Finegold (1993) ermittelte eine Reihe von
potentiellen Problemen für TECs. Insbe-
sondere verweist er darauf, daß TECs
nicht mit dem erforderlichen Instrumen-
tarium ausgestattet sind, das eine Umge-
staltung der Ausbildungsanreize ermög-
licht:

‘Im Unterschied zu deutschen oder fran-
zösischen Handelskammern vertreten die
TECs nicht alle Arbeitgeber in ihren jewei-
ligen Zuständigkeitsbereichen und haben
möglicherweise Schwierigkeiten, die Be-
lange von Kleinunternehmen zu berück-
sichtigen. Außerdem fehlt ihnen entweder
das Zuckerbrot in Form von großzügig
bemessenen, frei verfügbaren Mitteln oder
die Peitsche in Form einer Ausbildungs-
abgabe, um Unternehmen zu sanktionie-

ren, die ihren Beitrag zu den Bildungs-
und Ausbildungskosten nicht leisten.’

In der Praxis haben sich viele dieser
Kritikpunkte als zutreffend erwiesen, ins-
besondere das Unvermögen, die Aus-
bildungsanreize umzugestalten. Eine der
Schlußfolgerungen des parlamentarischen
Beschäftigungsausschusses des Unterhau-
ses (1996) lautete, daß die Tätigkeit der
TECs bei der Vermittlung von Arbeit und
Qualifikationen die wirtschaftlichen Ge-
gebenheiten widerzuspiegeln scheint,
anstatt sie zu überwinden. Damit kom-
men wir zu einem weiteren Problem, näm-
lich dem der Definition der örtlichen Wirt-
schaft und der Frage, ob die TECs im Rah-
men der gegenwärtigen Struktur des TEC-
Systems überhaupt in der Lage sind, eine
angemessene Rolle in der örtlichen Wirt-
schaft zu übernehmen. 1996 gab es in
England und Wales 81 TECs, aufgeteilt in
11 regionale Gruppierungen. Ein Schlüs-
selproblem ist die Abstimmung von Funk-
tion und Raum (geographischem Gebiet).
Anders ausgedrückt: in welcher räumli-
chen Größenordnung kann ein Verwal-
tungsträger seine Aufgaben am effizien-
testen erfüllen? Wären die TECs dazu be-
stimmt zu gewährleisten, daß die von ih-
nen geförderte Ausbildung die industri-
elle Struktur der örtlichen Wirtschaft wi-
derspiegelt, so argumentiert Bennett
(Beschäftigungsausschuß, 1996), sind sie
unter Umständen in ihren gegenwärtigen
Strukturen entweder zu groß oder zu
klein, um auf ihre örtlichen Arbeitsmärk-
te eingehen zu können. In einem Gebiet
wie z.B. London mit einer hohen Bevöl-
kerungsdichte und gut ausgebauten Ver-
kehrsverbindungen ist der Arbeitsmarkt
integriert und erstreckt sich über ein wei-
tes Gebiet. Dennoch sind hier eine Reihe
von TECs tätig, von denen jedoch keine
einen bestimmten Arbeitsmarkt betreut.
Im Gegensatz dazu sind die Arbeitsmärk-
te außerhalb der großen Städten weitaus
kleiner:

‘TECs mit großräumigem Zuständigkeits-
bereich sind nicht in der Lage, bis auf die
Ebene der örtlichen Nachbarschaft oder
Industrie vorzudringen, wo viele Arbeits-
lose mit Ausbildungsbedarf unerreicht
bleiben.’ (Abs. 67)

Auch für ein Engagement am örtlichen
Arbeitsmarkt und für die möglichst effek-
tive Zusammenarbeit bei der wirtschaftli-

Daneben gibt es Leistungs-
prämien unterschiedlicher
Gewichtung: die erfolgrei-
che Suche nach einem Ar-
beitsplatz wird doppelt so
hoch bewertet wie der Ein-
tritt in eine vollzeitliche
Bildungs- oder Ausbil-
dungsmaßnahme. Der Er-
werb von Qualifikationen
auf verschiedenen Ebenen
führt ebenfalls zu leistungs-
orientierter Finanzierung.
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chen Reform sind die Grenzen der TECs
und die Struktur des TEC-Netzes keines-
wegs ideal. Ein weiteres Problem betrifft
die TEC-Struktur und insbesondere ihre
lokale Ausrichtung. Die Flexibilität des
TEC-Systems, die einerseits die Möglich-
keit bietet, auf die Bedürfnisse der örtli-
chen Arbeitgeber einzugehen und damit
zu den Stärken des Systems zählt, hat
andererseits dazu geführt, daß die TECs
keine einheitlichen Standards und Syste-
me verwenden. Dies hat u.a. zur Folge,
daß Arbeitgeber und sonstige Stellen, die
mit einer Reihe von TECs zusammenar-
beiten, sich jeweils auf vollkommen un-
terschiedliche Verfahren einstellen müs-
sen. Daraus ergeben sich nach den Er-
kenntnissen des Beschäftigungsaus-
schusses Effizienzverluste und beträchtli-
che zusätzliche Verwaltungskosten für lan-
desweit tätige Arbeitgeber und Aus-
bildungsanbieter.

Chancengleichheit und Finanzierung

Der Beschäftigungsausschuß nahm auch
zur Finanzierungsfrage Stellung, unter be-
sonderer Berücksichtigung der wahrge-
nommenen Probleme im Zusammenhang
mit dem Prinzip der leistungsorientierten
Ausbildungsfinanzierung für das Training
for Work-Programm. Zum Zeitpunkt, als
der Ausschuß sich mit diesem Thema be-
faßte, war die TEC-Finanzierung in An-
lehnung an ein zunächst in 7 TEC-Gebie-
ten durchgeführtes Modellprojekt landes-
weit geändert worden. Gemäß diesem
neuen Modus erhielten die TECs 25 % ih-
rer Ausbi ldungsgebühren bei  Aus-
bildungsbeginn des Teilnehmers und die
restlichen 75 % bei Abschluß der Ausbil-
dung. Diese zweite Zahlung war vom Er-
gebnis abhängig, das der Auszubildende
erzielte. Als „erfolgreiches Ergebnis“ wird
es bewertet, wenn der Auszubildende:

❏  einen Arbeitsplatz findet;

❏  erfolgreich eine selbständige Erwerbs-
tätigkeit aufnimmt,

❏  eine anerkannte Qualifikation oder
Ausbildungsmodule, die zu einer aner-
kannten Qualifikation führen, abschließt.

Eine Reihe von Einwänden wurde gegen
dieses Finanzierungssystem vorgebracht,
insbesondere der, daß gerade Personen
mit den größten Problemen am Arbeits-

markt entweder gar keine oder keine
hochwertige Ausbildung erhalten, weil es
die Ausbildungsanbieter schlichtweg nicht
riskieren können, einen Großteil ihrer
Gebühren zu verlieren, falls die Auszu-
bi ldenden ihre Qual i f ikat ion oder
Leistungsnachweise nicht erreichten. Fer-
ner stellte der Beschäftigungsausschuß
fest:

‘Die neue Regelung birgt die Gefahr in
sich, daß den Betroffenen Arbeitsplätze
mit geringeren Qualifikationsanforde-
rungen zugewiesen werden, statt daß sie
für ein höheres Qualifikationsniveau aus-
gebildet werden, sie könnte zu einer Ein-
schränkung des ver fügbaren Ausbil-
dungsangebots führen, weil eine Ausbil-
dung in Bereichen, die die entsprechen-
den Arbeitsplätze nicht zusichern können,
wahrscheinlich nicht fortgesetzt wird; und
sie wird ‘einsatzfähige’ Personen gegen-
über denjenigen vorziehen, die tatsäch-
lich Hilfe benötigen’ (1996, Abs. 81).

Eine von Rolfe et al. (1996) im Auftrag
des Ministeriums für Bildung und Beschäf-
tigung durchgeführte Studie befaßte sich
mit der Problematik der sogenannten „Se-
lektion“ durch die Ausbildungsanbieter,
indem sie unter den Arbeitslosen die je-
weils bestgeeigneten auswählen, die al-
ler Voraussicht nach innerhalb eines kur-
zen Zeitraums einen Arbeitsplatz finden
oder eine berufliche Qualifikation errei-
chen. Im Rahmen dieser Studie sollte er-
mittelt werden, auf welche Weise TECs
ihre Erfolgsquote verbessern können,
benachteiligten Gruppen im Rahmen von
Youth Training und Training for Work Ar-
beitsplätze und Qualifikationen zu vermit-
teln. Das besondere Interesse des Mini-
steriums für Bildung und Beschäftigung
galt ethnischen Minderheiten, Behinder-
ten und Menschen in strukturschwachen
städtischen Gebieten, weil die Erfolgsaus-
sichten dieser Personengruppen beträcht-
lich unter dem allgemeinen Niveau lie-
gen, insbesondere im Hinblick auf die Ver-
mittlung von Arbeitsplätzen. Dazu wurde
Fachpersonal in acht TECs befragt. Zur
Frage, ob leis tungsorient ier te Aus-
bildungsfinanzierung die geeignete Maß-
nahme sei, um positive Ergebnisse für
benachteiligte Auszubildende zu erzielen,
waren die Befragten geteilter Meinung.
Einige TECs bevorzugten das ‘alte’ System,
bei dem die Finanzierung sich eher am
Ausbildungsprozeß selber und nicht an
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den Ergebnissen der Ausbildung orientier-
te. Sie argumentierten, daß eine leistungs-
orientierte Ausbildungsfinanzierung in
mehrfacher Hinsicht negative Folgen für
benachteiligte Gruppen hat, u.a. folgen-
de:

❏ Ausbildungsanbieter gehen bei der
Auswahl der Teilnehmer selektiver vor, so
daß Personen, bei denen das Risiko be-
steht, daß sie die verlangten Leistungen
nicht erbringen, der Zugang zu Kursen
verweigert wurde;

❏ ein System, dessen Finanzierung vom
Erreichen leistungsorientierter Ziele für
spezifische Gruppen geprägt ist, hat zur
Folge, daß den Personen, die nicht zur
Zielgruppe gehören, geringere Priorität
beigemessen wird, auch dann, wenn bei
ihnen nachweislich besondere oder zu-
sätzliche Bedürfnisse vorliegen;

❏ einige TECs waren der Ansicht, daß im
Zuge der leistungsorientierten Finanzie-
rung die verfügbaren finanziellen Mittel
für die berufsvorbereitende Ausbildung
gekürzt worden waren, die für die Ver-
besserung der Erfolgsquoten von benach-
teiligten Auszubildenden nach Teilnahme-
beginn am Training for Work-Programm
jedoch für unerläßlich erachtet wird.

Allerdings wurden diese Kritikpunkte
nicht einhellig vertreten. Einige TECs be-
grüßten die Einführung der leistungsori-
entierten Ausbildungsfinanzierung, weil
sich dadurch ihrer Meinung nach die Kluft
zwischen den Leistungen von benachtei-
ligten Auszubildenden und sonstigen Aus-
zubildenden verringert hatte. Sie gaben
an, daß sie dank des neuen Finanzierungs-
systems Gelder gezielt an diejenigen Aus-
bildungsanbieter vergeben konnten, die
am ehesten in der Lage waren, die ge-
wünschten Ergebnisse zu liefern.

Auf seiten der Ausbildungsanbieter er-
mittelten West et al. in ihrer Studie (1993)
beträchtliche Vorbehalte gegen eine lei-
stungsorientierte Ausbildungsfinan-
zierung für Auszubildende mit grundle-
gender Schreib- und Rechenschwäche.
Auch Rolfe et al. (1996) stellten bei den
Ausbildungsanbietern eine kritische Hal-
tung gegenüber der leistungsorientierten
Ausbildungsfinanzierung fest. Die größ-
ten Bedenken galten dem durch das neue
System geschaffenen Anreiz, selektiver

bei der Auswahl von Auszubildenden
vorgehen zu können. Personen, bei de-
nen ein größeres Risiko besteht, daß sie
innerhalb der vorgegebenen Zeit keine
Qualifikation erwerben oder einen Ar-
beitsplatz finden, hatten infolgedessen
die geringsten Aussichten auf einen Aus-
bildungsplatz:

‘Dazu zählten ältere Menschen, Personen
mit unzureichenden Schreib-, Lese- und
Rechenkenntnissen und diejenigen, die
möglicherweise am Arbeitsmarkt auf Be-
nachteiligungen stoßen könnten, wie etwa
Behinderte und ethnische Minderheiten’
(S. 55).

Wahrscheinlich waren die o.g. Vorbehal-
te einer der Gründe für Änderungen der
Finanzierungssysteme sowohl von Youth
Training als auch von Training for Work.
U.a. wurde der Anteil der leistungsorien-
tierten Finanzierung des Youth Training-
Programms von den meisten TECs von
75 % auf 30 % gesenkt, und im Training
for Work-Programm wurden sogenannte
Fortschrittszahlungen eingeführt.

Sonstige Maßnahmen und
ihre Wirksamkeit

Im Zuge der marktwirtschaftlichen Refor-
men des Ausbildungssystems und zur För-
derung von ‘bewährter Praxis’ und Wett-
bewerbsfähigkeit werden die Leistungen
der TECs anhand zahlreicher Kriterien
gemessen und in tabellarischer Form dar-
gestellt (die Inter-TEC-Vergleichstabellen).
Allerdings gibt es Vorbehalte gegen diese
Tabellen, da sie keine langfristigen Infor-
mationen über Teilnehmer enthalten und
sich auf die von den Arbeitgebern gelie-
ferten Angaben über die Auszubildenden
stützen. Diese Angaben werden jedoch
von vielen Arbeitgebern nicht gemacht
(Beschäftigungsausschuß, 1996).

Hinzu kommt, daß TECs ‘im Grunde als
staatliche Auftragnehmer eine Monopol-
stellung einnehmen’ und daher gegen die
Wettbewerbsregeln der Privatwirtschaft
‘vergleichsweise immun sind ‘ (Abs. 127).
Insofern stellt sich die Frage, ob die Me-
chanismen, die zur Förderung der Wett-
bewerbsfähigkeit eingeführt wurden, ge-
eignet sind, ihren beabsichtigten Zweck
zu erfüllen.

Einige TECs (...) argumen-
tierten, daß eine leistungs-
orientierte Ausbildungs-
finanzierung in mehrfacher
Hinsicht negative Folgen
für benachteiligte Gruppen
hat, u.a. folgende:
- Ausbildungsanbieter ge-
hen bei der Auswahl der
Teilnehmer selektiver vor,
- ein System, dessen Finan-
zierung vom Erreichen lei-
stungsorientierter Ziele für
spezifische Gruppen ge-
prägt ist, hat zur Folge, daß
den Personen, die nicht zur
Zielgruppe gehören, gerin-
gere Priorität beigemessen
wird,
- im Zuge der leistungsori-
entierten Finanzierung wa-
ren die verfügbaren finan-
ziellen Mittel für die berufs-
vorbereitende Ausbildung
gekürzt worden (...).

Allerdings (...) begrüßten ei-
nige TECs die Einführung
der leistungsorientierten
Ausbildungsfinanzierung,
weil sich dadurch ihrer
Meinung nach die Kluft zwi-
schen den Leistungen von
benachteiligten Auszubil-
denden und sonstigen Aus-
zubildenden verringert hat-
te.

(…) Die o.g. Vorbehalte
(waren) einer der Gründe
für Änderungen der Finan-
zierungssysteme sowohl
von Youth Training  als
auch von Training for Work.
U.a. wurde der Anteil der
leistungsorientierten Finan-
zierung des Youth Training-
Programms von den mei-
sten TECs von 75 % auf 30 %
gesenkt, und im Training
for Work-Programm wur-
den sogenannte Fort-
schrittszahlungen einge-
führt.
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Die Zukunft der TECs

Nach der Regierungsübernahme durch die
Labour-Partei im Mai 1997 herrschte eine
Zeitlang Ungewißheit über die Zukunft
der TECs. Im Dezember 1997 gab die Re-
gierung jedoch bekannt, daß keine grund-
legenden Änderungen der Strukturen und
der Funktion der TECs vorgesehen sind.
Allerdings plant die Regierung die Ein-
führung von Regionalen Entwicklungs-
behörden (Regional Development Agen-
cies, RDA) zur Förderung der englischen
Regionen. Eine der Schlüsselfunktionen
dieser Stellen ist die Verbesserung der
Qualifikationsgrundlage der Region, u.a.
durch die Entwicklung eines regionalen
Qualifikationsprogramms, die Bewertung
der Beiträge, die jede TEC zur Erreichung
der regionalen Ziele leistet und die För-
derung von Ausbildung für größere Inve-
stitionsvorhaben. Außerdem wird ihnen
eine spezifische Rolle bei der Zusammen-
arbeit mit den Regierungsstellen für re-
gionale Angelegenheiten und den TECs
zufallen, um die Beiträge der TECs zu den
regionalen wirtschaftlichen Zielsetzungen
zu kontrollieren und zu fördern (Bildungs-
und Beschäftigungsausschuß, 1998). Al-
lerdings muß die Beziehung zwischen den
Regionalen Entwicklungsbehörden und
den anderen Institutionen noch geklärt
werden. Der Bildungs- und Beschäfti-
gungsausschuß verwies auf Stellungnah-
men der Confederation of British Industry,
die einen umfassenden Abbau der für re-
gionale Angelegenheiten zuständigen Re-
gierungsstellen empfahlen und vorschlu-
gen, daß Regionale Entwicklungsbehör-
den die Vergabe der staatlichen Mittel für
die Regionalpolitik so weit wie möglich
übernehmen sollten. Der Bericht des
Bildungs- und Beschäftigungsausschusses
schließt mit einer ausgesprochen drasti-
schen Warnung:

‘Wenn regionale Regierungsstellen als
Finanzierungsorgane der Regionalen
Entwicklungsbehörden auch in Zukunft
bestehen bleiben, müssen die TECs sich ge-
genüber zwei Stellen verantworten: in
strategischen Angelegenheiten sind dann
die Regionalen Entwicklungsbehörden
zuständig, während die regionalen Regie-
rungsstellen für den Abschluß von Verträ-
gen und Leistungen zuständig sind. In der
Praxis könnte sich die Situation sogar
noch schlechter darstellen, da nicht klar

ist, ob die Regionalen Entwicklungs-
behörden die uneingeschränkte Zustän-
digkeit für strategische Fragen erhalten
werden. Wir befürchten, daß der geplan-
te Rahmen nichts als Verwirrung, Doppel-
arbeit und Frustration für die TECS mit
sich bringt.’ (Abs. 30).

Zwar scheint die unmittelbare Zukunft der
TECs gesichert zu sein, ihre Rolle wird
sich jedoch zunehmend auf die Abwick-
lung der finanziellen Mittel für die Aus-
bildung von jungen Erwachsenen be-
schränken, wobei sie durch bürokratische
Interventionen behindert werden und
nicht in der Lage sind, einen effektiven
Beitrag zur wirtschaftlichen Sanierung auf
lokaler Ebene zu leisten. Ihre längerfri-
stige Zukunft scheint dagegen weniger
gesichert zu sein.

Zusammenfassung

Das Ausbildungsangebot in England und
Wales wird durch die Einführung ‘markt-
wirtschaftlicher Prinzipien’ in das System
deutlich beeinflußt. Dazu wurden TECs
gegründet und vertragliche Vereinbarun-
gen zwischen TECs und der Regierung
getroffen. Jede TEC schließt Verträge mit
ihren jeweiligen Ausbildungsanbietern ab,
d.h. mit privatwirtschaftlichen Anbietern,
further education colleges, einzelnen Ar-
beitgebern und sonstigen. Hinzu kommt,
daß further education colleges nicht mehr
den Gebietskörperschaften angegliedert
sind, sondern einer Regierungsstelle un-
tergeordnet sind. Das Konzept der Aus-
bildungszulage kann als eine Art ‘Gut-
schein’ verstanden werden, mit dem ein
Jugendlicher eine Ausbildungsberechti-
gung erhält. Der Grundsatz: „Die Finan-
zierung richtet sich nach der Zahl und der
Leistung der Auszubildenden“ ist eben-
falls offenkundig. Alle wichtigen staatli-
chen Ausbildungsprogramme - Youth
Training, Modern Apprenticeships und
Training for Work – werden leistungsori-
entiert finanziert.

Die oben erörterten Studien belegen meh-
rere Probleme, die im Zusammenhang mit
der Einführung marktorientierter Systeme
auftreten. Dazu zählen Vorbehalte gegen
die Anreizmechanismen sowie tiefgreifen-
dere strukturelle Probleme von TECs in
bezug auf die örtlichen Arbeitsmärkte.

(...) TECs ‘nehmen im Grun-
de als staatliche Auftrag-
nehmer eine Monopolstel-
lung ein’ und sind daher ge-
gen die Wettbewerbsregeln
der Privatwirtschaft ‘ver-
gleichsweise immun ‘ (...)
Insofern stellt sich die Fra-
ge, ob die Mechanismen, die
zur Förderung der Wettbe-
werbsfähigkeit eingeführt
wurden, geeignet sind, ih-
ren beabsichtigten Zweck
zu erfüllen.
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Große Besorgnis löste die Benachteiligung
der am stärksten gefährdeten Gesell-
schaftsgruppen aus, die mit der Einfüh-
rung der leistungsorientierten Aus-
bildungsfinanzierung einsetzte. Dieses
Finanzierungsverfahren kann als Anreiz
für Ausbildungsanbieter verstanden wer-
den, um den erfolgreichen Erwerb von
Qualifikationen durch die Auszubildenden
zu gewährleisten – für bestimmte Grup-
pen von Auszubildenden – insbesondere
für die am stärksten Benachteiligten –
könnte es jedoch in seiner gegenwärti-
gen Fassung ungeeignet sein (s. Rolfe et
al., 1996; West et al., 1993). Der Anteil
der Mittel, die nach Maßgabe der erziel-
ten Leistungen zugeteilt werden, wurde
kürzlich reduziert, um die ‘Selektion’ sei-
tens der Ausbildungsanbieter einzudäm-
men. Darüber hinaus werden beim Trai-
ning for Work-Programm mit dem Kon-
zept der Fortschrittszahlungen auch eini-
ge Bedenken im Hinblick auf die lei-
stungsorientierte Finanzierung berück-
sichtigt. Ob diese Änderungen jedoch

ausreichen, um die Selektion seitens der
Ausbildungsanbieter wirksam zu unterbin-
den, ist bislang noch nicht erkennbar. Klar
zu sein scheint jedoch, daß sowohl für
TECs als auch für Ausbildungsanbieter
Anreize für die Bereitstellung von Aus-
bildungsmöglichkeiten für die am stärk-
sten benachteiligten Gruppen geschaffen
werden müssen, um ihnen den Zugang
zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Ohne
diese Anreize werden sich die Probleme
der sozialen Ausgrenzung aller Voraus-
sicht nach verschärfen, da die am wenig-
sten Qualifizierten nicht die hochwertige
Ausbildung erhalten, die sie benötigen.

Es wird sich zeigen müssen, wie TECs sich
unter der gegenwärtigen Labour-Regie-
rung weiterentwickeln und wie sie neben
den neuen Regionalen Entwicklungs-
behörden weiterbestehen werden, die
jetzt auf der Tagesordnung stehen. Aller
Voraussicht nach wird das marktwirt-
schaftliche Modell in der einen oder an-
deren Form weiterbestehen.
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für Öffentliche Ver-
waltung
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Unterschiedliche staat-
liche Vorgehensweisen
auf dem Gebiet der be-
ruflichen Fortbildung

Einleitung

Im vorliegenden Artikel werden berufli-
che Fortbildungsschulungen als Maßnah-
men der beruflichen Weiterbildung defi-
niert, die zwar berufs- bzw. beschäfti-
gungsbezogen sind, jedoch nicht zum
Erwerb einer formalen Berufsqualifikation
wie etwa eines Ausbildungsabschlusses
oder eines Befähigungsnachweises füh-
ren. Berufliche Fortbildungsschulungen
werden zu folgenden Zwecken durchge-
führt:

❏ zur Aktualisierung von Kenntnissen
und Kompetenzen zum Zwecke einer Er-
höhung der Leistungsqualität und Produk-
tivität in der gegenwärtigen beruflichen
Tätigkeit;

❏ als Begleitmaßnahmen bei der Vornah-
me von organisatorischen Veränderungen
und Erneuerungen; sowie

❏ zur Förderung der beruflichen Entfal-
tung und des beruflichen Aufstiegs.

Schulungen dieser Art werden überwie-
gend von den Arbeitgebern veranstaltet
und in diesem Fall als betriebliche Fort-
oder Weiterbildung bezeichnet, doch be-
legen Erwerbstätige solche Lehrgänge
manchmal auch aus eigenem Antrieb und
auf eigene Kosten. In den offiziellen Sta-
tistiken werden allerdings nur die von den
Arbeitgebern angebotenen Schulungen
berücksicht igt .  Betrachtet  man die
Teilnahmequoten in verschiedenen Län-
dern, so nehmen pro Jahr durchschnitt-
lich 25 % bis 40 % der Arbeitnehmer an
beruflichen Fortbildungsschulungen teil.
Wenngleich solche Veranstaltungen in der
Regel nur von relativ kurzer Dauer sind –
meist drei bis fünf Tage –, stellen sie doch

aufgrund ihres Umfangs und ihrer Konti-
nuität eine bedeutende Bildungsform dar.

Die Rolle des Staates liegt auf dem Ge-
biet der beruflichen Fortbildung nicht so
klar auf der Hand wie bei anderen Arten
der allgemeinen und beruflichen Bildung.
Die Wichtigkeit eines öffentlichen Ange-
bots von Aus- und Weiterbildungsmaßnah-
men, die zum Erwerb von anerkannten
Berufsqualifikationen führen, ist allseits
akzeptiert. Dabei werden allgemeine
berufs- bzw. beschäftigungsbezogene
Kompetenzen und Fertigkeiten vermittelt,
die den Absolventen zur Ausübung von
bestimmten beruflichen Tätigkeiten in
verschiedenen Arbeitsorganisationen be-
fähigen. Solche Kompetenzen und Fertig-
keiten kommen in den verschiedensten
Berufen und bei der Ausübung unter-
schiedlicher Funktionen innerhalb einer
Organisation zur Anwendung. Ebenso
wird allgemein anerkannt, daß öffentli-
che Stellen Umschulungsmaßnahmen für
Arbeitslose durchführen und finanzieren,
um diesen den Eintritt in ein neues Be-
schäftigungsverhältnis zu erleichtern. An-
gesichts dessen, daß sich der Staat in die-
sen Bereichen der Humanressourcen-
entwicklung engagiert, könnte man den
Standpunkt vertreten, daß er auch auf dem
Gebiet der beruflichen Fortbildung eine
aktive Politik betreiben sollte. Durch se-
lektive bildungspolitische Maßnahmen
könnten wichtige Zielsetzungen gefördert
werden, wie z.B. die Steigerung der Wett-
bewerbsfähigkeit, der Produktivität und
des wirtschaftlichen Wachstums, die Chan-
cengleichheit, die Erhöhung der gesell-
schaftlichen Mobilität und die Verringe-
rung der Einkommensunterschiede.

Allerdings handelt es sich bei der über-
wiegenden Mehrzahl der beruflichen
Fortbildungsschulungen um betriebliche

Bei der überwiegenden
Mehrzahl der beruflichen
Fortbildungsschulungen
handelt es sich um betrieb-
liche Weiterbildungsmaß-
nahmen bzw. Personal-
schulungen. Diese fallen in
den Zuständigkeitsbereich
der Arbeitgeber, finden
während der Arbeitszeit
statt und werden von den
Arbeitgebern finanziert.
Fortbildungsschulungen
dieser Art weisen einen kla-
ren Bezug zu den jeweiligen
Arbeitsaufgaben auf. Ist
dem Staat hier überhaupt
ein Mitspracherecht einzu-
räumen, und wenn ja, wel-
che politischen Vorgehens-
weisen sollten hierfür ge-
wählt werden?
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Weiterbildungsmaßnahmen bzw. Perso-
nalschulungen. Diese fallen in den Zu-
ständigkeitsbereich der Arbeitgeber, fin-
den während der Arbeitszeit statt und
werden von den Arbeitgebern finanziert.
Fortbildungsschulungen dieser Art weisen
einen klaren Bezug zu den jeweiligen
Arbeitsaufgaben auf. Ist dem Staat hier
überhaupt ein Mitspracherecht einzuräu-
men, und wenn ja, welche politischen
Vorgehensweisen sollten hierfür gewählt
werden?

Politische Eingriffs-
möglichkeiten des Staates

Allgemein betrachtet hat ein Staat die
Möglichkeit, den Bereich der beruflichen
Fortbildung dem freien Spiel des Marktes
zu überlassen oder aber selbst aktiv ein-
zugreifen, indem er etwa folgende Stra-
tegien anwendet:

❏ staatliche Veranstaltung und Kontrol-
le;
❏ Regulierung und Normierung;
❏ Einkommensumverteilung, z.B. an ein-
kommensschwache Regionen, benachtei-
ligte Gruppen;
❏ Anreize, z.B. Steuerbefreiungen, Ab-
gabensysteme;
❏ Fördermaßnahmen, so etwa Beihilfen
und Stipendien;
❏ Verbreitung von Informationen an Nut-
zer und Anbieter.

Oft werden mehrere politische Maßnah-
men gleichzeitig eingesetzt. Es lassen sich
jedoch folgende hauptsächliche Verfah-
rensweisen herauskristallisieren (siehe
Tabelle 1). Dieser Artikel befaßt sich mit
den unterschiedlichen Auswirkungen von
verschiedenen politischen Strategien, die
der Autor im Laufe seiner langjährigen
Tätigkeit im Berufsbildungsbereich beob-
achtet hat. Abschließend werden einige
allgemeine Grundsätze für das politische
Eingreifen des Staates auf diesem Gebiet
empfohlen.

Staatliche Veranstaltung
und Kontrolle

Diese Strategie wurde in den Zentralver-
waltungswirtschaften (Planwirtschaften)
angewandt. Da hier der Staat Hauptarbeit-
geber der Erwerbsbevölkerung war, übte

er auch eine direkte Kontrolle über die
Entwicklung der Humanressourcen aus.
Ein gutes Beispiel dafür war die Aus- und
Weiterbildung von höheren Funktionären
in der früheren Sowjetunion. Die Schu-
lung von Ministern, stellvertretenden Mi-
nistern und höheren Verwaltungsfunk-
tionären stand unter der Aufsicht des Mi-
nisterrates. Diese war sowohl politischer
als auch beruflicher Natur und erfolgte
an der Akademie für Volkswirtschaft in
Moskau. Die Akademie bildete darüber
hinaus auch Lehrkräfte für entsprechen-
de Schulungszentren in den verschiede-
nen Sowjetrepubliken aus und entwickelte
Curricula und Lehrmittel für diese Einrich-
tungen. Die Teilnahme war zwingend
vorgeschrieben und wurde vom Staat fi-
nanziert.

Analog dazu kontrollierten die verschie-
denen Ministerien Netzwerke von Schu-
lungszentren in ihren jeweiligen Wirt-
schaftssektoren. Fachleute und Führungs-
kräfte wurden alle 4 bis 5 Jahre zur Fort-
bildung einberufen. Die Schulungen grün-
deten sich auf wissenschaftliche Diszipli-
nen, und der Aufbau der Schulungszen-
tren entsprach dem einer Universität mit
„Lehrstühlen“ und Professuren. Die Nor-
mierung umfaßte sogar die praktische Ein-
richtung der Zentren, und diese sahen
daher in den verschiedenen Hauptstäd-
ten der früheren Sowjetrepubliken er-
staunlich ähnlich aus. Die Anlage und der
Standard der Schlafsäle und Unterrichts-
räume waren z.B. in den Zentren in
Tallinn, Moskau und Bischkek weitgehend
identisch.

Auch in Marktwirtschaften kann die zen-
tralisierte Strategie in Bereichen zur An-
wendung kommen, in denen es nur ei-
nen einzigen Arbeitgeber gibt. So ist etwa
die Aus- und Weiterbildung der militäri-
schen Streitkräfte in allen Ländern ent-
sprechend organisiert. In einigen europäi-
schen Ländern, z.B. Belgien, Frankreich,
Spanien, Italien und Griechenland, spie-
len die in den 60er Jahren oder früher
gegründeten staatlichen Fachhochschulen
für die öffentliche Verwaltung eine zen-
trale Rolle im Hinblick auf die Aus- und
Weiterbildung von Staatsbeamten. Solche
Bildungseinrichtungen veranstalten obli-
gatorische Ausbildungsgänge für Beam-
tenanwärter von 6 bis 24 Monaten Dauer;
einige davon werben sogar Nachwuchs-
kräfte für den Staatsdienst an. Diese Fach-

„[…] in Marktwirtschaften
kann die zentralisierte
Strategie in Bereichen zur
Anwendung kommen, in de-
nen es nur einen einzigen
Arbeitgeber gibt. So ist etwa
die Aus- und Weiterbildung
der militärischen Streit-
kräfte in allen Ländern ent-
sprechend organisiert. In
einigen europäischen Län-
dern, z.B. Belgien, Frank-
reich, Spanien, Italien und
Griechenland, spielen die in
den 60er Jahren oder frü-
her gegründeten staatli-
chen Fachhochschulen für
die öffentliche Verwaltung
eine zentrale Rolle im Hin-
blick auf die Aus- und Wei-
terbildung von Staatsbeam-
ten. Solche Bildungseinrich-
tungen veranstalten obliga-
torische Ausbildungsgänge
für Beamtenanwärter von 6
bis 24 Monaten Dauer […]“
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Tabelle 1:

Eingriffsmöglichkeiten des Staates auf dem Gebiet der beruflichen Fortbildung:
Vergleichende Analyse verschiedener Strategien

Strategie

Der Staat veranstaltet Schulungen
in zentral gelenkten Bildungsein-
richtungen. Zentrale Curriculum-
planung. Teilnahme alle 4 – 5 Jah-
re zwingend vorgeschrieben.

Der Staat trägt oder fördert Bil-
dungseinrichtungen, die Schulun-
gen kostenlos oder gegen eine
symbolische Gebühr anbieten. De-
zentrale Curriculumplanung. Kei-
ne Teilnahmeverpflichtung.

Der Staat gibt Normen für den
Umfang der beruflichen Weiterbil-
dung vor und übt eine quantitati-
ve Kontrolle aus. Die Durchfüh-
rung obliegt dem Arbeitgeber.

Der Staat vergibt Beihilfen an Ar-
beitgeber und Fortbildungsteil-
nehmer, mit denen diese auf dem
freien Markt angebotene Schulun-
gen bestreiten. Wettbewerb zwi-
schen den Anbietern, die sich aus
Gebühren finanzieren.

Keinerlei Eingreifen des Staates.
Angebot und Nachfrage werden
durch die Kräfte des Marktes be-
stimmt.

Funktionsweise

Bürokratische, zentralisier-
te Lenkung.

Fachliche, dezentrale Len-
kung.

Marktwirtschaftliche Len-
kung bei stabiler Nachfra-
ge.

Marktwirtschaftliche Len-
kung mit staatlicher Förde-
rung.

Marktwirtschaftliche Len-
kung bei instabiler Nachfra-
ge.

Probleme

Anpassungs- und Motiva-
tionsprobleme.

Probleme im Hinblick auf
die Setzung von Bedarfs-
schwerpunkten.

Probleme in bezug auf die
Sicherung und Verbreitung
von Qualitätsnormen.

Problem der Abhängigkeit
von staatl ichen Förder-
mitteln.

Probleme in bezug auf die
Schwankungen des Marktes
und eine ungleichmäßige
Verteilung.

1.

2.

3.

4.

5.

Maximales
Eingreifen

Minimales
Eingreifen

hochschulen werden vom jeweils zustän-
digen Ministerium für den öffentlichen
Dienst finanziert und beaufsichtigt. (Dar-
über hinaus bieten diese Einrichtungen
auch nicht obligatorische Fortbildungs-
schulungen an.) In anderen europäischen
Ländern ist die Aus- und Weiterbildung
von Beamten hingegen dezentral organi-
siert (Zanghi 1994).

Der Vorteil eines zentralisierten Systems
liegt darin, daß es eine systematische Aus-
und Weiterbildung sämtlicher Personal-
kategorien gestattet. Dadurch läßt sich
relativ leicht eine „kritische Masse“ errei-
chen und eine Botschaft innerhalb des
Systems weiterverbreiten. Eine einheitli-
che Aus- und Weiterbildung fördert die
Entwicklung von gemeinsamen Wertvor-
stellungen und einer gemeinschaftlichen

Kultur, und die beruflichen Aufstiegswege
können an die Fortbildung geknüpft wer-
den.

Probleme ergeben sich in bezug auf die
Anpassungsfähigkeit und die Motivation
der Teilnehmer. Zentral gelenkte Syste-
me reagieren nur langsam auf veränderte
Bedürfnisse und erzeugen eine gewisse
Passivität und Abhängigkeit von höheren
Instanzen. Außerdem kann es auch zu
Motivationsproblemen kommen, da die
Teilnahme obligatorisch ist.

Staatliche Förderung von Fortbil-
dungseinrichtungen

Bei dieser politischen Strategie trägt oder
fördert der Staat Einrichtungen, die be-
rufliche Fortbildungsschulungen kosten-
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los oder gegen Entrichtung einer symbo-
lischen Gebühr anbieten. Die Analyse der
Berufsbildungsbedürfnisse, die Gestaltung
der Curricula und die Vermarktung der
Schulungen obliegt dem Fachpersonal an
den einzelnen Einrichtungen. Es besteht
keine Teilnahmeverpflichtung, und die
Entscheidung für eine Teilnahme gründet
sich auf die Beurteilung des voraussicht-
lichen Nutzens der Schulung für die je-
weilige berufliche Tätigkeit.

Viele berufliche Fortbildungseinrich-
tungen, die Ende der 60er, Anfang der
70er Jahre in Westeuropa entstanden, ori-
entierten sich an diesem Modell, so z.B.
das „Civil Service College“ (CSC) im Ver-
einigten Königreich, das 1970 gegründet
wurde und drei- oder vierwöchige Fach-
schulungen für Staatsbedienstete anbot.
Der Jahresbericht des Direktors des CSC
enthielt eine eingehende Analyse des
Zustands des britischen Staatsdienstes und
seiner Bildungsbedürfnisse. (Seit 1989
arbeitet das CSC als „Executive Agency“
–„Agentur für Führungskräfte“–, und
Hauptanliegen des Direktors ist seitdem
der finanzielle Erfolg der Einrichtung.)
Auch in Norwegen bot das Verwaltungs-
ministerium eine viermonatige Schulung
für leitende Tätigkeiten im öffentlichen
Dienst an. In Finnland entwarf das Aus-
und Weiterbildungszentrum für den Staats-
dienst Mitte der 80er Jahre eine zwölf-
wöchige Verwaltungsschulung für höhe-
re Beamte. Alle genannten Fortbildungs-
programme wurden aus dem zentralen
Staatshaushalt finanziert.

Darüber hinaus gründeten auch Univer-
sitäten und Berufsbildungseinrichtungen
eigene Weiterbildungszentren. Diese wur-
den mit Mitteln aus dem zentralen Staats-
haushalt gefördert und boten Kurse ge-
gen Entrichtung einer symbolischen Ge-
bühr an. Das gleiche Modell herrschte
auch im privatwirtschaftlichen Sektor vor:
Großunternehmen richteten Schulungs-
zentren oder -abteilungen ein, die der
Konzernzentrale unterstellt waren und
ihre Dienste den verschiedenen Produk-
tionseinheiten und Abteilungen kostenlos
anboten.

Im Falle einer staatlichen Förderung von
Weiterbildungseinrichtungen werden die
Bildungsmaßnahmen vollständig oder
zumindest großenteils aus dem zentralen
Staatsbudget finanziert, doch erfolgt die

Veranstaltung dezentral. Der Staat kontrol-
liert den Umfang und die Ziele der Wei-
terbildung mittels haushaltspolitischer
Instrumente, indem er die Mittelzu-
weisung reguliert. Die Gestaltung des
Curriculums ist dagegen Angelegenheit
des Vorstands, der Leitung und des Fach-
personals der jeweiligen Bildungseinrich-
tungen. In zahlreichen Ländern sind die
Sozialpartner in den Verwaltungsgremien
vertreten.

Der Vorteil dieser Strategie liegt darin, daß
sie die Entwicklung von relativ intensi-
ven und wohldurchdachten Weiterbil-
dungsprogrammen gestattet, die unter
marktwirtschaftlichen Bedingungen für
die Nutzer nicht erschwinglich wären. Der
Preis bildet hier kein Hindernis für die
Teilnahme, und allen Bürgern kann un-
geachtet der ihnen zur Verfügung stehen-
den finanziellen Mittel gleicher Zugang
zur Weiterbildung angeboten werden.

Allerdings schafft das Fehlen eines Preis-
mechanismus unter Umständen auch Pro-
bleme. Die Mittelzuweisung und die Ge-
staltung der Schulungen gründen sich auf
fachliche Überlegungen. Die Weiterbil-
dung ist „produktionsgesteuert“, doch
eine „Reaktion des Marktes“, die etwa ei-
nen Fingerzeig auf die Berufsbildungs-
bedürfnisse und die geforderten Schwer-
punkte geben könnte, bleibt aus. Kosten-
los angebotene Schulungen können au-
ßerdem eine zu hohe Zahl von Bewer-
bungen hervorrufen, wodurch den Ver-
anstaltern die Macht verliehen wird, un-
ter den Interessenten nach eigenem Er-
messen auszuwählen. Starre Finanzie-
rungsmechanismen gestatten den Bil-
dungseinrichtungen selbst bei steigender
Nachfrage keine Erweiterung ihres Ange-
bots.

Marktwirtschaftliches Modell mit
quantitativen Normenvorgaben

Ein marktwirtschaftliches Modell mit
quantitativen Normenvorgaben geht im
wesentlichen von dem Prinzip aus, daß
ein Markt für Weiterbildungsleistungen
geschaffen und die Bestimmung des Um-
fangs und der Art der veranstalteten Schu-
lungen der Nachfrage dieses Marktes
überlassen wird. Der Staat kann den
Weiterbildungsmarkt regulieren, indem er
quantitative Normen in bezug auf die
Weiterbildung vorgibt oder eine allgemei-

„Im Falle einer staatlichen
Förderung von Weiterbil-
dungseinrichtungen wer-
den die Bildungsmaßnah-
men vollständig oder zu-
mindest großenteils aus
dem zentralen Staatsbudget
finanziert, doch erfolgt die
Veranstaltung dezentral.
Der Staat kontrolliert den
Umfang und die Ziele der
Weiterbildung mittels haus-
haltspolitischer Instrumen-
te, indem er die Mittelzu-
weisung reguliert.“
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ne Fortbildungspflicht vorschreibt. Die
Normen können sich auf bestimmte Be-
rufsgruppen beziehen, etwa auf Piloten,
Lehrer oder Beschäftigte des Gesundheits-
wesens, die regelmäßig an Fortbildungs-
maßnahmen teilnehmen müssen. Der In-
halt dieser Fortbildung muß dagegen nicht
unbedingt reguliert sein; den Arbeitgebern
wird in der Regel in bezug auf die Art,
wie sie die ihnen auferlegte Verpflichtung
erfüllen, freie Hand gelassen. So sehen
etwa die finnischen Gesetze zum Sozial-
fürsorge- und Gesundheitswesen vor, daß
alle Beschäftigten mindestens einmal alle
zehn Jahre eine Fortbildungsschulung
absolvieren müssen. Bei den Lehrern
wurde die jährliche Teilnahme an Fort-
bildungsschulungen von den Arbeitge-
bern und der Lehrergewerkschaft in den
Tarifvertrag aufgenommen. Infolgedessen
wurde in diesen Bereichen eine stetige
Nachfrage nach Fortbildungsmaßnahmen
geschaffen und eine ausreichende Finan-
zierung durch die Arbeitgeber sicherge-
stellt. Dementsprechend bieten die Uni-
versitäten und Fachhochschulen für das
Sozial- und das Gesundheitswesen zahl-
reiche Fortbildungsgänge für diese Berufs-
gruppen an.

In einigen Ländern wurden Normen in
bezug auf die Weiterbildung im Beamten-
recht festgeschrieben. So enthält etwa das
lettische Staatsbeamtengesetz von 1994
eine Verpflichtung zur Veranstaltung von
betrieblichen Fortbildungsmaßnahmen.
Dementsprechend sieht das Gesetz vor,
daß die Leiter von Einrichtungen des öf-
fentlichen Dienstes dafür Sorge zu tragen
haben, daß die ihnen unterstellten Beam-
ten innerhalb von drei Jahren mindestens
45 Tage betriebliche Fortbildung durch-
laufen.

Ein Beispiel für eine solche allgemeine
Fortbildungspflicht bildet die EU-Richtli-
nie 89/391/EWG zur Einführung von Maß-
nahmen, mit denen die Verbesserung des
Arbeitsschutzes gefördert werden soll. Ge-
mäß Artikel 12 hat der Arbeitgeber dafür
Sorge zu tragen, daß jeder Arbeitnehmer
eine angemessene Arbeitsschutzschulung
durchläuft. Die EU-Richtlinie ist in den
verschiedenen Mitgliedstaaten in einzel-
staatliche Gesetze übertragen worden,
und infolgedessen wurden in vielen Be-
trieben Kontrolltechnikschulungen für
Führungskräfte sowie Schulungen für die
Gesamtbelegschaft zur Erhöhung des all-

gemeinen Arbeitsschutzbewußtseins ab-
gehalten.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin,
den Umfang der für Personalschulungen
bestimmten finanziellen Mittel zu regulie-
ren. Nach dem französischen Gesetz zur
beruflichen Weiterbildung von 1971 (dem
sogenannten „Delors-Gesetz“) müssen
Unternehmen mit mehr als zehn Beschäf-
tigten eine gesetzlich festgelegte Summe
für die berufliche Weiterbildung ihrer Mit-
arbeiter aufwenden oder stattdessen den
gleichen Betrag als „Weiterbildungsab-
gabe“ an den Staat abführen. Seit 1993
liegt dieser Abgabensatz bei 1,5 % der be-
trieblichen Lohn- und Gehaltssumme. Die
Entscheidungsfreiheit der Unternehmen
im Hinblick auf die Auswahl der Anbie-
ter, Teilnehmer und Schulungen ist da-
hingehend eingeschränkt, daß die Lehr-
gänge staatlich anerkannt und in einem
betrieblichen Bildungsplan aufgeführt sein
müssen. Darüber hinaus muß der Betrieb
die Auflage erfüllen, daß 0,3 % des fest-
gelegten Mindestbetrags für die Förderung
der beruflichen Bildung von jungen Ar-
beitnehmern und 0,15 % für den „indivi-
duellen Bildungsurlaub“ aufgewendet
werden (Auer 1992). Die Verwaltung der
Berufsbildungsfonds in Frankreich erfolgt
im Rahmen des Tarifsystems und der
Betriebskomitees. Nichtsdestoweniger
kommt dem Zentralstaat laut Auer (1992)
angesichts der generellen Schwäche der
Gewerkschaften eine wichtige Rolle als
Regulierungsinstanz zu.

Auch in Dänemark zahlen die Arbeitge-
ber eine Berufsbildungsabgabe, die zur
Finanzierung der beruflichen Bildungsein-
richtungen verwendet wird. Hier hat je-
doch der Staat die Entscheidungsgewalt
an die als Selbstverwaltungsinstanzen
geführten, marktwirtschaftlich orientierten
Berufsbildungseinrichtungen abgetreten.
Diese agieren als unabhängige Entschei-
dungsträger im Rahmen der geltenden
Gesetze und arbeiten diesbezüglich mit
den Sozialpartnern zusammen.

Das Konzept der Berufsbildungsabgabe hat
allerdings in vielen Ländern gemischte
Gefühle ausgelöst. In Deutschland beab-
sichtigte die von den Sozialdemokraten
geführte Bundesregierung in den 70er Jah-
ren die Einführung eines Zwangsabgaben-
systems, doch wurde dieser Vorschlag von
den Gewerkschaften verworfen. Diese

„Ein marktwirtschaftliches
Modell mit quantitativen
Normenvorgaben geht im
wesentlichen von dem Prin-
zip aus, daß ein Markt für
Weiterbildungsleistungen
geschaffen und die Bestim-
mung des Umfangs und der
Art der veranstalteten Schu-
lungen der Nachfrage die-
ses Marktes überlassen
wird. Der Staat kann den
Weiterbildungsmarkt regu-
lieren, indem er quantitati-
ve Normen in bezug auf die
Weiterbildung vorgibt oder
eine allgemeine Fortbil-
dungspflicht vorschreibt.“
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wollten den Einzug einer staatlichen Kon-
trolle in einen Bereich verhindern, auf den
sie auf Unternehmensebene über die Be-
triebsräte maßgeblichen Einfluß nehmen
konnten. In Finnland schlugen die Gewerk-
schaften 1996 die Einführung einer
Berufsbildungsabgabe vor, um die Veran-
staltung von Fortbildungsschulungen und
die Beschäftigung zu fördern, doch wur-
de dieser Vorschlag von den Arbeitgebern
prompt abgelehnt, da er ihres Erachtens
eine Erhöhung der Lohnnebenkosten her-
beiführen würde. Im Vereinigten König-
reich wurde das bestehende Abgabensy-
stem in den frühen 80er Jahren abgeschafft,
wie wir im späteren Verlauf des Artikels
noch sehen werden. Allerdings wird laut
dem Bericht von Hillage über die betrieb-
liche Aus- und Weiterbildung in Großbri-
tannien (1996) inzwischen von verschie-
denen Seiten die Wiedereinführung einer
Berufsbildungsabgabe gefordert.

Der Vorteil von quantitativen Normenvor-
gaben liegt darin, daß durch diese ein
Mindestmaß für den Umfang der Weiter-
bildungsaktivitäten festgelegt wird. Mittels
gesetzlicher Vorschriften kann die Finan-
zierung sichergestellt und der jeweilige
Beitrag der verschiedenen Beteiligten fest-
gelegt werden. Da alle Arbeitgeber Gel-
der für die Berufsbildung aufwenden
müssen, sinkt die Versuchung, qualifizier-
tes Personal von anderen Betrieben ab-
zuwerben, um Kosten einzusparen.

Nachteile ergeben sich aus dem kostspie-
ligen bürokratischen Verwaltungsapparat,
der zur Überwachung und Verteilung der
Gelder erforderlich ist. Ebenso läßt sich
in Frage stellen, inwieweit die Anwen-
dung einheitlicher Abgabensätze zu recht-
fertigen ist. Die Aus- und Weiterbildungs-
erfordernisse sind von Fall zu Fall sehr
unterschiedlich, und standardisierte Lö-
sungen werden dem einen oder anderen
mögl icherweise nicht gerecht .  Die
Normenvorgaben können auch gar zu
ehrgeizig ausfallen, wie etwa in dem let-
tischen Beispiel, so daß die Arbeitgeber
unter Umständen nicht über die notwen-
digen Voraussetzungen zur Erfüllung der
Anforderungen verfügen. Eine stabile
Nachfrage kann eventuell auch zu einer
Vernachlässigung der Qualität beitragen.
Finnische Lehrer klagen oft über die dürf-
tige Qualität ihrer jährlichen Pflicht-
schulungstage, die in den Tarifverträgen
dieser Berufsgruppe festgeschrieben sind.

Marktwirtschaftliches Modell mit
staatlicher Förderung

Bei einem marktwirtschaftlichen Modell
mit staatlicher Förderung sind der Preis-
mechanismus und der Wettbewerb zwi-
schen den Anbietern zentrale Elemente
der staatlichen Strategie. Der Staat möch-
te jedoch eventuell auch hier einen len-
kenden Einfluß auf den Weiterbildungs-
bereich ausüben, um den Ausbau wichti-
ger Kompetenzen sicherzustellen. Dies
erfolgt durch die Vergabe von Beihilfen
an Unternehmen oder Einzelpersonen, mit
denen diesen der Erwerb von Bildungs-
leistungen auf dem Markt ermöglicht wird.
Anstatt die Mittel den Bildungseinrichtun-
gen zufließen zu lassen, vergibt der Staat
die Gelder direkt an die Nutzer der
Bildungsleistungen. Diese können darauf-
hin Angebote einholen und denjenigen
Veranstalter auswählen, der ihnen das
meiste fürs Geld bietet.

Ein Beispiel hierfür liefert die finnische
Regierung. 1987 beschloß die Regierung
eine Änderung ihrer Politik in bezug auf
die Finanzierung von beruflichen Fortbil-
dungsschulungen. Dabei wurde von dem
Grundsatz ausgegangen, daß die Arbeit-
geber als Nutznießer des Kompetenz-
ausbaus, der ihnen eine Produktivitätsstei-
gerung beschert, auch die Kosten dafür
zu tragen haben. Die bestehenden staat-
lichen Subventionen für die Bildungsein-
richtungen wurden nach und nach gestri-
chen, wodurch diese gezwungen wurden,
zur Deckung ihrer Kosten Gebühren zu
erheben. Um die Folgen der Umstellung
abzumildern, stellte der Staat Beihilfen für
Arbeitgeber und selbständige Unterneh-
mer bereit, denen die Finanzierung von
beruflichen Bildungsmaßnahmen andern-
falls schwerfallen würde. Auch das System
der Aus- und Weiterbildung von Arbeits-
losen wurde 1991 entsprechend geändert.
Der Staat weist dem Arbeitsministerium
über den zentralen Etat Mittel zu, das
damit zahlreiche Bildungseinrichtungen
und Hochschulen mit der Durchführung
von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
für Arbeitslose beauftragt. Die Auftrags-
vergabe findet nach einer Ausschreibung
statt, die unter Wettbewerbsbedingungen
erfolgt.

Durch die Bereitstellung von Förder-
geldern kann der Staat das Angebot und
die Nachfrage in die gewünschte Richtung

„Der Vorteil von quantitati-
ven Normenvorgaben liegt
darin, daß durch diese ein
Mindestmaß für den Um-
fang der Weiterbildungs-
aktivitäten festgelegt wird.“

„Nachteile ergeben sich aus
dem kostspieligen bürokra-
tischen Verwaltungsappa-
rat, der zur Überwachung
und Verteilung der Gelder
erforderlich ist. Ebenso
läßt sich in Frage stellen,
inwieweit die Anwendung
einheitlicher Abgabensätze
zu rechtfertigen ist.
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lenken. Der Beitritt Finnlands zur EU im
Jahre 1995 erzeugte einen erheblichen
Schulungsbedarf in bezug auf die euro-
päische Integration sowie in Fremdspra-
chen. 1994 richtete die Regierung einen
Fonds von 40 Millionen FIM ein, aus dem
Arbeitgeber, die EU-Schulungen für ihre
Belegschaften veranstalten wollen, Unter-
stützung erhalten. Diese staatlich geför-
derte Ankurbelung der Nachfrage wirkte
sich auch auf die Angebotsseite aus, und
so gibt es in Finnland mittlerweile zahl-
reiche Einrichtungen, die EU-bezogene
Schulungen anbieten.

Der Vorteil des marktwirtschaftlichen
Modells besteht darin, daß die Entschei-
dungsgewalt auf den Nutzer übertragen
wird, der auch für die Kosten aufkommt.
Jemand, der selbst die Kosten bestreitet,
kann auch qualitativ hochwertige Dienst-
leistungen verlangen und im Falle der
Unzufriedenheit zu einem anderen Anbie-
ter wechseln. Fließt die staatliche Förde-
rung nicht dem Anbieter, sondern viel-
mehr dem Auftraggeber zu, wird der Wett-
bewerb zwischen den Produzenten nicht
verzerrt. Die Konkurrenz und die Entrich-
tung von Gebühren dürften zur Erhöhung
der Qualität und Effizienz der angebote-
nen Bildungsleistungen beitragen. Durch
Fördermaßnahmen kann die Regierung
das Angebot und die Nachfrage beeinflus-
sen.

Die Nachteile liegen in den allgemeinen
Problemen, die mit dem marktwirtschaft-
lichen Modell zusammenhängen, so z.B.
den unzureichenden Informationen auf
dem Markt, einer ungleichmäßigen Ver-
teilung der Ressourcen und ungleichen
Möglichkeiten zur Nutzung des Angebots
sowie den Nachfrageschwankungen, die
sich aus den Auf- und Abwärtsbewegun-
gen der Konjunktur ergeben. Ob die
Berufsbildungsbedürfnisse den gleichen
Schwankungen unterworfen sind, ist zwei-
felhaft. Der Mangel an Informationen spie-
gelt sich in einem konservativen Nach-
frageverhalten wider. Manche Veranstal-
ter von MBA-Programmen klagen darüber,
daß sie sich kaum getrauten, die von ih-
nen angebotenen Bildungsgänge abzuän-
dern, da die Nutzer stets gleichbleibende
Inhalte forderten. Da die Auftraggeber kei-
nerlei Interesse für innovative Program-
me zeigen, gehen die Anbieter ungern das
Risiko ein, in die Entwicklung innovati-
ver Produkte zu investieren.

Ein weiterer Effekt ist, daß sich das An-
gebot tendenziell auf Themenbereiche
konzentriert, die eine große potentielle
Klientel ansprechen. So wird auf dem
Markt zwar eine Fülle von Lehrgängen
angeboten, die die Entfaltung von allge-
mein verwertbaren Kompetenzen zum
Ziel haben (z.B. EDV-Kenntnisse, kom-
munikative Kompetenzen, Fremdspra-
chen, Sitzungs- und Tagungsorganisation,
Geschäftskorrespondenz, Zeitmanage-
ment usw.), jedoch nur sehr wenige Schu-
lungen, die auf die Förderung von Pro-
blemlösungsfähigkeiten in komplexen
Sachgebieten ausgerichtet sind (z.B. in
bezug auf den Städtebau, die Verkehrssi-
cherheit, die Vorbeugung von Jugendkri-
minalität oder die wirtschaftliche Wieder-
belebung von benachteiligten Regionen).

Die dritte negative Folge könnte die Ten-
denz zur Minimalisierung der Fortbil-
dungsmaßnahmen sein. Eine typische
Schulung ist im Normalfall offenbar ein
dreitägiger Lehrgang, da die Arbeitgeber
nicht gewillt sind, in längere Bildungsgän-
ge zu investieren. Der Lerneffekt solch
kurzer Schulungsphasen kann durchaus
in Zweifel gezogen werden.

Durch staatliche Fördermaßnahmen sind
die negat iven Auswirkungen abge-
schwächt worden. Es läßt sich schwer
abschätzen, ab wann die Unterstützung
der öffentlichen Hand eine Abhängigkeit
von Beihilfen auslöst. Die günstigste
Verfahrensweise dürfte vielleicht darin
bestehen, die Kostenlast zwischen den
Nutzern und dem Staat aufzuteilen.

Marktwirtschaftliche Lenkung ohne
staatliche Eingriffe

Die Kommerzialisierung und „Deregulie-
rung“ auf dem Gebiet der beruflichen
Fortbildung setzte im Vereinigten König-
reich unter der konservativen Regierung
von Margaret Thatcher Anfang der 80er
Jahre ein. Die damalige britische Regie-
rung schaffte fast sämtliche „Industry Trai-
ning Boards“ (branchenspezifische Berufs-
bildungsausschüsse) ab, die von den Un-
ternehmen zur Förderung der Aus- und
Weiterbildung der Arbeitnehmer eine
Berufsbildungsabgabe einforderten. Nach
Auffassung der Regierung war das System
zu kompliziert und der Verwaltungsappa-
rat zu teuer. Darüber hinaus neigten die
Arbeitgeber dazu, nur solche Berufsbil-

„Bei einem marktwirt-
schaftlichen Modell  mit
staatlicher Förderung sind
der Preismechanismus und
der Wettbewerb zwischen
den Anbietern zentrale Ele-
mente der staatlichen Stra-
tegie. Der Staat möchte je-
doch eventuell […] einen
lenkenden Einfluß auf den
Aus- und Weiterbildungs-
bereich ausüben, […] [und
zwar] durch die Vergabe
von Beihilfen an Unterneh-
men oder Einzelpersonen,
mit denen diesen der Er-
werb von Bildungsleistun-
gen auf dem Markt ermög-
licht wird. Anstatt die Mit-
tel den Bildungseinrichtun-
gen zufließen zu lassen,
vergibt der Staat die Gelder
direkt an die Nutzer der
Bildungsleistungen.“
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Viele andere Staaten folgten Ende der 80er
Jahren dem britischen Beispiel. Die neue
Erwachsenenbildungspolitik der finni-
schen Regierung wurde bereits weiter
oben angesprochen. In Schweden und
den Niederlanden überließ der Staat An-
fang der 90er Jahre das Feld den Kräften
des Marktes. Selbst die Aus- und Weiter-
bildungseinrichtungen für den Staatsdienst
wurden privatisiert. In Schweden löste die
Regierung 1992 die zentrale Aus- und
Weiterbildungsanstalt für Staatsbeamte auf
und überließ diesen Markt den privaten
Schulungsanbietern. In den Niederlanden
wurde die Fortbildungsanstalt des Staa-
tes in eine private Stiftung umgewandelt,
die unter marktwirtschaftlichen Bedingun-
gen operiert.

In der Bundesrepublik Deutschland ist das
staatliche Engagement auf dem Gebiet der
beruflichen Fortbildung seit jeher gering
ausgeprägt. Dieses beschränkt sich auf die
Aufstellung bestimmter Prüfungsanforde-
rungen für Abschlüsse, die durch betrieb-
liche Fortbildungsmaßnahmen erworben
werden können. Das System der berufli-
chen Weiterbildung gründet sich auf die
Grundsätze der freien Marktwirtschaft.
Wichtigste Veranstalter von Fortbildungs-
schulungen sind die Betriebe, die mehr
als die Hälfte des Gesamtvolumens der
beruflichen Weiterbildung finanzieren.
Ihre Hauptzielsetzung besteht darin, den
eigenen Geschäftserfolg zu sichern, indem
sie ihren Beschäftigten die Erhaltung und
den Ausbau ihrer Kompetenzen ermögli-
chen (Weegmann 1992).

Der Vorteil des marktwirtschaftlichen
Modells auf dem Gebiet der beruflichen
Fortbildung liegt darin, daß die Zustän-
digkeit für die Entwicklung der Human-
ressourcen delegiert wird. Die jeweilige
Unternehmensleitung trägt die volle Ver-
antwortung für diesen Produktionsfaktor,
ebenso wie ihr auch die Verantwortlich-
keit für die anderen benötigten Produk-
tionsfaktoren zukommt. Genauso trägt
auch der einzelne Beschäftigte Verantwor-
tung für seine persönliche berufliche Ent-
faltung und seinen „Marktwert“ auf dem
Arbeitsmarkt. Da die Entscheidungsfin-
dung und die Finanzierung dezentral er-
folgen und keine öffentlichen Gelder be-
ansprucht werden, ist auch keine kost-
spielige und zeitaufwendige administra-
tive Kontrolle erforderlich. Diese Strate-
gie ist auch aus finanzpolitischen Grün-

Tabelle 2.

Wesentliche Entwicklungstendenzen in der betriebli-
chen Fortbildung und Wachstum des BIP in Finnland
von 1984 bis 1993

Prozentualer Anteil der Beschäftigten, die eine Fortbildung durchlaufen
hatten:

Geschlecht und
Arbeitnehmerstatus 1984 1985 1986 1987 1989 1991 1992 1993

Sämtliche
Arbeitnehmer 30,6 31,5 32,7 34,4 43,8 41,7 41,4
- Männer 32,0 30,9 34,0 33,9 42,6 39,0 39,6
- Frauen 29,1 32,2 31,3 35,0 45,0 44,3 44,1
Höhere
Angestellte 54,0 54,7 59,6 60,4 74,5 64,0 60,0
Administrativos
Niedere 38,8 41,9 39,1 43,2 53,1 47,6 49,9
Arbeiter 15,6 14,8 16,8 17,8 24,8 24,1 22,5

Schulungstage pro Fortbildungsteilnehmer:

Geschlecht und
Arbeitnehmerstatus 1984 1985 1986 1987 1989 1991 1992 1993

Sämtliche
Arbeitnehmer 7,4 7,1 7,0 6,5 6,0 6,8 6,2
- Männer 8,5 8,5 7,8 7,3 7,1 7,7 7,9
- Frauen 6,2 5,8 6,1 5,6 5,0 6,0 4,8
Höhere
Angestellte 8,1 8,5 7,8 7,9 7,4 7,6 8,1
Niedere
Angestellte 7,4 6,2 6,9 5,9 5,5 6,3 5,8
Arbeiter 6,2 7,6 6,1 5,9 5,4 6,3 4,3

Prozentuale Veränderung des BIP umgerechnet auf das Preisniveau von 1985:

BIP  3,1  3,3  2,4  4,1  5,7 -7,1 -3,6 -2,0

Quelle: Finnisches Statistisches Zentralamt 1995, OECD 1995

dungsmaßnahmen durchzuführen, die der
jeweilige Training Board für angebracht
hielt. Der Staat hat sich inzwischen aus
der beruflichen Weiterbildung von Be-
schäftigten zurückgezogen und die dies-
bezüglichen Initiativen weitgehend den
Arbeitgebern und örtlichen Gremien über-
lassen. Innerhalb des Staatsdienstes wur-
de das „Civil Service College“ 1989 in eine
„Next Step Executive Agency“ umgewan-
delt, die sich seitdem unter marktwirt-
schaftlichen Bedingungen aus Gebühren
finanziert.

„Der Vorteil des marktwirt-
schaftlichen Modells auf
dem Gebiet der beruflichen
Fortbildung liegt darin, daß
die Zuständigkeit für die
Entwicklung der Human-
ressourcen delegiert wird.“
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den in Mode gekommen, da sich viele
Staaten in letzter Zeit um den Abbau ih-
rer Haushaltsdefizite bemüht haben.

Die offensichtlichsten Probleme dieses
Modells sind die ungleichmäßige Vertei-
lung und die Schwankungen des Mark-
tes. Bei ungehinderten marktwirtschaftli-
chen Bedingungen nehmen die Diskre-
panzen zwischen reichen/produktiven
Sektoren und armen/weniger produktiven
Sektoren tendenziell zu. Auch die Be-
triebsgröße spielt eine wichtige Rolle: Je
größer das Unternehmen, desto umfang-
reicher ist in der Regel das betriebliche
Aus- und Weiterbildungsangebot. Eben-
so ist generell zu beobachten, daß Perso-
nen mit guter Vorbildung in größerem
Umfang an der beruflichen Fortbildung
teilnehmen als Arbeitnehmer mit niedri-
gerem Bildungsstand. Die freie Marktwirt-
schaft wirkt dem Ziel der Gleichstellung
aller Bürger entgegen. Ein weiteres Pro-
blem ist die schwankende Nachfrage in
Abhängigkeit vom Konjunkturzyklus. Auf-
wendungen für die Aus- und Weiterbil-
dung werden oft als erste gekürzt, wenn
sich die Betriebe zu Sparmaßnahmen ge-
zwungen sehen.

Die Auswirkungen von
unterschiedlichen staat-
lichen Vorgehensweisen

Im Hinblick auf die Beurteilung der Aus-
wirkungen der verschiedenen staatlichen
Vorgehensweisen ist bei internationalen
Vergleichen eine gewisse Vorsicht gebo-
ten. Die Definitionen der „beruflichen
Weiterbildung/Fortbildung“ oder der „be-
trieblichen Weiterbildung/Fortbildung“
fallen von Land zu Land unterschiedlich
aus – so schließen etwa die Statistiken in
einigen Ländern Lehrlingsausbildungen
mit ein, in anderen wird die betriebliche
Aus- und Weiterbildung am Arbeitsplatz
komplett ausgeklammert usw. usf. Unge-
achtet dessen können die langfristigen
Entwicklungstendenzen durchaus be-
stimmte Auswirkungen der jeweiligen
staatlichen Berufsbildungspolitik aufzei-
gen. Im folgenden werden wir uns mit
zwei Ländern befassen, Finnland und
Frankreich, in denen die Regierungen sehr
unterschiedliche Strategien angewandt
haben.

Finnland: Freie Marktwirtschaft

Die Angaben über Finnland wurden aus
einer besonderen Stichprobenerhebung
zur Erwerbstätigkeit entnommen, die vom
Finnischen Statistischen Zentralamt erstellt
wurde. Seit 1987 wurde diese Stichpro-
benerhebung alle zwei Jahre vorgenom-
men. Dazu wurden 6.900 ausgewählte
Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren
einer Befragung unterzogen und die so
gewonnen Daten anschließend auf die
gesamte Erwerbsbevölkerung hochge-
rechnet. Drei der im Rahmen der Umfra-
ge gestellten Fragen bezogen sich auf die
Teilnahme an arbeitgeberfinanzierten
Fortbildungsmaßnahmen; hieraus wurden
die wesentlichen Entwicklungstendenzen
ermittelt (siehe Tabelle 2). Die Verände-
rung des Bruttoinlandsprodukts wird als
Indikator für die wirtschaftliche Entwick-
lung angegeben.

„Die offensichtlichsten Pro-
bleme dieses Modells sind
die ungleichmäßige Vertei-
lung und die Schwankungen
des Marktes.“

Tabelle 3:

Prozentuale Teilnahme an der betrieblichen Fortbil-
dung nach Arbeitnehmerstatus und Veränderung des
BIP in Finnland 1984 – 1993

Quelle: Finnisches Statistisches Zentralamt 1995
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Aus dem finnischen Datenmaterial lassen
sich einige Trends entnehmen. Die erste
Phase kennzeichneten kontinuierliche
staatliche Subventionszahlungen an die
Bildungseinrichtungen, und die Teil-
nahmequote erlebte nur einen mäßigen
Anstieg. 1987 wurde die Berufsbildungs-
politik geändert. Öffentliche Fördergelder
wurden eingezogen und ein marktwirt-
schaftliches Modell eingeführt. Von 1987
bis 1989 nahm der Umfang der berufli-
chen Fortbildung sprunghaft um 27 % zu
– in dieser Zeit boomte die Wirtschaft,
und die Arbeitslosigkeit lag auf sehr nied-
rigem Niveau. Dann trat das Land in eine
schwere Rezession ein, die hohe Arbeits-
losenzahlen mit sich brachte. Von 1990
bis 1993 schnellte die Arbeitslosenquote

von 3,5 % auf 19 % hoch. Diese Entwick-
lung spiegelte sich auch in einer sinken-
den Teilnahme an der beruflichen Fort-
bildung wider.

Marktschwankungen wirken sich auf die
Teilnahmequoten der verschiedenen
Arbeitnehmerkategorien in Finnland aus
(siehe Tabelle 3). Die Hochkonjunktur,
gepaart mit der Einführung des marktwirt-
schaftlichen Modells, führte von 1987 bis
1989 einen Anstieg des Fortbildungsum-
fangs in allen Arbeitnehmerkategorien
herbei, wenngleich davon in erster Linie
die höheren Angestellten profitierten. Al-
lerdings waren die am höchsten einge-
stuften Arbeitnehmergruppen auch am
stärksten betroffen, als Anfang der 90er

„Marktschwankungen wir-
ken sich auf die Teilnahme-
quoten der verschiedenen
Arbeitnehmerkategorien in
Finnland aus […].“

Tabelle 4.

Betriebliche Fortbildung und Wachstum des BIP in Frankreich von 1984 bis 1993

Betriebsgröße
nach Anzahl 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
der Beschäftigten

Finanzielle Teilnahmequote
(prozentualer Anteil an der Bruttolohn- und Gehaltssumme):

10 bis 19 1,13 1,14 1,15 1,30 1,34 1,31 1,29 1,29 1,51 1,61
20 bis 49 1,20 1,20 1,22 1,36 1,42 1,43 1,46 1,53 1,63 1,80
50 bis 499 1,46 1,51 1,54 1,72 1,88 2,02 2,17 2,28 2,33 2,50
500 bis 1 999 2,02 2,12 2,24 2,44 2,71 2,92 3,19 3,33 3,45 3,57
2 000 oder mehr 3,47 3,62 3,81 4,05 4,43 4,67 4,99 5,12 5,16 5,14
GESAMT 2,17 2,24 2,33 2,51 2,74 2,89 3,10 3,20 3,26 3,29

Prozentualer Anteil der Arbeitnehmer, die eine Fortbildung durchlaufen hatten:

10 bis 19 6,6 6,0 6,2 6,8 7,9 7,3 7,9 6,6 7,1 7,8
20 bis 49 8,6 8,5 8,9 9,5 10,7 10,0 10,7 11,4 11,2 10,7
50 bis 499 16,1 16,3 17,8 19,2 20,9 22,0 23,4 25,4 25,4 27,4
500 bis 1 999 24,9 26,8 28,5 30,9 33,9 36,1 38,8 39,0 41,7 44,1
2 000 oder mehr 38,2 39,5 42,6 44,5 49,3 50,7 52,9 52,1 53,1 53,2
GESAMT 22,3 23,0 24,7 26,2 29,2 30,1 32,4 32,3 32,9 33,2

Schulungstage pro Fortbildungsteilnehmer (7 Std./Tag):

10 bis 19 7,3 6,0 6,3 6,1 6,0 5,9 5,4 5,7 6,0 6,0
20 bis 49 5,7 6,3 5,7 5,9 5,7 6,1 5,6 5,4 5,6 6,0
50 bis 499 6,0 6,4 6,0 6,0 5,9 5,9 6,0 5,9 5,9 5,6
500 bis 1 999 6,7 6,7 6,7 6,3 6,1 6,3 6,4 6,4 6,3 6,0
2 000 oder mehr 7,9 8,3 7,9 7,7 7,6 7,7 7,7 8,0 7,7 7,4
GESAMT 7,4 7,4 7,0 6,9 6,7 6,9 6,9 7,0 6,9 6,4

Prozentuale Veränderung des BIP umgerechnet auf das Preisniveau von 1980:

BIP 1,3 1,9 2,5 2,3 4,2 3,9 2,8 0,8 1,4 -1,5

Quelle: CEREQ 1995, 1996, OECD 1996
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Tabelle 5:

Prozentuale Teilnahme an der betrieblichen Fortbil-
dung nach Betriebsgröße und Veränderung des BIP in
Frankreich 1984 – 1993

Quelle: CEREQ 1995, 1996, OECD 1996

In Frankreich unterliegt der Umfang der
Teilnahme an der betrieblichen Fortbil-
dung nicht dem Einfluß konjunktureller
Schwankungen (siehe Tabelle 5). Die
Teilnahmequoten sind in sämtlichen
Betriebsgrößenkategorien stetig gestiegen,
am stärksten jedoch in den größten Un-
ternehmen, so daß die bestehende Dis-
krepanz zwischen den kleinsten und den
größten Betrieben noch weiter gewach-
sen ist. Die Fortbildungsanstrengungen
der französischen Arbeitgeber scheinen in
stärkerem Maße vom gesetzgeberischen
Vorgehen der Regierung abzuhängen als
vom Konjunkturzyklus.

Vergleichende Beobachtungen

Wie bereits erwähnt, sollte man beim Ver-
gleich von einzelstaatlichen Statistiken
Vorsicht walten lassen. Die Begriffs-
definitionen weichen in den verschiede-
nen Ländern voneinander ab, gleiches gilt
für die Erhebungsverfahren. Dennoch ist
es interessant, einen Blick auf die Auswir-
kungen der unterschiedlichen Vorgehens-
weisen der Staaten auf die langfristigen
Entwicklungen in Finnland und Frankreich

Jahre schwerere Zeiten anbrachen. Das
marktwirtschaftliche Modell fördert offen-
bar bei günstiger Wirtschaftslage eine un-
gleichmäßige Verteilung der Weiterbil-
dung, wirkt sich jedoch in einer Rezes-
sion genau entgegengesetzt aus.

Die durchschnittliche Dauer der durchlau-
fenen Schulung pro Fortbildungsteil-
nehmer ist keinen systematischen Schwan-
kungen unterworfen, obwohl im Laufe der
Jahre eine leicht rückläufige Tendenz fest-
zustellen ist. Die jährliche Schulungsdauer
betrug 1993 etwa 6 Schulungstage pro
Fortbildungsteilnehmer und 2,6 Tage pro
Beschäftigten. Erwartungsgemäß nahmen
höhere Angestellte häufiger und über län-
gere Zeiträume an Fortbildungsschulungen
teil als die niedriger eingestuften Arbeit-
nehmerkategorien.

Frankreich: Gesetzlich vorgeschriebe-
ner Mindestumfang

In Frankreich garantiert seit geraumer Zeit
das Gesetz zur beruflichen Weiterbildung
die Bereitstellung wachsender finanziel-
ler Mittel für diese Bildungsart, was sich
in einem stetigen Anstieg der Teilnahme-
quoten der Beschäftigten niederschlägt
(siehe Tabelle 4). Von 1978 bis 1986 lag
der gesetzlich vorgeschriebene Mindest-
satz bei 1,1 % der betrieblichen Brutto-
lohn- und Gehaltssumme; von 1987 bis
1991 betrug er 1,2 %, seit 1992 1,4 %, und
seit 1993 beläuft sich der Satz auf 1,5 %.
Tatsächlich lagen die finanziellen Aufwen-
dungen der Betriebe jedoch deutlich hö-
her als das gesetzlich vorgeschriebene
Minimum, in Großunternehmen sogar oft
doppelt bis dreimal so hoch. Angesichts
dieses Umstands kann die Notwendigkeit
des Systems der gesetzlichen Berufsbil-
dungsvorgaben und des damit verbunde-
nen Verwaltungsapparates durchaus in
Frage gestellt werden, wenn die tatsäch-
lichen Aufwendungen der Unternehmen
im Laufe der Jahre diese Vorgaben regel-
mäßig übertrafen.

Die französische Wirtschaft erlebte 1988
und 1989 einen kräftigen Aufschwung, auf
den zwischen 1990 und 1992 eine Kon-
junkturabschwächung folgte, die schließ-
lich 1993 in eine Rezession umschlug. Das
Bruttoinlandsprodukt ging 1993 um 1,5 %
zurück, und die Arbeitslosenquote stieg
von 8,9 % im Jahre 1990 auf 11,7 % im
Jahre 1993 (OECD 1996).

„Das marktwirtschaftliche
Modell fördert offenbar bei
günstiger Wirtschaftslage
eine ungleichmäßige Vertei-
lung der Weiterbildung,
wirkt sich jedoch in einer
Rezession genau entgegen-
gesetzt aus.“

„In Frankreich unterliegt
der Umfang der Teilnahme
an der betrieblichen Fort-
bildung nicht dem Einfluß
konjunktureller Schwan-
kungen […]“

„Die Fortbildungsanstren-
gungen der französischen
Arbeitgeber scheinen in
stärkerem Maße vom ge-
setzgeberischen Vorgehen
der Regierung abzuhängen
als vom Konjunkturzyklus.“
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ist langfristig ein leicht rückläufiger Trend
zu verzeichnen (siehe Tabelle 7). Sowohl
in Finnland als auch in Frankreich betrug
die durchschnittliche betriebliche Schu-
lungsdauer pro Fortbildungsteilnehmer ca.
6 Tage pro Jahr, und die durchschnittli-
che Schulungsdauer pro Beschäftigten lag
in Finnland bei 2,6 Tagen und in Frank-
reich bei 2,1 Tagen. Wie wir gesehen ha-
ben, vertei len sich diese Bildungs-
maßnahmen sehr ungleichmäßig auf hö-
her eingestufte und niedriger eingestufte
Arbeitnehmergruppen sowie auf große
und kleine Betriebe.

Wann ist ein Eingreifen des Staates
wünschenswert und notwendig?

Die Erfahrungen der vergangenen zehn
Jahre haben die Stärken und auch die
Beschränkungen des marktwirtschaftli-
chen Modells auf dem Gebiet der berufli-
chen Fortbildung aufgezeigt. Positive Ef-
fekte ergeben sich aus der dezentralen
Entscheidungsfindung und der Flexibili-
tät: Die Nutzer und Anbieter von Weiter-
bildungsleistungen treffen ohne verzö-
gernde Verwaltungsprozeduren aufeinan-
der; es werden keine öffentlichen Gelder
beansprucht; die Ausschreibung von Auf-
trägen und der Wettbewerb tragen zu ei-
nem effizienten Mitteleinsatz bei; und
aufgrund des Preismechanismus treffen
die Nutzer ihre Entscheidungen selekti-
ver und umsichtiger. Die Erfahrungen
haben jedoch auch die Grenzen des Mo-
dells vor Augen geführt, so z.B. eine un-
gleichmäßigere Verteilung der Weiterbil-
dung; die „Minimalisierung“ der Bildungs-
anstrengungen; sowie die Konzentration
auf das Erlernen von Fertigkeiten anstatt
auf die Aneignung neuer gedanklicher
Modelle. Aufgrund der Flexibilität und
Dynamik des Marktes ist es den Nutzern
nahezu unmöglich, zuverlässige und ver-
gleichbare Informationen über das Ange-
bot und die Qualität der angebotenen
Leistungen zu erhalten. Die Nutzer sind
oft beeindruckenden Werbefeldzügen
ausgesetzt, im Rahmen derer unrealisti-
sche Versprechungen gemacht werden.

Sollte der Staat in diesem Bereich eingrei-
fen, und wenn ja, wie? Die französische
Politik der Nachfrageregulierung durch
Festlegung von Mindestanforderungen hat
zur Entstehung eines stabilen Weiter-
bildungsmarktes geführt. Jedoch legt der
Umstand, daß die Unternehmen die ge-

zu werfen, z.B. im Hinblick auf die durch-
schnittlichen Teilnahmequoten in den bei-
den Ländern (siehe Tabelle 6). Beide Staa-
ten erlebten im Laufe des Beobachtungs-
zeitraums konjunkturelle Schwankungen,
doch nur in Finnland wirkten sich diese
Fluktuationen nachhaltig auf den Umfang
der betrieblichen Fortbildungsmaßnahmen
aus. Dies ist eine Folge der Politik der fin-
nischen Regierung, die die Steuerung von
Angebot und Nachfrage im Bereich der
betrieblichen Fortbildung den Kräften des
Marktes überlassen hat. Ähnliche Wirkun-
gen sind im Vereinigten Königreich zu
beobachten, wo sich das negative Wachs-
tum des Bruttoinlandsprodukts in den Jah-
ren 1991 und 1992 in einem Rückgang der
Teilnahme an betrieblichen Aus- und Wei-
terbildungsmaßnahmen niederschlug
(Hillage 1996). In Frankreich dagegen hat
der Staat den Weiterbildungsmarkt durch
die Einführung von Mindestanforderungen
für den Umfang der Berufsbildungs-
maßnahmen reguliert. Diese aktive Politik
dürfte für die Stabilität ausschlaggebend
gewesen sein.

Die durchschnittliche Schulungsdauer pro
Fortbildungsteilnehmer fällt in Finnland
und Frankreich erstaunlich ähnlich aus,
ungeachtet der unterschiedlichen staatli-
chen Vorgehensweisen. In beiden Ländern

Tabelle 6:

Prozentuale Teilnahme der Arbeitnehmer an der be-
trieblichen Fortbildung in Finnland und Frankreich
von 1984 bis 1993 ( %)

Quelle: Finnisches Statistisches Zentralamt 1995, CEREQ 1995, 1996.
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setzlich vorgeschriebenen Normen im
Laufe der Jahre regelmäßig übertroffen
haben, die Frage nahe, ob eine solche
Regulierung und die damit verbundene
administrative Kontrolle überhaupt erfor-
derlich sind. Die Strategie der französi-
schen Regierung hat sich hingegen im
Hinblick auf eine ihrer Hauptzielset-
zungen als nicht sehr effektiv erwiesen,
welche laut Jacques Delors (zitiert nach
Germe und Pottier (1996)) darin bestand,
daß alle Menschen durch das Gesetz von
1971 in die Lage versetzt werden sollten,
die vorhersehbaren und unvorhersehba-
ren Veränderungen in ihrem Erwerbsle-
ben zu bewältigen und am Kampf um die
Chancengleichheit teilzuhaben. Die Fort-
bildungschancen hängen jedoch heute in
zunehmendem Maße von der Betriebsgrö-
ße ab, in Frankreich ebenso wie in ande-
ren Ländern.

Die Erfahrungen aus Finnland zeigen, daß
ohne ein Eingreifen des Staates der Um-
fang der betrieblichen Weiterbildung eng
mit dem wirtschaftlichen Erfolg der Un-
ternehmen korreliert. In Zeiten der Re-
zession sind die Betriebe zu Einsparun-
gen gezwungen und setzen den Rotstift
oft bei der Geschäftsentwicklungstätigkeit
an, etwa bei der Produktentwicklung,
beim Marketing und bei den Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen. Wie aus den
finnischen Statistiken hervorgeht, ging der
Umfang der Fortbildungsmaßnahmen für
höhere Angestellte merklich zurück, wäh-
rend der Aus- und Weiterbildungsumfang
bei Arbeitern auch in konjunkturell
schwachen Zeiten stabil blieb. Dieses Phä-
nomen hängt offensichtlich mit der Art der
Schulungen zusammen, die verschiedenen
Arbeitnehmergruppen angeboten werden.
Mitarbeiter in höher eingestuften Berufen
haben einen besseren Zugang zur Auf-
stiegsfortbildung und zu Weiterbildungs-
maßnahmen, die sonstigen, nicht auf-
gabenspezifischen Entwicklungszwecken
dienen, während die Aus- und Weiterbil-
dung der niedriger eingestuften Arbeit-
nehmergruppen eher auf kurzfristige,
beschäftigungsspezifische Ziele ausgerich-
tet ist (Hillage 1996). Die Statistiken deu-
ten darauf hin, daß die Arbeitgeber die
hochgradig produktivitätsbezogenen
Schulungen der Arbeiter oft auch in wirt-
schaftlich schweren Zeiten beibehalten,
während sie sehr viel eher bereit sind,
entwicklungsorientierte Fortbildungs-
maßnahmen einzuschränken.

Dieses Verhalten läßt sich auf verschie-
dene Weisen erklären. Aus der Sicht der
Arbeitgeber können Aus- oder Weiterbil-
dungsmaßnahmen unterschiedlichen
Zwecken dienen. Eine Schulung kann auf
die derzeitigen Arbeitsaufgaben des jewei-
ligen Arbeitnehmers ausgerichtet sein, um
dessen Leistungsqualität und Produktivi-
tät in seiner gegenwärtigen Tätigkeit zu
steigern. Eine Schulung kann jedoch auch
eine Zukunftsinvestition darstellen und
zur Schaffung von Personalkapazitäten für
künftige Anforderungen dienen. Das
Spektrum der Aus- und Weiterbildung
reicht von konkret auf derzeitige Tätig-
keiten bezogenen Schulungen bis hin zu
allgemeinen Bildungsmaßnahmen, in de-
ren Rahmen neue gedankliche Modelle
und wissenschaftliche Erkenntnisse ver-
mittelt werden. Der Nutzen der beschäfti-
gungsspezifischen Schulungen tritt durch
eine steil ansteigende Lernkurve rasch zu-
tage, während sich Investitionen in die
Aneignung von allgemeineren Kompeten-
zen vielleicht innerhalb eines angemes-
senen Zeitraums amortisieren, vielleicht
aber auch nicht. Es besteht ein gewisses
Investitionsrisiko, das an die Spezifität und
den Zeitfaktor der beruflichen Aus- und
Weiterbildung gekoppelt ist.

Ein weiterer Aspekt ist die Übertragbar-
keit der berufsbezogenen Bildungs-

Tabelle 7:

Schulungstage pro Fortbildungsteilnehmer
in Finnland und Frankreich 1984 – 1993

Quelle: Finnisches Statistisches Zentralamt 1995, CEREQ 1995, 1996
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maßnahmen. Je spezifischer die Schulung,
desto geringer der Lerntransfer, d.h. de-
sto weniger Nutzen bringt die durchlau-
fene Schulung außerhalb des jeweiligen
Lernumfelds. Entsprechendes gilt für den
umgekehrten Fall: Je allgemeiner die Aus-
oder Weiterbildungsmaßnahmen und die
erworbenen kognitiven Strukturen, desto
umfangreicher werden die Einsatzmög-
lichkeiten außerhalb des ursprünglichen
Lernkontextes. Allgemeine Prinzipien las-
sen sich von einem Arbeitsumfeld in an-
dere übertragen. Das größte Anwendungs-
spektrum haben neue gedankliche Model-
le und Theorien, die Erscheinungen der
Umwelt erklären. Diese bilden auch we-
sentliche Komponenten von Innovations-
und Entwicklungsprozessen. Der Erlernen
solcher Konzepte ist für das Unternehmen
wie auch für die Gesamtwirtschaft wich-
tig, doch es erhöht ebenso den Marktwert
des Schulungsabsolventen auf dem Ar-
beitsmarkt. Daher besteht ein gewisses
Risiko, daß der Arbeitgeber den bei ihm
ausgebildeten Mitarbeiter aufgrund des
Phänomens der Abwerbung (Auer 1994)
an einen anderen Arbeitgeber verliert (sie-
he Tabelle 8).

Dieses Modell kann als Argument für die
Konzentration der staatlichen Förderung
im Bereich der beruflichen Weiterbildung

herangezogen werden. Es besteht keiner-
lei Notwendigkeit für staatliche Eingrif-
fe und Unterstützungsmaßnahmen auf
dem Gebiet der aufgabenspezifischen
Aus- und Weiterbildung, die eine unmit-
telbare Produktivitäts- und Rentabilitäts-
steigerung bewirkt. Für die Arbeitgeber
ist damit kein nennenswertes Risiko ver-
bunden, und deshalb sollten sie die vol-
len Kosten dafür tragen. Eine marktwirt-
schaftliche Lenkung ist hier angebracht.
Jedoch kann eine staatliche Förderung
für Aus- und Weiterbildungsprogramme
erforderlich sein, die auf die Entwicklung
von neuen Berufen und Fähigkeiten zur
komplexen Problemlösung und Innova-
tion abzielen. Solche Kompetenzen las-
sen sich nicht im Laufe von kurzen zwei-
bis dreitägigen Lehrgängen heranbilden.
S ie er fordern vie lmehr intensivere
Ausbildungs- und Lernprozesse. Derar-
tige Schulungen werden meist teuer und
lassen sich nur schwer, oft überhaupt
nicht unter marktwirtschaftlichen Bedin-
gungen anbieten, so daß sie nur mit Hil-
fe von staatlicher Unterstützung durch-
geführt werden können. Eine staatliche
Förderung solcher Bildungsgänge läßt
sich ebenso rechtfertigen wie staatliche
Unterstützungsmaßnahmen für Produkt-
entwicklungsprojekte. Wie lassen sich
nun solche Berufsbildungsmaßnahmen
charakterisieren?

Die Schulung von Fähigkeiten zur
komplexen Problemlösung und Inno-
vation

Kompetenzen, die zur Förderung von
Wandel und Innovation benötigt werden,
unterscheiden sich qualitativ von denje-
nigen, die eine Erhöhung der Produktivi-
tät und Leistungsfähigkeit in der gegen-
wärtigen Tätigkeit bezwecken (Venna
1992). Eine Produktivitätssteigerung wird
durch das schnellere Erlernen von opera-
tiven Kompetenzen erzielt, durch einen
steileren Anstieg der Lernkurve in bezug
auf die Handlungsabläufe, die für die
Ausführung der anfallenden Arbeitsauf-
gaben erforderlich sind. Die kompetente
Beherrschung der jeweiligen beruflichen
Tätigkeit ist an der reibungslosen und ziel-
strebigen Durchführung der notwendigen
Handlungen zu erkennen, aus der ein
brauchbares Ergebnis hervorgeht, das an
jemanden, der es benötigt, weitergegeben
werden kann. Operative Kompetenzen
können am Arbeitsplatz unter Anleitung

„Es besteht keinerlei Not-
wendigkeit für staatliche
Eingriffe und Unterstüt-
zungsmaßnahmen auf dem
Gebiet der aufgabenspe-
zifischen Aus- und Weiter-
bildung, die eine unmittel-
bare Produktivitäts- und
Rentabilitätssteigerung be-
wirkt. Für die Arbeitgeber
ist damit kein nennenswer-
tes Risiko verbunden, und
deshalb sollten sie die vol-
len Kosten dafür tragen.
Eine marktwirtschaftliche
Lenkung ist hier ange-
bracht. Jedoch kann eine
staatliche Förderung für
Aus- und Weiterbildungs-
programme erforderlich
sein, die auf die Entwick-
lung von neuen Berufen und
Fähigkeiten zur komplexen
Problemlösung und Innova-
tion abzielen.“

Abbildung 8:

Verhältnis zwischen dem Risikofaktor und dem Zeit-
faktor in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung und
die vorgeschlagene Anwendung des staatlichen
Förderungsmodells und des marktwirtschaftlichen Mo-
dells

+ Allgemeine Aus-/Weiterbildung
Hohe Übertragbarkeit 

Aufgabenspezifische Schulung

Anwendung des Gelernten

-

+ -

Regulierung durch den Markt

Staatliche Förderung

(Anwendungsverzögerung)
(Anwendungsverzögerung)

Risikofaktor
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Für die Lösung komplexer Probleme müs-
sen Kompetenzen über die Ebene des eige-
nen Berufs auf ein interdisziplinäres Ni-
veau gehoben werden, damit die komple-
xen Wechselbeziehungen des jeweiligen
Sachgebiets erfaßt werden. Viele Proble-
me der Gegenwart, wie etwa die Leitung
großer Organisationen, der Umweltschutz
und die Abfallentsorgung, die Krise der
städtischen Ballungszentren, die Sozialfür-
sorge für eine alternde Bevölkerung oder
die Energieversorgung sind zu vielschich-
tig, als daß sie allein aus technischem,
wirtschaftlichem oder sozialem Blickwin-
kel gelöst werden könnten. Zur Ermittlung
von nachhaltigen, wirtschaftlich und ge-
sellschaftlich tragbaren Lösungen müssen
verschiedene berufliche Herangehens-
weisen miteinander verbunden werden.
Hier ist Zusammenarbeit gefragt, und da-
mit die verschiedenen Fachleute mitein-
ander kooperieren können, benötigen sie
eine gemeinsame Wissensgrundlage. Wie
eine solche gemeinsame Orientierung am
besten entwickelt werden kann, ist nach
wie vor eine offene Frage, doch dürften
derartige Maßnahmen höchstwahrschein-
lich nur mit Hilfe eine staatlichen Förde-
rung durchgeführt werden können.

Zusammenfassend wird vorgeschlagen,
daß die staatliche Förderung dazu einge-
setzt werden sollte, Kompetenzen von der
aufgabenspezifischen Ebene auf das Ni-
veau der innovativen Entwicklung von
beruflichem Wissen und beruflicher Pra-
xis zu heben und von dort aus zu einem
umfassenderen Verständnis der komple-
xen Wechselbeziehungen des jeweiligen
Arbeitsgebiets weiterzuentwickeln (siehe
Tabelle 9).

und durch Erfahrung erworben werden.
Einige dieser Kompetenzen, wie z.B. EDV-
Kenntnisse, Fremdsprachen und rechne-
rische Fertigkeiten, sind nicht örtlich ge-
bunden. Diese können ebenso gut außer-
halb des Betriebs erlernt werden und sind
in hohem Maße von einem Arbeitsplatz
auf einen anderen übertragbar.

Zu Entwicklungszwecken muß die beruf-
liche Kompetenz über das aufgaben-
spezifische Niveau hinausgehen. Selbst
kleinere Verfahrens- oder Produktinnova-
tionen erfordern die erfolgreiche Verknüp-
fung zweier Elemente: eines eingehenden
Problemverständnisses; sowie des Wis-
sens, daß die zur Lösung des Problems
erforderlichen Informationen vorhanden
sind. Solche Informationen können in ei-
ner gängigen Praxis bestehen, die auf das
vorliegende Problem auf kreative Weise
angewandt wird. Ebenso kann es sich um
das Wissen um neue wissenschaftliche
Erkenntnisse handeln, die neue Entwick-
lungsmöglichkeiten eröffnen. In beiden
Fällen sind die neuen Informationen theo-
retischer Natur und setzen das Erlernen
neuer gedanklicher Konzepte voraus. Eine
Aneignung solcher neuer Konzepte kann
auf verschiedene Art erfolgen, u.a. im
Rahmen von betrieblichen Fortbildungs-
schulungen. Allerdings läßt sich diesbe-
züglich anführen, daß die notwendige
Aktualisierung von Berufswissen in den
meisten Berufsgruppen nur kümmerlich
ausgebildet ist. Eine regelmäßige Fortbil-
dung dieser Art findet in ausreichendem
Umfang nur in den medizinischen Beru-
fen statt. Diese wird teils durch staatliche
Förderung, teils durch private Spender
und Arbeitgeber ermöglicht.
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Tabelle 9:

Ausrichtung der Kompetenzentwicklung

Kompetenz in 
einem Sachgebiet

Berufskompetenz

Aufgaben-
spezifische 
Kompetenz

Operative 
Kenntnisse 

und Fertigkeiten

Aktuelles 
Berufswissen 

Interdisziplinäre 
Kenntnis eines 

Sachgebiets

Komplexe 
Problemlösung in 
Zusammenarbeit 

Entwicklung der 
beruflichen Praxis

Effiziente Bewältigung 
der derzeitigen 

Aufgaben
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Finanzierungsalterna-
tiven für die Berufs-
bildung am Beispiel der
aufstrebenden Länder
Lateinamerikas
Einleitung

Vor etwa zehn Jahren haben die aufstre-
benden Länder Lateinamerikas umfassen-
de Wirtschafts- und Steuerreformen auf
den Weg gebracht, mit denen die Infla-
tion eingedämmt, die Staatsverschuldung
gesenkt, die Wirtschaft nach außen ge-
öffnet und die Investitionstätigkeit ange-
kurbelt werden konnten. Wie in Europa
führten diese Reformen mit marktwirt-
schaftlicher Ausrichtung zu einer tiefgrei-
fenden Veränderung des Arbeitsmarktes
sowie zu einer Umverteilung der Arbeits-
kräfte und Arbeitsplätze.

Es hatte sich gezeigt, daß die Berufs-
bildungprogramme, bei denen der öffent-
liche Sektor lange Zeit eine dominieren-
de Stellung einnahm, ungeeignet waren
und mit der schnellen Weiterentwicklung
des Wissens und der neuen Erfordernisse
des Arbeitsmarktes nicht Schritt halten
konnten. Zu diesem Mangel an Flexibili-
tät und Innovation kam hinzu, daß die
Privatwirtschaft nur wenig in die Ausbil-
dung investierte. Der Berufsbildungs-
aufwand wurde traditionell mit Haushalts-
mitteln des Staates und einem Pflicht-
beitrag der Arbeitgeber finanziert. Gegen
diesen Pflichtbeitrag wird heute einge-
wandt, er beeinträchtige ein reibungslo-
ses Funktionieren des Ausbildungs-
marktes.

Vor diesem Hintergrund unterzogen Ar-
gentinien, Brasilien, Chile und Mexiko
ihre Bildungs- und Berufsbildungssysteme
ehrgeizigen Reformen, mit denen insbe-
sondere die Art der Finanzierung der Be-
rufsbildung und noch mehr die Rolle des
Staates auf dem Arbeitsmarkt geändert

David
Atchoarena

Planungsexperte des
Internationalen In-

stituts für Er-
ziehungsplanung
(IIPE), UNESCO,

Paris.

Trotz der recht unterschied-
lichen Ansätze in Latein-
amerika wird die Ausbil-
dung überall in zunehmen-
dem Maße als Handelsware
betrachtet, auf die die klas-
sischen Handelstheorien
angewandt werden. Daher
ist die Ausbildung immer
stärker dem Wettbewerb
unterworfen. Demzufolge
liegen die Voraussetzungen
für die Entstehung eines
Ausbildungsmarkts vor.
Dies schließt indes eine Fi-
nanzierung durch die öf-
fentliche Hand nicht aus.

wurden. Gleichwohl spielt der Staat selbst
in Chile, dem Land, das sich am stärksten
auf ein liberales Wirtschaftssystem ver-
pflichtet hat, nach wie vor eine grundle-
gende Rolle bei der Finanzierung und
besonders bei der Festlegung von institu-
tionellen Rahmenbestimmungen, welche
die Entstehung eines Ausbildungsmarktes
fördern sollen, auf dem private Akteure
die stärkste Rolle spielen.

Angesichts gleichartiger Sachzwänge und
vergleichbarer Ziele haben die vier gro-
ßen lateinamerikanischen Länder ver-
schiedene Ansätze gewählt, welche die
Bandbreite der Instrumente deutlich auf-
zeigen, mit denen die Finanzierung der
Berufsbildung reformiert werden kann.
Brasilien scheint sich mit seinem Modell,
an dem sich dann ganz Lateinamerika
orientierte, für eine schrittweise Verände-
rung entschieden zu haben, die darin
besteht, den Pflichtbeitrag der Arbeitge-
ber durch einen vertraglichen Ansatz zu
ergänzen. Argentinien und Chile haben
einen radikaleren Weg eingeschlagen, der
zur Entstehung eines echten Ausbildungs-
marktes führen soll. Zu diesem Zweck
wird die Finanzierung durch die öffentli-
che Hand mit einer Rückzugspolitik des
Staates verbunden, die auf Dezentralisie-
rung und Privatisierung des Angebots
gründet. In Mexiko erfolgt die Moderni-
sierung des Berufsbildungsapparats und
des Arbeitsmarkts durch eine Umgestal-
tung des Zertifizierungssystems gemäß
einem kompetenzbezogenen Modell. In
diesem Rahmen wird die Frage der Finan-
zierung in den Hintergrund gedrängt, weil
es vorrangig um die Schaffung der Vor-
aussetzungen für die Transparenz des
Arbeitsmarktes geht, die erforderlich ist,
damit sowohl Einzelpersonen als auch Un-
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ternehmen bereit sind, in die Berufsbil-
dung zu investieren.

Bei der Festlegung der verschiedenen
Regelungen, mit denen mehr Flexibilität
eingeführt und den Arbeitgebern ein stär-
keres Gewicht verliehen werden soll,
wurden die derzeit geführten Debatten
über die Reform der Berufsbildungs-
finanzierung in Europa berücksichtigt.
Einige der bereits erprobten Lösungsan-
sätze ähneln den Maßnahmen, die in ei-
nigen europäischen Ländern umgesetzt
wurden, bzw. lehnen sich an diese an.

Ausweg aus der Krise
und neu Konfiguration
der Beschäftigung
und der Einkommen

Konvergierende, aber zeitlich versetz-
te Entwicklungen

Argentinien, Brasilien, Chile und Mexiko
sind die vier Länder mit den stärksten
Volkswirtschaften in Lateinamerika. Das

Wachstum, das sie in den 30er Jahren
verzeichneten, beruhte auf einer internen
Dynamik der Importsubstitution, durch
die eine echte industrielle Infrastruktur
entstand. Seit den 60er Jahren entwickel-
ten sich jedoch einige Ungleichgewichts-
faktoren, zu denen insbesondere der An-
stieg der Arbeitslosigkeit und die nur lang-
samen Fortschritte im Bildungsbereich
zählen. In den 70er Jahren gerieten die
Volkswirtschaften Lateinamerikas durch
eine massive Inanspruchnahme von aus-
ländischem Kapital in eine Schulden-
spirale. Dieser Trend wurde durch die ga-
loppierende Inflation, die stagnierende,
ja sogar rückläufige Produktion und Be-
schäftigung sowie einen starken Kaufkraft-
verlust der Bevölkerung noch verstärkt.

Am Ende der 80er Jahre folgten alle la-
teinamerikanischen Länder dem Beispiel
Chiles und verwarfen das Entwicklungs-
modell, das auf staatlicher Intervention
und staatlichem Protektionismus beruh-
te. Die Haushaltssanierung bildete den
Schwerpunkt der Stabilisierungsmaßnah-
men und zwang zu starken Einsparungen
bei der Finanzierung allgemeiner und

Tabelle 1

Entwicklungsindikatoren (Argentinien, Brasilien, Chile, Mexiko)

Land Bevölkerung Jährliches BSP je Analphabeten- Schul- Anteil des
1995 Durchschnitts- Einwohner rate bei besuchs- BSP, der

(in Millonen) wachstum 1995 Erwachsenen quote für das
( %) ($) 1995 1995 ( %) staatliche

( %) Schulwesen
aufgewendet

wird 1995 ( %)

1980- 1990- Primarstufe Sekundarstufe
1990 1995 (Nettoquote) (Bruttoquote)

Argentinien 34,7 - 0,3 5,7 8.030 3,8 113      77 4,5
(Griechenland: 8.210) (brutto)      

Brasilien 159,2 2,7 2,7 3.640 16,7 90      45 N.D.
(Tschechien: 3.870)

Chile 14,2 4,1 7,3 4.160 4,8 86      69 2,9
(Ungarn: 4.120)

Mexiko 91,8 1,0 1,1 3.250 11,4 100      58 5,3
(Kroatien: 3.250)

Quellen: Weltbank, Weltentwicklungsbericht, 1997. UNESCO, Weltbildungsbericht, 1998. k.A.: keine Angaben.
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beruflicher Bildung. Gleichzeitig wurde
eine Reihe von Maßnahmen zur Ankur-
belung der Wirtschaft und zur Beschleu-
nigung des Wachstums ergriffen. Dem Bei-
spiel der ostasiatischen Länder folgend
sollte dazu insbesondere die Wettbe-
werbsfähigkeit bei den Exporten gestärkt
werden.

Die insgesamt positiven Auswirkungen
der Reform auf die Wirtschaft werden
durch die Wiederbelebung des Wachs-
tums, den deutlichen Rückgang der Infla-
tion und die Haushaltssanierung belegt.
Zwischen den Ländern bestehen jedoch
nach wie vor große Unterschiede, sowohl
im Hinblick auf die Wirtschaft als auch
bei den Humanressourcen (siehe Tabelle
1). Seit dem Jahre 1980 hat sich das Pro-
Kopf-Einkommen in Brasilien und Mexi-
ko nur leicht erhöht, während es in Ar-
gentinien und besonders in Chile, wo die
Reformen bereits in den 70er Jahren ein-
geführt wurden, stark zugenommen hat.
Das mit dem BSP je Einwohner gemesse-
ne Vermögen weist deutliche Unterschie-
de auf. Während für Argentinien im Jahre
1995 gemäß diesem Indikator ein ähnli-
cher Wert wie für Griechenland zu ver-
zeichnen war, waren die drei anderen
Länder eher mit einigen Volkswirtschaf-
ten Osteuropas zu vergleichen (siehe Ta-
belle 1). Zu diesen Unterschieden kommt
noch der ungleiche Verlauf der Ent-
wicklung hinzu: So haben Chile und Me-
xiko ihre Wirtschaftsstabilisierung zehn
Jahre vor Argentinien und Brasilien er-
reicht, die zwischen 1990 und 1994 noch
unter enorm hohen Inflationsraten litten.
Dank seiner Entwicklungsdynamik hat
Chile heute wohl die größten Fortschritte

auf dem Weg zur Modernisierung und
Wirtschaftsentwicklung erzielt.

Die Auswirkungen der Anpassung auf
die Beschäftigung und die Einkommen

Die Maßnahmen zur Stabilisierung und
strukturellen Anpassung führten überall
zu einer Neuordnung des Arbeitsmarkts.
Obwohl eine Anpassung an die jeweili-
gen Umstände erfolgte, ging die Wirt-
schaftsreform in den vier Ländern mit ei-
nem Rückzug des Staates aus der Wirt-
schaftstätigkeit und einer Umstrukturie-
rung des öffentlichen Sektors einher. Die-
se beiden Maßnahmen führten zu einem
Beschäftigungsrückgang in der Pro-
duktionswirtschaft und in dem häufig als
aufgebläht bezeichneten öffentlichen Sek-
tor (Salama 1995a). In den traditionellen,
veralteten Industriezweigen kam es zu
Massenentlassungen. Trotzdem hatten die-
se Maßnahmen je nach Land unterschied-
lich starke Auswirkungen auf die Arbeits-
losigkeit: So lag die Arbeitslosenquote in
Argentinien zum Beispiel deutlich über
der in den anderen Ländern (siehe Ta-
belle 2).

Insbesondere wegen der Währungs-
aufwertung sind die Lohnkosten heute im
Vergleich zu den Lohnkosten in einigen
asiatischen Ländern weniger wettbewerbs-
fähig. Setzt sich dieser Trend fort, besteht
die Gefahr, daß arbeitsintensive Tätigkei-
ten eingestellt werden müssen. Es ist folg-
lich möglich, daß bestimmte Sektoren
verstärkt auf Spitzentechnologien setzen,
die höhere Flexibilität und Qualifikatio-
nen erfordern (Weinberg, in Caillods &
Mosqueda, 1998).

Die Wettbewerbsfähigkeit ist in engem
Zusammenhang mit dem regionalen
Integrationsprozeß zu sehen, der Anfang
der 90er Jahre in Gang gesetzt wurde.
Mexiko hat sich durch den Beitritt zur
NAFTA (Nordamerikanisches Freihandels-
abkommen) von der lateinamerikanischen
Dynamik abgekoppelt, die Argentinien,
Brasilien und Chile - sowie Paraguay und
Uruguay - innerhalb des MERCOSUR
(Mercado Común del Sur) belebt. Zur Fort-
setzung einer Strategie der Öffnung nach
außen bedarf es, unabhängig von der Per-
spektive, in der sie umgesetzt wird, gleich-
wohl einer Verbesserung der Arbeitspro-
duktivität und folglich auch höherer Qua-
lifikationen der Arbeitnehmer (Hausman,

Tabelle 2

Entwicklung der Arbeitslosenquote in Argentinien,
Brasilien, Chile, Mexiko 1980, 1985 und 1994-1995 ( %)

Land 1980 1985 1990 1994-95

Argentinien 2,3 5,3 7,5 18,6
Brasilien 6,3 5,3 4,3 4,7
Chile 11,8 17,2 6,5 5,6
Mexiko 4,5 4,8 2,7 6,4

Quellen: Wirtschaftsausschuß für Lateinamerika und die Karibik, Balance Preliminar de la Economía
de América Latina y el Caribe 1995 (Santiago, Dezember 1995) und Jahrbuch der Arbeitsstatistiken
(Genf, Internationales Arbeitsamt, verschiedene Nummern)
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Reisen, 1996). Die Entwicklung des Werts
der Produktion pro aktivem Beschäftig-
ten zeigt nämlich eher, daß die Arbeits-
produktivität deutlich unter der Produk-
tivität einer aufstrebenden Volkswirtschaft
in Asien, wie zum Beispiel Taiwan, lie-
gen wird, wenn es nicht gelingt, wieder
das Niveau vor der Krise der 80er Jahre
zu erreichen, wobei Chile es sogar noch
übertreffen muß (siehe Tabelle 3).

Neben der notwendigen Modernisierung
des Produktionsapparates sind die aufstre-
benden Volkswirtschaften mit der anhal-
tenden Armut konfrontiert. Die Auswir-
kungen der Krise und die Erhöhung der
Lebenshaltungskosten haben die ver-
wundbarsten Haushalte in vielerlei Hin-
sicht in Mitleidenschaft gezogen (Salama
1995 b). Wahrscheinlich kann die Armut
durch die Überwachung der Inflation und
die Wiederbelebung des Wachstums ein-
gedämmt werden. In dieser Hinsicht sind
die Entwicklungen je nach Land und Zeit-
raum unterschiedlich. Durch die Rezes-
sion, die Argentinien und Mexiko im Jah-
re 1994 heimsuchte, ist die Zahl der Fami-
lien, die unterhalb der Armutsschwelle le-
ben, in den letzten Jahren weiter gestie-
gen. Umgekehrt haben die kürzlich ein-
getretene Verlangsamung der Inflations-
entwicklung in Brasilien und das Wachs-
tum in Chile in den Jahren 1995 und 1996
zur Eindämmung der Armut beigetragen.

Wegen der durch die Anpassung erforder-
lichen Sparpolitik und der auf die Seg-
mentierung des Arbeitsmarkts folgenden
schwerwiegenden Auswirkungen wurde
seit dem Ende der 80er Jahre von den
Berufsbildungssystemen eine starke An-
passungsfähigkeit verlangt. In einer 1991
vom Regionalbüro der IAO (CINTERFOR)
veröffentlichten Studie werden die An-
strengungen zur Erzielung der notwendi-
gen Erneuerung und die hier von den
verschiedenen Ländern der Region ver-
zeichneten Fortschritte eingehend unter-
sucht (CINTERFOR, 1991). In diesem Be-
richt wird insbesondere die bedeutende
Rolle der Berufsbildung in den neuen
Bereichen unterstrichen, zu denen die
Umschulung von aktiven Beschäftigten,
die der Anpassung zum Opfer gefallen
sind, die Einführung neuer Technologien,
die berufliche Eingliederung benachteilig-
ter Jugendlicher, die Beteiligung der Frau-
en am Erwerbsleben und die Konsolidie-
rung der produktiven Segmente der

Schattenwirtschaft zählen. Parallel dazu
wurden die Finanzierungsquellen für die
Berufsbildung durch Kofinanzierungs-
abkommen mit den Unternehmen oder
Branchen, die Beteiligung der Gebietskör-
perschaften und die Einführung von
Kostendeckungsmechanismen diversifi-
ziert (Ducci, 1991).

Die Jahre der Krise und des anschließen-
den Aufschwungs haben auch die Struk-
tur des Berufsbildungsangebots stark be-
einflußt. Hatten der öffentliche Sektor
oder die Arbeitgeber (in Brasilien) in den
70er Jahren fast eine Monopolstellung
inne, so ist heute eine echte Explosion
des Berufsbildungsangebots festzustellen
(CINTERFOR in Caillods & Gallart, 1998).
Diese Entwicklung ist das Ergebnis der
Kombination verschiedener Faktoren, zu
denen insbesondere die aktiven beschäf-
tigungspolitischen Maßnahmen des Ar-
beitsministeriums, die von den Sozialpart-
nern aufgelegten Programme, die Ausbil-
dung im Betrieb und der Anstieg der Zahl
privater Ausbildungseinrichtungen gehö-
ren. Die neue Angebotsstruktur hat na-
türlich auch Auswirkungen auf die Frage
der Finanzierung.

Grob gesagt, ging es anfänglich um die
Schaffung eines Ausbildungsapparats zur
Förderung der Industrialisierung. Im Hin-
blick auf die Finanzierung schien die Ein-

Tabelle 3

BIP pro aktivem Beschäftigten in internationalen
Dollar* 1990 (Vereinigte Staaten = 100)

Land 1950 1973 1992

Argentinien  53  53  47
Brasilien  21  29  27
Chile 44  43  49
Mexiko  28  39  37

Spanien  23 58  83
Ungarn 22  29  27
Taiwan 11  26  60

Vereinigte Staaten 100 100 100

* Internationale Dollar sind ein vom IWF entwickeltes Bewertungsschema, das auf der Wechselkurs-
umrechnung basiert und mit dessen Hilfe nationale Daten in regionalen und globalen Gesamtüber-
sichten über Leistungssteigerungen zusammengefaßt werden können. Die nationalen Währungen werden
anhand von Kaufkraftparitäten umgerechnet.
Quelle: Maddison, Die Weltwirtschaft 1820-1992, OECD 1995
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führung einer besonderen Steuer, die auf
die Bruttolohn- und Gehaltssumme erho-
ben wurde, der richtige Weg zur Errei-
chung dieses ursprünglichen Ziels zu sein.
Ein zweites Anliegen war die Ermutigung
zur Ausbildung im Betrieb. Die als Ergän-
zung zur gesetzlichen Verpflichtung ein-
geführten Regelungen über den Steuer-
abzug oder die Steuererstattung entspra-
chen dem Willen, zur Entwicklung von
Fähigkeiten auf das Verhalten der Arbeit-
geber zu setzen. Mit der Einrichtung ei-
nes Ausbildungsmarktes wird das Problem
der Finanzierung heute erneut aufgewor-
fen. Die Mittelverwendung wird nunmehr
zu einem Antrieb für die Dynamik der
Expansion, der Diversifizierung und der
Verbesserung eines Angebots von - im-
mer häufiger privaten - Anbietern, die
miteinander im Wettbewerb stehen.

Brasilien: von der gesetz-
lichen Verpflichtung zum
Vertrag

In Brasilien sind die Arbeitgeber gesetz-
lich verpflichtet, zur Finanzierung der
beruflichen Erstausbildung und Weiterbil-
dung beizutragen. Diese Bestimmung war

zum Zeitpunkt ihrer Einführung vor mehr
als fünfzig Jahren vollkommen neu und
führte zur Entstehung eines Berufsbil-
dungsapparates, der vom Arbeitgeberver-
band kontrolliert wird und fast eine Mo-
nopolstellung innehat. Das System wird,
insbesondere im Hinblick auf die damit
verbundene Begünstigung der Großunter-
nehmen, zunehmend kritisiert, obwohl
außer Frage steht, daß es zur Weiterent-
wicklung der beruflichen Bildung beige-
tragen hat. Des weiteren besteht die Be-
fürchtung, daß die dominierende Stellung
des Berufsbildungsapparats der Großun-
ternehmen mit dem Gemeinwohl unver-
einbar ist. Die Kritik hat bisher noch zu
keiner umfassenden Neugestaltung des
Systems, sondern nur zu einer Abände-
rung von diesem geführt. Der Pflicht-
beitrag der Arbeitgeber zur Finanzierung
der Ausbildung wurde mittlerweile durch
eine vertragliche Vereinbarung ergänzt,
auf deren Grundlage der Arbeitgeber von
der Zahlung des Pflichtbeitrags befreit
werden kann, wenn sich das Unterneh-
men verpflichtet, die Ausbildung im Rah-
men einer Vereinbarung mit der Aus-
bildungseinrichtung durchzuführen.

Das Berufsbildungssystem in Brasilien
wird von vier großen, nach Sektoren un-
terteilten Einrichtungen beherrscht (Indu-
strie, Handel, Landwirtschaft, Verkehr).
Die Berufsbildung ist also sektoral geord-
net und wird von folgenden Einrichtun-
gen angeboten: vom SENAI (Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial, ge-
gründet im Jahre 1942), SENAC (Serviço
Nacional de Aprendizagem Commercial,
gegründet im Jahre 1946), SENAR (Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural, gegrün-
det im Jahre 1991) und SENAT (Serviço
Nacional de Aprendizagem em Transpor-
tes, gegründet 1993).

Diese Einrichtungen haben einen relativ
einzigartigen, privatrechtlichen Status,
denn sie werden von Unternehmens-
verbänden geleitet, aber aus öffentlichen
Mitteln finanziert, die aus den gesetzlichen
Pflichtbeiträgen stammen. Diese Einrich-
tungen sind auf nationaler und regionaler
Ebene strukturiert. Obwohl sie den Unter-
nehmensverbänden der entsprechenden
Sektoren unterstehen, gehören ihren
Leitungsorganen auch Vertreter des
Bildungs- und des Beschäftigungsmini-
steriums an. Lediglich SENAR verfügt über
paritätische und dreigliedrige Strukturen.

Tabelle 4

Budget der Ausbildungseinrichtungen - Brasilien -
1994 (in Millionen US-Dollar)

SENAI SENAC SENAR SENAT Gesamt

EINNAHMEN
Gesetzliche 273,2 124,1 32,6 21,2 451,1
Verpflichtung (70,5 %) (43,8 %) (55,5 %)

Gesamt 387,3 283,3 58,7 k.A. 729,3*
(100 %) (100 %) (100 %)

AUSGABEN
Laufende
Ausgaben 302,7 125,7 13,2 k.A. 441,6*
Investitions-
ausgaben  40,1  24,2  3,2 k.A.  68,4*

Gesamt 343,7 149,9 16,4 k.A. 510,0*

Quelle: Leite, in Caillods & Gallart, 1998.
*: ohne SENAT
k.A.: keine Angaben
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Ihre Autonomie auf regionaler Ebene ist
groß, insbesondere, weil die Mittel von
der nationalen Ebene unabhängig sind.
Die Übertragung der Mittel und Befugnis-
se kommt auch den Berufsbildungs-
zentren zugute, die über einen breiten
Handlungsspielraum verfügen. Eine der-
artige Politik ist angesichts der enormen
Größe des Landes und seiner föderalen
politischen Struktur zweckdienlich.

Das Gros der Ausbildungsgänge wird in
Form von Praktika kurzer oder mittlerer
Dauer angeboten: von 30 Stunden
(SENAC) bis 185 Stunden (SENAI). Sie
bieten keine Gleichwertigkeit mit dem
Schulsystem. Die Auszubildenden sind
überwiegend Jugendliche (ab 14 Jahren)
und Erwachsene.

Neben diesen nicht formalen Aus-
bildungsgängen verwalten SENAI und
SENAC auch einen gewerblich-techni-
schen Ausbildungsapparat, der jedoch
eine relativ untergeordnete Rolle spielt
(1 % der Auszubildenden bei SENAI).

Die Mittel von SENAI, SENAC und SENAT
stammen aus dem Pflichtbeitrag von 1 %
der Bruttolohn- und Gehaltssumme der
beitragspflichtigen Unternehmen. Groß-
unternehmen mit mehr als 500 Beschäf-
tigten zahlen einen zusätzlichen Beitrag
von 0,2 % ihrer Bruttolohn- und Gehalts-
summe.

Obwohl SENAR aus einer Sondersteuer
finanziert wird, unterliegen seine Mittel
einem anderen Steuersystem, das sich auf
die Produktion als Bemessungsgrundla-
ge stützt, und einem um 2,5 % erhöhten
Steuersatz. Im Unterschied zu den ande-
ren Ausbildungseinrichtungen verwendet
SENAR einen Großteil seines ordentlichen
Haushalts für die Finanzierung von Sozial-
programmen. Diese zusätzliche Aufgabe
und die relativ niedrige Zahl von Arbeit-
nehmern in der Landwirtschaft erklären
die Besonderheit dieses Finanzierungs-
verfahrens im Vergleich zu den anderen
Einrichtungen.

Im Jahre 1994 stammten 44 % bis 71 %
aller Einnahmen der vier Einrichtungen
aus Steuermitteln (siehe Tabelle 4). Die
anderen Finanzierungsmittel stammen ins-
besondere aus dem Verkauf von Gütern
und Dienstleistungen, besonders von
Finanzprodukten. Mit der Anlage umfang-

reicher Finanzmittel wird besonders in
Hochzinszeiten ein beträchtlicher Zinser-
trag erzielt. Während des Beschäftigungs-
rückgangs in den 80er Jahren bildeten die
Finanzprodukte eine Rücklage, mit der
das finanzielle Gleichgewicht beibehalten
werden konnte. Auf dem Höhepunkt der
Krise konnte das Ausbildungsangebot also
dank der antizyklischen Wirkung des
Finanzierungssystems beibehalten werden
(Atchoarena, 1994).

Trotz der unbestreitbaren Errungenschaf-
ten des brasilianischen Modells hat sich
herausgestellt, daß mit dem System der
Ausbildungsfinanzierung das Verhalten
der Unternehmen, insbesondere der klei-
nen Unternehmen, im Hinblick auf die
Ausbildung nicht tiefgreifend verändert
werden konnte. Mit der Einführung einer
vertraglichen Vereinbarung zwischen dem
Arbeitgeber und der Ausbildungsein-
richtung sollte dieser Mißstand behoben
werden. Damit wurde im Rahmen der
gesetzlichen Verpflichtung Raum für Ver-
handlungen geschaffen.

In den Verträgen zwischen dem Unterneh-
men und dem Ausbildungsanbieter sind
zahlreiche Ziele festgelegt. Neben dem
ersten Ziel, die Qualifikationen der Ar-
beitnehmer zu verbessern, geht es auch
darum, den technologischen Wandel zu
begleiten, zur Weiterentwicklung der Ar-
beitsorganisation beizutragen und das
Berufsbildungsangebot an die Bedürfnis-
se und die Gegebenheiten in den Unter-
nehmen anzupassen.

Auf der Grundlage der Kofinanzierungs-
vereinbarungen kann der Arbeitgeber von
der Zahlung des gesetzlichen Pflicht-
beitrags teilweise (bis zu 80 %) befreit
werden. Im Gegenzug muß er einen ent-
sprechenden Betrag für die Ausbildung
am Arbeitsplatz aufwenden. In diesem
Rahmen beteiligt sich die Ausbildungsein-
richtung an der Planung und Durchfüh-
rung der Praktika (40 bis 80 Stunden), die
im Unternehmen absolviert werden.

Die rasche Zunahme dieser Vereinbarun-
gen zeugt von dem Interesse der Unter-
nehmen. In Sao Paulo, wo etwa 50 % der
Arbeitnehmer in der Industrie leben, wa-
ren im Jahre 1993 43 % der Unternehmen
von der Zahlung des Pflichtbeitrags teil-
weise befreit. Obwohl sich die Auswir-
kungen dieser Ausbildungsanstrengung

„In Brasilien sind die Ar-
beitgeber gesetzlich ver-
pflichtet, zur Finanzierung
der beruflichen Erstaus-
bildung und Weiterbildung
beizutragen. Diese Bestim-
mung (...) führte zur Entste-
hung eines Berufsbildungs-
apparates, der vom Arbeit-
geberverband kontrolliert
wird und fast eine Mono-
polstellung innehat. Das
System wird (.. .) zuneh-
mend kritisiert (...) Die Kri-
tik hat bisher noch zu kei-
ner umfassenden Neuge-
staltung des Systems, son-
dern nur zu einer Abände-
rung geführt. Der Pflicht-
beitrag der Arbeitgeber zur
Finanzierung der Ausbil-
dung wurde nun durch eine
vertragliche Vereinbarung
ergänzt, auf deren Grund-
lage der Arbeitgeber von
der Zahlung des Pflicht-
beitrags befreit werden
kann, wenn sich das Unter-
nehmen verpflichtet, die
Ausbildung im Rahmen ei-
ner Vereinbarung mit der
Ausbildungseinrichtung
durchzuführen.“
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schwer messen lassen, ist festzustellen,
daß die Arbeitsproduktivität in der Indu-
strie zwischen 1990 und 1993 um 25 %
gestiegen ist (Amadeo, 1994). Themati-
scher Schwerpunkt der Ausbildungsgänge
waren insbesondere die Technologien
und die Sicherheit am Arbeitsplatz, aber
es wurden auch Grundbildungsgänge an-
geboten. Als Folge der Unzulänglichkei-
ten eines nach wie vor sehr elitären
Bildungssystems ist der (Aus)bildungs-
stand eines Großteils der Beschäftigten in
Brasilien nämlich sehr niedrig, viele sind
sogar Analphabeten (siehe Tabelle 1).

Letztendlich konnten mit der Einführung
vertraglicher Vereinbarungen wohl nur ein
paar Mängel des Systems der gesetzlichen
Verpflichtung behoben werden. Der
Reformversuch läßt auf eine Änderung der
Regelung der Berufsbildung und den Über-
gang zu einer neuen Regelung schließen,
mit der besonders den kleinen und mittle-
ren Unternehmen stärkere Anreize gebo-
ten werden sollen. Außerdem zielt die neue
Regelung auf eine Förderung der Diver-
sifizierung des Berufsbildungsangebots ab.

Dieser Trend weist Parallelen zu den Ent-
wicklungen in einigen europäischen Län-
dern, insbesondere in Frankreich, auf, wo
die Weiterbildung mit einem Pflichtbeitrag
der Arbeitgeber finanziert wird. Auch in
Frankreich werden Überlegungen zum
Übergang von einem verpflichtenden Sy-
stem zu einer neuen Regelung angestellt,
mit der ein Rahmen geschaffen werden
soll, in dem Verträgen ein größerer Raum
geboten wird. Die vertragspolitischen In-
strumente, die in Frankreich entwickelt

wurden - Verpflichtungen zur Weiterent-
wicklung der Berufsbildung oder Ab-
schluß von Studienverträgen - sind ein
weiteres Beispiel einer gesetzlichen Ver-
pflichtung. Mit diesen Instrumenten kön-
nen Unternehmen, die einen Ausbil-
dungsplan ausarbeiten, über den dann mit
den staatlichen Behörden und den Be-
schäftigten verhandelt wird, von der ge-
setzlichen Verpflichtung befreit werden.
Im Gegenzug stellt der Staat eine finanzi-
elle Hilfe zur Deckung eines Teils der Aus-
bildungskosten bereit. In Brasilien wie in
Frankreich lassen diese ergänzenden Be-
stimmungen eine neue Regelung der Aus-
bildung erwarten. Die in den beiden Län-
dern durch die Verträge eingeführten
Neuerungen entsprechen dem Streben
nach einem wirksamen Gleichgewicht
zwischen gesetzlicher Verpflichtung und
freiwilliger Beteiligung.

Argentinien und Chile:
Entscheidung für die
liberale Alternative

Im Vergleich zum brasilianischen Berufs-
bildungsmodell haben Argentinien und
Chile einen anderen Weg zur Organisa-
tion und Finanzierung der Berufsbildung
gewählt. So hat insbesondere Chile sein
früheres System, das auf den Erfahrun-
gen in Brasilien aufbaute, aufgegeben und
das Amt für berufliche Weiterbildung pri-
vatisiert. Das INACAP (Instituto Nacional
de Capacitación) arbeitet heute wie eine
gewöhnliche Berufsbildungseinrichtung.
In Argentinien war die Berufsbildung da-
gegen nie als ein von einer zentralen Be-
hörde abhängiges System angelegt (Gallart
in Caillods & Gallart, op. cit.).

In Anlehnung an das liberale Wirtschafts-
modell, an dem sich Argentinien und Chile
orientieren, haben diese beiden Länder
Reformen eingeleitet, um das Berufs-
bildungsangebot den Gesetzen des Mark-
tes zu unterwerfen und die staatliche Fi-
nanzierung durch Einführung von Wett-
bewerbsmechanismen zu reformieren.
Auch wenn die Berufsbildungspolitik der
beiden Länder auf den ersten Blick auf
die gleiche Konzeption zurückzugehen
scheint, weist ihre Umsetzung doch Vari-
anten auf, insbesondere bei Berücksich-
tigung der Unterschiede zwischen den
beiden Berufsbildungssystemen.

Tabelle 5

Anteil der Berufsbildung in den chilenischen
Unternehmen 1987-1993

1988 1989 1990 1991 1992 1993

Zahl der
Praktikanten 174.724 186.857 199.604 232.728 293.679 308.423

Praktikanten/
Beschäftigte
gesamt ( %) 5,6 5,7 6,1 6,9 8,0 8,8

Quelle: Murillo, 1998.
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Das heutige Bildungswesen in Chile hat
einen institutionellen Rahmen, in dem das
dem Bildungsministerium unterstellte Sy-
stem für gewerblich-technische Ausbil-
dung und das vom Arbeitsministerium
verwaltete Berufsbildungssystem in einer
besonderen Einrichtung verbunden sind:
dem SENCE (Servicio Nacional de Capa-
citación y Empleo). Einen gewerblich-
technischen Ausbildungsgang besuchen
40 % der Schüler der Sekundarstufe und
etwa 20 % der Altersgruppe von 15-19 Jah-
ren.

Das Bildungsministerium behält zwar die
Oberaufsicht über die technischen und be-
rufsbildenden Gymnasien, sie werden je-
doch von den Gemeinden, gemeinnützi-
gen Vereinen und Privatunternehmen ver-
waltet. Zwischen 1980 und 1993 stieg der
Anteil der Schüler in der gewerblich-tech-
nischen Ausbildung, die ihre Ausbildung
an Privatschulen absolvierten, von 28 %
auf 56 %. Auch wenn sich das Ministeri-
um von der Verwaltung des Angebots
zurückzieht, wird es weiter durch staatli-
che Zuschüsse finanziert, die nach wie vor
in den Zuständigkeitsbereich des Staates
fallen. Die von den Gemeinden verwalte-
ten Schulen erhalten eine Mittelzu-
wendung je Schüler, während die ande-
ren auf der Grundlage ihres Budgets vor
der Privatisierung durch Anpassung der
Mittel finanziert werden. Diese unter-
schiedliche Behandlung führt natürlich zu
einer Ungleichheit bei den Funktions-
bedingungen der verschiedenen Schul-
kategorien. Des weiteren sind die Kosten
und die Qualität der Ausbildung je nach
Träger sehr unterschiedlich. In den von
den Gemeinden verwalteten Schulen sind
die Einheitskosten 2,5mal niedriger als die
Kosten der Schulen des privaten Sektors.
Die Schwierigkeiten hängen anscheinend
nicht so sehr mit der Dezentralisierung
und Privatisierung des Angebots, als viel-
mehr mit der unzureichenden staatlichen
Finanzierung zusammen. Im Laufe der
Zeit hat die Suche nach ergänzenden
Finanzierungsmöglichkeiten dazu geführt,
daß die technischen und berufsbildenden
Gymnasien Leistungsfähigkeit in der be-
ruflichen Weiterbildung entwickelt haben.

Infolge der Nachfrage der Unternehmen
wird die berufliche Weiterbildung jedoch
zum großen Teil vom privaten Sektor an-
geboten. Die OTE (Organismo Técnico de
Ejecución) sind Ausbildungseinrich-

Tabelle 6

Nutzungsgrad der Steueranreize nach Unternehmens-
größe (in %)

Unternehmensgröße Nutzungsgrad des Steueranreizes ( %)

1990 1991 1992

Klein (1-49 Beschäftigte) 3,7 2,5 5,1
Mittel (50-199 Beschäftigte) 11,8 12,1 14,8
Groß (mehr als 200 Beschäftigte) 84,5 85,4 80,1

Quelle: Murillo, 1998.

tungen, die zum öffentlichen Weiterbil-
dungssystem gehören, vom Staat aner-
kannt sind und von SENCE überwacht
werden. Die Unternehmen finanzieren die
Ausbildung, können jedoch eine Rückver-
gütung ihrer Investition von bis zu 1 %
ihrer jährlichen Bruttolohn- und Gehalts-
summe erhalten. Die Finanzierung der
Weiterbildung beruht somit auf zwei er-
gänzenden Grundsätzen: die Nachfrage
durch Anreize fördern und das Angebot
an die Bedürfnisse der Unternehmen an-
passen, wobei die Freigabe der Finanzie-
rung von Ausbildungsmaßnahmen direkt
an den von den Arbeitgebern angemel-
deten Bedarf gekoppelt ist. Diese Bestim-
mungen ersetzten den Pflichtbeitrag der
Arbeitgeber in Höhe von 1 % der Brutto-
lohn- und Gehaltssumme, der im Jahre
1980 abgeschafft wurde.

Um von dem System zu profitieren, kön-
nen sich Kleinunternehmen in einer be-
sonderen Rechtsform zusammenschlie-
ßen, in den OTIR (Organismos Técnicos
Intermedios). Die OTIR sind auf Sektor-
ebene oder regionaler Ebene organisier-
te Verbände und nehmen eine Mittelstel-
lung zwischen den Ausbildungseinrich-
tungen und den Unternehmen ein.

Obwohl die Zahl der Praktikanten zuge-
nommen hat, sind die Weiterbildungs-
anstrengungen verglichen mit dem Bedarf
jedoch nach wie vor schwach (siehe Ta-
belle 5).

Trotz zunehmender Beteiligung wird das
Unterstützungssystem für die Ausbildung
von den meisten kleinen und mittleren
Unternehmen nicht genutzt (siehe Tabel-
le 6). Folglich hat sich das System für die

„Die Finanzierung der Wei-
terbildung beruht somit auf
zwei ergänzenden Grund-
sätzen: die Nachfrage
durch Anreize fördern und
das Angebot an die Bedürf-
nisse der Unternehmen an-
passen, wobei die Freigabe
der Finanzierung von Aus-
bildungsmaßnahmen direkt
an den von den Arbeitge-
bern angemeldeten Bedarf
gekoppelt ist. Diese Bestim-
mungen ersetzten den
Pflichtbeitrag der Arbeitge-
ber in Höhe von 1 % der
Bruttolohn- und Gehalts-
summe, der im Jahre 1980
abgeschafft wurde.“
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großen Firmen als vorteilhaft erwiesen.
Das chilenische Wirtschaftsgefüge besteht
aber hauptsächlich aus kleinen Betrieben,
die den größten Teil der Arbeitsplätze
insgesamt zur Verfügung stellen.

Neben dem System zur Stärkung der Kom-
petenzen in den Unternehmen stellt der
Staat Mittel im Rahmen aktiver Beschäfti-
gungsmaßnahmen bereit. Er finanziert so
die Einrichtungen, die Ausbildungsgänge
für benachteiligte Gruppen entwickeln
und durchführen. Die chilenische Regie-
rung hat im Jahre 1990 ein umfassendes
Berufsbildungsprogramm für Jugendliche
aufgelegt, das zu 50 % mit einem Kredit
der Interamerikanischen Entwicklungs-
bank finanziert wird. In den ersten vier
Jahren sollten 100.000 Personen ausgebil-
det werden. Das Projekt zielt auch auf
eine Stärkung der Fähigkeiten von SENCE
als Ausbildungseinrichtung für die Einglie-
derung von Jugendlichen ab.

Hinsichtlich der Auswirkungen des Sy-
stems auf das Angebot schlug sich der
Wettbewerbsgedanke nicht in einer Ver-
ringerung der Kosten nieder, sondern ging
oft auf Kosten der Qualität. Da es kein
staatliches Zertifizierungssystem gibt, führt
dies zu einer Zunahme der Berufs-
befähigungsnachweise, die der Transpa-
renz und dem reibungslosen Funktionie-
ren des Arbeitsmarkts entgegensteht. Das
Problem der Zertifizierung betrifft auch
die Entscheidungen im Hinblick auf Ein-
stellung und Ausbildung.

In Argentinien wie in Chile ist die Berufs-
ausbildung ein wichtiger Teil der Sekun-
darstufe im Schulwesen. So hatten im Jah-
re 1994 die technischen und kaufmänni-
schen Ausbildungsgänge einen Anteil von
19 % bzw. 28 % an der Sekundarstufen-
ausbildung. In Argentinien ist die Entwick-
lung der gewerblich-technischen Ausbil-
dung eingebunden in einen breiter ange-
legten Umgestaltungsprozeß des höheren
Schulwesens und seiner Programme. Auf-
grund der neuen Struktur ist die gewerb-
lich-technische Ausbildung eine der Al-
ternativen der Sekundarstufe an höheren
Schulen (Ministerio de Cultura y Educa-
ción, 1997). Neben strukturellen und päd-
agogischen Aspekten betrifft die mit ei-
ner Dezentralisierungspolitik verbundene
Reform auch die institutionelle Dimension
(Pueyo in Caillods & Gallart, op. cit.).
Während in Chile die Dezentralisierung

in Richtung der Gemeinden erfolgte, ent-
schied sich Argentinien für eine Stärkung
der Rechte der Provinzen. So wurde im
Jahre 1992 die Verwaltung des Netzes der
Schulen für gewerblich-technische Ausbil-
dung, das bis dahin vom CONET (Consejo
Nacional de Educación Técnica) verwal-
tet wurde, auf die Provinzen und die Stadt
Buenos Aires übertragen. Wie in Chile ist
der Staat daher weiterhin für die Finan-
zierung zuständig.

Die Rationalisierungsanstrengungen des
institutionellen Rahmens wurden im Jah-
re 1995 mit der Gründung des nationa-
len Instituts für technologische Bildung
(INET) und die Einrichtung eines natio-
nalen Rates für Bildung und Arbeit in-
nerhalb des Bildungsministeriums fortge-
setzt. Im Unterschied zur Situation in
Chile oder zum brasilianischen Modell
hängt das Berufsbildungsangebot in Ar-
gentinien in großem Maße vom Bildungs-
system ab.

Die Reform wird wohl erst gegen das Jahr
2000 vollständig umgesetzt sein. Aller-
dings haben sich bereits jetzt einige ver-
waltungstechnische Schwierigkeiten erge-
ben, die auf die wirtschaftlichen und so-
zialen Gegebenheiten zurückzuführen
sind. So erweist sich zum Beispiel die Fi-
nanzierung einiger Maßnahmen aufgrund
der allgegenwärtigen Sparpolitik, von der
auch der Haushalt der Provinzen nicht
verschont bleibt, als problematisch. Die
Erhöhung der Ausgaben für die Moderni-
sierung der Ausstattung und die berufli-
che Weiterbildung der Lehrkräfte stellt
somit ein Problem dar. Die Reform stößt
überdies auf den Widerstand der Akteu-
re, insbesondere der Lehrkräfte, die auf
die Bewahrung ihrer Stellung bedacht und
bereits durch die Abnahme ihrer Kaufkraft
schwer getroffen sind. Vor diesem Hin-
tergrund bleibt der Ausgang der Reform
letztendlich ungewiß.

Neben der Erneuerung der gewerblich-
technischen Ausbildung hat das Arbeits-
ministerium ein umfassendes Programm
zur Berufsbildung Jugendlicher begonnen,
das dem in Chile eingeleiteten Programm
ähnlich ist. Mit diesem im Jahre 1993 auf-
gelegten Programm sollen über einen Zeit-
raum von vier Jahren und mit einem Bud-
get von 400 Millionen Dollar, das mit der
Interamerikanischen Entwicklungsbank
ausgehandelt wurde, 200.000 Jugendliche

„(...) der Staat ist (...) wei-
terhin für die Finanzierung
zuständig.“
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ausgebildet werden. Ein derartiger Auf-
wand ist durch das anhaltende starke
Ungleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt zu
erklären, vom dem besonders die Jugend-
lichen betroffen sind (siehe Tabelle 2).

Neben dem wichtigsten Ziel der Einglie-
derung der Jugendlichen ist dieses Pro-
gramm auch ein Mittel zur Schaffung ei-
nes Ausbildungsmarkts. Es geht darum,
die Entwicklung privater Einrichtungen
zur Diversifizierung des Angebots zu un-
terstützen und zugleich die gewerblich-
technischen Ausbildungseinrichtungen zu
fördern. Zu diesem Zweck wird die Aus-
bildung trotz der Finanzierung mit öffent-
lichen Mitteln Einrichtungen übertragen,
die auf Wettbewerbsbasis im Rahmen von
Ausschreibungen ausgewählt werden.

Von der Finanzierung
zur Zertifizierung:
der Weg Mexikos

Unter dem Einfluß der nordamerikani-
schen Integrationsdynamik und ange-
spornt durch das wirtschaftliche Wachs-
tum der Vereinigten Staaten steht Mexi-
ko an vorderster Front bei der Schlacht
um die Wettbewerbsfähigkeit. Die Mo-
dernisierung des Produktionsapparats ist
nämlich eine wichtige Voraussetzung für
die Art der Einbindung Mexikos in die
NAFTA. Es geht darum, ausgehend von
einem Modell, das hauptsächlich auf ei-
nem wenig entwickelten Produktions-
system mit schwach qualifizierten Ar-
beitskräften beruht, verstärkt in die tech-
nologischen Lücken vorzustoßen. Dieser
Übergang zu einem Zeitalter der flexi-
blen Spezialisierung verlangt von den Ar-
beitnehmern solide fachliche Fähigkei-
ten. Mexiko leidet jedoch noch unter ei-
nem Ausbildungsdefizit der erwerbstäti-
gen Bevölkerung (siehe Tabelle 1). Schät-
zungen zufolge haben die Arbeitnehmer
im Durchschnitt sechs Jahre lang die
Schule besucht, und die Jugendlichen
treten nach acht Jahren Schule in den
Arbeitsmarkt ein: Das entspricht dem
zweiten Jahr der Sekundarstufe.

Nach einem recht klassischen Schema
untersteht das mexikanische Ausbil-
dungssystem zum großen Teil dem öf-
fentlichen Sektor, dessen Befugnisse
zwischen dem Bildungsministerium und

dem Arbeitsministerium aufgeteilt sind.
Die Erneuerung dieses Systems setzt die
Diversifizierung des Angebots und zu-
gleich die Erhöhung privater Investitio-
nen in die Ausbildung voraus. In Mexi-
ko geht es folglich darum, eine neue
Regelung zu finden, mit der dem priva-
ten Sektor und den Arbeitgebern ein stär-
keres Gewicht verliehen und zusätzliche
Mittel mobilisiert werden können. Eine
der Möglichkeiten, dies zu erreichen,
besteht im Erkennen der Signale und
Anreize des Marktes. Mit anderen Wor-
ten geht es darum, den Erwerb von
Humankapital transparent zu machen. In
Mexiko wie in einer zunehmenden Zahl
von anderen Ländern schlug sich diese
Sichtweise in der allmählichen Einfüh-
rung eines auf Kompetenz basierenden
Ausbildungssystems nieder.

Das Prinzip eines derartigen Systems be-
steht in der Anerkennung der Kompe-
tenzen des einzelnen, unabhängig davon,
wie sie erworben wurden (gewerblich-
technische Ausbildung, Weiterbildung,
Ausbildung am Arbeitsplatz). Diese Kon-
zeption hat natürlich Auswirkungen auf
das Angebot, insofern als sie einen mo-
dularen Aufbau der Programme begrün-
det. Damit soll zu mehr Flexibilität bei-
getragen und die Fortbildung erleichtert
werden. Die Erteilung einer Zertifizierung
auf einer modularen Grundlage ent-
spricht in erster Linie den Zielen der An-
passungsfähigkeit und der Mobilität.
Durch die Module können sich die Men-
schen aber auch nach und nach Bestand-
teile anerkannter Ausbildungsgänge be-
wahren und ihre Zertifizierung später ab-
schließen, wenn sie Lust bzw. die Mög-
lichkeit dazu haben.

Die Reform der Berufsbildung wird von
einer öffentlichen Einrichtung, dem
CNCCL (Consejo de Normalización y de
Certificación de Competencia Laboral)
vorangetragen, der im Jahre 1995 im Rah-
men eines Projekts zur Modernisierung
der gewerblich-technischen Ausbildung
mit Beteiligung des Bildungsministeriums
und des Arbeitsministeriums geschaffen
wurde (Ibarra Almada in Caillods &
Mosqueda, op. cit.). Mit der schrittwei-
sen Einführung eines Systems zur Beur-
teilung und Zertifizierung von Kompeten-
zen möchte der CNCCL die Nachfrage
nach Ausbildung fördern und einen Aus-
bildungsmarkt entwickeln.

„In Mexiko geht es folglich
darum, eine neue Regelung
zu finden, mit der dem pri-
vaten Sektor und den Ar-
beitgebern ein stärkeres
Gewicht verliehen und zu-
sätzliche Mittel mobilisiert
werden können.“
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Gemäß dem in Mexiko erprobten Modell
gibt es drei Arten beruflicher Kompeten-
zen:

❏ grundlegende Kompetenzen, die allge-
meinen Kenntnissen in den Bereichen
Lesen, mündlicher und schriftlicher Aus-
druck und Kommunikation entsprechen;

❏ „generative Kompetenzen“, die den
mehreren Berufen und Tätigkeitsberei-
chen gemeinsamen Eignungen entspre-
chen (Arbeiten im Team, Planen, Verhan-
deln usw.);

❏ spezifische Kompetenzen, welche die
aus fachlichen Kenntnissen hervorgegan-
genen Leistungen bezeichnen, bei denen
eine Fachsprache eingesetzt wird und die
mit einer bestimmten Arbeitsfunktion ver-
bunden sind.

Zur Ergänzung der Marktanreize wird den
kleinen Unternehmen und den Arbeitslo-
sen besondere Aufmerksamkeit gewidmet,
um ihnen den Zugang zur Ausbildung zu
erleichtern. Bereits im Jahre 1980 wurden
die mexikanischen Gesetze geändert, um
allen Arbeitnehmern das Recht auf Aus-
bildung zu garantieren. Die Arbeitgeber
sind demnach verpflichtet, einen paritäti-
schen Ausschuß zur Festlegung der Aus-
bildungspolitik und der Ausbildungspläne
einzurichten. Doch trotz dieser gesetzli-
chen Bestimmungen haben viele Unter-
nehmen keinen Ausschuß dieser Art ein-
gerichtet, und noch zahlreicher sind die
Unternehmen, die keinen Ausbildungs-
plan haben. Das ist insbesondere bei den
meisten kleinen Betrieben der Fall.

Das neue Programm „Umfassende Quali-
tät und Modernisierung“ (CIMO) ist auf
die Förderung der Ausbildung und der
Qualität in kleinen Unternehmen ausge-
richtet, denen dazu die entsprechende
fachliche Unterstützung zur Verfügung
gestellt wird. Das Programm wird in 63
Zentren durchgeführt, in denen die Un-
ternehmen, die Arbeitgebervereinigungen
und die Bildungseinrichtungen auf loka-
ler Ebene in enger Verbindung stehen.

Durch das Ausbildungsbeihilfeprogramm
für Arbeitslose (PROBECAT) können die-
jenigen, die es wünschen, nach und nach
Module absolvieren, die auf ihre Fähig-
keiten „zugeschnitten“ sind. Dieses Pro-
gramm wird von den 99 Dienststellen der

staatlichen Arbeitsverwaltung sowie von
51 mobilen Einheiten durchgeführt. Im
Jahre 1996 sollten 8000 Arbeitslose an
modularen Ausbildungsgängen teilneh-
men.

Die neue Konzeption der Zertifizierung
wurde in das Qualifizierungssystem auf-
genommen, das der Aufsicht des Bil-
dungsministeriums untersteht. Obwohl
das System der beruflichen Erstausbildung
derzeit modernisiert wird, scheint sich
dieser Ansatz bisher wenig darauf auszu-
wirken (de Ibarrola, Bernal, 1998). Über
kurz oder lang dürfte die Einführung ei-
nes auf die Fähigkeiten gegründeten
Zertifizierungssystems zu einem Abbau
des Angebots führen, insbesondere bei
der segmentierten, starren gewerblich-
technischen Ausbildung.

Der auf die Fähigkeiten gegründete An-
satz Mexikos befindet sich noch im Ver-
suchsstadium, leitet aber eine Abkehr von
dem vorherigen System ein, in dem das
Angebot, aber auch die Finanzierung
wegen der gleichzeitigen Zuständigkeit
von Bildungsministerium und Arbeitsmi-
nisterium hauptsächlich in der Verantwor-
tung des Staates lagen. Es geht nicht mehr
darum, bei dem Angebot auf staatliche In-
tervention zu setzen, sondern vor allem
um die Schaffung eines günstigen Klimas
für Investitionen in die Ausbildung. Das
Schlüsselinstrument für eine derartige
Strategie ist also nicht mehr die Finanzie-
rung, sondern die Beurteilung und Aner-
kennung beruflicher Kompetenzen. Ziel
ist zugleich, den Staatshaushalt allmählich
von der Finanzierung der Berufsbildung
zu entlasten.

Bei der Reform in Mexiko wurde auch das
in England entwickelte staatliche System
beruflicher Qualifikationen (oder NVQs)
berücksichtigt. Auch dort bestand das Ziel
in einer Erhöhung der Transparenz und
einer Vereinfachung, um ein besseres
Funktionieren des Arbeitsmarkts zu ge-
währleisten und das Ausbildungsangebot
unmittelbar am Bedarf der Unternehmen
und der einzelnen auszurichten. Die Ein-
führung der NVQs spiegelte somit eine
Änderung der Strategie wider, bei der eher
den Ergebnissen der Ausbildung als den
Mitteln Vorrang eingeräumt wurde. Das
ist der Grundgedanke, der heute die Mo-
dernisierung der Ausbildung in Mexiko
leitet.

„Der auf die Fähigkeiten
gegründete Ansatz Mexikos
befindet sich noch im Ver-
suchsstadium (...) Es geht
nicht mehr darum, bei dem
Angebot auf staatliche In-
tervention zu setzen, son-
dern vor allem um die
Schaffung eines günstigen
Klimas für Investitionen in
die Ausbildung. Das Schlüs-
selinstrument für eine der-
artige Strategie ist also
nicht mehr die Finanzie-
rung, sondern die Beurtei-
lung und Anerkennung der
Fähigkeiten. Ziel ist zu-
gleich, den Staatshaushalt
allmählich von der Finan-
zierung der Berufsbildung
zu entlasten.“
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Schlußbetrachtung:
staatliche Intervention
und Ausbildungsmarkt

Gemäß dem traditionellen lateinamerika-
nischen Modell wurde die Berufsbildung
als öffentliche Dienstleistung angesehen.
In diesem vollkommen angebotsorien-
tierten System wurde der Nachfrage nur
geringe Bedeutung beigemessen. Die
Einführung einer gesetzlichen Verpflich-
tung zur Finanzierung der Berufsbildung
entsprach genau dieser Sichtweise. Das
monopolistische Ausbildungsangebot
hatte also die Funktion, die Ausweitung
der Nachfrage gemäß dem Moderni-
sierungsrhythmus der Wirtschaft zu len-
ken. Die Planung und Finanzierung der
Ausbildung fiel in die Zuständigkeit ei-
nes starken, planenden Staates. Die Ab-
kehr von einer endogenen Form des
Wachstums und die Erfordernisse der
strukturellen Anpassung hatten tiefgrei-
fende Veränderungen der Ausbildungs-
systeme zur Folge, die je nach Land nach
unterschiedlichen Schemata vorgenom-
men wurden. Obwohl die Ansätze recht
unterschiedlich sind - insbesondere das
brasilianische Modell scheint sich noch
zu behaupten -, ist ihnen ein liberaler
Grundgedanke gemeinsam. Die berufli-
che Bildung wird überall immer mehr als
Handelsware betrachtet, auf die die klas-
sischen Handelstheorien angewandt wer-
den. Daher unterliegt die Berufsbildung
in zunehmendem Maße dem Wettbewerb.
Demzufolge liegen die Voraussetzungen
für die Entstehung eines Ausbildungs-
markts vor. Dies schließt indes eine Fi-
nanzierung durch die öffentliche Hand
nicht aus, wie Argentinien und Chile
beweisen, die die Reformen am weite-
sten vorangetrieben haben.

Die Reformen, die derzeit umgesetzt wer-
den, zeigen eine Entwicklung bei der Ver-
wendung der Instrumente der Berufs-
bildungspolitik auf. Während der Staat
zuvor hauptsächlich das Angebot und die
Finanzierung festlegte, scheint er nun der
Information, dem Dialog und der Schaf-
fung eines günstigen Klimas für Privat-
investitionen in die Ausbildung zuneh-
mend Bedeutung beizumessen. Diese
Dynamik ist allerdings insbesondere in
Argentinien und Mexiko noch lange nicht
gefestigt.

Brasilien hat eine Pionierrolle bei der
Entwicklung der Berufsbildung inne und
scheint den maßvollsten Weg gewählt zu
haben, weil es sein System einfach nur
änderte. Jedoch zeugt die schrittweise Ein-
führung vertraglicher Vereinbarungen von
dem Willen, Raum für einen Dialog in-
nerhalb der gesetzlichen Verpflichtung zu
schaffen. Über den Fall Brasiliens hinaus
wird mit dieser Innovation die viel wei-
tergehende Frage nach der Rolle eines
vertraglichen Ansatzes bei der Berufs-
bildungspolitik des Staates aufgeworfen.

In Chile und Argentinien waren die Ver-
änderungen am einschneidendsten. Der
Vorrang, welcher der Dezentralisierung
und Privatisierung eingeräumt wurde,
bedeutet nämlich einen vollständigen
Bruch mit den vorherigen Systemen. Mit
diesen Reformen werden die Aufgaben
und Handlungsgrundsätze des Staates ei-
ner Prüfung unterzogen (Peterson, 1997).
Durch die Reformen scheinen neue, von
der Marktdynamik bestimmte Regelungs-
mechanismen eingeführt worden zu sein.
Auch wenn das Ausbildungsangebot den
Wettbewerbsregeln unterworfen wird,
verbleibt die Finanzierung doch in der
Zuständigkeit des öffentlichen Sektors.

In Mexiko wird mit der Ausarbeitung ei-
nes auf Kompetenzen basierenden
Qualifizierungs- und Zertifizierungs-
systems auch eine neue Konzeption der
Ausbildungsfinanzierung selbst einge-
führt. Bei diesem neuen Ansatz wird da-
von ausgegangen, daß die ungenügenden
Investitionen in die Ausbildung in erster
Linie auf die Unzulänglichkeiten des Ar-
beitsmarkts zurückzuführen sind. Fehlen-
de Transparenz würde insbesondere dazu
führen, daß die Akteure, Einzelpersonen
und Unternehmen, nicht imstande sind,
ihre Präferenzen rational aufzuzeigen.
Nach Behebung dieses Mangels sollte die
Einführung eines staatlichen Normen-
systems für die Bewerten von Kompeten-
zen Einzelpersonen wie Unternehmen
dazu veranlassen, mehr Mittel für die
Ausbildung aufzuwenden. Damit wären
die klassischen steuerlichen Interventions-
maßnahmen überholt, unabhängig davon,
ob sie eine Verpflichtung oder einen An-
reiz beinhalten. Hier finden sich die Ele-
mente einer Diskussion wieder, die den
Kern der Reform der Ausbildungssysteme
in England, aber auch in Australien und
in Neuseeland bildet (Bertrand, 1997).
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Einleitung

1993 boten in den - damals noch - 12
Mitgliedstaaten der Europäischen Union
43 % der annähernd 900.000 Unterneh-
men mit 10 oder mehr Arbeitnehmern
ihren Mitarbeitern Ausbildungskurse an.
Über 15 Millionen Arbeitnehmer (28 %)
nahmen an Ausbildungskursen teil, und
die Unternehmen gaben etwa 1,6 % ihrer
gesamten Arbeitskosten für die Durchfüh-
rung dieser Kurse aus. Dies sind einige
der wesentlichen Ergebnisse einer Erhe-
bung bei Unternehmen, die 1994 im Rah-
men des FORCE-Programms durchgeführt
und kürzlich von EUROSTAT veröffent-
licht wurde. Dieser Artikel beschreibt kurz
den Hintergrund dieser Erhebung und ei-
nige ihrer wichtigsten Erkenntnisse im
Hinblick auf die Investitionen von Unter-
nehmen in die Weiterbildung.

In Unternehmen werden Aus- und
Fortbildungskosten als Produktionskosten
erfaßt. Mit anderen Worten, das in die Aus-
bildung investierte Geld wird berücksich-
tigt, bevor die Gewinne des Unterneh-
mens berechnet werden. Aus diesem
Grunde wurde es bis vor kurzem nicht
als notwendig erachtet, Buchhaltungs-
richtlinien für die separate Definition und
Erfassung der Unternehmensausgaben für
die Ausbildung zu entwickeln. Zwar ist
in Frankreich der Begriff der beruflichen
Weiterbildung seit 1971 gesetzlich defi-
niert, und das französische Arbeitsrecht
regelt, was zum Zwecke von Steuerer-
stattungen für Ausbildung unter berufli-
cher Weiterbildung zu verstehen ist. In an-
deren Ländern aber gingen Erhebungen
zur Messung der Investitionen in Ausbil-
dung stets von Konzepten und Definitio-
nen aus, die den nationalen Anforderun-
gen sowie den institutionellen oder kul-
turellen Traditionen entsprachen.

Investitionen in beruf-
liche Weiterbildung
durch Unternehmen

Norman Davis
Centre for Policy
Studies, Universität
Sheffield

Die Erhebung über die be-
rufliche Weiterbildung in
Unternehmen lieferte eini-
ge Erkenntnisse über die
Faktoren, welche die Inve-
stitionen von Unternehmen
in die Weiterbildung beein-
flussen. Dazu gehören die
Größe des Unternehmens,
der Sektor, in dem es tätig
ist, die Geschlechtszugehö-
rigkeit und das Alter der
Teilnehmer und die Frage,
ob die Weiterbildung inner-
halb des Unternehmens
durchgeführt oder von au-
ßen gekauft wird.

Obgleich in der gesamten Europäischen
Union zunehmend anerkannt wird, daß
die Ausbildung von Arbeitnehmern eher
eine Investition als ein Bestandteil der
laufenden Produktionskosten ist, war es
daher bis vor kurzem nicht möglich, in-
ternationale Vergleiche dieser Investitio-
nen innerhalb der EU durchzuführen. Frü-
here Versuche, die mit nationalen Daten-
quellen arbeiteten, haben gezeigt, daß die
Daten in bezug auf vier Faktoren sehr
problematisch sind, nämlich:

❏ Definitionen der durchgeführten Be-
rufsbildungsmaßnahmen;
❏ die berücksichtigten Wirtschaftszweige
und die Größe der Unternehmen;
❏ berücksichtigte Kosten oder Ausgaben;
❏ Messung der Ausgaben.

Die Erhebung über die be-
rufliche Weiterbildung in
Unternehmen (CVTS)

Eine 1994 durchgeführte Erhebung sollte
dieses Problem beheben. Die Erhebung
über die berufliche Weiterbildung in Un-
ternehmen wurde im Rahmen des FORCE-
Programms in den damals 12 Mitglied-
staaten der Europäischen Union (EUR12)1

als Stichprobenerhebung bei 50.000 Un-
ternehmen durchgeführt. Sie sollte reprä-
sentativ für alle Unternehmen mit mehr
als 10 Arbeitnehmern sein, mit Ausnah-
me der Unternehmen in den Sektoren
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft.
Auch die öffentliche Verwaltung und das
Gesundheits- und Bildungswesen blieben
ausgeklammert. Aus der Erhebung liegen
Daten für 20 Wirtschaftszweige sowie für
Unternehmen in jeder der sechs Größen-
gruppen vor. Zweck der Erhebung war
es festzustellen, welche Unternehmen
1993 Weiterbildung anboten, aufgeschlüs-

1) Die zwölf Mitgliedstaaten waren
Belgien, Dänemark, Deutschland,
Griechenland, Spanien, Frankreich,
Irland, Italien, Luxemburg, die Nie-
derlande, Portugal und das Vereinig-
te Königreich.
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selt nach Größe und Sektor, der Art der
angeboten Weiterbildung sowie der Zahl
und dem Anteil der teilnehmenden Arbeit-
nehmer. Erstausbildung in Form von Leh-
ren und duale Systeme wurden in der
Erhebung nicht berücksichtigt. Folgende
Weiterbildungsformen wurden festgestellt:

❏ Kurse;

❏ Ausbildung in der Arbeitssituation (ein-
schließlich Ausbildung am Arbeitsplatz);

❏ Teilnahme an Konferenzen, Work-
shops, Seminaren etc.;

❏ Jobrotation, Qualitätszirkel;

❏ flexibles Lernen und Fernunterricht ein-
schließlich computergestütztes Lernen.

Maßnahmen im Rahmen all dieser Aus-
bildungstypen wurden nur dann in der
Erhebung berücksicht igt ,  wenn ihr
vornehmliches Ziel darin bestand, die
Fähigkeiten und/oder Kenntnisse der Teil-
nehmer zu verbessern oder zu erweitern,
und wenn die Maßnahme als solche im
voraus geplant war. Praktische Erfahrung
konnte Teil der Maßnahme sein, Arbeits-
erfahrung allein wurde hingegen nicht an-
erkannt.

Bei Ausbildungskursen wurden zusätzliche
Informationen gesammelt über die Ge-
schlechtszugehörigkeit und den Beruf der
Kursteilnehmer, die Dauer der Ausbildung,
die Zeit, die in Ausbildungskursen auf ver-
schiedene Themen verwendet wurde, die
Art der von Unternehmen eingesetzten ex-
ternen Ausbildungsanbieter und die Ko-

sten für die Durchführung der Ausbildungs-
kurse. Darüber hinaus wurden Unterneh-
men, die Ausbildungsmaßnahmen anbo-
ten, gebeten, Fragen bezüglich der Planung
und Durchführung ihrer Maßnahmen zu
beantworten, darunter Fragen zu dem The-
ma, ob sie Ausbildungspläne und -budgets
hatten.

Dieser Artikel beschäftigt sich schwer-
punktmäßig mit den erhaltenen Informa-
tionen bezüglich des Angebots von Aus-
bildungskursen. Um diese Kurse in einen
Kontext zu stellen, muß man zunächst
feststellen, wie sich Ausbildungskurse von
anderen Ausbildungsformen unterschei-
den, die Unternehmen anbieten (siehe
Tabelle 1). Ausbildungskurse waren der
am häufigsten von Unternehmen angebo-
tene Ausbildungstyp, und gleichzeitig der
Typ, an dem die meisten Arbeitnehmer
teilnahmen.

Hinsichtlich des Anteils von Unterneh-
men, die Ausbildung anboten, und des
Anteils von Arbeitnehmern, die an die-
sen Ausbildungsmaßnahmen teilnahmen,
wurden beträchtliche Unterschiede zwi-
schen Unternehmen verschiedener Grö-
ße und verschiedener Sektoren sowie
zwischen den verschiedenen Ländern fest-
gestellt. Nur 36 % der Unternehmen mit
10-49 Arbeitnehmern boten Ausbildungs-
kurse an, gegenüber 92 % der Unterneh-
men mit 100 oder mehr Arbeitnehmern.
Zwischen den Sektoren bestanden noch
deutlichere Unterschiede. So boten 80 %
aller Unternehmen im Bank- und Versi-
cherungswesen Ausbildungsmaßnahmen
an, während es in der Textilbranche nur
15 % waren. Der von der Erhebung er-
faßte Anteil der Ausbildung anbietenden
Unternehmen sowie der Anteil der teil-
nehmenden Arbeitnehmer wird auch nach
einzelnen Ländern aufgeschlüsselt (siehe
Tabelle 2).

Die Investitionen von Unternehmen in
Ausbildungskurse werden von mehreren
Faktoren beeinflußt. Dazu gehören Ge-
schlecht und Beruf der Teilnehmer, die
Dauer und das Thema des Kurses sowie
die Frage, ob die Ausbildung innerhalb
des Unternehmens durchgeführt oder von
einem externen Anbieter gekauft wird. Es
übersteigt den Rahmen dieses Artikels,
alle diese Variablen eingehend zu unter-
suchen. Einige zusammengefaßte Daten
können dennoch erhellend sein.

Tabelle 1:

1993 von Unternehmen angebotene Ausbildungs-
typen und Teilnahme von Arbeitnehmern - EUR12

Ausbildungstyp Anteil der Teilnahme von
anbietenden Arbeitnehmern

Unternehmen in % in %

Kurse 43 28
Ausbildung in
der Arbeitssituation 38 20
Konferenzen etc. 34 8
Jobrotation 14 4
Selbstlernen 13 3
Andere 57 k.A.
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Zwischen der Teilnahme weiblicher und
männlicher Arbeitnehmer an Ausbil-
dungskursen bestanden nur geringfügi-
ge Unterschiede - 29 % der männlichen
und 27 % der weiblichen Arbeitnehmer
nahmen an Kursen teil. Wesentlich grö-
ßere Unterschiede bestanden hinsichtlich
der Berufe. 1993 nahmen etwa 40 % der
leitenden Angestellten und Fachkräfte an
Ausbildungskursen teil. Dem stehen 34 %
der Bürokräfte und Arbeitnehmer im
Groß- und Einzelhandel und nur 17 %
der Arbeiter gegenüber. In der EUR12 ins-
gesamt verbrachten die Teilnehmer 1993
durchschnittlich 45 Stunden in Ausbil-
dungskursen, wobei nur geringe Unter-
schiede zwischen Männern und Frauen
sowie zwischen Berufsgruppen festge-
stellt wurden.

Die in Ausbildungskursen verbrachte Zeit
variierte erheblich zwischen einzelnen
Ländern und reichte von 139 Stunden in
Griechenland und 84 Stunden in Portu-
gal bis zu 12 Stunden in Irland. Die ho-
hen Zahlen für Griechenland und Portu-
gal lassen sich durch die Tatsache erklä-
ren, daß die relativen Teilnehmerzahlen
in diesen Ländern zwar gering waren, vie-
le Kurse aber vom Europäischen Struktur-
fonds unterstützt wurden und länger dau-
erten.

Die Unternehmen wurden gebeten, die in
Ausbildungskursen verbrachte Zeit nach
unterschiedlichen Ausbildungsthemen
aufzuschlüsseln. Insgesamt wurde in den
damals 12 Mitgliedstaaten über ein Vier-
tel der in Ausbildungskursen verbrachten
Zeit auf die Ausbildung in den Techni-
ken verwendet, die für die Herstellung der
von den Unternehmen angebotenen Wa-
ren oder Dienstleistungen eingesetzt wur-
den. Nahezu 16 % beschäftigten sich ent-
weder mit allgemeinem Management oder
mit Personalentwicklung, 13 % mit der
Datenverarbeitung. Andere Themen er-
reichten Werte zwischen 4 % und 8 %,
wobei sich über ein Fünftel keinen ein-
zelnen Themen zuordnen ließ. Bei der
Verteilung der Ausbildungszeiten zwi-
schen den Themen bestanden keine gro-
ßen Unterschiede hinsichtlich der Unter-
nehmensgröße.

Der Anteil der Ausbildungszeiten in in-
tern durchgeführten Kursen und in Kur-
sen externer Anbieter war in den zwölf
Mitgliedstaaten etwa gleich groß. Diese

Verteilung variierte allerdings zwischen
den einzelnen Ländern. In Dänemark
wurden fast zwei Drittel aller Ausbildungs-
kurse von externen Anbietern durchge-
führt, während in Portugal zwei Drittel der
Kurse firmenintern angeboten wurden.

Investitionen in
Ausbildungskurse

In der Erhebung über die berufliche Wei-
terbildung in Unternehmen wurden die
Unternehmen gebeten, die nachfolgend
genannten Kosten von Ausbildungskursen
anzugeben:

❏ Arbeitskosten der Teilnehmer;
❏ Reisekosten und Unterhaltsgelder für
Teilnehmer während der Ausbildungskur-
se;
❏ Arbeitskosten für Lehrkräfte und ande-
re Ausbildungsmitarbeiter;
❏ Raum- und Einrichtungskosten;
❏ Honorare für externe Ausbildungsan-
bieter.

Darüber hinaus wurden die Unternehmen
gebeten, die Nettokosten für gezahlte Aus-
bildungsumlagen abzüglich der von ex-

Tabelle 2:

Anteil der Ausbildung anbietenden Unternehmen und
Anteil der teilnehmenden Arbeitnehmer

Land Anteil der Anteil der
Ausbildung teilnehmenden

anbietenden Arbeitnehmer
Unternehmen in % in %

Belgien 42 25
Dänemark 79 32
Deutschland 60 24
Griechenland 13 13
Spanien 21 20
Frankreich 48 37
Irland 64 43
Italien 9 15
Luxemburg 50 25
Niederlande 46 26
Portugal 13 13
Vereinigtes Königreich 58 39

EUR12 43 28

Insgesamt wurde in den
damals 12 Mitgliedstaaten
über ein Viertel der in Aus-
bildungskursen verbrach-
ten Zeit auf die Ausbildung
in den Techniken verwen-
det, die für die Herstellung
der von den Unternehmen
angebotenen Waren oder
Dienstleistungen eingesetzt
wurden.
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weise haben die Fragen im Vereinigten
Königreich den Unternehmen geholfen,
Kosten zu identifizieren, die bei allgemei-
neren Fragen übersehen worden wären.
Dies würde zum Teil auch die hohen
Gesamtkosten im Vereinigten Königreich
erklären, und sollte beim Anstellen von
Vergleichen berücksichtigt werden. Der
Kostenanteil für die Honorare externer
Lehrkräfte scheint in Griechenland nied-
rig zu sein, selbst angesichts des gerin-
gen Anteils der von externen Anbietern
durchgeführten Ausbildungsmaßnahmen.
Da aber ein großer Teil der Ausbildungs-
maßnahmen in Griechenland vom Euro-
päischen Strukturfonds gefördert wurde,
könnte es sein, daß diese Zahlungen di-
rekt an externe Lehrkräfte geleistet wur-
den und daher nicht in die direkten Ko-
sten der Unternehmen eingingen.

Ungeachtet dieser Einschränkungen ver-
deutlicht die Erhebung über die berufli-
che Weiterbildung in Unternehmen eini-
ge interessante Grundmuster. Wie bereits
erwähnt, verwendeten die Unternehmen
in der EU rund 1,6 % ihrer gesamten
Arbeitskosten für die Bereitstellung von
Ausbildungskursen, obgleich zwischen
den einzelnen Mitgliedstaaten Unterschie-
de bestehen (siehe Tabelle 3).

Der Anteil der Ausbildungskosten an den
Arbeitskosten lag im Vereinigten König-
reich mit 2,7 % am höchsten und in Por-
tugal mit 0,8 % am niedrigsten. Wie be-
reits erwähnt, ist davon auszugehen, daß
die hohen Werte für das Vereinigte Kö-
nigreich darauf zurückzuführen sind, daß
den firmeneigenen Lehrkräften und dem
übrigen Ausbildungspersonal mehr Ko-
sten zugeordnet wurden. Wenn man dies
berücksichtigt und die Zahlen des Verei-
nigten Königreichs an die anderer Län-
der angleicht, nähert sich der Anteil der
Arbeitskosten an den Ausbildungskosten
dem in Frankreich festgestellten Wert von
2,0 % an.

Da die Ausbildungskosten in den einzel-
nen Landeswährungen angegeben wur-
den, wurden die Zahlen für die Kosten
pro Teilnehmer in Kaufkraftstandards
(KKS) angegeben (siehe Tabelle 3). Die
KKS sind international vereinbart und die-
nen als Versuch, die Preisunterschiede
zwischen den Ländern und die unter-
schiedlichen Wechselkurse zu eliminieren.
Auf dieser Basis wurden die höchsten

Tabelle 3:

Anteil der Ausbildungskurse an den Arbeitskosten
und Kosten pro Kursteilnehmer - nach Ländern, 1993

País Anteil der Kosten pro
Ausbildungskurse Kursteilnehmer

an den (KKS)
Arbeitskosten in %

Belgien 1,4 2065
Dänemark 1,3 930
Deutschland 1,2 1216
Griechenland 1,1 1607
Spanien 1,0 1450
Frankreich 2,0 1563
Irland 1,5 764
Italien 0,8 1591
Luxemburg 1,3 1535
Niederlande 1,8 1775
Portugal 0,7 1112
Vereinigtes Königreich 2,7 1539

EUR12 1,6 1420

ternen Organisationen erhaltenen Zu-
schüsse anzuführen.

In den meisten Ländern beliefen sich die
Arbeitskosten auf 40 % bis 60 % der ge-
samten Ausbildungskosten, die Honorar-
zahlungen an externe Lehrkräfte variier-
ten von knapp 20 % bis 30 %, und die
Arbeitskosten für eigene Lehrkräfte und
andere Ausbildungsmitarbeiter lagen bei
etwa 15 % der Ausbildungskosten.

Ausnahmen von diesem Grundmuster fan-
den sich im Vereinigten Königreich, wo
36 % der gesamten Ausbildungskosten auf
die Kosten für interne Lehrkräfte und an-
dere Ausbildungsmitarbeiter zurückzufüh-
ren waren. In Griechenland dagegen
machten die an externe Ausbildungsan-
bieter gezahlten Honorare nur 8 % der
Kosten aus. Erklärungen für diese Aus-
nahmen illustrieren die Schwierigkeiten
bei der Sammlung und Interpretation von
Zahlen über die Ausbildungskosten.

Der hohe Kostenanteil für Lehrkräfte und
anderes Ausbildungspersonal im Vereinig-
ten Königreich ist vermutlich auf die Tat-
sache zurückzuführen, daß hier die Fra-
gen zu diesem Kostenpunkt detaillierter
als in anderen Ländern waren. Möglicher-
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Kosten pro Teilnehmer in Belgien festge-
stellt. Eine genauere Untersuchung zeigt
jedoch, daß dies nicht durch die längere
Ausbildungsdauer, die Berufe der Teilneh-
mer oder die Ausbildungsthemen bedingt
sein kann. Auch wird in Belgien kein be-
sonders hoher Anteil der Arbeitskosten für
Ausbildung ausgegeben - im Gegenteil,
er liegt sogar geringfügig unter dem
EUR12-Durchschnit t .  Die Erklärung
scheint eher in den höheren Arbeitskosten
in Belgien zu liegen. Mit Hilfe der KKS
kann aus den Daten der Erhebung ein
Index der relativen Arbeitskosten pro Ar-
beitnehmer errechnet werden. Setzt man
den Index für die EUR12 mit 100 an, dann
liegt er für Belgien bei 143, gefolgt von
Italien mit 119. Frankreich liegt bei 101,
Deutschland bei 96 und das Vereinigte Kö-
nigreich bei 85. Den niedrigsten Index für
die relativen Arbeitskosten weist Grie-
chenland mit 70 auf.

Mit Hilfe dieses Index’ können für jedes
einzelne Land die Kosten pro Teilnehmer
sowie die Kosten pro Ausbildungsstunde
berechnet werden, bezogen auf die rela-
tiven Arbeitskosten.

Unterschiede zwischen den einzelnen
Ländern hinsichtlich der Kosten von Aus-
bildungskursen pro Teilnehmer bleiben
bestehen, aber es läßt sich nun erkennen,
daß diese weitgehend durch die unter-
schiedliche Zeit verursacht sind, die in
Ausbildungskursen verbracht wird. Bei
den meisten Ländern liegen die Kosten
pro Ausbildungsstunde nahe dem EUR12-
Durchschnittswert. Von dieser Regel gibt
es drei Ausnahmen: Die niedrigen Zah-
len für Portugal und Griechenland sind
vermutlich auf die hohen Zahlungen aus
den Europäischen Strukturfonds zurück-
zuführen, die diese Länder erhalten, wäh-
rend die hohen Zahlen für das Vereinigte
Königreich, wie oben erläutert, durch ei-
nen abweichenden Ansatz bei der Erfas-
sung der Daten begründet sind.

Die Erhebung zeigte, daß der für Ausbil-
dung verwendete Anteil der Arbeitskosten
zwischen unterschiedlich großen Unter-
nehmen erheblich variierte, wobei der
Anteil mit der Größe des Unternehmens
stieg (siehe Tabelle 5). Dieses Muster läßt
sich weitgehend damit erklären, daß auch
der Anteil der Unternehmen, die Ausbil-
dung anbieten, mit der Unternehmensgrö-
ße steigt. Hinsichtlich der Kosten pro Teil-

nehmer gibt es keine wesentlichen Un-
terschiede zwischen Unternehmen ver-
schiedener Größengruppen.

Große Unterschiede bei den Investitionen
in Ausbildungskurse bestehen zwischen
den verschiedenen Sektoren. So wurden
im Baugewerbe nur 0,6 % der Arbeits-
kosten für Ausbildungskurse ausgegeben.

Tabelle 5:

Anteil der Kosten von Ausbildungskursen an den
Arbeitskosten und Kosten pro Kursteilnehmer,
1993 - nach Unternehmensgröße

Unternehmensgröße Anteil der Ausbildungskosten
Ausbildungskosten pro Teilnehmer

an den Arbeitskosten, (KKS)
in %

10-49 44 33
50-99 40 25
100-249 41 30
250-499 47 33
500-999 46 42
1000 und mehr 49 45

Gesamt (EUR12) 47 34

Tabelle 4:

Kosten von Ausbildungskursen, bezogen auf relative
Arbeitskosten - nach Ländern, 1993

Land Ausbildungskosten,
bezogen auf relative Arbeitskosten (KKS)

pro Teilnehmer pro Stunde

Belgien 1441 35
Dänemark 1052 27
Deutschland 1273 37
Griechenland 2292 17
Spanien 1300 26
Frankreich 1544 28
Irland 883 35
Italien 1339 33
Luxemburg 1366 34
Niederlande 1798 27
Portugal 1265 15
Vereinigtes Königreich 1805 45

EUR12 1420 31
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Dies erklärt sich zum Teil dadurch, daß
viele Baufirmen klein sind und aus die-
sem Grunde weniger Ausbildung anbie-
ten. Möglicherweise kann sich dieser Sek-
tor auch in größerem Maße auf Fertigkei-
ten beschränken, die in der Erstausbildung
wie Lehren oder anderen dualen Aus-
bildungsformen erworben wurden. Im
Gegensatz dazu gaben 1993 die Sektoren
Finanzen, Gas, Elektrizität und Wasser
sowie Post und Telekommunikation aus-
nahmslos über 2,5 % ihrer Arbeitskosten
für Ausbildung aus. Die Kosten pro Ar-
beitnehmer lagen dabei deutlich über dem
Gesamtdurchschnitt für die EUR12.

Ausbildungspläne

In der Erhebung über die berufliche Wei-
terbildung in Unternehmen wurden Un-
ternehmen, die Ausbildung anboten, ge-
beten anzugeben, ob sie über Aus-

bildungspläne verfügten. In der gesam-
ten EUR12 erklärten 28 % dieser Unter-
nehmen, daß dies der Fall sei. Dabei stieg
der Anteil von 21 % bei den Unterneh-
men mit 10-49 Arbeitnehmern auf 79 %
bei denen mit 1000 Arbeitnehmern und
mehr. In Irland hatten zwei Drittel der Un-
ternehmen Ausbildungspläne, in Grie-
chenland, Italien und Portugal waren es
zwischen 40 % und 50 %. Im Gegensatz
dazu gaben nur 15 % der deutschen Un-
ternehmen an, Ausbildungspläne zu ha-
ben. Diese Unterschiede könnten darauf
zurückzuführen sein, daß in einigen Län-
dern Ausbildungspläne eine Vorausset-
zung für eine Förderung aus öffentlichen
Quellen wie der EU oder durch nationale
Unterstützungseinrichtungen wie das Ab-
gaben-/Beihilfen-System (levy-grant-
system) in Irland sind. Es ist auch mög-
lich, daß in einigen Ländern, in denen es
eine stärker verankerte Ausbildungskultur
gibt und in denen die Unternehmen mehr
Ressourcen verfügbar haben, für Unter-
nehmen eine geringere Notwendigkeit zur
Entwicklung von Ausbildungsplänen be-
steht.

Interessanterweise besteht aber offenbar
ein Zusammenhang zwischen dem Vor-
handensein eines Ausbildungsplans und
der Menge an angebotener Ausbildung
(siehe Tabelle 6). Besonders bei kleinen
Unternehmen lag die Zahl der Teilneh-
mer an Ausbildungskursen bei den Fir-
men, die Ausbildungspläne hatten, 1993
deutlich höher. Die Erhebung macht al-
lerdings keine Aussage über Ursache und
Wirkung. Möglicherweise schärft die Auf-
stellung eines Ausbildungsplan das Be-
wußtsein eines Unternehmens für den
Ausbildungsbedarf, was dazu führt, daß
noch mehr Ausbildung angeboten wird.
Andererseits könnte es auch sein, daß
Unternehmen, die ohnehin in großem
Umfang Ausbildung anbieten, es für not-
wendig halten, diese mit Hilfe eines Plans
zu systematisieren.

Tabelle 6:

Teilnehmeranteil an Ausbildungskursen in Unterneh-
men mit und ohne Ausbildungsplan - nach Unterneh-
mensgröße

Teilnehmeranteil in Ausbildung
anbietenden Unternehmen, in %1*

Unternehmensgröße Unternehmen Unternehmen
mit Ausbildungsplan ohne Ausbildungsplan

10-49 44 33
50-99 40 25
100-249 41 30
250-499 47 33
500-999 46 42
1000 und mehr 49 45

EUR10 47 34

*ohne Deutschland und Niederlande



BERUFSBILDUNG NR. 13 EUROPÄISCHE ZEITSCHRIFT

CEDEFOP

87

Finanzierung der beruf-
lichen Bildung in Ruß-
land: Probleme und
Perspektiven1)

Ivo Gijsberts
Leitender Berater,
BMB Management
Consultants for
Development

Einleitung

Auf dem Wege zur Marktwirtschaft und
bürgerlichen Gesellschaft durchlebt die
Russische Föderation tiefgreifende wirt-
schaftliche, politische und soziale Refor-
men. Dieser Prozeß hat auch Auswirkun-
gen auf das Bildungssystem, das durch
sein ausgeprägtes Gefühl für kulturelle
Identität zu der Wandlung Rußlands in
einen Industriestaat beigetragen hat. Die
Herausforderung besteht nun darin, das
russische Bildungssystem unter Beibehal-
tung seiner Stärken mit Blick auf die Er-
fordernisse der Marktwirtschaft und die
Bedürfnisse der Menschen flexibler und
anpassungsfähiger zu gestalten.

In diesem Zusammenhang nimmt die be-
rufliche Bildung einen außerordentlich
wichtigen Stellenwert ein. In einer hoch-
entwickelten Volkswirtschaft deckt die
berufliche Bildung den Ausbildungsbedarf
von 60 bis 80 % aller Arbeitskräfte.

Zur Zeit ist das russische Berufsbildungs-
system (siehe Kurzbeschreibung in Kasten
1) mit zahlreichen Problemen konfron-
tiert, die noch aus der Ära der Planwirt-
schaft stammen. Die Defizite der berufli-
chen Bildung während der Planwirtschaft
wurden bereits an anderer Stelle erläu-
tert (Heynemann, 1994; IAO, 1996; OECD,
1997).

Ein Ziel im alten System bestand darin,
möglichst vielen Schulabgängern eine for-
male Einstiegsqualifikation als Vorberei-
tung auf das Arbeitsleben mitzugeben. Für
Jugendliche gab es zu dem offiziellen
Schulsystem kaum eine Alternative. Einen
anderen Zugang zum Arbeitsmarkt gab es
eigentlich nicht, was zu einem riesigen
Netz von Einheitsschulen führte, in de-

Die russische Regierung hat
bislang in der Finanzierung
der beruflichen Bildung
eine wesentliche Rolle ge-
spielt. Unter dem Druck der
Finanzprobleme sucht sie
nach Möglichkeiten, eine
breitere Kostenteilung zu
vereinbaren, insbesondere
mit den Nutznießern der
Ausbildung: Schülern und
Arbeitgebern. Zudem bieten
die derzeitigen Finanzie-
rungsmodalitäten auf der
Basis von Anmeldungen
bzw. Zulassungen keinerlei
Anreize für Veränderungen.
Ein neues, ergebnisorien-
tiertes Budgetierungs-
system ist erforderlich, um
für die Institutionen finan-
zielle Anreize zu schaffen,
ihr Verhalten umzustellen.

nen zu viele Lehrer zu viele Schüler zu
lange unterrichteten.

Ein weiteres Ziel war eine enge Überein-
stimmung zwischen der vermittelten Aus-
bildung und den Anforderungen der Ar-
beit. Das führte zu einer „vertikalen“ Or-
ganisation der beruflichen Bildung, in der
die staatlich geförderte Ausbildung in den
verschiedenen Industriezweigen vom je-
weiligen Ministerium kontrolliert wurde.
In der Vergangenheit wurden Berufsschu-
len oder technische Schulen im Normal-
fall nur errichtet, um bestimmte Unterneh-
men mit Fachkräften zu versorgen. Dies
spiegelte sich in den Curricula wider, die
die Vermittlung von speziellen Fertigkei-
ten entsprechend den Anforderungen ei-
nes bestimmten Arbeitsplatzes vorsahen.
Das Ergebnis war eine Unmenge von be-
ruflichen oder technischen Ausbildungs-
programmen.

In der vertikal strukturierten Ausbildung
wurden die Schulen in Wirtschafts-
sektoren eingeteilt, wobei in der Regel da-
von ausgegangen wurde, daß die Men-
schen und ihr Know-how diese ein Le-
ben lang nicht wieder verlassen. Diese An-
nahme war möglicherweise unter den
Bedingungen einer Planwirtschaft vertret-
bar, in einer wettbewerbsorientierten
Marktwirtschaft ist sie jedoch bedeutungs-
los. Um einen positiven Beitrag zur Markt-
wirtschaft leisten zu können, muß das
System der technischen und beruflichen
Bildung angepaßt und flexibler werden.

Bei der Analyse des heutigen russischen
Berufsbildungssystems lassen sich zwei
neue Trends feststellen. Der erste ist eine
besorgniserregende Kürzung der Ressour-
cen und finanziellen Mittel, wodurch sich
die Ausbildungsbedingungen generell
verschlechtern und die Existenz bestehen-

1) Dieses Papier wurde im Rahmen
eines Auftrags für das von der EU fi-
nanzierte Projekt „Über die sozialen
Folgen des wirtschaftlichen Struktur-
wandels und der Privatisierungen in
der Russischen Föderation“ verfaßt.
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der Bildungseinrichtungen gefährdet wird.
Der zweite ist eine eher positive Entwick-
lung in Richtung Diversifizierung und In-
novation und hängt sehr stark mit der
angestrebten Dezentralisierung und der
wachsenden Autonomie der Schulen zu-
sammen. Im Zuge dieser Dezentralisie-
rung wurden neue Finanzierungsquellen
erschlossen, aber insgesamt gesehen lei-
det das System unter einer ernsten Ver-
knappung der Mittel.

Dieser Artikel untersucht die Art der Fi-
nanzierung des Berufsbildungssystem in

der Russischen Föderation und macht
deutlich, wie das aktuelle Finanzierungs-
system nur die alten Zustände festschreibt.
Kernaussage ist, daß ein überarbeitetes
leistungs- bzw. ergebnisorientiertes
Finanzierungssystem die Grundlage für
eine schrittweise Umwälzung des Systems
zu mehr Effizienz und Arbeitsmarkt-
präsenz darstellen könnte.

Das derzeitige Finanzierungssystem der
beruflichen Bildung wird erörtert, wobei
sowohl die Finanzierung über Etats als
auch über Drittmittel berücksichtigt wird.

Finanzierung der beruf-
lichen Bildung

Die Finanzierung der beruflichen Bildung
ist in mehrere Ebenen eingeteilt. Das Sy-
stem ist ziemlich kompliziert geworden,
nicht zuletzt wegen der durch die Steuer-
krise verursachten Kürzung der Mittel für
den Bildungsbereich und wegen des ak-
tuellen Trends zur Dezentralisierung in
der Russischen Föderation.

Einrichtungen für die berufliche Grund-
ausbildung erhalten Gelder:

❏ über den Bundeshaushalt in 70 der 89
Regionen innerhalb der Russischen Föde-
ration,

❏ über einen regionalen Haushalt in den
restlichen 19 Regionen der Föderation
(dazu gehören 15 Regionen, die bestehen-
de Vereinbarungen zur Verteilung der
Steuereinnahmen aufgekündigt haben und
somit für Bundeszuschüsse nicht mehr in
Frage kommen, sowie vier Regionen, die
in einem Modellversuch die Berufsschu-
len in ihren Besitz genommen haben und
deren Finanzierung in eigener Regie ab-
wickeln2).

Weiterführende technische Bildungsein-
richtungen werden entweder über Regio-
nalhaushalte (wie im Falle der 15 „Abtrün-
nigen“) oder über den Bundeshaushalt
finanziert, sei es über das Ministerium für
allgemeine und berufliche Bildung oder
über eines der Sektor-Ministerien.

Grundsätzlich beruht die Finanzierung der
beruflichen Bildung, sei es auf Bundes-
ebene oder auf regionaler Ebene, auf

Kasten 1:

Kurzbeschreibung des russischen Berufsbildungs-
systems

Das russische Berufsbildungssystem läßt sich in drei Bereiche einteilen: ein Schul-
system für die Jugend, ein innerbetriebliches Schulungssystem für Arbeitneh-
mer und ein Umschulungssystem für arbeitslose Erwachsene.

Traditionellerweise ist das Schulsystem das größte Teilsystem, in dem die Mehr-
heit der russischen Jugendlichen ihre Eingangsqualifikationen erwirbt. Es besteht
aus zwei Zweigen:

❏ der beruflichen Grundausbildung, die in sogenannten „beruflich-technischen
Schulen“ bzw. PTUs angeboten wird, und

❏ der weiterführenden technischen Ausbildung, die in speziellen höheren
Berufsschulen, genannt „Technikum“ oder Kolleg, angeboten wird.

Mit der beruflichen Grundausbildung soll die Allgemeinbildung fortgesetzt und
spezielles berufliches Wissen vermittelt werden. Schulgeld wird für diese Grund-
ausbildung nicht erhoben. PTUs unterliegen gewöhnlich dem Bildungsministe-
rium und werden direkt aus dem Bundeshaushalt finanziert. 1996 umfaßte das
System 4200 Bildungseinrichtungen für 1,7 Millionen Schüler (siehe Tabelle 1).

Das Technikum bereitet dagegen die Schüler auf mittlere Experten- und Techniker-
laufbahnen vor. Rund 40 % der Technika werden von Sektor-Ministerien kontrol-
liert und finanziert, während die übrigen dem Bildungsministerium unterliegen.
1996 gab es 2600 solcher Einrichtungen für nahezu zwei Millionen Schüler (siehe
Tabelle 1).

Das innerbetriebliche Ausbildungssystem ist praktisch zusammengebrochen.
Mit der Unternehmensgesetzgebung von 1990 wurden die gesetzlichen Auflagen
zur Bereitstellung von Mitteln für die Ausbildung der Beschäftigten abgeschafft.
Vor 1990 hatte jedes Unternehmen die Pflicht, seine Beschäftigten aus- und weiter-
zubilden. Die meisten großen sowjetischen Unternehmen verfügten über eigene
Schulungszentren. Die innerbetriebliche Ausbildung ist weitgehend dem nach 1990
einsetzenden Umstrukturierungsprozeß in den Unternehmen zum Opfer gefallen.

Ein Umschulungssystem für arbeitslose Erwachsene gab es vor 1991 nicht.
Die Umschulung der Arbeitslosen wurde eine Aufgabe der Bundesbehörde für
Arbeit und ihrer zahlreichen regionalen Ämter. Interessant ist die Feststellung, daß
die Bundesbehörde für Arbeit über keinerlei eigene Schulungseinrichtungen ver-
fügt, sondern die Ausbildung der Arbeitslosen zukauft, indem sie auf die Infra-
struktur und Möglichkeiten der PTUs und Technika zurückgreift.

2) Diese vier Regionen sind Nov-
gorod, Nizny Novgorod, Samar und
die Stadt Sankt Petersburg.



BERUFSBILDUNG NR. 13 EUROPÄISCHE ZEITSCHRIFT

CEDEFOP

89

Schülerkennziffern und den geplanten
Quoten an Neuzugängen und Abgängern.
Mit den Kennziffern werden sowohl Per-
sonalkosten, Schüleressen und Stipendien
als auch Lehrmater ia l ,  Verbrauchs-
gegenstände, Renovierungen und Unter-
haltskosten abgedeckt.

1996 betrugen die finanziellen Mittel für
die Einrichtungen der beruflichen Grund-
ausbildung nur zwei Drittel des verein-
barten Etats (siehe Tabelle 2). In der Pra-
xis bewilligt der Bundeshaushalt 100 %
der Mittel für sogenannte „geschützte
Ausgaben“ wie Lehrergehäl ter und
Schülerstipendien. Die Finanzierung der
Mahlzeiten und der Grundverbrauchs-
kosten wie Heizung, Licht und Wasser ist
für die Berufsschulen zu einem ernsten
Problem geworden. Angeblich soll 1997
nur rund ein Drittel der vereinbarten Mit-
tel an die Berufsschulen geflossen sein.

Die Finanzkasse des Finanzministeriums
überweist die Mittel an die regionalen Fi-
nanzbehörden, die ihrerseits die weitere
Verteilung der Gelder an einzelnen Bil-
dungseinrichtungen mit den regionalen
Bildungsbehörden abst immen. Den
Regionalverwaltungen ist es freigestellt,
den Schulen weitere Mittel aus eigenen
Einnahmequellen zu bewilligen.

Es gibt regional erhebliche Schwankun-
gen, da die Vorgaben auf Bundesebene
nicht eingehalten werden können. Wie-
viel eine Region auf Bundesebene zuge-
wiesen bekommt, hängt letztendlich von
ihren Einnahmen der Vorjahre ab. An
Bodenschätzen reiche Regionen, die viel
Geld an die Zentralverwaltung abführen
und sich somit in einer potentiell günsti-
geren Verhandlungssituation befinden,
erhalten in der Regel pro Schüler deut-
lich mehr Mittel. Dies verstärkt die wach-
sende Ungleichheit bei der regionalen
Verteilung der Bildungsausgaben.

Für größere Ausgaben oder die Anschaf-
fung von Ausrüstungen ist im Budget
nichts vorgesehen. Als Folge wurden die
Schulen deutlich unterfinanziert. Das war
im allgemeinen vor dem Umbruch auch
schon der Fall, so daß dieses riesige Sy-
stem in puncto Ausrüstung, Arbeits-
material usw. völlig veraltet ist.

Wie haben die Schulen unter diesen wid-
rigen finanziellen Verhältnissen überlebt?

Um weitere Einnahmequellen zu erschlie-
ßen, treffen die Schulleiter und regiona-
len Bildungsverwaltungen verschiedene
Maßnahmen, die sich wie folgt zusam-
menfassen lassen:

❏ administrative Maßnahmen;
❏ die Einführung von Kursgebühren;
❏ Vertragsausbildung;
❏ Produktionsaktivitäten.

Administrative Maßnahmen

Lohn- und Gehaltszahlungen an Lehrer und
andere Mitarbeiter werden hinausgezögert,

Tabelle 1a

Entwicklung der Einschulungen in der beruflichen
Grundbildung (PTUs), finanziert über Etats und Dritt-
mittel

1991 1993 1995 1996
(Schätzung)

# Einrichtungen 4321 4273 4166 4214

# aufgenommene Schüler (Tsd.) 1306,7 1106,7 1121,7 1067,1
- über Etats finanziert 1234,4 1007,1 928,2 882,7
- über Drittmittel finanziert 72,3 99,5 193,5 184,4

# angemeldete Schüler (Tsd.) 1841,5 1741,6 1689,5 1703,9

# Schulabsolventen (Tsd.) 1210,0 1031,8 1034,1 955,0
- über Etats finanziert 1140,7 921,5 840,6 784,9
- über Drittmittel finanziert 69,3 110,3 193,5 170,1

Quelle: Ministerium für Bildung

Tabelle 1b

Entwicklung der Einschulungen in der weiterführen-
den Berufsbildung (Gesamtzahlen, finanziert über
Etats und Drittmittel)

1991 1991 1995 1996

# Einrichtungen 2605 2607 2612 2608
# aufgenommene Schüler (Tsd.) 732 644 665 662
# angemeldete Schüler (Tsd.) 2202 1994 1923 1976
# Schulabsolventen (Tsd.) 623 546 473 494

Quelle: Nationaler Untersuchungsbericht über das Berufsbildungssystem: Russische Föderation, Euro-
päische Stiftung für Berufsbildung, Moskau, 1997
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die Nebenkostenrechnungen für Strom,
Wasser und Heizung werden nicht bezahlt
oder die Verantwortung für diese Rechnun-
gen wird auf die Regionalverwaltung (z.
B. in Astrachan) übertragen. Darüber hin-
aus werden Renovierungsmaßnahmen und
die Instandhaltung der Schulen verscho-
ben, wobei alle hierfür erhaltenen Gelder
zu anderen Zwecken umgeleitet werden.
Die Beschaffung von Unterrichtsmaterial
ist nur begrenzt möglich.

Einführung von Kursgebühren

Obwohl die berufliche Grundausbildung
laut Verfassung für die Bevölkerung frei
ist, hindert es die Schulen nicht daran, in
den Abendstunden zahlreiche Wirtschafts-
kurse und Kurzprogramme für bestimmte
Abschlüsse anzubieten. Beliebte Pro-
grammschwerpunkte sind EDV, die Vor-
bereitung der theoretischen Führerschein-
prüfung sowie Schneiderei und Mode.

Technika genießen noch mehr Freiheiten
bei der Ausübung und Nutzung von kom-
merziellen Aktivitäten (siehe Tabelle 3).
Zunächst sind sie berechtigt, zahlende
Schüler in ihre normalen Programme auf-
zunehmen, wenn auch nur bis zu 25 %
aller Anmeldungen, damit die Ausbil-
dungsprogramme der Einrichtungen nicht
von zahlenden Teilnehmern dominiert
werden. Ferner sind sie aufgrund der

höheren Qualifikation ihrer Lehrer in der
Lage, besonders stark nachgefragte
Wirtschaftsfächer wie Buchhaltung, Mar-
keting oder Informationstechnologie in
Abendkursen oder als Fernstudium anzu-
bieten. Schließlich bieten Sie Kompakt-
kurse für potentielle Bewerber an, die sich
in diesen Fächern auf die Aufnahmeprü-
fung vorbereiten möchten.

Interessanterweise sind die Schulen noch
nicht dazu übergegangen, Gebühren für
andere Dienstleistungen wie Unterkunft
und Verpflegung, Mahlzeiten oder die
Benutzung von Schulbüchern, Werkzeu-
gen und Schutzkleidung zu erheben. Un-
klar ist, ob der Verfassungsgrundsatz der
Ausbildungsfreiheit eine Gebührener-
hebung für diese Dienstleistungen verhin-
dert. Dessen ungeachtet legen die Schu-
len großen Wert auf eine kostenlose Aus-
bildung ihrer Schüler, die meistens aus
armen Familien stammen. Deren Möglich-
keiten, selbst symbolische Gebühren zu
entrichten, werden als sehr gering bzw.
nicht vorhanden eingeschätzt. Aus diesem
Grund messen die Schulen den Mahlzei-
ten für ihre Schüler eine große Bedeu-
tung bei.

Vertragsausbildung

Die Vertragsausbildung bzw. der Entwurf
und die Durchführung eines kundenspe-
z i f i schen Schulungsprogramms auf
Wunsch von außen (z. B. eines Unterneh-
mens oder des Arbeitsamtes) bildet eine
dritte zusätzliche Einnahmequelle. Allem
Anschein nach gibt es nur selten direkte
Verträge mit Unternehmen. Die regiona-
len Arbeitsämter übernehmen zwischen
den Unternehmen einerseits und den Aus-
bildungsanbietern andererseits eine
Maklerrolle. Die Arbeitsämter vereinbaren
Vertragsausbildungen für die Arbeitslosen
gegen eine Arbeitsplatzgarantie von den
Unternehmen. Die Ausbildung dauert in
der Regel zwischen drei und sechs Mo-
nate und wird aus dem Etat der Arbeits-
ämter finanziert.

1996 konnten rund 50.000 Arbeitslose der-
artige Umschulungsmaßnahmen nutzen.
Diese Zahl ist im ersten Halbjahr 1997
wegen der prekären Finanzlage der Ar-
beitsämter als Folge der wachsenden Pro-
bleme bei der Eintreibung von Steuern auf
wenige tausend dramatisch zurückgegan-
gen.

Tabelle 2

Bundesausgaben für PTUs 1996 (in Mrd. Rubel)

Auszugebende Für 1996 Verhältnis
Mittel 1996 tatsächlich in %

bewilligt ausgegeben

Personalkosten 996,3 996,3 100,0
Kleidung 303,7 59,8 19,7
Lebensmittel 1056,3 512,7 48,1
Schulungsausgaben 35,5 - -
Verbrauchskosten 306,2 276,0 90,1
Schülerstipendien 211,1 211,1 100,0
Sonstige Transferzahlungen 199,0 35,3 17,7
Sonstige Ausgaben 107,1 3,8 3,5

Gesamt 3224,2 2095,0 65,0

Quelle: Nationaler Untersuchungsbericht über das Berufsbildungssystem: Russische Föderation, Euro-
päische Stiftung für Berufsbildung, Moskau, 1997

„Es gibt regional erhebliche
Schwankungen (...) Wieviel
eine Region auf Bundesebe-
ne zugewiesen bekommt,
hängt letztendlich von ihren
Einnahmen der Vorjahre
ab. An Bodenschätzen rei-
che Regionen, die viel Geld
an die Zentralverwaltung
abführen und sich somit in
einer potentiell günstigeren
Verhandlungssituation be-
finden, erhalten in der Re-
gel pro Schüler deutlich
mehr Mittel.“
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Es sollte auch festgehalten werden, daß
die Vertragsschulen von den Arbeitsäm-
tern nach strengen Kriterien ausgewählt
werden. Da das Umschulungsprogramm
sehr stark auf den Arbeitsmarkt ausgerich-
tet ist, sind nur ausgewählte Schulen in
der Lage, ein speziell auf die Anforderun-
gen des zukünftigen Arbeitgebers zuge-
schnittenes Programm anzubieten. Nicht
alle Berufsschulen kommen hierfür in Fra-
ge. Manche operieren in Industriezwei-
gen, für die der tatsächliche Bedarf sehr
gering ist, andere haben die Umstellung
auf den freien Markt noch nicht vollzo-
gen und sind noch von einer Vergangen-
heit geprägt, in der nur Anweisungen von
oben befolgt bzw. umgesetzt wurden.

Produktionsaktivitäten

Dies ist das mit Abstand am meisten ein-
gesetzte Mittel zur Erschließung von Zu-
satzeinnahmen. Alle Schulen gehen bei
der finanziellen Ausnutzung ihrer Ressour-
cen ähnlich vor; entweder verkaufen sie
die von den Kursteilnehmern hergestell-
ten Produkte, oder sie sind direkt ge-
schäftlich tätig und produzieren zum Ver-
kauf bestimmte Waren und Dienstleistun-
gen außerhalb der Schulungszeiten. Man-
che Schulen verfügen über Einrichtungen
(Festsaal, Auditorium, Gästehaus), die von
Außenstehenden zu besonderen Anlässen
angemietet oder anderweitig kommerziell
genutzt werden können.

Der von den Schulen erzielte Ertrag aus
diesen kommerziellen Aktivitäten wird
von ihnen zur Erhöhung ihrer Ressour-
cen überwiegend einbehalten. In man-
chen Regionen wird ein geringer Prozent-
satz an die regionale Bildungsbehörde ab-
gezweigt. Der Vorteil dieser Aktivitäten
liegt in der erhöhten Autonomie einzel-
ner Einrichtungen, die es ihnen ermög-
licht, eventuelle Finanzierungslücken des
Bundes oder der Region auszugleichen
und in neue Ausrüstungen und Geräte zu
investieren (zum Beispiel in ein Compu-
terlabor). Der Nachteil liegt in einer po-
tentiellen Ablenkung von der eigentlichen
Aufgabe und einer Verzerrung ihres
Schulungsstundenplans, eine Tatsache,
die von zahlreichen Schulungsverwaltern
treffend beschrieben worden ist.

Abschließend läßt sich feststellen, daß die
größere Autonomie und die Dezentralisie-
rung den Schulen neue Einnahmequellen

eröffnet, diese aber insgesamt die Kürzun-
gen der staatlichen bzw. regionalen Zu-
schüsse nicht aufgefangen haben. Zudem
hat sich dadurch das finanzielle Ungleich-
gewicht zwischen den Schulen verschärft.
Die Mehrheit ist mit alten Industriezwei-
gen verknüpft und befindet sich in einer
trostlosen Finanzlage. Eine Minderheit,
insbesondere Technika, die in „Kolleg“ um-
benannt wurden, waren bei der Erschlie-
ßung neuer Einnahmequellen so erfolg-
reich, daß der Anteil der staatlichen oder
regionalen Zuschüsse nur noch einen ge-
ringen Teil ihres Gesamtetats ausmachen.
Die besten dieser Kollegien sind zur Dek-
kung ihres Etats nur noch zu 20 % auf staat-
liche Zuschüsse angewiesen.

Überleben des Systems

Es stellen sich zwei Fragen: Warum ist das
System der Berufsschulen trotz akuter
Finanznot und schwacher Verbindungen
zu Unternehmen nicht zusammengebro-
chen? Warum ist das System weitgehend
intakt geblieben?

Die Antworten lassen sich unter drei Über-
schriften zusammenfassen:
❏ lange Tradition;
❏ Trägheit des Systems;
❏ extreme Nachfrage.

Tabelle 3

Kaufmännische Ausbildung in weiterführenden
Berufsschulen, 1994-1996

1994 1995 1996

Zulassungen - gesamt 629,6 664,6 662,0
davon gebührenpflichtig 56,8 121,2 127,9
Anteil der gebührenpflichtigen
Zulassungen in % 9,0 18,2 19,0

Zulassungen - Vor-/Nachmittagskurse 450,9 477,6 480,0
davon gebührenpflichtig 33,3 68,9 74,0
Anteil der gebührenpflichtigen
Zulassungen in % 7,4 14,4 15,4

Schüler - gesamt 1870,9 1923,3 1975,8
davon gebührenpflichtig 119,3 228,4 282,3
Anteil der gebührenpflichtigen
Schüler in % 6,4 11,9 14,3

Quelle: Nationaler Untersuchungsbericht über das Berufsbildungssystem: Russische Föderation, Euro-
päische Stiftung für Berufsbildung, Moskau, 1997

„(...) die größere Autonomie
der Schulen und die Dezen-
tralisierung haben den
Schulen neue Einnahme-
quellen eröffnet, aber insge-
samt haben sie die Kürzun-
gen der staatlichen bzw. re-
gionalen Zuschüsse nicht
aufgefangen. Zudem hat
sich dadurch das finanziel-
le Ungleichgewicht zwi-
schen den Schulen ver-
schärft.“
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Lange Tradition

In Rußland landen unterprivilegierte Schü-
ler (aus benachteiligten und armen Fami-
lien) in dem System der beruflichen Bil-
dung. Sie hatten früher kaum Alternati-
ven und heute ebensowenig. Sozialpoli-
tischer Hintergrund ist die Absicht, po-
tentielle Unruhestifter von der Straße fern-
zuhalten und durch ihre institutionelle
Einbindung asozialem Verhalten vorzu-
beugen. Verstärkt wird dies durch die
andere russische Tradition: Vor dem Ein-
tritt in den Arbeitsmarkt wird eine beruf-
liche Qualifikation erworben.

Trägheit des Systems

Die Institutionen haben ihrerseits ein gro-
ßes Interesse an vollen Schulen, um die
staatlichen und regionalen Zuschüsse so
hoch wie möglich zu halten. Steigende
Schülerzahlen haben höhere Etats zur
Folge, wodurch die Arbeitsplätze und Ein-
kommen der Lehrer gesichert werden
können.

Extreme Nachfrage

Paradoxerweise war die Nachfrage nach
einer Berufsausbildung bislang ungebro-
chen, sogar zu Zeiten des massiven Stellen-
abbaus in den Unternehmen. Während alte
Berufsbilder aussterben, sind neue entstan-
den. Sowohl Eltern als auch Schülern ist
bewußt, daß sie ihre Chancen verbessern
können, einen vernünftigen Arbeitsplatz
durch den Erwerb von beruflichen Kom-
petenzen zu erlangen, die der Nachfrage
auf dem Arbeitsmarkt entsprechen. Die
Spielregeln haben sich verändert, und zahl-
reiche Schulen gehen dazu über, ihre Pro-
gramme verstärkt am Arbeitsmarkt auszu-
richten. Die Schüler haben die Signale des
Arbeitsmarktes schnell erkannt und wäh-
len die Schulen mit den besten Möglich-
keiten. Dies könnte man als das Arbeits-
marktmotiv bezeichnen.

Auf die Gefahr hin, undifferenziert zu er-
scheinen, läßt sich doch feststellen, daß
die beiden ersten Gründe in den ersten
fünf Jahren der Reform ausschlaggebend
dafür waren, daß das Berufsbildungssystem
im wesentlichen intakt geblieben ist, auch
wenn es deutlich reduziert wurde. In den
kommenden Jahren wird das Überleben
des Systems letztendlich von seinen Be-
mühungen abhängen, sich schneller an die

Veränderungen des Arbeitsmarktes anzu-
passen, um die angebotene Leistung für
Arbeitgeber und Schüler attraktiver zu ge-
stalten. Nur durch diese Umkehr der Prio-
ritäten kann das System in absehbarer Zu-
kunft saniert werden.

Finanzpolitische Probleme
und Möglichkeiten

Die Zentralregierung der Russischen Fö-
deration hat bislang in der Finanzierung
der beruflichen Bildung eine wesentliche
Rolle gespielt. Unter dem Druck der
Finanzprobleme sucht die Zentralregie-
rung nach Möglichkeiten, eine breitere
Kostenteilung zu vereinbaren. Zu diesem
Zweck fördert sie Finanzierungsmodelle
unter den von ihr geprägten Schlagworten
„mehrere Quellen“ und „mehrere Ebe-
nen“. Die Finanzierung aus „mehreren
Quellen“ ist der Versuch der Zentralregie-
rung, einen Teil der Kosten für die beruf-
liche Bildung auf die Nutznießer der Aus-
bildung abzuwälzen, sprich die Schüler
(oder deren Eltern) und die Unternehmen.
Mit der Finanzierung über „mehrere Ebe-
nen“ versucht die Zentralregierung, die
Kosten für die berufliche Bildung auf
niedrigere Verwaltungsebenen zu verla-
gern, insbesondere auf die Regionen.

Ein bisher von Politikern wenig beachte-
ter Aspekt ist die Tatsache, daß die der-
zeitigen Finanzierungsmodalitäten auf der
Basis von Anmeldungen bzw. Zulassun-
gen kaum Anreize für Veränderungen bie-
ten. Trotz einer verstärkten Einbindung
der Schüler und Unternehmen bei der
Finanzierung der beruflichen Bildung ist
es offensichtlich, daß der größte Teil der
Mittel noch für eine sehr lange Zeit vom
Staat bereitgestellt werden muß.

So gesehen wäre es eine Alternative, die
vorhandenen Mittel effizienter zu verwen-
den und ein neues Budgetierungssystem
zu entwerfen, das auf der Basis von Lei-
stung und Absolventenzahlen finanzielle
Anreize für die Institutionen schaffen wür-
de, ihr Verhalten zu ändern. Zur Zeit wer-
den diverse Möglichkeiten in Erwägung
gezogen und beraten.

Finanzierung aus mehreren Quellen

Die berufliche Bildung sollte nicht nur als
öffentliche Angelegenheit angesehen wer-

„Unter dem Druck der
Finanzprobleme sucht die
Zentralregierung nach
Möglichkeiten, eine breitere
Kostenteilung zu vereinba-
ren (...) Finanzierung aus
„mehreren Quellen“ (...) ei-
nen Teil der Kosten für die
berufliche Bildung auf die
Nutznießer der Ausbildung
abzuwälzen (...) Finanzie-
rung über „mehrere Ebe-
nen“ (...) die Kosten für die
berufliche Bildung auf nied-
rigere Verwaltungsebenen
zu verlagern (...)“.
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den. Eine Berufsausbildung nutzt sowohl
dem einzelnen Auszubildenden, da der
Schüler mit abgeschlossener Ausbildung
ein Leben lang mit besseren Verdienst-
möglichkeiten rechnen kann, als auch den
Unternehmen, die qualifizierte Arbeitneh-
mer einstellen und so ihre Produktivität
und ihre Gewinne steigern können. So-
mit sollten an der Finanzierung der be-
ruflichen Bildung neben dem Staat auch
andere beteiligt sein.

Die Annahme dieser Argumentation führt
in Rußland zu der folgenden Frage: Wie-
viel Verantwortung für eine kostendecken-
de Finanzierung der beruflichen Bildung
sollte auf die Nutznießer der Ausbildung,
also auf Schüler und Unternehmen, über-
tragen werden?

Der mögliche finanzielle Beitrag der Schü-
ler ist im heutigen Rußland eine schwieri-
ge Frage. Es wird weithin davon ausge-
gangen, daß Privatpersonen nicht in der
Lage sind, den Besuch einer Berufsschule
zu bezahlen. Angesichts der Tatsache, daß
22 % der Russen (32 Millionen Menschen)
unterhalb der offiziellen Armutsgrenze le-
ben (definiert als das Existenzminimum
von 349.000 Rubel - 70 $ - monatlich),
scheint dies zweifellos richtig sein.

Andererseits werden zahllose kaufmänni-
sche Lehrgänge angeboten, für die Inter-
essenten bereit sind, (geringe) Kurs-
gebühren zu bezahlen. Bei diesen Lehr-
gängen kann es sich um außercurriculare
Kurse (z.B. Englisch oder Informations-
technologie), um Vorbereitungskurse (für
bestimmte Aufnahmeprüfungen) oder um
spezifische Bausteine (Management, Mar-
keting, Buchhaltung, Gastronomie, Haar-
pflege, Modedesign usw.) handeln. Eini-
ge dieser Kurse werden von PTUs und
Technika angeboten, die meisten von pri-
vaten Bildungseinrichtungen. Dieses Sy-
stem der kostenpflichtigen Ausbildung
wächst nicht nur in Moskau, sondern auch
in den Regionen.

Da zudem ein großer Teil der Technika
auch zahlende Schüler für einige der Stan-
dardprogramme anzieht, bedeutet dies,
daß in gewissen Schichten der Bevölke-
rung sicherlich die Möglichkeit und Be-
reitschaft besteht, für die Berufsausbil-
dung zu zahlen, zumal wenn sich dadurch
die Chancen auf einen besser bezahlten
Arbeitsplatz erhöhen.

Die Schulen haben sich aufgrund ihrer
verfassungsmäßigen Verpflichtung zu ei-
ner kostenfreien beruflichen Grund-
bildung noch nicht in diese Richtung vor-
gewagt. Aber eine Möglichkeit für die
Zukunft liegt sicher in der stärkeren Be-
teiligung der Schüler an der Finanzierung
ihrer Berufsausbildung.

In vielen Ländern spielen die Arbeitge-
ber eine bedeutende Rolle bei der Finan-
zierung der beruflichen Bildung. Aber
nicht mehr in Rußland. Die gesetzliche
Auflage zur Investition in die Ausbildung
wurde gestrichen. In Verbindung mit der
wirtschaftlichen Krise, in der viele Unter-
nehmen stecken, hat dies dazu geführt,
daß die Unternehmen die Investitionen
in die Ausbildung mehr oder weniger ein-
gestellt haben.

Bislang sind die Unternehmen an den
Veränderungen des Berufsbildungs-
systems praktisch nicht beteiligt worden.
Mit Ausnahme der Einbindung des staat-
lichen Arbeitsamtes in gewissen Situatio-
nen wurden Entscheidungen einzig und
allein von Bildungspolitikern getroffen.
Sollte Rußland die Absicht haben, sein
Berufsbildungssystem zu reformieren und
stärker am Arbeitsmarkt auszurichten,
wird es eine effiziente Strategie unter Ein-
beziehung der größten Arbeitgeber, Un-
ternehmen und ihrer Interessensverbände
entwickeln müssen.

Eine Möglichkeit ist die Ausweitung der
von einigen Regionen eingeführten Unter-
nehmensabgabe in Höhe von 1 bis 2 %
der Lohn- und Gehaltsumme bzw. des Ge-
winns. Diese Steuer könnte teilweise oder
ganz in einen speziellen Fonds zur (teil-
weisen) Finanzierung der regionalen Ko-
sten für das Berufsbildungssystem fließen.
Der Fonds könnte paritätisch von Vertre-
tern der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer
und der Regierung verwaltet werden. Eine
gesetzliche Auflage für die Unternehmen
zur finanziellen Beteiligung an diesem
Fonds könnte die Arbeitgeber dazu be-
wegen, sich stärker für eine Reform des
Systems einzusetzen.

Ungarn hat einen derartigen „Berufsbil-
dungsfonds“ in Verbindung mit einer ge-
setzlichen Verpflichtung für die Unterneh-
men eingeführt, 1,5 % der Lohn- und
Gehaltsumme für Ausbildungszwecke ab-
zuführen. Die Unternehmen müssen die-

„In vielen Ländern spielen
die Arbeitgeber eine bedeu-
tende Rolle bei der Finan-
zierung der beruflichen Bil-
dung. Aber nicht mehr in
Rußland. Die gesetzliche
Auflage zur Investition in
die Ausbildung wurde ge-
strichen. In Verbindung mit
der wirtschaftlichen Krise,
in der viele Unternehmen
stecken, hat dies dazu ge-
führt, daß die Unternehmen
die Investitionen in die Aus-
bildung mehr oder weniger
eingestellt haben.“
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se 1,5 % nicht vollständig in den Fonds
einzahlen. Sie sind auch berechtigt, so-
wohl eigene Kurse zu finanzieren, als
auch Berufsschulen direkt zu unterstüt-
zen. Jedoch verhindert die trostlose Wirt-
schaftslage in etlichen russischen Regio-
nen eine flächendeckende Schaffung sol-
cher Fonds in naher Zukunft. Russische
Unternehmen tragen 85 % des gesamten
Steueraufkommens bei, ein Wert, der in
scharfem Gegensatz zur Situation in den
EU-Staaten steht. Angesichts dieser hohen
Quoten ist die Zahlungsmoral gering, und
die Unternehmen wenden vielfältige Stra-
tegien zur Steuerhinterziehung an. Eine
weitere Unternehmenssteuer dürfte unter
diesen Umständen kaum zu beeindruk-
kenden Ergebnissen führen. Die Schaffung
solcher Fonds erfordert Zeit, günstigere
wirtschaftliche Bedingungen sowie eine
Steuerreform, bei der die Steuerquote der
Unternehmen gesenkt wird.

Finanzierung über mehrere Ebenen

Der Ruf nach einer dezentraleren Finan-
zierung ist die Folge des Drucks, unter
dem die Regierung bei der notwendigen
drastischen Kürzung des Staatshaushalts
steht. Am einfachsten ist eine solche Kür-
zung durch eine Verlagerung von Regie-
rungsaufgaben auf untergeordnete staat-
liche Ebenen. Die Verantwortung für die
Finanzierung der Berufsbildung, bis heu-
te eine Angelegenheit des Staates, könn-
te auf die darunterliegende Regierungs-
ebene bzw. die Regionen delegiert wer-
den. Die Frage ist lediglich, woher die Re-
gionen die notwendigen Einnahmen zur
Deckung dieser neu auferlegten Kosten
nehmen sollen.

1997 waren viele solcher Ideen im Um-
lauf. Jedoch müssen zunächst die Kosten
quantifiziert und der Bedarf an Mitteln
festgestellt werden, bevor diese Aus-
gabenposten nach unten delegiert wer-
den können.

Dies ist eine ernste Frage, die dringend
in Angriff genommen werden muß. Aus
einer theoretischen Sicht der öffentlichen
Haushalte sollten staatliche Dienstleistun-
gen, deren Vorteile lokal genutzt werden,
auch von lokalen Verwaltungen bereitge-
stellt werden. Das trifft ohne Zweifel auf
die berufliche Bildung zu, da Gemeinden
und Unternehmen von der Existenz loka-
ler Berufsschulen profitieren. Auf Bundes-

ebene verfügen die Bildungspolitiker also
mit ihrer Forderung nach einer Umschich-
tung der Berufsbildungsausgaben auf die
Regionen über gute Argumente.

Vorher ist es jedoch unbedingt erforder-
lich, den Finanzierungsaufwand für die
berufliche Bildung für jede Region zu
quantifizieren und zu prüfen, ob dieser
durch verfügbare regionale Einnahmen
gedeckt werden kann. Die Bilanz der
Regierung ist in dieser Hinsicht bei wei-
tem nicht makellos, denn zahlreiche So-
zialausgaben wurden ohne vorherige Prü-
fung der jeweiligen lokalen Gegen-
finanzierungsmöglichkeiten auf die Regio-
nen und Kommunen abgewälzt.

Die Frage der Zuständigkeitsebenen bei
den Finanzhaushalten in Rußland ist kom-
plex und noch nicht abgeschlossen. Die
Umverteilung der Ausgabenlast auf ver-
schiedene Verwaltungsebenen ist eine Seite
der Medaille, die Verteilung der Steuerein-
nahmen, die Festlegung der Steuerquoten
und der Finanzausgleich zwischen ein-
kommensstarken und einkommensschwa-
chen Regionen ist die Kehrseite. Diese Pro-
bleme sind alle noch ungelöst, was eine
Verlagerung der Zuständigkeiten für die
Berufsbildung auf die Regionen erschwert.

Als Modellversuch haben sich vier Regio-
nen bereiterklärt, ab 1997 die Kosten für
das Berufsbildungssystem zu überneh-
men. Im Gegenzug wurde ihnen von der
Zentralregierung zugesagt, daß die ihnen
zustehenden Zuschüsse für 1995 und 1996
in voller Höhe ausgezahlt werden. Die-
ses Modell sollte sicherlich aufmerksam
verfolgt werden, wobei einschränkend
festgestellt werden muß, daß die betei-
ligten Regionen stark industrialisiert und
vergleichsweise wohlhabend sind.

Neues Budgetierungssystem

Bis heute sind Budgetierungsprozesse in
der Russischen Föderation auf allen Ebe-
nen von einer passiven Verteilung der
verfügbaren Ressourcen innerhalb beste-
hender Strukturen und Ämter geprägt.
Erforderlich ist ein völlig neues Prinzip:
eines, bei dem Strukturen und Ämter bzgl.
der knappen Ressourcen im Wettbewerb
miteinander stehen, wodurch innerhalb
dieser Strukturen die Anpassung an neue
politische Prioritäten sowie an finanziel-
le Einschränkungen ausgelöst wird.

„Die Verantwortung für die
Finanzierung der Berufsbil-
dung, bis heute eine Ange-
legenheit des Staates, könn-
te auf die darunterliegende
Regierungsebene bzw. die
Regionen delegiert werden.
Die Frage ist lediglich, wo-
her die Regionen die not-
wendigen Einnahmen zur
Deckung dieser neu aufer-
legten Kosten nehmen sol-
len.“
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Im Westen ist das Bewußtsein für den
Zusammenhang zwischen Budgetierungs-
prinzipien und dem gewünschten institu-
tionellen Verhalten gestiegen. Mit ande-
ren Worten, mit  e inem geeigneten
Budgetierungssystem können den Bil-
dungseinrichtungen Anreize für das ge-
wünschte Verhalten vermittelt und Verän-
derungen eingeleitet werden.

Eine Budgetierung als Versorgungssystem
auf der Basis von Anmeldungszahlen und
normierten Ausbildungskosten pro Schü-
ler (Bedarfsmodell) erlaubt es den Bil-
dungsbehörden nicht, Mittel umzu-
verteilen. Auf diese Weise können Schu-
len, die innovative Programme anbieten,
kaum belohnt werden, während Schulen,
die ihr Angebot nicht verändern wollen
oder können, nicht bestraft werden. Da-
durch wird nur der Ist-Zustand zemen-
tiert. So lange die Schulen weiterhin eine
Mindestanzahl an Neuanmeldungen vor-
weisen können, ist ihre Existenz nicht
gefährdet, und sie können weiter so agie-
ren wie in der Vergangenheit.

Angesichts der Umstellung der russischen
Wirtschaft von einer zentral gesteuerten
Planwirtschaft auf eine Marktwirtschaft, in
der Entscheidungen von individuellen
Herstellern und Verbrauchern getroffen
werden, verhindert die aktuelle Quoten-
regelung des Finanzierungssystem die not-
wendigen Veränderungen des Berufs-
schulsystems. Eine Umstellung der staat-
lichen (gegebenenfalls der regionalen)
Finanzierungsmodalitäten in der berufli-
chen Bildung könnte für Schulen und
Schüler gleichermaßen einen wichtigen
Signalcharakter haben.

Wie muß ein Finanzierungssystem konzi-
piert sein, damit es diese Umkehrung der
Prioritäten fördert? Eine Alternative wäre
die Einführung eines leistungs- bzw.
ergebnisorientierten Budgetierungs-
modells. In solch einem Modell wird die
Höhe der bewilligten Zuschüsse von den
tatsächlichen Ergebnissen des Systems be-
stimmt: die Zahl der Schüler, die auch
einen Abschluß erzielen.

Das Prinzip besteht darin, daß Schulen
ihre Zuschüsse als Einnahmen für auf
dem freien Markt angebotene Dienstlei-
stungen beziehen, wobei der Bildungs-
bereich Hauptkunde ist. Die Ergebnisse
können auf verschiedenste Arten und

Weisen def in ier t  werden,  aber am
geeignetesten sind möglicherweise „for-
male“ Kriterien, die bereits in die beste-
henden Strukturen des Systems integriert
sind. So gesehen reduziert sich das „Er-
gebnis“ auf Schüler, die bestimmte Kur-
se mit Erfolg absolvieren oder ein Ab-
schlußzeugnis erhalten.

Den Schulen könnte es überlassen blei-
ben, wie sie die staatlichen Mittel einzu-
setzen gedenken. Sie hätten dann einen
flexibleren Entscheidungsspielraum, zum
Beispiel, ob sie auf Kosten anderer Bud-
getposten die Lehrergehälter erhöhen
oder neue Ausrüstungsgegenstände an-
schaffen.

Das Finanzierungssystem könnte mit den
Ausbildungsprogrammen verknüpft wer-
den. Dies würde es den Bildungsbehörden
erlauben, die Finanzierung veralteter und
bedeutungsloser Lehrgänge einzustellen
und zusätzliche Mittel für innovative, stär-
ker am Arbeitsmarkt orientierte Program-
me bereitzustellen.

In diesem programmorientierten Budge-
tierungsmodell müssen Schulen mit ihrem
Kursangebot um Schüler werben. Die
Kurse werden nach anfallenden Aus-
bildungskosten in verschiedene Katego-
rien eingeteilt. Alle Ausbildungslehrgän-
ge werden einer bestimmten Kategorie
zugeordnet, für die es pro Schüler jeweils
festgelegte Zuschüsse gibt. Die Schulen
bekämen ihre Zuschüsse entweder jähr-
lich oder in mehreren Raten, jeweils nach
Vorlage eines Anhörungsprotokolls bei
den Bildungsbehörden, ausgezahlt. Wenn
Schüler aus dem Programm aussteigen,
werden die Mittel automatisch entspre-
chend gekürzt. Letztendlich wäre ein der-
artiges Modell eine Mischung aus einer
bedarfsorientierten und einer ergebnis-
orientierten Finanzierung.

Der bewilligte Zuschuß pro Schüler wür-
de von den für diesen Sektor insgesamt
ver fügbaren Mit teln, von den Aus-
bildungskosten (Lehrer, Gebäude, Ausrü-
stung usw.) sowie vom Ausbildungspro-
gramm abhängig gemacht.  Je nach
Programmkategorie entstünden somit un-
terschiedliche Kostensätze. Solch ein Sy-
stem ist erstmalig in Dänemark und den
Niederlanden eingeführt worden und
könnte für die russischen Behörden als
Modell dienen.

„(. . .) Budgetierungspro-
zesse sind in der Russi-
schen Föderation auf allen
Ebenen von einer passiven
Verteilung der verfügbaren
Ressourcen innerhalb be-
stehender Strukturen und
Ämter geprägt. Erforder-
lich ist ein völlig neues
Prinzip: eines, bei dem
Strukturen und Ämter bzgl.
der knappen Ressourcen im
Wettbewerb miteinander
stehen, wodurch innerhalb
dieser Strukturen die An-
passung an neue politische
Prioritäten sowie an finan-
zielle Einschränkungen
ausgelöst wird.“

„Das Prinzip besteht darin,
daß Schulen ihre Zuschüs-
se als Einnahmen für auf
dem freien Markt angebote-
ne Dienstleistungen bezie-
hen, wobei der Bildungs-
bereich Hauptkunde ist.
Die Ergebnisse können auf
verschiedenste Arten und
Weisen definiert werden,
aber am geeignetesten sind
möglicherweise „formale“
Kriterien, die bereits in die
bestehenden Strukturen des
Systems integriert sind.“
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Schlußfolgerungen

Das russische System der beruflichen Bil-
dung zeigt momentan deutliche Auflö-
sungserscheinungen. Die alten Verfahren
werden offensichtlich den Anforderungen
einer Marktwirtschaft nicht mehr gerecht.
Ohne wesentliche Innovationen und Ver-
änderungen droht das System zunehmend
bedeutungsloser zu werden.

Glücklicherweise sind sich viele Beschäf-
tigte dieses Systems der Risiken und der
bevorstehenden enormen Aufgaben be-
wußt. Auf lokaler Ebene gibt es offenbar
schon zahlreiche positive Initiativen, das
System neu auszurichten. Es gibt jedoch
vielfach unterschwellige Bestrebungen,
den derzeitigen Zustand so weit wie mög-
lich zu konservieren und auf die Wieder-
kehr besserer Zeiten zu warten. Manche
scheinen immer noch nicht begriffen zu
haben, daß die guten alten Zeiten nicht
wiederkommen werden.

Die Zentralregierung hat ihre Zuschüsse
für bestimmte Sektoren schrittweise abge-
baut, wodurch strukturelle Defizite entste-
hen, die von den Regionalregierungen nur
schwer aufzufangen sein werden. Dieser
Trend wird sich vermutlich fortsetzen,
wobei die Finanzierungslast binnen weni-
ger Jahre vollständig auf die Regionen
übertragen worden sein wird. Sobald die
Regionen die alleinige Verantwortung für
die Finanzierung des Berufsbildungs-
systems tragen (und auch juristisch Eigen-
tümer der zugehörigen Vermögenswerte
wie Grund, Immobilien, Ausrüstungen
usw. sind), wird auch die Dynamik des
Strukturwandels und die Neuausrichtung
auf die Bedürfnisse eines entstehenden
Privatsektors auf die Regionen übergehen.

Hier liegt auch die Crux des Problems. In
vielen Regionen gibt es überhaupt kei-
nen nennenswerten Industriesektor, ge-
schweige denn einen, der neue Investi-
tionen tätigen könnte. Nichtsdestoweni-
ger sind die Regionen für eine Neuaus-
richtung des Systems, für eine Überprü-
fung der Anzahl und Verteilungsdichte der
Schulen, für die schwierigen Entscheidun-
gen über die Abschaffung oder Zusam-
menlegung von Lehrgängen sowie für die
Anreize zur Schaffung neuer Programme
am besten geeignet. Die Regionen sind
auch besser über die jeweilige lokale
Wirtschaftslage informiert und können

schnell die Schaffung neuer Programme
initiieren und fördern, vorausgesetzt, daß
diese den geforderten Qualitätsansprü-
chen an die Bildung genügen.

Zu Beginn dieses Prozesses wird es für die
Regionalregierungen nicht zu vermeiden
sein, die direkten Nutznießer finanziell stär-
ker an den Kosten zu beteiligen: die Schü-
ler und die Unternehmen. Jedoch ist nicht
davon auszugehen, daß eine Kostenteilung
automatisch zu bewerkstelligen sein wird.
Das Image der beruflichen Bildung in der
Bevölkerung ist das einer eher mittelmä-
ßigen Bildung, die bislang umsonst war.
Warum also jetzt dafür bezahlen?

Die (zukünftige) Kostenteilung kann ver-
kauft werden, wenn sie mit einer (fest
zugesagten) höheren Qualität der Bildung
verknüpft wird, was abgestimmte und
fortwährende Anstrengungen aller Betei-
ligten im System erforderlich macht: Po-
litiker, Verwalter, Manager, Schulleiter und
Lehrer. Zur Förderung dieses Systems be-
darf es zudem eines Budgetierungs-
modells, das für die Bildungseinrichtun-
gen genügend Anreize schafft, die Quali-
tät ihrer Ausbildung zu verbessern. Mit
anderen Worten, die Gelder dürfen nicht
länger nach dem Gießkannenprinzip und
festen Quoten an die einzelnen Einrich-
tungen verteilt werden; statt dessen müs-
sen diejenigen Einrichtungen mehr Geld
bekommen, die ihre Qualität verbessern,
während die Mittel für diejenigen gekürzt
werden, denen dies nicht gelingt.

Der Entwurf eines derartigen Budgetie-
rungssystems ist keine einfache Aufgabe.
Westliche Regierungen haben in dieser
Beziehung bereits Erfahrungen gesammelt
und festgestellt, daß solch ein Ansatz
transparent, leicht umzusetzen und vor
Mißbrauch geschützt sein muß. Die Spiel-
regeln sollten klar und offen sein. Wie
wird zum Beispiel Qualität gemessen:
weniger Aussteiger, höhere Abschluß-
quoten, weniger Unterrichtsstunden oder
andere Indikatoren - bzw. eine Kombina-
tion aus mehreren?

Diese und andere Fragen müssen erörtert
und gelöst werden, bevor eine Entschei-
dung zur Einführung eines ergebnis-
orientierten Budgetierungsmodells getrof-
fen werden kann. Eine technische Unter-
stützung auf der Basis der Erfahrungen im
Westen wäre bei der Bewältigung dieser
schwierigen Aufgabe sicherlich hilfreich.

„(...) die Regionen (sind)
für eine Neuausrichtung
des Systems, für eine Über-
prüfung der Anzahl und
Verteilungsdichte der Schu-
len, für die schwierigen Ent-
scheidungen über die Ab-
schaffung oder Zusammen-
legung von Lehrgängen so-
wie für die Anreize zur
Schaffung neuer Program-
me am besten geeignet. Die
Regionen sind auch besser
über die jeweilige lokale
Wirtschaftslage informiert
und können schnell  die
Schaffung neuer Program-
me initiieren und fördern,
vorausgesetzt, daß diese
den geforderten Qualitäts-
ansprüchen an die Bildung
genügen.
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Interview zur Finanzie-
rung der Berufsausbil-
dung in der Bundesre-
publik Deutschland

Einleitung

Die Position der Arbeitgeberverbände er-
läutert im folgenden Herr Jobst R.
Hagedorn (Bundesvereinigung der deut-
schen Arbeitgeberverbände, Köln):

Die finanzielle Verantwortung in den Hän-
den der Unternehmen hat sich bewährt.
Zwar müssen einige Details im bestehen-
den System geändert werden, wie die
Berufsschulzeit und die hohen Aus-
bildungsvergütungen in einigen Branchen.
Aber eine neue Finanzierungsstruktur mit
Hilfe einer Umlage wird strikt abgelehnt,
weil befürchtet wird, daß die Betriebe da-
durch weniger Ausbildungsplätze anbie-
ten werden. Für diese Befürchtungen wird
auf die negativen Erfahrungen Frankreichs
mit einer Umlage verwiesen.

Dagegen plädieren die Gewerkschaften,
wie Frau Dr. Görner (Mitglied des ge-
schäftsführenden DGB-Bundesvorstandes)
erläutert, für eine umlagefinanzierte be-
triebliche Berufsausbildung.

Denn am gegenwärtigen Finanzierungs-
system wird kritisiert, daß es keine aus-
reichende Versorgung aller Jugendlichen
mit betrieblichen Ausbildungsplätzen ge-
währleistet. Es wird von einer Umlage-
finanzierung erwartet, daß genügend Mit-
tel zur Verfügung stehen, die Betriebe zur
Ausbildung über den eigenen Bedarf hin-
aus zu veranlassen. Für diese andere
Finanzstruktur wird auf das AER-System
in Dänemark hingewiesen.

Wie ist die Finanzierung der Berufs-
ausbildung im dualen System der Be-
rufsausbildung grundsätzlich gere-
gelt? Wie wird die betriebliche Berufs-
ausbildung finanziert?

R.G.: Die Unternehmen finanzieren einzel-
betrieblich die Personalkosten der Aus-
bilderInnen, die sachliche Ausstattung der
betrieblichen Ausbildung und die Ausbil-
dungsvergütung. Länder und Kommunen
tragen die Personalkosten für die Berufs-
schullehrerInnen und die Kosten der sach-
lichen Ausstattung der Berufsschulen.

R.G.: Diese gleichgewichtige Finanzie-
rungsverantwortung wird inzwischen zu
Lasten der öffentlichen Hand verschoben:
Wegen der rückläufigen Ausbildungs-
bereitschaft der Wirtschaft werden ausbil-
dende Betriebe zunehmend durch den
Steuerzahler subventioniert. In den neu-
en Bundesländern gilt dies bereits für gut
zwei Drittel der abgeschlossenen Ausbil-
dungsverträge. Auch in Westdeutschland
gibt es mehr und mehr öffentliche Fi-
nanzanreize für betriebliche Ausbildung.
Hinzukommt, daß verstärkt vollzeit-
schulische Ausbildungsgänge in Berufen
des dualen Systems angeboten werden,
um die rückläufige Ausbildungsbereit-
schaft der Betriebe zu kompensieren.

R.G.: In der deutschen Bauwirtschaft er-
folgt die Finanzierung der betrieblichen
Berufsausbildung aufgrund einer allge-
meinverbindlichen Tarifregelung bereits
seit Jahren durch eine Umlage zwischen
allen Betrieben der Branche.

Die Berufsausbildung wird
in Deutschland in Ausbil-
dungsbetrieben und Berufs-
schulen durchgeführt (d. h.
im dualen System). Allge-
mein ist die Finanzierung
dieser Berufsausbildung
aufgeteilt: Auf der einen Sei-
te finanzieren Unterneh-
men ihren Anteil an der
Ausbildung, also die Vergü-
tung für die jungen Men-
schen und die Kosten für
die Ausbilder. Auf der ande-
ren Seite trägt die öffentli-
che Hand (also Länder und
Kommunen) die Kosten für
die Berufsschule. Über die
Finanzierung der betriebli-
chen Berufsausbildung be-
steht gegenwärtig ein Streit
unter den politischen Par-
teien, aber auch zwischen
Arbeitgeberverbänden und
Gewerkschaften.

Regina Görner
Mitglied des Geschäftsführen-
den DGB-Bundesvorstandes

Jobst R. Hagedorn
Mitglied der Geschäftsfüh-
rung der Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeber-
verbände, Köln
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Was kritisieren Sie an der gegenwär-
tigen Finanzstruktur?

R.G.: Das gegenwärtige Finanzierungs-
system bietet keine Gewähr für die aus-
reichende Versorgung aller Jugendlichen
mit betrieblichen Ausbildungsplätzen. Zu
Beginn des derzeitigen Ausbildungsjahres
werden für 4 ausbildungswillige Jugend-
liche lediglich 3 betriebliche Lehrstellen
angeboten. Konjunkturelle Schwankun-
gen und demographische Veränderungen
führen immer wieder zu Mißverhältnissen
zwischen Angebot und Nachfrage.

R.G.: Die Subventionierung betrieblicher
Lehrstellen aus Steuermitteln schwächt die
Bereitschaft der Unternehmen, die Aus-
bildungskosten selbst zu tragen. Das Sy-
stem höhlt sich daher mehr und mehr aus.

R.G.: Die langfristigen volkswirtschaftli-
chen Bedarfe bleiben bei der einzel-
betrieblichen Finanzierungsentscheidung
unberücksichtigt. Unternehmen suchen
sich auch bei der Ausbildung von Kosten
zu entlasten. Angesichts kurzfristig gerin-
geren Fachkräftebedarfs und hohem An-
gebots an qualifiziertem Personal auf dem
Arbeitsmarkt ist die Ausbildung im be-
trieblichen Interesse oft kaum zu recht-
fertigen, zumal der Nutzen von Ausbil-
dung schwer quantifizierbar ist.

R.G.: Das derzeitige Finanzierungssystem
enthält keine Anreize für eine Ausweitung
der Ausbildungsaktivitäten, sondern ent-
hält Tendenzen zur Abschreckung von
Ausbildung. Weil den ausbildenden Be-
trieben Kosten entstehen, die ihre Kon-
kurrenten, die auf Ausbildung verzichten,
nicht haben, kommt es zu Wettbewerbs-
verzerrungen, die die nicht ausbildenden
Betriebe begünstigen.

R.G.: Auch wenn der Nutzen von Ausbil-
dung für den Eigenbedarf noch gesehen
wird, ist die Ausbildung über den eige-
nen Bedarf hinaus unter Kostengesichts-
punkten nicht mehr zu legitimieren. Da
aus Qualitätsgründen und aus Gründen
der Praktikabilität ein Zwang für die Un-
ternehmen, ihren eigenen Nachwuchs je-
weils selbst auszubilden, keinen Sinn
macht, ist die Überbedarfausbildung aber
unverzichtbar. In der Praxis hat sie schon
immer einer große Rolle gespielt. Derzeit
bilden weniger als 30 % der Betriebe aus,
und sie tun dies verstärkt nur noch für

J.H.: Die Finanzierung der betrieblichen
Berufsausbildung ist in Deutschland ge-
teilt. Auf der einen Seite tragen die Un-
ternehmen den Teil an Ausbildungs-
kosten, der direkt im Betrieb anfällt. Hier-
bei ist insbesondere die Ausbildungs-
vergütung zu erwähnen, die monatlich di-
rekt an den Auszubildenden ausgezahlt
wird. Zudem trägt der Betrieb die in
Deutschland üblichen anteiligen Sozialab-
gaben, also die Zahlungen an die Ren-
ten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflege-
versicherung sowie die vollen Beiträge zur
Unfallversicherung. Der Betrieb zahlt zu-
dem die (betriebs-)üblichen Sonderzah-
lungen wie Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld
und sonstige Hilfen. Neben diesen direk-
ten Kosten der Ausbildung werden durch
den Betrieb auch die indirekten Kosten
der Ausbildung getragen. So z.B. die Ko-
sten für das Ausbildungspersonal, für das
Ausbildungsmaterial, wie Sachkosten für
Maschinen und deren Nutzung, für Aus-
schuß, der bei der Ausbildung z.B. in der
Produktion entsteht, sowie für Lehr-
materialien u.ä. Der zweite Teil der Be-
rufsausbildung, der eher theoretische Un-
terricht in der Berufsschule, wird durch
die Bundesländer finanziert.

J.H.: Dieses System ist seit Jahrzehnten
anerkannt und zumindest auf Betriebsseite
unumstritten. Der Vorteil der Ausbildung
für das Unternehmen ist in der Heranbil-
dung eines gut qualifizierten Mitarbeiter-
stammes zu sehen. Der Vorteil für alle Un-
ternehmen der Wirtschaft ist - aufgrund
der in hohem Maße standardisierten Ab-
schlüsse - darin zu sehen, daß eine Ver-
gleichbarkeit der Abschlüsse besteht; daß
damit Personal vom externen Arbeitsmarkt
viel leichter von seiner Qualifikation her
zielgenau gesucht werden kann und zu-
dem die Einarbeitszeit extern gewonne-
nen Personals vertretbar kurz gehalten
werden kann.

J.H.: Für den Arbeitnehmer, der durch das
duale System betrieblich qualifiziert wur-
de, ist nicht nur die sehr hohe Chance
einer Arbeitsstelle im Ausbildungsunter-
nehmen nach Abschluß der Ausbildung
wichtig, sondern auch die Transporta-
bilität des Abschlusses. Mit einem Berufs-
abschluß im dualen System der deutschen
Berufsausbildung kann der junge Mensch
relativ problemlos die Arbeitsstelle wech-
seln, da dieser Abschluß allgemein aner-
kannt und geschätzt wird.
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den eigenen Bedarf. Mit dem derzeitigen
Finanzierungssystem ist keine Bereitschaft
zu erreichen, die Überbedarfausbildung
wieder zum Normalfall werden zu lassen.

R.G.: Zu kritisieren ist auch, daß die Kom-
pensation der Ausbildungsplatzverluste,
die öffentlich geleistet werden muß, zur
Erhöhung der Staatsquote führt.

J.H.: Die Kritikpunkte von Arbeitgeber-
seite liegen in der Entwicklung der letz-
ten zehn Jahre begründet. So hat die durch
Gewerkschaften erstrittene Arbeitszeitver-
kürzung bei der Ausbildung mit dazu bei-
getragen, daß die Anwesenheitszeit der
jungen Auszubildenden im Betrieb stark
reduziert wurde. Obwohl die Arbeitszeit
z.B. in der Metallindustrie von 40 auf 35
Stunden abgesenkt wurde, blieb die Zeit,
die ein Auszubildender in der Berufsschu-
le verbringt, mit zwölf Stunden unverän-
dert. Zudem wurden durch die Schulen
diese zwölf Stunden oftmals sehr ungün-
stig auf zwei Tage mit je sechs Stunden
verteilt. Die Folge: Auszubildende kamen
lediglich drei Tage in der Woche in den
Betrieb. Das ist zu wenig, um die Aus-
bildungskosten von etwa 100 000 DM
noch problemlos im Unternehmen zu tra-
gen. Denn auch während der Ausbildung
kann der Auszubildende durchaus bereits
produktiv im Unternehmen tätig sein und
mit dazu beitragen, durch produktive Mit-
arbeit die eigenen Ausbildungskosten zu
senken. Daher fordert die Bundesverei-
nigung der Deutschen Arbeitgeberverbän-
de die Abschaffung des zweiten Berufs-
schultages ab dem zweiten Lehrjahr - bei
gleichzeitiger dichterer Unterrichtsfolge
im ersten Lehrjahr. Dadurch und durch
eine betriebsfreundlichere Gestaltung des
Berufsschulunterrichtes kann die Anwe-
senheitszeit ab dem zweiten Ausbildungs-
jahr deutlich verbessert werden.

J.H.: In den letzten Jahren ist ebenfalls
die Höhe der Ausbildungsvergütung dis-
kutiert worden. So liegen einige Branchen
mit ihrer Ausbildungsvergütung und den
in den Vorjahren vereinbarten Steigerun-
gen in einem Bereich, der durchaus eine
Absenkung rechtfertigen kann. Das Ziel
hierbei ist, daß durch abgesenkte Aus-
bildungsvergütungen die Ausbildungs-
kapazität in einer Branche oder einem
Betrieb gehalten oder sogar ausgebaut
werden kann. So könnten mehr Ausbil-

dungsplätze entstehen. Die Bundesverei-
nigung der Deutschen Arbeitgeberverbän-
de fordert insbesondere Öffnungsklauseln
in Tarifverträgen, die es ermöglichen, in
jedem Unternehmen zu entscheiden, ob
diese Möglichkeit abgesenkter Aus-
bildungsvergütungen in Verbindung mit
konsolidierten oder gesteigerten Aus-
bildungskapazitäten genutzt werden.

J.H.: Trotz der hohen Brutto- und letzt-
lich auch Nettokosten der Ausbildung
kann sich eine erfolgreiche Berufsausbil-
dung für Unternehmen rechnen. Voraus-
setzung ist aber, daß mittelfristig gut qua-
lifizierte Fachkräfte benötigt werden.
Dann ist aufgrund der Opportunitäts-
kostenrechnung externer Personal-
gewinnung schnell erkennbar, daß die
eigene Ausbildung lohnenswert ist. Be-
triebe, die Ausbildungsstellen anbieten,
hoffen somit mittelfristig auf Personaler-
satz- oder -neubedarf.

J.H.: Dieses System der Finanzierungs-
verantwortung in den Händen der Unter-
nehmen hat sich bewährt. Selbst die Pro-
bleme, die mit dem wirtschaftlichen Zu-
sammenbruch der DDR einhergingen und
die zu einem großen Verlust an Aus-
bildungskapazitäten alten Stiles führten,
konnten relativ schnell überbrückt wer-
den. Heute werden 92 % aller Aus-
bildungsstellen in der ehemaligen DDR
von Unternehmen angeboten. Aufgrund
der Strukturanpassungsprobleme in Ost-
deutschland ist lediglich für acht Prozent
der Stellen eine volle Förderhilfe erfor-
derlich. In Westdeutschland konnte trotz
eines vehementen Personalabbaus seit
1992, der insgesamt zum Verlust von 1,5
Millionen Arbeitsplätzen führte, jedem
ausbildungswilligen und -fähigen jungen
Menschen ein Ausbildungsangebot unter-
breitet werden. Obwohl im Jahr 1997 im-
mer noch 400 000 Arbeitsplätze verloren-
gingen, konnte sogar das Ausbildungs-
platzangebot gesteigert werden. Nach wie
vor werden etwa 1,6 Millionen junge Men-
schen im dualen System ausgebildet. Das
sind knapp 65 Prozent eines jeden Jahr-
gangs! Damit ist das duale System weder
“bedroht” noch “im Niedergang”, wie es
z.B. von einigen Gewerkschaftern be-
hauptet wird.

J.H.: Das duale System der betrieblichen
Berufsausbildung ist stabil. Allerdings sind
in den nächsten Jahren einige Herausfor-
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derungen durch geburtenbedingt stärke-
re Nachfrage nach Ausbildungsstellen zu
erwarten. Diesen Herausforderungen wer-
den die Unternehmen durch erhöhte An-
strengungen gerecht werden können.
Flankiert werden muß dies allerdings
durch einige Detailänderungen am beste-
henden System - einige wurden bereits
genannt. Neben flexibleren Berufs-
schulzeiten und sinkenden oder eingefro-
renen Ausbildungsvergütungen müssen
z.B. auch Berufe mit zweijähriger Ausbil-
dungszeit wieder verstärkt genutzt wer-
den. Viele der vorhandenen Berufe stam-
men aus den 40er und 50er Jahren. Sie
müssen dringend modernisiert werden.
Mit Hilfe dieser Berufe können wir auch
den jungen Menschen eine Chance bie-
ten, die aufgrund der immer anspruchs-
volleren Ausbildungsordnungen Probleme
mit einer dreijährigen, theoretisch sehr
anspruchsvollen Ausbildung haben. In
mehr praktisch orientierten Berufen mit
zweijähriger Ausbildungsdauer können
diese Auszubildenden dann durchaus ei-
nen guten, erfolgreichen Abschluß ma-
chen.

Was erwarten Sie von einer anderen
Finanzstruktur bzw. Umlage für die
Berufsausbildung?

R.G.: Eine umlagefinanzierte betriebliche
Berufsausbildung wird zunächst die Wett-
bewerbsverzerrungen zwischen ausbil-
denden und nicht ausbildenden Betrieben
aufheben. Die Entscheidung zugunsten
von Ausbildung wird dadurch erleichtert.
Betriebe werden abwägen, ob sie selber
ausbilden oder die Umlage zahlen wol-
len. Dadurch wird der Trend zum Aus-
stieg aus der Ausbildung umgekehrt.

R.G.: Darüber hinaus werden Mittel zur
Verfügung stehen, um Betriebe zu Aus-
bildung über ihren Eigenbedarf hinaus zu
veranlassen. Dadurch wird das Ausbil-
dungsangebot groß genug werden, um die
Versorgung aller Jugendlichen mit Ausbil-
dungsplätzen sicherzustellen.

R.G.: Wie berechtigt solche Erwartungen
sind, zeigt sich an der nahezu 20jährigen
Erfahrung mit der Umlagefinanzierung in
der Bauwirtschaft. Diese immer wieder
krisengeschüttelte Branche bildet im Ver-
gleich zu anderen Wirtschaftszweigen in
überdurchschnittlichem Maße aus. Sie hat

auch in den neuen Bundesländern, wo
der Aufbau der dualen Ausbildung nur
sehr zögerlich vorankommt, ihre Lei-
stungsfähigkeit erwiesen: Die Baubranche
bietet dort mit Abstand die meisten Aus-
bildungsplätze an.

R.G.: Eine gesetzliche Umlagefinanzie-
rung wird insgesamt volkswirtschaftliche
Qualifizierungsbelange stärker zum Tra-
gen bringen, weil die einzelbetriebliche
Entscheidung für Ausbildung zwar nicht
aufgehoben wird, wohl aber Hemmnisse
gegen Ausbildung verringert und Anreize
für Ausbildung verstärkt werden. Damit
kann auch der wirtschaftliche Struktur-
wandel flankiert werden, indem Mittel für
Ausbildung in Zukunftsbranchen gelenkt
werden können.

J.H.: Da die Probleme vielfältig sind auf
dem deutschen Ausbildungsmarkt, kön-
nen nur multifunktionale Wege zum Er-
folg, zu mehr Ausbildungsplätzen, führen.
Demgegenüber setzen die Gewerkschaf-
ten in Deutschland auf einen “Mono-An-
satz” zur Lösung der vielfältigen Proble-
me. Sie propagieren eine vollkommen
neue Finanzierungsstruktur mit Hilfe ei-
ner “Ausbildungsumlage”, die zwangswei-
se Unternehmen in die Finanzierung ei-
ner dann staatlich gelenkten Ausbildung
einbezieht.

J.H.: Die neue Finanzstruktur beinhaltet
einen extremen Strukturbruch. In der kon-
kreten Ausgestaltung der gegenwärtig in
Deutschland diskutierten Gesetzentwür-
fe zu dieser “Zwangsumlage” ist klar der
planwirtschaftliche Charakter, der Unter-
nehmen mit Staatseingriffen überzieht, zu
erkennen. Dieser einer freien und sozia-
len Marktwirtschaft zuwiderlaufende An-
satz geht mit einem hohen Maß an Büro-
kratie einher, damit verbunden mit erheb-
lichen Kosten. Diese Kosten müssen mit-
telbar und unmittelbar von den Unterneh-
men aufgebracht werden. Die Ausbildung
verteuert sich damit gesamtwirtschaftlich.
Zudem wird sich aufgrund der neuen Fi-
nanzierung eine Veränderung in der Form
ergeben, daß sich verstärkt die - dann
staatlich geplante - Ausbildung an den
Wünschen der Bewerber orientiert. Die
Wünsche der Unternehmen, die bestimm-
te Qualifikationen durch Bereitstellung
von Ausbildungsplätzen nachfragen, wer-
den nachrangig werden.
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J.H.: Dieser Ansatz führt zielgenau in
hohe Arbeitslosigkeit. Denn viele der
“nach Wunsch” ausgebildeten jungen
Menschen werden erleben, daß ihre Qua-
lifikation nicht bzw. nicht in dem entspre-
chenden Umfang nachgefragt wird. Durch
die so entstehende Arbeitslosigkeit und
die damit ebenfalls verbundenen Folge-
kosten wird der gesamtwirtschaftliche
Effekt einer Zwangsumlage zur Ausbil-
dung weiter verstärkt.

J.H.: Insgesamt wird die Wirtschaft - die
den Fonds im wesentlichen finanzieren
soll - somit eine stark steigende Kosten-
belastung erleben. Dadurch werden in der
deutschen Wirtschaft, die ohnehin bereits
in hartem internationalem (Kosten-)Wett-
bewerb steht, Arbeitsplätze gefährdet oder
vernichtet. Wenn durch die Umlage mehr
Arbeitsplätze wegfallen, dann wird der
Aufbau von Ausbildungsplätzen aber
mehr als problematisch.

J.H.: Eine Ausbildungsumlage droht so-
mit, Ausbildungsplätze zu vernichten. Es
ist bezeichnend, daß die Gewerkschaften
und auch die politischen Parteien, die
vehement diese Umlage fordern, selbst
nicht oder nur in einem äußerst geringen
Umfang ausbilden. Sie stellen sich weder
der (sozial-)politischen Ausbildungs-
verantwortung, noch scheinen sie voll zu
überblicken, was sie (bei Realisierung der
Umlage) gesamtwirtschaftlich und einzel-
betrieblich an Problemen verursachen.

J.H.: Aus diesen Gründen lehnt die Bun-
desvereinigung der Deutschen Arbeitge-
berverbände eine Umlage strikt ab!

Welcher organisatorische Aufwand
wäre mit dieser anderen Finanz-
struktur verbunden?

R.G.: Dies hängt natürlich von der Aus-
gestaltung der Regelung ab: Wenn man
dabei auf die Installierung neuer Bürokra-
tien verzichtet und auf vorhandene
Einrichtungen zurückgreift, kann der Ver-
waltungsaufwand in engen Grenzen ge-
halten werden. Das dänische Umlage-
verfahren kommt z.B. mit Verwaltungsko-
sten aus, die unter 2 % liegen. Dazu muß
man auf Meßgrößen zurückgreifen, die
ohnehin ermittelt werden, und die Abfüh-
rung der Umlage an ein bestehendes Ab-
gabeverfahren koppeln. Ein möglichst

pauschalisierter Vorabzug von tatsächli-
chen Ausbildungskosten sollte vorgesehen
sein, um Hin- und Rücküberweisungsvor-
gänge überflüssig zu machen.

R.G.: Zentrale Bürokratien sind verzicht-
bar: Der „Ankauf“ zusätzlicher Ausbil-
dungsplätze sollte vor Ort und unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen Arbeits-
marktsituation in der Region erfolgen. Die
Verwaltungsausschüsse der Arbeitsämter
verfügen bereits jetzt über die dafür nöti-
ge Kompetenz. Sie werden von Vertretern
der öffentlichen Hand, der Arbeitgeber-
und der Arbeitnehmerseite besetzt, und
können somit den Interessen aller Betrof-
fenen Rechnung tragen. Sie besitzen re-
gionale Arbeitsmarktkenntnis und Erfah-
rung in der Akquisition von Fortbildungs-
und Umschulungsangeboten sowie bei Ar-
beitsbeschaffungsmaßnahmen.

R.G.: Die Umlagefinanzierung soll die vor-
handenen öffentlichen Subventionierun-
gen der betrieblichen Berufsausbildung
überflüssig machen. Dadurch werden be-
stehende Verwaltungsaufwände abgebaut.

R.G.: Insgesamt plädiert der DGB für ei-
nen Verzicht auf große Regelungsdichte
bei einem gesetzlichen Umlageverfahren.
Es spricht alles dafür, sich auf Maßnah-
men zu beschränken, die die Wettbe-
werbsverzerrungen zwischen den Unter-
nehmen möglichst weitgehend herabset-
zen und den „Zukauf“ zusätzlicher be-
trieblicher Ausbildungsplätze ermögli-
chen.

J.H.: Der Aufwand, der mit einer neuen
Finanzstruktur einherginge, läßt sich an
den gegenwärtig diskutierten Gesetzent-
würfen ablesen. So soll nach dem aktuel-
len Ansatz der SPD in Deutschland die
Bundesanstalt für Arbeit die wesentlichen
Verwaltungsaufgaben auf der Fonds-Sei-
te übernehmen. Hierzu sind allein etwa
10 000 Personen voll oder teilweise er-
forderlich. Auf der Unternehmensseite
wird wiederum zumindest eine Person für
etwa zehn Tage im Jahr die notwendigen
Bürokratie-Berechnungen und Nachwei-
se erbringen müssen. Bei 2,6 Millionen
Arbeitsstätten entstünden dadurch allein
schon Kosten in Höhe von drei bis sechs
Milliarden Mark. Dies entspricht somit
einer Erhöhung der Ausbildungskosten in
Deutschland um etwa zwölf Prozent.
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J.H.: Um dies klar herauszustellen: Allein
der Fixkostenanteil des Ausbildungsfonds
- ohne daß nur eine Stelle neu geschaffen
wurde - entspricht einem Finanzvolumen,
für das 200 000 betriebliche Ausbildungs-
plätze geschaffen werden könnten!

An dieser Zahl wird die Problematik der
Ausbildungsumlage wohl am ehesten
deutlich.

Verändert sich durch diese andere
Finanzstruktur die Qualität der
beruflichen Bildung?

R.G.: Die Qualität der beruflichen Bildung
ist vom Finanzierungssystem nur indirekt
abhängig. Dennoch sind von einer Um-
lagefinanzierung zwei positive Effekte zu
erwarten: Wenn das Angebot an Ausbil-
dungsplätzen wieder deutlich über der
Nachfrage liegt, sind Jugendliche nicht
mehr gezwungen, Lehrstellen anzuneh-
men, deren Qualität - aus welchen Grün-
den auch immer - zu wünschen übrig läßt.
Sie können sich für zukunftsträchtige Be-
rufe mit guten Arbeitsmarktchancen ent-
scheiden.

R.G.: Ein großes Angebot an Ausbildungs-
plätzen verstärkt aber auch die Konkur-
renz der Ausbildungsbetriebe untereinan-
der. Um leistungsfähige Auszubildende an
sich zu binden, werden die Unternehmen
die Qualität ihrer Ausbildung verbessern
und Ausbildungsmängel abbauen.

J.H.: Da verstärkt bei der Ausbildung mit
Hilfe der Zwangsumlage außerhalb des
Betriebes liegende Ausbildungsstellen ein-
bezogen werden - allein schon um den
Bewerberwünschen gerecht zu werden -
ist absehbar, daß die Qualität der Ausbil-
dung stark absinken wird. Denn ein zen-
traler Bestandteil des dualen Ausbildungs-
systems in Deutschland ist die praktische

Betriebserfahrung, die während der Aus-
bildung vermittelt wird. Diese praktische
Betriebserfahrung wird bei außerhalb der
Betriebe ausbildender “Käseglocken”-Aus-
bildung nicht vermittelt. Die Qualität sinkt
somit allein schon durch diesen Effekt.
Darüber hinaus haben die Ausbilder in
derartigen externen Bildungseinrichtun-
gen nicht die Erfahrung, über die das
Ausbildungspersonal in den Betrieben der
Wirtschaft verfügt. Zudem ist die Ausbil-
dung in außerbetrieblichen Einrichtungen
weitaus teurer, da die Ertragsanteile der
Ausbildung nicht oder kaum gegeben
sind. Wenn man also versucht, für das
gleiche Netto-Finanzvolumen, wie es für
die betriebliche Ausbildung ausreicht, ei-
nen außerbetrieblichen Platz zu finanzie-
ren, dann geht dies zugleich nur über eine
abgesenkte Qualität.

Gibt es im europäischen Vergleich Bei-
spiele für die von Ihnen geforderte an-
dere Finanzstruktur?

R.G.: Neben der tarifvertraglichen Rege-
lung in der deutschen Bauwirtschaft ist
vor allem auf das dänische AER-System
zu verweisen, das seit 1977 in Verantwor-
tung der dänischen Sozialparteien mit
staatlicher Unterstützung praktiziert wird.
Die französische „taxe d’apprentissage“ ist
wegen des geringen Stellenwertes der be-
trieblichen Ausbildung in Frankreich nur
beschränkt vergleichbar.

J.H.: Die Erfahrungen in Frankreich, das
eine Umlage seit Jahren hat und zugleich
eine weit höhere Jugendarbeitslosigkeit
als Deutschland aufweist, belegen die o.g.
Befürchtungen. Dort gibt es zudem keine
ausgeprägte Ausbildungskultur der Unter-
nehmen. Trotz der Umlage werden nur
weit unter zehn Prozent eines Jahrgangs
im betrieblichen Ausbildungssystem in
Frankreich ausgebildet.
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Informationen,
vergleichende Studien

Application of ISO 9000 standards to
education and training: interpretation
and guidelines in a European per-
spective.
VAN DEN BERGHE, W.
Europäisches Zentrum für die Förderung
der Berufsbildung, CEDEFOP
Luxemburg: EUR-OP, 1998, 96 S.
(CEDEFOP Dokument)
ISBN 92-828-2822-0, en
EUR-OP, L-2985 Luxemburg,
oder bei den nationalen Verkaufsstellen
EN ES

Dieser im Auftrag des CEDEFOP erstellte
Bericht untersucht den Nutzen der ISO
9000-Zertifizierung von Bildungs- und
Berufsbildungsanbietern. Die Zertifizierung
kann einen wertvollen Rahmen für die
Bewertung der Qualität von Bildungs- und
Berufsbildungsorganisationen bereitstellen.
Nach wie vor ungelöst ist die Frage der
Kosteneffizienz des Zertifizierungsver-
fahrens und der Beibehaltung des Quali-
tätssystems. Nach einer allgemeinen Erör-
terung von Qualitätssicherungssystemen
untersucht der Autor die Einsatzmöglich-
keiten der ISO 9000-Standards im Bereich
des Bildungs- und Berufsbildungswesens.
Abschließend wird die Durchführung ei-
nes auf ISO 9000-Standards beruhenden
Qualitätssystems erörtert.

Indikatoren aus verschiedenen Per-
spektiven: Die Anwendung von Quali-
tätsindikatoren in der beruflichen Bil-
dung und Ausbildung.
VAN DEN BERGHE, W.
Europäisches Zentrum für die Förderung
der Berufsbildung, CEDEFOP
Luxemburg: EUR-OP, 1998, 84 S.
(CEDEFOP Dokument)
ISBN 92-828-3301-1, de
EUR-OP, L-2985 Luxemburg,
oder bei den nationalen Verkaufsstellen
EN DE

Nach der Entschließung des Rates vom 5.
Dezember 1994 zur Qualität und Attrakti-

v i tä t  beruf l icher Bi ldung gab das
CEDEFOP eine Reihe von Studien über
die Qualität im Bereich der beruflichen
Bildung in Auftrag. Dieser Bericht über
die Anwendung von Qualitätsindikatoren
ist ein weiterer Beitrag zu diesem The-
ma. Er ist in 5 Kapitel unterteilt. Kapitel 1
definiert den Begriff „Indikator“ allgemein
sowie seine Merkmale und Klassifizierung.
In Kapitel 2 werden das Qualitätskonzept
und „Qualitätsindikatoren“ untersucht.
Kapitel 3 befaßt sich mit den Indikato-
ren, die auf europäischer Ebene u.a. von
Eurostat, der OECD, der UNESCO und der
Europäischen Stiftung für Berufsbildung
für die berufliche Bildung entwickelt
wurden. In Kapitel 4 werden Qualitäts-
indikatoren für Ausbildungsanbieter aus
den Niederlanden, Italien, Portugal, Bel-
gien und Dänemark vorgestellt. Kapitel 5
untersucht mögliche Probleme im Zusam-
menhang mit ihrer Planung und ihrem
Einsatz. Der Bericht kommt zu dem
Schluß, daß im Verlauf der letzten Jahre
beträchtliche Fortschritte erzielt wurden,
auch wenn die Entwicklung dieser Indi-
katoren noch in den Anfängen steckt. So
wurden z.B. zuverlässige Gestaltungs-
verfahren entwickelt, die Datenerfassung
wurde verbessert und die Zahl der Publi-
kationen zu diesem Thema wächst.

Teachers and trainers in vocational
training, volume 4: Denmark, Finland,
Iceland, Norway and Sweden.
HARREBYE, J. et al.
Europäisches Zentrum für die Förderung
der Berufsbildung, CEDEFOP
Luxemburg: EUR-OP, 1997, 216 S.
ISBN 92-828-2304-0, en
EUR-OP, L-2985 Luxemburg,
oder bei den nationalen Verkaufsstellen
EN

Diese Publikation enthält eine systemati-
sche Beschreibung der Situation von Lehr-
kräften und Ausbildern im Bereich der
beruflichen Bildung in fünf europäischen
Ländern (Dänemark, Finnland, Island,
Norwegen und Schweden). Jeder Länder-
bericht beginnt mit einem Überblick über
den jeweiligen nationalen Kontext sowie
die geographischen Merkmale; kulturge-

Europa international

Lektüre zum Thema
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se Diese Rubrik wurde von

Martina
Ní Cheallaigh,
Bibliothekarin im
CEDEFOP, mit Unterstüt-
zung der Mitglieder des
Dokumentations-
netzwerkes erstellt

Die Rubrik „Literaturhinweise“
enthält eine Sammlung jüng-
ster einschlägiger Veröffentli-
chungen über die Entwicklung
der Berufsbildung und der
Qualifikationen auf europäi-
scher und internationaler Ebe-
ne. Berücksichtigt wurden in
erster Linie vergleichende Un-
tersuchungen, aber auch na-
tionale Studien, sofern sie im
Rahmen europäischer oder in-
ternationaler Programme rea-
lisiert wurden, Analysen über
die Wirkung von Gemein-
schaftsaktionen in den Mit-
gliedstaaten und Berichte über
ein bestimmtes Land aus der
Sicht Dritter.
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schichtliche Angaben, religiöse Gesichts-
punkte und wirtschaftliche Entwicklungen
werden ebenfalls erwähnt, soweit sie für
die Berufsbildung relevant sind. Anschlie-
ßend folgt eine kurze Beschreibung des
Bildungssystems. Im nächsten Abschnitt
jedes Berichts wird das Berufsbildungs-
system untersucht, in dem die Lehrkräfte
und Ausbilder, die Gegenstand dieser Pu-
blikation sind, tätig sind. Es folgt eine Be-
schreibung des Lehr- und Ausbildungs-
personals - sowohl in quantitativer als
auch in qualitativer Hinsicht, soweit die
erforderlichen Informationen vorliegen -
und ein Bericht über die rechtliche Stel-
lung, die Rechte und Pflichten sowie über
Lehrergewerkschaften und sonstige Be-
rufsverbände, die ihre Interessen vertre-
ten. Im letzten Abschnitt werden die Mög-
lichkeiten der berufsbegleitenden und
ständigen Weiterbildung sowie die Auf-
stiegsmöglichkeiten für Lehrkräfte und
Ausbilder im Bereich der beruflichen Bil-
dung untersucht.

Identification, validation and accredi-
tation of prior and informal learning:
United Kingdom report.
Scottish Qualifications Authority; Europäi-
sches Zentrum für die Förderung der Be-
rufsbildung, CEDEFOP
Thessaloniki: CEDEFOP, 1997, 40 S.
(Panorama, 70)
CEDEFOP,  P.O.B. 27-Finikas,
GR-55102 Thessaloniki,
info@cedefop. gr
EN

Dieser Bericht über das Vereinigte König-
reich ist einer von mehreren Beiträgen für
das CEDEFOP-Projekt über die Bewertung
früher bzw. nicht formell erworbener
Kenntnisse. In den meisten Fällen kom-
men die Verfahren und Systeme zur Be-
wertung nicht formell erworbener Fähig-
keiten erst seit vergleichsweise kurzer Zeit
zum Einsatz. In einigen Ländern wurden
bislang noch keine dauerhaften Verfahren
und Systeme eingeführt. Dadurch eröffnet
sich die Möglichkeit für eine Vielzahl von
Lösungen in den kommenden Jahren. Dies
ist insbesondere auf der Ebene der Euro-
päischen Union der Fall, wo das Konzept
eines persönlichen Kompetenzausweises
im Weißbuch „Lehren und Lernen“ (1995)
eingeführt wurde. Dieser Bericht befaßt
sich mit folgenden Fragen: 1) Inwieweit
können Verfahren für die Bewertung nicht

formeller Lernprozesse als gültig und zu-
verlässig bestätigt werden? Mit anderen
Worten, messen sie das, was gemessen
werden soll, und ist die Qualität des
Bewertungsansatzes zufriedenstellend? und
2) inwieweit werden diese Bewertungen
anerkannt – von einzelnen, von den Un-
ternehmen und vom Arbeitsmarkt? Mit an-
deren Worten, auf welcher als legitim er-
achteten Grundlage beruhen aktuelle (und
zukünftige) Systeme?

Training and management of human
resources in the service sectors: Semi-
nar Brussels 24 September 1997.
Europäische Kommission - GD XXII
Brüssel: Europäische Kommission - GD
XXII, 1998, 21 S.
Europäische Kommission GD XXII
Bibliothek, B7-0/31, Rue de la Loi 200,
B -1049 Brüssel,
Fax.: 32-2-296.4259
EN

Der industrielle und wirtschaftliche Wan-
del, der sich gegenwärtig in der EU ab-
zeichnet, bringt eine Verlagerung der
Grenzen zwischen dem „industriellen
Sektor“ und dem „Dienstleistungssektor“
mit sich. Diese Trennlinien, die nie ein-
deutig definiert wurden, verlaufen heu-
te noch ungenauer, wie das Phänomen
des „Outsourcing“ beweist. Manchmal hat
dieser im Rahmen der Flexibilisierung
des Arbeitsmarktes auftretende Prozeß
zur Folge, daß bestimmte Arbeitnehmer
im Dienstleistungssektor als Teilzeit-
beschäftigte im Rahmen befristeter Ar-
beitsverträge eingestellt werden. Auf der
anderen Seite gibt es hochqualifizierte
Arbeitskräfte, die sich ständig weiterbil-
den und unter sehr viel stabileren Ar-
beitsbedingungen tätig sind. Es stellt sich
daher die Frage, ob die soziale Umge-
staltung und die Modernisierung von
Dienstleistungen neue Bedingungen für
nationale und europäische Akteure im
Bereich der beruflichen Bildung mit sich
bringen. Dieser Bericht faßt die Ergeb-
nisse eines Seminars zu diesem Thema
zusammen.

Evaluation of activities in the field of
management training in the NIS.
Europäische Stiftung für Berufsbildung
Turin: ETF, 1998, 76 S.
ETF, Villa Gualino,
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Viale Settimio Severo 65,
I-10133 Torino.
info@etf.it
EN

Dieser Bericht überprüft insgesamt 20
Projekte im Bereich der Ausbildung von
Führungskräften und der kaufmännischen
Ausbildung, die im Zeitraum zwischen
1991-93 in den GUS-Staaten durchgeführt
wurden. Dieser Beitrag soll einen globa-
len Überblick über die frühen Tacis-Akti-
vitäten (Programm der technischen Hilfe
für die Nachfolgestaaten der früheren
Sowjetunion) im Bereich der Ausbildung
von Führungskräften und der kaufmän-
nischen Ausbildung vermitteln, um der
Tacis-Initative bei der Evaluierung ihrer
Politik in diesem und in benachbarten
Feldern zu unterstützen und um operati-
ve Empfehlungen bereitzustellen, die für
die Planung und Erteilung zukünftiger
Unterstützung von Bedeutung sind.
URL: http://www.etf.it/mngtrainis-en.zip

Supplement to the study on the struc-
tures of the educational and initial
training systems in the Member States
of the European Union: the situation
in Bulgaria, the Czech Republic,
Hungary, Poland, Romania and
Slovakia.
EURYDICE, Das Bildungsinformationsnetz
in der Europäischen Union
Brüssel: EURYDICE, 1997, 144 S.
ISBN 2-87116-272-7, en
Europäische Informationsstelle von
Eurydice, 15 rue d’Arlon,
B-1050 Brüssel,
eurydice.uee@euronet.be
EN

Dieser Nachtrag zur Veröffentlichung
„Strukturen der allgemeinen und berufli-
chen Bildungssysteme in der EU“ behan-
delt sechs mittel- und osteuropäische Län-
der (Bulgarien, die Tschechische Repu-
blik, Ungarn, Polen, Rumänien und die
Slowakei). Der Leser findet grundlegen-
de Informationen über Organisation und
Aufbau der Bildungssysteme der einzel-
nen Länder. Der Bericht ist nach Ländern
unterteilt und deckt folgende Bereiche ab:
Zuständigkeiten und Verwaltung, Elemen-
tarbereich, das Schulwesen im Rahmen
der Schulpflicht, Primarbereich, Sekundar-
bereich, Berufsbildung und Hochschulbe-
reich. Dieses Format erleichtert den Ver-

gleich der Systeme, und gleichzeitig kön-
nen die Eigenheiten der einzelnen Syste-
me dargestellt werden.

Vocational education and appren-
ticeships in Europe - challenges for
practice and research.
HEIKKINEN, A., SULTANA, R. G. (Hrsg.)
Universität Tampere
Tampere: University of Tampere, Depart-
ment of Education, 1997, 293 S.
(University of Tampere, Department of
Education. Series B, 16)
ISSN 0786-5856
ISBN 951-44-4196-6
University of Tampere, Publication sales,
P. O. BOX 617, FIN - 33101 Tampere
EN

Diese Veröffentlichung ist das Ergebnis
einer Konferenz (Malta, 19.-23. Septem-
ber 1996) eines Netzes von Wissenschaft-
lern aus Finnland, Deutschland, England,
Norwegen, der Schweiz und Malta, die
sich mit den historischen und kulturellen
Aspekten der beruflichen Bildung in Eu-
ropa beschäftigen. Die Diskussion über
die Möglichkeiten der Zusammenarbeit
bei der Forschung über die Lehrlingsaus-
bildung als einer Form der Berufsausbil-
dung beginnt mit einem Überblick über
die pädagogische Erörterung von „Berufs-
bildung“ sowie historischen und kulturel-
len Reflektionen über die Lehrlingsaus-
bildung in einige europäischen Ländern.
Die Beiträge befassen sich insbesondere
mit wesentlichen politischen und prakti-
schen Herausforderungen im Zusammen-
hang mit der Lehrlingsausbildung als ei-
ner Form der Berufsausbildung. Abschlie-
ßend werden die Probleme der Zusam-
menarbeit und des Vergleichs bei der Er-
forschung der Lehrlingsausbildung auf
europäischer Ebene sowie zukünftige
Vorgehensweisen erörtert.

Occupational segregation by sex in
Nordic countries: an empirical investi-
gation.
MELKAS, H., ANKER, R.
International Labour Review (Genf) 136
(3), 1997, S. 341-363
ISSN 0020-7780
EN FR ES

Die nordischen Länder stehen im allge-
meinen für ein starkes politisches Enga-
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gement für die Gleichstellung von Män-
nern und Frauen. Die Realität ist allerdings
weitaus komplexer. Bei der Auswertung
von Daten über etwa 200 Berufe über den
Zeitraum von 1970-90 stellten die Verfas-
ser fest, daß ein Drittel aller Arbeitneh-
mer in Finnland, Norwegen und Schwe-
den ihren Beruf wechseln müßten, um
eine geschlechtsspezifische Trennung der
Berufe auszuschließen. Dieser Anteil ist
wesentlich höher als in anderen OECD-
Ländern. Frauen arbeiten häufig in frauen-
dominierten Berufen oder Tei lzei t -
beschäftigungsverhältnissen, sind in Füh-
rungspositionen unterrepräsentiert und
verdienen in der Regel weniger als Män-
ner. Die zugrundeliegende Trennung in
der Berufswelt verhindert nicht nur die
Gleichstellung von Frauen und Männern,
sondern auch die wirtschaftliche Lei-
stungsfähigkeit insgesamt.

University research in transition.
Organisation für Wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung, OECD
Paris: OECD, 1998, 103 S.
(Science technology industry)
ISBN 92-64-16030-2, en
ISBN 92-64-26030-7, fr
OECD, 2 rue Andre Pascal,
F-75775 Paris Cedex 16,
Fax: 33-1-4910.4276,
e-mail: sales@oecd.org
EN FR

Universitäten sind Schlüsselelemente in
den Wissenschaftssystemen sämtlicher
OECD-Länder. Bedingt durch die Globali-
sierung, geringere Haushaltsmittel und ein
sich änderndes Verhältnis zur Industrie
unterliegt die universitäre Forschung in den
OECD-Ländern jedoch beträchtlichen
Spannungen. Wie können sich die Univer-
sitäten an diese neue Ordnung anpassen?
Wie kann das Potential der universitären
Forschung am besten erweitert werden?
Diese Studie bietet einen Überblick über
diese Themenbereiche, faßt die neuesten
Daten über Ressourcen und Strukturen der
Forschungsaktivitäten im Hochschulbe-
reich zusammen und bietet anschauliche
Beispiele für erfolgreiche institutionelle An-
passungsbemühungen. Ferner erörtert sie
flankierende staatliche Maßnahmen und
bietet politische Orientierungshilfen an, um
die Länder in die Lage zu versetzen, die
Herausforderungen der kommenden Jah-
re erfolgreich zu bewältigen.

Human capital investment: an inter-
national comparison.
Organisation für Wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung, OECD -
Zentrum für Forschung und Innovation im
Bildungswesen, CERI
Paris: OECD, 1998, 113 S.
ISBN 92-64-16067-1, en
OECD, 2 rue Andre Pascal,
F-75775 Paris Cedex 16,
Fax: 33-1-4910.4276,
e-mail: sales@oecd.org
EN FR

Investitionen in das Humankapital stehen
in den OECD-Ländern im Vordergrund der
Analysen und Debatten über die Förde-
rung der wirtschaftlichen Prosperität, ei-
nes höheren Beschäftigungsgrades und des
sozialen Zusammenhalts. Einzelpersonen,
Organisationen und Einzelstaaten nehmen
in wachsendem Maße zur Kenntnis, daß
ein hohes Wissens-, Qualifikations- und
Kompetenzniveau für ihre zukünftige Si-
cherheit und ihren zukünftigen Erfolg von
entscheidender Bedeutung sind. Investitio-
nen in Qualifikationen und Kompetenzen
erfolgen in zahlreichen Situationen - von
der vorschulischen Erziehung bis hin zu
informellen Lernprozessen am Arbeitsplatz
- und beziehen eine Vielzahl von Akteu-
ren – Einzelpersonen, Unternehmen und
Staaten - mit ein. In diesem Bericht soll
ermittelt werden, welche aktuellen Er-
kenntnisse zum Thema Humankapital vor-
liegen, und wie Humankapital gemessen
werden kann. Hiermit wird auf die Forde-
rung mehrerer im OECD-Rat vertretenen
Regierungen reagiert, „Indikatoren für
Humankapitalinvestitionen auf der Grund-
lage der vorliegenden Daten zu entwik-
keln, Bereiche zu untersuchen, die nach
wie vor beträchtliche Lücken in bezug auf
international vergleichbare Daten aufwei-
sen, die Entwicklungskosten der Datener-
fassung für neue Maßnahmen und Lei-
stungsindikatoren zu identifizieren und den
Ministern 1998 einen Bericht vorzulegen.“

El acceso a la universidad en Europa:
problema común, soluciones diferen-
tes
Muñoz-Repiso Izaguirre. M., Arrimadas
Gómez, I.
in: Revista de Educación (Madrid),
314, 1997, S. 115-134
ISSN: 0084-8082
ES
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Der vorliegende Bericht enthält eine ver-
gleichende Analyse der verschiedenen
Hochschulzugangssysteme in der Europäi-
schen Union, insbesondere in folgenden
für die Untersuchung ausgewählten Län-
dern: Spanien, Frankreich, Italien, Portu-
gal, Dänemark, dem Vereinigten König-
reich und Deutschland. Die analysierten
Themen wurden in folgende Kategorien
unterteilt: A) allgemeine Aspekte des Zu-
gangs wie etwa die Koordinierung von
Bildungsebenen oder –organisationen; B)
Analyse der Abschlußzeugnisse von ihrer
Ausarbeitung und den Prüfungsfächern,
aus denen sie sich zusammensetzen, über
ihre Entwicklung, die Art der Prüfung bis
hin zur Art der Korrektur. Die Formen des
Zugangs zu den verschiedenen Arten von
Hochschuleinrichtungen werden ebenfalls
behandelt. Abschließend werden eine
Synthese der Ergebnisse in Form einer
Tabelle und die sich aus dem Vergleich
der verschiedenen Systeme ergebenden
Schlußfolgerungen vorgestellt.

Europäische Union:
Politiken, Programme,
Teilnehmer

Durchführung des ersten Aktions-
plans für Innovation in Europa: Inno-
vation im Dienste von Wachstum und
Beschäftigung: Mitteilung der Kom-
mission.
Europäische Kommission
Luxemburg: EUR-OP, 1998, 26 S.
(KOM Dokument (97) 736 endg.)
ISSN 0254-1467, de
ISBN 92-78-30200-7, de
EUR-OP, L-2985 Luxemburg,
oder bei den nationalen Verkaufsstellen
EN FR DE DA ES EL FI IT NL PT SV

Die Beziehung zwischen Innovation,
Wachstum und Beschäftigung hat sich als
Merkmal moderner Wirtschaftssysteme
herausgestellt, die mit einer internationa-
len Konkurrenz konfrontiert sind und bei
denen die Beherrschung der Kompeten-
zen und des Know-hows zum entschei-
denden Anliegen wird. Im Anhang wer-
den Informationsblätter über die Maßnah-
men des Aktionsplans dargestellt. Aktion
4 - allgemeine und berufliche Bildung -
beinhaltet die Verwendung einer Tele-
matik-Multimediaplattform namens „Cam-

pus-voice“, die Errichtung eines europäi-
schen Netzwerks namens „Form-Inno-
Tech“, das sich vor allem der Entwick-
lung der beruflichen Bildung in Inno-
vationsprozessen widmen wird, und ein
Datenblatt „Train-Re-Tech“ über die be-
rufliche Weiterbildung im Bereich der
Forschung und des Technologietransfers
in Unternehmen.

Entschließung des Rates vom 15. De-
zember 1997 zu den beschäftigungs-
politischen Leitlinien für 1998.
Rat der Europäischen Union
Register zum Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften (Luxemburg) C 30, 1998,
(28. 1. 98) S. 1-5
ISSN 0376-9461, de
EUR-OP, L-2985 Luxemburg,
oder bei den nationalen Verkaufsstellen
EN FR DE DA EL ES FI IT NL PT SV

Diese Entschließung des Rates fordert die
Mitgliedstaaten dazu auf, erstens: die
Möglichkeiten für die berufliche Einglie-
derung durch Bekämpfung der Jugendar-
beitslosigkeit und Vermeidung von Lang-
zeitarbeitslosigkeit zu verbessern, ange-
fangen mit passiven Maßnahmen bis hin
zu aktiven, durch Ermutigung einer part-
nerschaftlichen Herangehensweise und
Erleichterung des Übergangs von der
Schule ins Berufsleben. Zweitens: den
Unternehmensgeist zu fördern, durch Hil-
fen beim Start und Management von Un-
ternehmen, durch Nutzung von Möglich-
keiten für die Schaffung neuer Arbeits-
plätze, durch beschäftigungsfreundlichere
Umgestaltung des Steuerwesens. Drittens:
die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen
und ihrer Arbeitnehmer zu unterstützen,
durch Modernisierung der Arbeitsorgani-
sation. Viertens: die Chancengleichheit zu
stärken, durch Bekämpfung der unter-
schiedlichen Behandlung von Männern
und Frauen, durch Förderung der Verein-
barkeit von Familie und Beruf, durch Er-
leichterung der Wiedereingliederung in
das Berufsleben und Förderung der Ein-
gliederung von Behinderten.

Erhebung über die berufliche Weiter-
bildung in Unternehmen (CVTS): Er-
gebnisse 1994.
Statistisches Amt der Europäischen Ge-
meinschaften, Eurostat
Luxemburg: EUR-OP, 1997, 147 S.
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(Statistik kurzgefaßt, Bevölkerung und
soziale Bedingungen, Konten und Erhe-
bungen)
ISBN 92-828-1498-X
EN FR DE

Diese Publikation bietet umfassende In-
formationen über die berufliche Weiter-
bildung in Unternehmen aus 12 Mitglied-
staaten der Europäischen Union. Sie ent-
hält die Ergebnisse einer großangelegten
repräsentativen Erhebung, die zu Beginn
des Jahres 1994 im Rahmen des FORCE-
Programms für die Entwicklung der be-
ruflichen Weiterbildung durchgeführt
wurde. Neben Angaben zu Unternehmen,
die weiterbilden, und solchen, die nicht
weiterbilden, aufgeschlüsselt nach Wirt-
schaftszweigen und Unternehmens-
größenklassen, enthält der Bericht Infor-
mationen über die Beschäftigten, die Zahl
der geleisteten Arbeitsstunden und die
Arbeitskosten insgesamt sowie über die
Teilnehmer an den verschiedenen Weiter-
bildungsangeboten und die Kursstunden
und Kosten der Weiterbildung.

Jugend für Europa:
Zwischenevaluierungsbericht.
Europäische Kommission
Luxemburg: EUR-OP, 1998, 26 S.
(KOM Dokument (98) 52 endg.)
ISSN 0254-1467, de
ISBN 92-78-30752-1, de
EUR-OP, L-2985 Luxemburg,
oder bei den nationalen Verkaufsstellen
EN FR DE DA ES EL FI IT NL PT SV

Dieser Bericht ruft in kurzer Form die
Entwicklung der gemeinschaftlichen
Maßnahmen im Bereich der Jugend in Er-
innerung und hebt hervor, daß das wich-
tigste Ziel des Programms „Jugend für
Europa“ die aktive Beteiligung und Inte-
gration von Jugendlichen in die Gesell-
schaft ist. Die Entwicklungen und Erfah-
rungen der verschiedenen Aktionen des
Programms sowie die Modalitäten und
die ersten Ergebnisse der Umsetzung des
Programms werden kurz dargestellt. Mög-
liche Synergien zwischen den Politiken
für eine Zusammenarbeit im Bereich der
Ausbildung, der beruflichen Weiterbil-
dung und der Jugendpolitik werden an-
gesprochen. Im Anhang finden sich sta-
tistische Vorabdaten über zentralisierte
und dezentralisierte Projekte, Themen
und Teilnehmer.

Die jungen Europäer:
Eurobarometer 47.2.
Europäische Kommission - GD XXII
Brüssel: GD XXII, 1998, 154 S.
GD XXII Bibliothek, B7-0/31,
Rue de la Loi 200, B -1049 Brüssel,
Fax.: 32-2-296.4259
EN FR DE

Dieser Bericht untersucht die Einstellun-
gen von Jugendlichen zu Angelegenhei-
ten, die sie direkt betreffen, sowie in be-
zug auf die Europäische Union. Die Fra-
gen wurden einer repräsentativen Stich-
probe von Jugendlichen im Alter zwischen
15 und 24 vorgelegt. Der Bericht ist in
zwei Hauptkapitel unterteilt. Das erste
Kapitel beschreibt den Lebensstil von jun-
gen Europäern, untersucht ihre religiösen
Anschauungen, die Teilnahme am Ge-
meinschaftsleben, ihre Ansichten zu Be-
schäftigung und Arbeitslosigkeit, Bil-
dung, Reisen, Sprachkenntnisse usw. Das
zweite Kapitel konzentriert sich haupt-
sächlich darauf, wie sie die Europäische
Union und die von ihr erreichten Ziele
wahrnehmen. Die in diesem Bericht ana-
lysierte Meinungserhebung wurde zwi-
schen dem 20. April und dem 7. Juni 1997
im Rahmen der Eurobarometer-Erhebung
47 durchgeführt.
URL: http://europa.eu.int/en/comm/
GD22/youth/research/survey.html

Die Jugend an der Schwelle zum Jahr
2000: Eine Eurobarometer- Erhebung.
Europäische Kommission - GD XXII
Brüssel: GD XXII, 1997, 12 S.
ISBN 92-828-1374-6, de
GD XXII Bibliothek,
B7-0/31,
Rue de la Loi 200,
B -1049 Brüssel,
Fax.: 32-2-296.4259
EN FR DE

Dieser Beitrag enthält eine Zusammenfas-
sung einer Erhebung, die die Einstellun-
gen von Jugendlichen zu Angelegenhei-
ten, die sie direkt betreffen, sowie in be-
zug auf die Europäische Union untersucht.
Die Fragen wurden einer repräsentativen
Stichprobe von Jugendlichen im Alter
zwischen 15 und 24 vorgelegt. Der Be-
richt ist in zwei Hauptkapitel unterteilt.
Das erste Kapitel beschreibt den Lebens-
stil von jungen Europäern, untersucht ihre
religiösen Anschauungen, die Teilnahme
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am Gemeinschaftsleben, ihre Ansichten zu
Beschäftigung und Arbeitslosigkeit, Bil-
dung, Reisen, Sprachkenntnisse usw. Das
zweite Kapitel konzentriert sich haupt-
sächlich darauf, wie sie die Europäische
Union und die von ihr erreichten Ziele
wahrnehmen.
URL: http://europa.eu.int/en/comm/
GD22/youth/research/survey.html

Lernen lebender Fremdsprachen an
den Schulen der Europäischen Union.
Europäische Kommission - GD XXII
Luxemburg: EUR-OP, 1998, 147 S.
(Studien, 6)
ISBN 92-827-0080-6, de
EUR-OP, L-2985 Luxemburg,
oder bei den nationalen Verkaufsstellen
EN FR DE

Derzeit erweist sich die Beherrschung von
zwei oder mehr Sprachen zunehmend als
notwendig. Daher stellt sich die Frage
nach dem Sprachunterricht in der Schule
mit besonderer Schärfe: Wie kann man
diesen so effizient wie möglich gestalten?
Der vorliegende Bericht soll die wichtig-
sten Forschungsergebnisse vorstellen und
auf dieser Grundlage Wege aufzeigen, die
zu einem umfassenderen und schnelleren
Erwerb der gewünschten Kenntnisse füh-
ren, die Vorteile unterschiedlicher Strate-
gien daraus ableiten und versuchen, de-
ren Anwendungsbedingungen zu umrei-
ßen. In Kapitel 1 werden die Parameter
definiert, die es bei der Festlegung der
Rahmenbedingungen für den Sprachun-
terricht zu berücksichtigen gibt. Kapitel 2
behandelt die Bedeutung des Inputs, ins-
besondere bei den Erfahrungen in Ver-
bindung mit der Sprach-Immersion, und
die Voraussetzungen für das Erlernen von
Sprachen. Kapitel 3 rückt die zentrale Stel-
lung des Lernenden als handelnde Per-
son beim Erwerb seiner Kompetenz er-
neut ins Licht. Anschließend werden drei
weitere Arten von didaktischen Interven-
tionen beschrieben: Reaktionen auf Feh-
ler (Kapitel 4), Formalisierung der Kennt-
nisse im Grammatik- und Wortschatz-
unterricht (Kapitel 5) sowie Einsatz tech-
nologischer Hilfsmittel (Kapitel 6). In
Kapitel 7 wird die erforderliche Kohärenz
zwischen den verschiedenen Aspekten
der Lernsituation betont: Alter der Schü-
ler, aber auch angestrebte Ziele, ange-
wandte Methodik und praktische Beurtei-
lungen.

Modelle zur Finanzierung der berufli-
chen Weiterbildung Beschäftigter und
Arbeitsloser: Dokumentation eines
LEONARDO-Projektes mit Beteiligung
von Dänemark, Deutschland, den Nie-
derlanden und Norwegen.
GRÜNEWALD, U., MORAAL, D.
Bundesinstitut für Berufsbildung, BIBB
Bielefeld: Bertelsmann, 1998, 267 S.
ISBN 3-7639-0835
DE EN

Die Dokumentation ist das Ergebnis eines
LEONARDO-Projektes zu Fragen der Finan-
zierung der beruflichen Weiterbildung. Sie
gibt einen Einblick in die Diskussion zur
Reform der beruflichen Weiterbildung in
den beteiligten Ländern und zur Nutzung
von Finanzierungsmodellen im Rahmen
dieser Reformansätze. Im Mittelpunkt steht
die Kooperation zwischen Sozialpartnern
und den öffentlichen Instanzen. Sie kon-
kretisiert sich in speziellen Tarifverträgen,
in Freistellungsregulierungen für Bildungs-
zwecke, in Finanzierungsregelungen oder
anderen Vereinbarungen. Die Publikation
ist in deutscher und englischer Sprache er-
schienen.

Promoting vocational education and
training: European perspectives.
BROWN, A. (Hrsg.)
Europäische Kommission - LEONARDO;
EUROPROF
Tampere: Tampereen yliopiston opettajan-
koulutuslaitos, 1997, 137 S.
(Ammattikasvatussarja, 17)
ISBN 951-44-4193-1
University of Tampere, P. O. Box 617,
FIN-33 101 Tampere
EN

Dieses Buch ist das Ergebnis eines wichti-
gen europäischen Forschungs- und Ent-
wicklungsprojektes über „Neue Aus-
bildungsformen für Berufsbildungs-
spezialisten“. Das Forschungsprojekt wur-
de im Rahmen des LEONARDO-Programms
der Europäischen Kommission gefördert.
Ziel des Projektes war die Durchführung
transnationaler Forschungstätigkeiten zur
Identifizierung neuer Berufsprofile für
Berufsbildungsspezialisten, Ausbilder, Pla-
ner und Führungskräfte im Bereich der
beruflichen Bildung in Europa sowie die
Entwicklung neuer Curricula und Bildungs-
und Berufsbildungsprogramme für diese
Spezialisten. Die Projektgestaltung verfolg-
te einen interdisziplinären Ansatz mit dem
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Ziel, eine enge Interaktion zwischen
Forschungsfragen und Entwicklungs-
aufgaben zu fördern.

Bewertung und Anerkennung von
Kompetenzen und Qualifikationen:
Europäisches Diskussionspapier für
die Sozialpartner.
HEIDEMANN, W; KRUSE, W.
Hans-Böckler-Stiftung
Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung, 1998,
69 S.
Hans-Böckler-Stiftung, Bertha-v.-Suttner-
Platz 1, D - 40227 Düsseldorf,
http://www.boeckler.de,
Winfried-Heidemann@boeckler.de
EN FR DE

Im Rahmen des FORCE-Programms unter-
sucht die Hans-Böckler-Stiftung die Über-
tragbarkeit der von den Sozialpartnern
ausgehandelten Lösungen für die berufli-
che Weiterbildung, d. h. inwieweit die
Sozialpartner – im Rahmen des sozialen
Dialogs – zur Anerkennung von Qualifi-
kationen und Kompetenzen beitragen und
ob Lösungen, die in einem Land gefunden
werden, auf andere Länder übertragbar
sind. Die vier Teilnehmerstaaten an dem
Projekt sind Deutschland, Frankreich, Grie-
chenland und das Vereinigte Königreich.

From pilot schools to reform strategy:
outcomes of the Phare programme
reform of vocational education and
training.
GROOTINGS, P.; KALOUS, J. (Hrsg.)
Nationaler Berufsbildungsfonds
Prag: Fragment, 1997
ISBN 80-7200-168-X
NTF, Václavské nám. 43,
CZ - 110 00 Praha 1, CR,
Tel.: 420-2 242 14533,
Fax: 420-2 242 14533,
czechncu@leonardo.nvf.cz
EN

Diese Studie enthält Ergebnisse des Phare-
Programms zur Reform des Berufs-
bildungswesens, das in der Tschechischen
Republik in den Jahren 1995-1997 durch-
geführt wurde. Gegenstand der Untersu-
chung waren neunzehn Pilotschulen. Die
Evaluierung erfolgte in folgenden Berei-
chen: 1.) Curriculumentwicklung, Bewer-
tung und Zertifizierung; 2.) Bildungs-
management; 3.) Ausbildung von Lehrkräf-
ten; 4.) Finanzierung; 5.) Rechtsvorschrif-
ten; 6.) Qualitätskontrolle; 7.) Forschung
und 8.) die Rolle der Sozialpartner.

Standard formatori: Per un modello
nazionale di competenze verso l’accre-
ditamento professionale.
PENNER, F. et al. (Koord.)
Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori, ISFOL;
Istituto superiore salesiano di ricerca
educativa, ISRE; Sinergie per la forma-
zione, SINFORM
Rom: Isfol, 1998, 304 S.
Isfol,
Via G. B. Morgagni 33,
I-00161 Roma
IT

Dieser Bericht enthält eine Erhebung über
das Fachwissen von Ausbildern: anhand
einer landesweiten Untersuchung sowie
internationaler Vergleiche (Frankreich,
Deutschland, Belgien, Spanien) wird ein
erstes Konzept für das weitgefächerte
Arbeitsfeld von Ausbildern entwickelt.
Dieser Ansatz dient als Grundlage für den
Vorschlag eines dynamischen Modells
fachlicher Standards für Ausbilder, um
einen Bezugsrahmen für ein nationales
System der beruflichen Erstausbildung
und Weiterbildung und die mögliche An-
erkennung dieser Lehrkräfte darzulegen.
Dieser Gedanke ist eng verknüpft mit dem
Problem des verbesserten Einsatzes von
Humanressourcen und der Qualität des
Ausbildungsangebotes.

Aus den Mitgliedstaaten
Qualität und Finanzierung der
beruflichen Ausbildung in der

Mitte der 90er Jahre: ein Beitrag zur
aktuellen Diskussion.
KRUSE, W. et al.
Hans-Böckler-Stiftung

Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung, 1996,
54 S. + bibl.
(Manuskripte / Hans-Böckler-Stiftung, 212)
Hans-Böckler-Stif tung, Bertha-von-
Suttner-Platz 3, D-40227 Düsseldorf
DE

D
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Der Beitrag bewertet das duale System
unter dem Gesichtspunkt der Gestaltung
der zukünftigen beruflichen Ausbildung.
Der in neun Thesen gefaßte Bericht gibt
Anstöße zur Debatte des Qualitäts-
konzeptes der dualen Ausbildung, disku-
tiert die Grenzen der einzelbetrieblichen
Ausbildung, betont die Bedeutung der
beruflichen Bildung als zentralem Element
der Persönlichkeitsentwicklung und die
Bedeutung des Betriebes als Lernort und
widmet sich schließlich der aktuellen De-
batte um die Neuregelung der Finanzie-
rung der Berufsbildung.

Initial vocational training
in Germany.
SCHMIDT, H. et al.
Bundesinstitut für Berufsbildung, BIBB
Berlin: BIBB, 1997, 63 S. + Bibl.
BIBB, Fehrbelliner Platz 3,
D-10707 Berlin
EN

Der Sammelband enthält vier Beiträge zum
Stand und zur Entwicklung des dualen
Systems der Berufsausbildung in der Bun-
desrepublik Deutschland. Die Themen
sind: Struktur und Merkmale des deutschen
Berufsbildungssystems; das Berufsprinzip
als ein Modell zur Regulierung der Ausbil-
dungsinhalte und Qualifikationsstandards;
das Prüfungs- und Zertifizierungssystem;
die Finanzierung der Berufsausbildung in-
nerhalb des dualen Systems.

Your knowledge -
can you book it?

Dänischer Gewerkschaftsbund, LO
Kopenhagen: LO, 1998, 19 S.
(The developing workplace)
(Training and development)
ISBN 87-7735-189-4
LO, Rosenørns Allé 12,
DK-1634 København V
EN

„Knowledge accounting“ (Bilanzierung
der Kenntnisse) ist zu einem der Schlag-
worte der späten 90er Jahre geworden.
Unbestreitbar ist, daß Berufsbildung und
Weiterentwicklung sowohl für die Be-
schäftigten als auch für die Arbeitgeber
einen zusätzlichen Nutzen bedeuten. Aber
wie läßt sich Wissen messen? Dies ist nur
eine der zahlreichen Fragen, die im Zu-
sammenhang mit der Kenntnisbilanz auf-

treten. In diesem Diskussionspapier er-
örtert der dänische Gewerkschaftsverband
die verschiedenen Perspektiven der
Wissensbilanzierung sowie ihre jeweiligen
Vor- und Nachteile. Damit will der Ge-
werkschaftsverband Anstöße für eine
Debatte über die Wissensbilanzierung ge-
ben. Eine der wichtigsten Fragen, die der
Gewerkschaftsverband diesbezüglich auf-
wirft lautet, ob eine Kenntnisbilanz mit
einer sozialen und ethischen „Bilanz“
kombiniert werden muß, um eine ver-
nünftige Entwicklung zu gewährleisten.

Nuevo Programa Nacional de
Formación Profesional

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
-  Consejo General  de Formación
Profesional
Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, 1998, 85 S.
ISBN 84-7434-981-8
ES

Diese Veröffentlichung beschreibt das
zweite Nationale Berufsbildungspro-
gramm, dessen Entwicklung bis zum Jahr
2002 abgeschlossen sein soll. Dargestellt
wird die Schaffung eines Nationalen Sy-
stems der Berufsabschlüsse, durch das ein
gemeinsames Vorgehen bei der Lösung
der Probleme im Bereich der beruflichen
Qualifizierung und Ausbildung der unter-
schiedlichen Gruppen von Personen, Or-
ganisationen und Unternehmen in koor-
dinierter, zielgerichteter und optimaler
Weise ermöglicht sowie eine höhere
Arbeitsmarkttransparenz und bessere
Beschäftigungsmöglichkeiten erreicht
werden sollen. Das Programm gibt einen
Zeitplan für die Verabschiedung der Basis-
richtlinien zur Regulierung des Nationa-
len Abschlußsystems vor. Auch die Ein-
richtung eines Nationalen Instituts für
Berufsabschlüsse wird behandelt, dessen
Aufgabe die Erarbeitung der Kriterien sein
wird, anhand derer die Voraussetzungen
und Merkmale für die einzelnen berufli-
chen Abschlüsse festgelegt werden sol-
len. Im Rahmen dieses Instituts soll fer-
ner eine Beobachtungsstelle für Berufs-
bilder mit einer Datenbank entstehen, die
die Zusammenarbeit mit den bestehen-
den, sektoral bzw. territorial orientierten
Beobachtungsstellen zur Beschäftigungs-
lage aktiv unterstützen soll. Das neue Pro-
gramm umfaßt den Ausbau eines integrier-
ten Systems der beruflichen Bildung, das

E

DK
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in drei Zweige gegliedert ist: die staatlich
geregelte oder Erstausbildung, die Kurz-
ausbildung und die Weiterbildung. Dabei
wird Bezug genommen auf die Regulie-
rung der Übereinstimmung, Anerkennung
und Gleichwertigkeit bestimmter Ab-
schnitte der drei Ausbildungszweige, ein-
schließlich der beruflichen Praxis. Des
weiteren sind folgende Aspekte berück-
sichtigt: die Entwicklung eines integrier-
ten Berufsinformations- und Berufsbera-
tungssystems, die Qualität, Evaluierung
und kontinuierliche Kontrolle der beruf-
lichen Bildung sowie der Qualifikation des
Lehr- und Ausbildungspersonals und
schließlich die Qualität der Unterrichts-,
Lehr- und Ausbildungsmethoden.

Ireland: vocational
education and training,

a guide.
STOKES, D., WATTERS, E.
Dublin: Leargas, 1997, 40 S.
Leonardo da Vinci National Coordination
Unit, c/o Leargas, Avoca House,
189-193 Parnell St., IRL-Dublin 1
EN

Diese Publikation richtet sich in erster
Linie an Entscheidungsträger und Aus-
bildungsanbieter in anderen europäischen
Ländern, die transnationale Tätigkeiten
mit irischen Partnern bereits durchführen
oder durchzuführen beabsichtigen. For-
mat und Konzept dieses Leitfadens beru-
hen auf einer früheren Publikation (Irland:
berufliche Erstausbildung 1992, eine kur-
ze Einführung). Dieser umfassende Leit-
faden beschreibt die wichtigsten Merkma-
le des irischen Berufsbildungssystems
unter Einbeziehung der Bereiche Zertifi-
zierung, Weiterbildung, Fernlehre sowie
Informations- und Kommunikationstech-
nologie und berücksichtigt auch die eu-
ropäische Dimension im Bereich der all-
gemeinen und beruflichen Bildung.

Polytechnics in Finland:
a brief guide.

Centre for International Mobility, CIMO
Helsinki: CIMO, 1997, 55 S.
ISBN 951-53-1366-X
CIMO,
POB 343 (Hakaniemenkatu 2),
FIN-00531 Helsinki, Finland
EN

Ziel der finnischen Bildungspolitik in den
90er Jahren war die Anhebung des allge-
meinen Bildungsniveaus, die Verbesse-
rung der Qualität der allgemeinen und
beruflichen Bildung, die Erhöhung der
Flexibi l i tä t  und die Förderung der
Globalisierung. Der Ausbau des Hoch-
schulwesens in den 90er Jahren führte
zum Aufbau eines neuen Systems von
Fachhochschulen parallel zu den Univer-
sitäten. Das vorhandene breitgefächerte
und qualitativ hochwertige System der
weiterführenden Berufsbildung bot eine
solide Grundlage für diese Lösung. Durch
Anhebung des Niveaus und die Kombi-
nation der bestehenden Fachschulen
konnte ein effektives Netz von Fachhoch-
schulen errichtet werden. Dieser Leitfa-
den beschreibt 30 finnische Fachhoch-
schulen und ihre Lehrpläne.

La mesure du capital
humain: limites et per-

spectives d’action, synthèse à partir
d’une analyse des bases de recherche
et de données concernant l’investis-
sement dans le capital humain: rap-
port pour le secrétariat de l’OCDE.
BOURDON, J.
IREDU
Dijon: IREDU, 1997, 52 S.
IREDU, Université de Dijon,
Faculté des Sciences Mirande, BP 138,
F-21004 Dijon cedex
FR

Nachdem der permanente Charakter der
Problematik in bezug auf die Messung des
Humankapitals innerhalb der Konstruk-
tion des Wirtschaftsdenkens in Erinnerung
gerufen wird, bemüht sich dieser Bericht
um eine Darstellung der möglichen Be-
ziehungen zwischen der Messung von
Sachkapitals und der Messung von
Humankapital. Er stellt Untersuchungen
an über die verwendeten Meßmethoden
und unterstreicht ihre Vielfältigkeit. Die
verschiedenen Meßtypen hängen von
zwei sehr unterschiedlichen Herangehens-
weisen ab: Einschätzung des Bildungsni-
veaus im Verhältnis zur Gesamtbevölke-
rung und Kumulierung der Fluktuationen
innerhalb der Schuljahre. Auf dieser
Grundlage vergleicht der Autor die ver-
schiedenen repräsentativen Behandlun-
gen des Humankapitals in der Literatur,
mit besonderem Augenmerk auf neuere
Versuche im Bereich der komparativen

IRL
FR

FIN
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Datenbanken in den Ländern. Der Autor
bietet darüber hinaus eine wertorientierte
Annäherung an diese Messung an, die den
langfristig relativen Wert der Gehälter des
Lehrpersonals darlegt. Schließlich versucht
er eine qualitative Annäherung.

Forum euroformação/
eurotraining 98: apren-

der, competir e viver na era global.
Associação Industrial Portuguesa, AIP
Lissabon: AIP, 1998,
Centro de Infor mação Científica e
Técnica, CICT,
Praça de Londres 2-2º,
P-1901 Lisbon Codex
PT

In diesem Dokument werden das Pro-
gramm und die Mitteilungen zusammen-
gefaßt, die auf der europäischen Konfe-
renz für Erziehung, Ausbildung und Be-
schäftigung im Rahmen der 7. Auflage des
Forums „Euroformação/Eurotraining“ be-
kannt gemacht wurden, das unter dem
Themenkreis „Lernen, Wettbewerb und
Leben in der globalen Ära“ abgehalten
wurde. Zu den Problematiken, die im
Verlauf dieses Ereignisses angesprochen
wurden, zählten: politische Optionen für
die Beschäftigung und die „Agenda 2000“,
neue Qualifikationen und Kompetenzen,
Mobilität in der beruflichen Bildung, neue
Formen der Arbeitsorganisation, Informa-
tionstechnologien, organisatorische Inno-
vation und Strategien für die Eingliede-
rung von Jugendlichen.

The learning age:
a renaissance for a new

Britain
Department for Education and Employ-
ment, DfEE
London: The Stationery Office,
1998, 82 p.
ISBN 0-10-137902-1
EN

Gegenstand dieses Grünbuchs der engli-
schen Regierung sind Beratungen darüber,
wie lebenslanges Lernen durch die För-
derung des Erwerbs von Wissen und
Kenntnissen und die Unterstützung von

Kreativität und Phantasie zur Entwicklung
von Humankapital beitragen wird. Er-
wachsene werden aufgefordert, ungeach-
tet ihrer schulischen Erfahrungen an je-
dem Punkt ihres Lebens ihren Wissens-
horizont durch Lernen zu erweitern. Zwei
Vorgehensweisen werden vorgeschlagen.
Erstens die Einführung individueller Lern-
konten, die es dem einzelnen ermögli-
chen, die Verantwortung für seine eige-
nen Lernprozesse mit Unterstützung der
Regierung und der Arbeitgeber zu über-
nehmen. Zweitens die Gründung der
University for Industry, die den Zugang
zu einem Bildungsnetz bereitstellen wird,
um den einzelnen dabei zu unterstützen,
sein Wissen zu vertiefen, seine Kenntnis-
se zu aktualisieren und neue Kenntnisse
hinzuzulernen. „The Learning Age“ baut
auf ein verstärktes Engagement zur Ver-
besserung der eigenen Kenntnisse und
Fähigkeiten und auf die Anerkennung des
großen Beitrags, den Lernen für die Ge-
sellschaft leisten.

Higher education for the 21st century:
responses to the Dearing Report.
Department for Educat ion and
Employment, DfEE
Sheffield: DfEE, 1998, 64 S.
DfEE Publications Centre,
PO Box 5050, Sudbury,
Suffolk, CO10 6XQ
EN

Der Bericht des Nationalen Untersu-
chungsausschusses über Hochschulbil-
dung im Zeitalter der Wissensgesellschaft
legte ein breitgefächertes Programm zur
Förderung der Hochschulbildung an der
Schwelle zum 21. Jahrhundert vor. Die
Kommentare der zahlreichen interessier-
ten Organisationen und Einzelpersonen,
die zu diesem Bericht Stellung nahmen,
bringen ein allgemeines Einvernehmen
über die Notwendigkeit zum Ausdruck,
daß dieses Programm durchgearbeitet
werden sollte. Dieser Bericht soll in ei-
ner umfassenden Erklärung die Stellung-
nahme der Regierung zu den an sie ge-
richteten Empfehlungen und ein Posi-
tionspapier zu den an andere Stellen ge-
richteten Empfehlungen miteinander ver-
binden.

PT

UK
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B
FOREM (Office communautaire et régional
de la formation professionnelle et de l’em-
ploi)
CIDOC (Centre intercommunautaire de do-
cumentation pour la formation profession-
nelle)
Bd. Tirou 104
B-6000 Charleroi
Tel.: +32.71.20 61 74 (Sekretariat)

+32.71.20 61 68
+32.71.20 61 73

Fax.: +32.71.20 61 98
Sigrid Dieu
Email: sigrid.dieu@ forem.be
Web Site: http://www.forem.be

VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeids-
bemiddeling en Beroepsopleiding)
ICODOC (Intercommunautair documentatie-
centrum voor beroepsopleiding)
Keizerlaan 11
B-1000 Brüssel
Tel.: +32.2.506 04 58-459
Fax.: +32.2.506 04 28
Philip de Smet Email: pdsmet@vdab.be
Reinald van Weyd Email:rvweydev@vdab.be
Web Site: http://www.vdab.be

DK
DEL (Danmarks Erhvervspaedagogiske
Laereruddannelse)
Rigensgade 13
DK-1316 Kopenhagen K
Tel.: +45.33.14 41 14 ext. 317/301
Fax.: +45.33.14 19 15/14 42 14
Søren Nielsen (Projektleiter)
Merete Heins (Bibliothek)
Email: mh@mail.delud.dk

D
BIBB (Bundesinstitut für Berufsbildung)
Referat K4
Fehrbelliner Platz 3
D - 10702 Berlin
Tel.: +49.30.8643-2230 (BC)

+49.30.8643-2445 (SB)
Fax.: +49.30.8643-2607
Bernd Christopher
Email: christopher@bibb.de
Steffi Bliedung
Email:bliedung@bibb.de
Web Site: http://www.bibb.de

GR
OEEK (Organisation für berufliche Bildung
und Ausbildung)
1, Ilioupoleos Street
17236 Ymittos
GR-Athen
Tel.: +30.1.976 05 93
Fax.: +30.1.976 44 84
Alexandra Sideri (Bibliothek)

E
INEM (Instituto Nacional de Empleo)
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Condesa de Venadito, 9
E-28027 Madrid
Tel.: +34.1.585 95 82/585 95 80
Fax.: +34.1.377 58 81/377 58 87
Juan Cano Capdevila
(Stellv. Direktor)
Maria Luz de las Cuevas
(Information und Dokumentation)
Web Site: http://www.inem.es

FIN
NBE (Finnisches Zentralamt für Unterrichts-
wesen)
Utbildningsstyrelsen/Opetushallitus
Hakaniemenkatu 2Ms.
FI-00530 Helsinki
Tel.: +358.9.77 47 78 19 (L. Walls)

+358.9.77 47 72 43 (A. Mannila)
Fax.: +358.9.77 47 78 65
Leena Walls Email: leena.walls@oph.fi
Arja Mannila Email: Arja.Mannila@oph.fi
Web Site: http://www.oph.fi

F
Centre INFFO (Centre pour le développe-
ment de l’information sur la formation per-
manente)
Tour Europe Cedex 07
F-92049 Paris la Défense
Tel.: +33.1.41 25 22 22
Fax.: +33.1.47 73 74 20
Patrick Kessel (Direktor)
Email: kessel@centre-inffo.fr
Christine Merllié (Dokumentation)
Danièle Joulieu (Leiterin der Dokumentation)
Email: cinffo1@centre-inffo.fr
Web site: http://www.centre-inffo.fr/

IRL
FAS (The Training and Employment
Authority)
P.O. Box 456
27-33, Upper Baggot Street
IRL-Dublin 4
Tel.: +353.1.668 57 77
Fax.: +353.1.668 26 91/ 668 21 29
Margaret Carey (Leiterin)
Email: careym@iol.ie
Jean Wrigley (Bibliothek)
Email: fasltcde@iol.ie
Web Site: http://www.fasdn.com

I
ISFOL (Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori)
Via Morgagni 33
I-00161 Rom
Tel.: +39.6.44 59 01
Fax.: +39.6.44 25 16 09
Alfredo Tamborlini (Generaldirektor)
Colombo Conti (Leiter der Dokumentation)
Luciano Libertini
Email: isfol.doc2@iol.it (Bibliothek)
Email: isfol.stampa@iol.it (Pressestelle)
Web Site: http://www.isfol.it/

L
Handwerkskammer Luxemburg
2, Circuit de la Foire internationale
Postfach 1604 (Kirchberg)
L-1016 Luxemburg
Tel.: +352.42 67 671
Fax.: +352.42 67 87
Ted Mathgen
Email: daniele.menster@batel.lu

NL
CINOP (Centrum voor Innovatie van
Opleidingen) (Centre for Innovation of Edu-
cation and Training)
Pettelaarpark 1
Postbus 1585
NL-5200BP ’s-Hertogenbosch
Tel.: +31.73.680 08 00
Tel.: +31.73.680 08 65
Fax.: +3173 612 34 25
Marjon Nooter Email: mnooter@cinop.nl
Emilie van Hooft Email: Ehooft@cinop.nl
Web Site: http://www.cinop.nl

Mitglieder des CEDEFOP-Dokumentationsnetzwerkes
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I
Internationales Ausbildungszentrum der IAO
125, Corso Unità d’Italia
I - 10127 Turin
Tel.: +39.11.693 65 10
Fax.: +39.11.693 63 51
Krouch (Dokumentation)
Email: krouch@itcilo.it
Web Site: http://www.ilo.org

UK
Department for Education and Employment
Room E3
Moorfoot
UK - SHEFFIELD S1 4PQ
Tel.: +44.114.259 33 39
Fax.: +44.114.259 35 64
Julia Reid (Bibliothek)
Email: library.dfee.mf@gtnet.gov.uk
Web Site: http://www.open.gov.uk/index/../
dfee/dfeehome.htm

ICE
RLO (Research Liaison Office)
University of Iceland
Technology Court
Dunhaga 5
ISL-107 Reykjavik
Tel : +354.525 49 00
Fax : +354.525 49 05
Gudmundur Árnason
Email: grarna@rhi.hi.is
Web Site: http://www.rthj.hi.is/rthj/
english.htm

N
NCU Leonardo Norge
P.O. Box 2608 St. Hanshaugen
N-0131 Oslo
Tel.: +472.2.86 50 00
Fax.: +472.2.20 18 01
Halfdan Farstad (Direktor)
Email: farh@teknologisk.no
Anne Kloster-Holst
Email: hola@teknologisk.no
Web Site: http://www.teknologisk.no/
leonardo/index.eng

EU
Europäische Kommission
Generaldirektion XXII/B/3
(Allgemeine und berufliche Bildung, Jugend)
B 7, 04/67
Rue de la Loi, 200
B-1049 Brüssel
Tel.: +32.2.296 24 21/299 59 81
Fax.: +32.2.295 57 23
Eleni Spachis
Dominique Marchalant (Bibliothek)
Web Site: http://europa.eu.int/en/comm/
dg22/dg22.html

B
EURYDICE (Europäisches Bildungs-
informationsnetz)
15, rue d’Arlon
B - 1050 Brüssel
Tel.: +32.2.238 30 11
Fax.: +32.2.230 65 62
Luce Pepin (Direktorin)
Email: EURYDICE.UEE@EURONET.BE
Web Site: www.eurydice.org

CH
IAO (Internationale Arbeitsorganisation)
4, route des Morillons
CH - 1211 Genf 22
Tel.: +41.22.799 69 55
Fax.: +41.22.799 76 50
Jaleh Berset
(Abt. Berufsbildungspolitik)
Web Site: http://www.ilo.org

I
Europäische Stiftung für Berufsbildung
Villa Gualino
Viale Settimio Severo 65
I - 10133 Turin
Tel.: +39.11.630 22 22
Fax.: +39.11.630 22 00
Catherine Cieczko
(Information)
Email: cac@etf.it
Web Site: http://www.etf.it

A
abf-Austria (Arbeitsgemeinschaft
Berufsbildungsforschung)
Rainergasse 38
AT-1050 Wien
Tel.: +43.1.545 16 71-26
Fax.: +43.1.545 16 71-22
Monika Elsik
Email: info@ibw.telecom.at
Web Site: http://www2.telecom.at/ibw/

P
CICT (Centro de Informação Científica e
Técnica)
Praça de Londres, 2 - 1° Andar
P-1091 LISBOA Codex
Tel.: +351.1.849 66 28
Fax.: +351.1.840 61 71
Odete Lopes dos Santos (Direktorin)
Fátima Hora (Dokumentation)
Email: cict@mail.telepac.pt
Web Site: http://www.min-qemp.pt/cict/
cict.html

S
SEP (Svenska EU Programkontoret
Utbildning och kompetensutveckling)
Box 7785
S - 10396 Stockholm
Tel.: +46.8.453 72 00
Fax.: +46.8.453 72 01
Torsten Thunberg
Email: torsten.thunberg@eupro.se
Web Site: http://www.eupro.se

UK
IPD (Institute of Personnel and
Development)
IPD House
35 Camp Road
UK-London SW19 4UX
Tel : +44.181.971 90 00
(Doug Gummery)
Fax : +44.181.263 33 33
Doug Gummery Email: doug.g@ipd.co.uk
Barbara Salmon (Bibliothek)
Web Site: http://www.ipd.co.uk

Assoziierte Organisationen
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Nr. 10/97 Hochschulwesen

Wachsender Bedarf

• Beschäftigungsperspektiven für Hochschulabsolventen in Europa (Juliane List)
• Verlieren Hochschulabschlüsse in Frankreich an Bedeutung? (Eric Verdier)
• Internationale Managementausbildung und Führungskompetenzen:

eine europäische Perspektive (Gunnar Eliasson)

Die Zukunft der Finanzierung

• Wer soll die Kosten der tertiären Bildung tragen? (Gareth L. Williams)

Die europäische Dimension

• EU-Kooperation im Hochschulwesen: Neue Herausforderungen und Fortschritte
der jüngsten Zeit (Irving V. Mitchell)

• Die Europäische Union und das niederländische Hochschulwesen:
Recht und Politik (Roel van de Ven)

• Studentische Mobilität innerhalb der Europäischen Union (Heleen André de la Porte)

Nr. 11/97: Innovation und Reform: Berufsbildung in den mittel- und ost-
europäischen Ländern

Wirtschaftliche Analyse und Hintergrund

• Die erste Phase des Übergangs ist abgeschlossen - Polen, Ungarn, Tschechische
Republik und Slowakei - (J. Nagels; D. Simonis)

• Arbeitsmärkte und Ausbildung in Mittel- und Osteuropa (Alena Nesporova)
• Beobachtungen zu den Herausforderungen und Prioritäten bei der Berufsbildung in den

mittel- und osteuropäischen Ländern (Inge Weilnböck-Buck; Bernd Baumgartl; Ton Farla)

„Institutionelle“ Aspekte

• Politische Fragen; Minister aus Ungarn, Lettland, Slowenien und Rumänien antworten
auf Fragen zum Verlauf  der Reform  der allgemeinen  und beruflichen Bildung in ihren
Ländern (Peter Kiss; Juris Celmin; Slavko Gaber; Virgil Petrescu)

• Die Rolle der Sozialpartner bei der Entwicklung der Berufsbildung in den
Übergangsländern (Jean-Marie Luttringer)

Internationale Zusammenarbeit

• Internationale Kooperation bei der Curriculumentwicklung im Bereich der beruflichen
Bildung – Erfahrungen in Polen (Tadeusz Kozek)

• Deutsch-ungarische Zusammenarbeit zur Unterstützung der ungarischen Reformen in
der Berufsbildung (Laszlo Alex)

• Modernisierung und Reform der Berufsbildung in Estland - eine Fallstudie (Martin Dodd)
• Die Öffnung des Leonardo da Vinci-Programms für die Länder

Mittel- und Osteuropas (Tim Mawson)

Schlüsseldaten

• Berufsbildung in Bulgarien, in der Tschechischen Republik, in Estland, in Ungarn,
in Lettland, in Litauen, in Polen, in Rumänien, in Slowenien

• Schlüsselindikatoren für die mittel- und osteuropäischen Länder
• Bruttosozialprodukt pro Kopf als % vom EU Durchschnitt (Karte)

Zuletzt

erschienene

deutsche Ausgaben
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❏

❏

❏

Bitte schicken Sie mir ein kostenloses Ansichtsexemplar

Ich will europäisch lesen und abonniere hiermit die
europäische Zeitschrift “Berufsbildung” für zunächst ein Jahr
(3 Ausgaben, ECU 15 zzgl. Mwst. und Versandkosten).

Bitte schicken Sie mir die folgenden Ausgaben der
europäischen Zeitschrift “Berufsbildung” gegen eine 
Schutzgebühr von 7 ECU (zzgl. Mwst. und Versand-
kosten) je Heft:

Ausgabe

Sprache

Name

Adresse

CEDEFOP
Europäisches Zentrum für die
Förderung der Berufsbildung
(Postfach) P.O.B. 27 - Finikas

GR-55102 Thessaloniki

Bestellschein bitte ausschneiden oder kopieren und an das CEDEFOP senden.

✄

Nr. 12/97: Was wissen wir? Die Erfassung arbeitsmarktrelevanter
Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen

Anwerbung, Berufsverlauf und Verteilung des Humankapitals

• Die Auswirkungen der Arbeitsmarktentwicklung und des Informationsbedarfs
auf die Personalpolitik (Carmen Alpin; J.R. Shackleton)

• Personalbeschaffung in einem europäischen Unternehmen (Gunnar Eliasson; Kurt Vikersjö)

Der Stellenwert formaler Qualifikationen und Abschlüsse

• Abschlüsse, Kompetenz und Arbeitsmärkte in Europa (Louis Mallet et alii)
• Die Entwicklung der Validierungs- und Zertifizierungssysteme.

Welche Modelle sind vorstellbar, und welche Herausforderungen birgt dieser Bereich
für Frankreich? (Vincent Merle)

• Die spanischen Unternehmen und das neue Berufsbildungssystem (Valeriano Muñoz)

Der Erwerb von Kenntnissen außerhalb des formalen Lernsystems

• Die Bewertung nicht formell erworbener Kenntnisse:
Qualität und Grenzen verschiedener Verfahrensweisen (Jens Bjørnåvold)

• Eine Vertrauensfrage? Verfahren und Systeme zur Bewertung nicht formell erworbener
Kenntnisse verlangen Akzeptanz (Jens Bjørnåvold)

Individueller Handlungsspielraum und individuelle Unterstützungsmöglichkeiten

• Informations- und Beratungsbedarf von Individuen und Betrieben:
Neue Herausforderungen für die Berufsberatung (Karen Schober)

• Selbstgesteuertes Lernen in der Arbeitswelt (Gerald A. Straka)

Nr. 14/98 Finanzierung der Berufsbildung - 2

Nr. 15/98 Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung und Ausbildung

Demnächst in

deutscher Sprache

verfügbar
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Aufforderung zur Einreichung
redaktioneller Beiträge
für die Europäische Zeitschrift
„Berufsbildung“
Der redaktionelle Beirat der Europäischen Zeitschrift möchte Autoren dazu aufrufen,
Beiträge zur Europäischen Zeitschrift für Berufsbildung einzureichen. Der Beirat ist
an Artikeln interessiert, die der kritischen Diskussion über berufliche Bildung und
Ausbildung zwischen politischen Entscheidungsträgern, Wissenschaftlern und Prakti-
kern in Europa Impulse verleihen.

Die Zeitschrift wird vom CEDEFOP (dem Europäischen Zentrum für die Förderung
der Berufsbildung) herausgegeben. Sie erscheint dreimal jährlich auf Englisch, Fran-
zösisch, Deutsch und Spanisch und wird in ganz Europa, sowohl in den Mitglied-
staaten der Europäischen Union als auch in einigen Nichtmitgliedstaaten, vertrieben.
Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Informationen und dem Aus-
tausch von Erfahrungen zu Entwicklungen auf dem Gebiet der Berufsbildungspolitik
und -praxis und bringt eine europäische Sichtweise in die Debatte ein.

In den nächsten Ausgaben der Zeitschrift werden folgende Themen beleuchtet:

❏ Sichere Arbeitsplätze und Arbeitsorganisation im Wandel -
neue Berufsbildungsbedürfnisse
Nr. 16/99 (Januar bis April 1999)

❏ Innovationen auf dem Gebiet der beruflichen Bildung und Ausbildung
Nr. 17/99 (Mai bis September 1999)

Möchten Sie zu einem der oben genannten Themen einen Beitrag1 verfassen, entweder
in eigenem Namen oder als Vertreter einer Organisation, so wenden Sie sich bitte an:

Steve Bainbridge, Chefredakteur der Europäischen Zeitschrift „Berufsbildung“
CEDEFOP; PO Box 27, Finikas; GR-55102 Thessaloniki (Thermi), Griechenland
Telefon: + 30 31 490 111; Fax: + 30 31 490 174; E-mail: sb@cedefop.gr

Artikel sollten sowohl als Ausdruck als auch auf Diskette im Format Word oder
WordPerfect oder via E-mail (als Textanlage im Word- oder WordPerfect-Format) ein-
gereicht werden. Außerdem sollten eine Kurzbiographie des Autors und knappe An-
gaben zu seiner derzeitigen Stellung bzw. zur Organisation, mit der er arbeitet, bei-
gefügt sein.

Alle eingegangenen Artikel werden vom Redaktionellen Beirat geprüft, der sich die
Entscheidung, diese zu veröffentlichen, vorbehält. Die Verfasser werden über seine
Entscheidungen unterrichtet.

Die in der Zeitschrift veröffentlichten Artikel müssen nicht unbedingt die Meinung
des CEDEFOP widerspiegeln. Die Zeitschrift bietet vielmehr die Möglichkeit, unter-
schiedliche Analysen und verschiedene, ja sogar widersprüchliche Standpunkte dar-
zustellen.

Wenn Sie über einen Artikel, den Sie zu schreiben gedenken, mit uns sprechen möchten
oder Interesse daran haben, die europäische Zeitschrift einzusehen oder regelmäßig
zu erhalten, so wenden Sie sich bitte an den Herausgeber, Herrn Steve Bainbridge,
unter der oben genannten Telefonnummer oder E-mail-Adresse.

1) Die Artikel sollten zwischen 5 und
10 Normseiten (30 Zeilen à 60 Zei-
chen) umfassen. Sie sind in einer der
folgenden Sprachen abzufassen: Spa-
nisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch,
Englisch, Französisch, Italienisch, Nie-
derländisch, Norwegisch, Portugie-
sisch, Finnisch oder Schwedisch.
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Sie denken und handeln
grenzenlos. Lesen
Sie europäisch.
Die europäische Zeitschrift Berufsbildung erscheint dreimal jährlich in
vier Sprachen (DE, EN, ES, FR). Ein Jahresabonnement
umfaßt alle im Kalenderjahr (Januar bis Dezember) erscheinenden Ausgaben
der europäischen Zeitschrift Berufsbildung.

Es verlängert sich automatisch um ein Kalenderjahr, falls es nicht bis zum
30. November gekündigt wird.

Die europäische Zeitschrift Berufsbildung wird Ihnen vom Amt für amtliche
Veröffentlichungen der EU, Luxemburg zugesandt. Die Rechnung erhalten Sie
vom Verlag Bundesanzeiger, Köln.

Der Abonnementpreis versteht sich exkl. Mehrwertsteuer.
Die Zahlung ist nach Erhalt der Rechnung vorzunehmen!

Jahresabonnement (zuzüglich MwSt): ECU 15; DM 30,–
Einzelheft (zuzüglich MwSt): ECU 7; DM 14,–

Schreiben Sie uns bitte, wenn Sie bestellen möchten.

Sichern Sie sich Ihr
persönliches Exemplar:

Abonnieren Sie eine
europäische Zeitschrift
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